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Zweck der Transports - oder
S -immelhäuser.
Hktb. am >4- Feb . 6>H. L 672»

-» » »H, Feb . 3>4. 633
und 690.

RnstcUiinq eines Officiers
<sis Eommandanten.
Hkth . an« >. Sep . 6>4. i 44>6

und 4483.

Welch; Leute in das SaM --
welbaus aufzunebmen sind.
Hk.h. am - 4, Teb. 6 >4 l - 833

und 890.

vc -psieaunq der Mannschaft-
in den ^ aminekhäusern.
Hkth - anr >4-T' c>. 6 >4- ^ 677!.

»!, » , L»4>l3 633
und 890»

iav. Hauptstück.
Von der Transportirung znLande und zuWasser.

I. A b sch n i t t.
Von der Transportirung zu Laude ..

L.

Der Mannschaft.

§. 14066.

^ ^ urch Anwerbung der Recruten , durch Transferirung der Mannschaft von einem Regi -̂

mente zuin anderen , durch Reconvalescirung der Kranken , und durch Präsentirung zurück ge»
langter Deserteure kommen mehrere Leute von fremden Regimentern zusammen , welche in
jeder Station , wo Militär liegt , zu ihrer weiteren Abschickung gesammelt und untergebracht
werden . Die Gebäude , in welchen die Mannschaft gesammelt oder untergebracht wird , nennt

man Transport  s - oder S a m m e l h ä u s e r.
tz. 14066.

In jenen Plätzen , in welchen sich Garnisonen befinden , ist von denselben einem ange¬
messenen Officiers das Commando über das Transports - Sammelhaus zu übertragen . Nur

in der Residenz - Stadt und in anderen großen Provincial - Städten tritt zur Kriegszeit , wo

es bey einem allgemeinen Truppen - Ausmarsche an solchen Officieren gebricht , die Nothwen-
digkeit ein , pensionirte Stabs - und Ober - Officiere anzustellen.

H. 14057.
Die Leute ŵerden immer gleich an das Sammelhaus angewiesen , jedoch dürfen nicht

mehr ausgenommen werden , als möglich ist, um die Leute nicht zu gedrängt unterzubringen;
daher nur solche Leute , welche gesammelt werden müssen , um sie an ihre verschiedenen Be¬

stimmungen zu vertheilen und abzuschicken, aufzunehmen sind . Alle übrigen Transporte , wel¬
che keine besondere Vertheilung nothwendig .machen , haben in den nahen Umgebungen auf
dem Lande bequartierr zu bleiben , wo . sie eine bessere Unterkunft und Existenz erhalten.

h. 14068.
Die an das Transports -Haus,angewiesenen Leute werden nach Inhalt der Assent --, Prästn-

tirungs - oder Revisions - Listen mit Geld und Brot verpflegt , auch sind sie anzuhalren , in

der Menage zu kochen , und es ist daher , nebst der Herbeyschaffung und Unterhaltung der
notwendigen Erfordernisse Und Requisiten , noch die ganz besondere Vorsorge zu treffen , daß
bey neu ausgehobener , mit der Manipulation des Menagirens noch ganz unbekannter Mann¬

schaft jedes Mahl ein vertrauter Unter - Officier zur Anleitung und Bewirkung des Kochge-
schäfres angestellt , oder die Commandirten als Köche verwendet werden.

Wie der Bettbesag unterhalten lperden soll , ist im Zy . Mschnitte . des i3 . Hauptstü -kcs
ersichtlich,.
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§.

Der respicirende Feld - Kriegs - Commissär hat unabläßlich den Zustand des Transports-
Hauses unter genauer Aufsicht zu erhalten , und jedes Gebrechen abzustellen . Er ist für den
Mangel an thätiger Einwirkung persönlich verantwortlich . Die Stabsärzte haben dasselbe
auch unter Mitwirkung des Respicirenden zu visitiren , und darüber zu relationiren.

H. 14060.

Wenn bey zunehmendem Drange der Transporte die bestehenden Sammelhauser nicht

geräumig genug sind , so ist sich wegen deren Erweiterung und angemessen größerer Einrich¬
tung unverweilt an die Landesstelle zu verwenden.

h. 14061.

Damit sich das Transports - Haus nie zu sehr anhäufe , müssen die weiter gehenden

Transporte so schnell als möglich zusammen gesetzt , und selbst in kleinen Massen abgeschickt
werden . Durch den täglichen Rapport , den der Brigadier , das Divisions - und General - Com-

mando von dem Transports - Commandanten erhält , kann sich sehr leicht die Ucberzeugung
verschafft werden , ob die Abschickung des Transportes ordentlich geschieht , und bey entdeck¬
ter Unordnung muß sogleich die nöthige Abhülfe geleistet werden.

tz. 14062.

Bey der Einleitung eines Transportes ist das nächste General - Commando davon zu
verständigen , und demselben der Stand , daS Erforderniß an Naturalien , Vorspann und

Unterkunft , nebst den Marschtagen , bekannt zu machen , damit solches wegen Beschaffung
dieser Erfordernisse und wegen der gleich vorgeschriebenen Ablösung der Commandirten das
Nöthige veranlassen könne.

Wenn bey Abschickung eines Transportes Requisitorialien , Pässe u . dgl . nöthig sind,
so ist dießfalls , in so weit dieselben die Landesstelle nicht ertheilen kann , sich von Seite der
General - Commanden an den Hofkriegsrath zu wenden.

h. 14063.

Obwohl in der Regel im Winter nur die 2 Monathe im November und December,
im Monalhe Jänner und Februar aber gar keine Transporte abgehen sollen , so bleibt es

dennoch dem Ermessen des General - Commando überlassen , sich eben nicht an den Buchsta¬
ben dieser Anordnung zu halten , und es kann im Erfordernißfalle , wobey jedoch auf die
Erhaltung und Schonung der Mannschaft Rücksicht zu nehmen ist , auch in den Wintermo-
nathen derley Transporre veranstalten.

H. 14064.

Die Transporte sind in kleine Abtheilungen , damit dieselben der Transports - Führer
gehörig übersehen kann , und zwar im Winter von höchstens 1S0 bis 200 Mann , und im
Sommer bis 400 Mann zusammen zu setzen.

H. 14065.

Sobald der Transport zusammen gesetzt ist , werden von dem Sammelhause 2 Haupt-
Nevisions - Listen nach dem Formulare die sich nur in der Clausulirung unterscheiden,
und für jedes Regiment und Corps , welches sich auch auf die Invaliden , Monturs - Mili-

jer und Verpflegsbäcker, . mit Benennung der Häuser , Oekonomie - Commissionen und Ver-
pstegsämter , wozu dieselben gehören , dann auf die zur Schanzaröeit Condemnirten und die

Civil - Arrestanten erstrecket , eine Parricular - Revisions - Liste nach dem Formulare L ver¬
faßt . Diese Individual - Nevisions - Listen werden dem Transports - Führer mit einer summa¬
rischen Liste übergeben , worin wohl anzumerken ist , was jeder Charge gebühre , und von
welchem Tage die Mannschaft vom Transports - Führer zu verpflegen sey.

H. 14066.

Die zum Transporte bestimmte Mannschaft ist mit der erforderlichen Montur dergestalt,
zu versehen , damit sie hieran unter Weges keine Noth leide, und nicht nur gegen Regen , son¬
dern such gegen die Kühle der -Nacht geschütztist.

2 > Z

^ .Obliegenheiten des Nessi«
nre , Lcn und der Stabsärzte;

Beobachtungen , Wenn eS
in den Sammelhäusern an
Raum gebricht.
Hkkh. am 24. Feb. 8,4 . 1,671.

Abschickungder Transporte.
Hkth. am -4- Feb - 8,4 . u 83Z

und 890.

" bey Einleitung der
Torts ^orte zu beobachten ist.
Hkth. am iS . Lct . 777. v 3357.

» » »5. Zeb- 9o6. 1  299.

Auch in den ' Winterwona-
tnen können Transporte abge,
schickt lverdcn.
Htkh. am , 5. ?kpr. 77S.

» ,» - S. Oct . 777 . V Z3S?.
" » >0. Dec . 777 . Oöo36.
» » ><-. 2an . 778.

Wie stark die Transporte
abzuschicken find.
Hkth. am - 5. e eb. 806, 1 §99.

Verfassung der Revisions,
Listen.
Htrb . am »5. Oct . 777. O 33Ü7.

» >, >.Sept .8c>7.
Form . ä.

Form . u.

Wie die Mannschaft hinsicht¬
lich der Montur zu behandeln
>st.
Hkeh. am rS. O<k. 777. u 3357.

» v 3c>. Aug . ör,o.
» » 24»Fob, 8 6,1 . 5yy.
» - »4. O t. 8 >4 1 »33

und 690,
* - '8. Müp S-8. O 438.
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Die dem Manne übergeben werdenden Monturs - Sorten sind in der Revisions - Liste

anzumerken.
H. >4067.

Obliegenheitendes Nespi- Der respicirende Feld - Kriegs - Commissär har den Transport in Augenschein zu neh¬
menden bey Aufstellung ei- ^ en , und sich daher auf den Platz zu verfügen , wo derselbe aufgestellr ist , wo er sodann

nach dem Inhalte des einen Pare der Haupt - Revisions -- Liste sich zu überzeugen hat , ob der
' - » 9. 2UN. 7V2. U2753. Mann seine Montur richtig und in solchem Zustande am Leibe hat , daß er mit derselben ohne

>, » 24. Fes. k.4. 1. 833  das nächste Sammelhaus erreicht ; er befragt ihn auch noch, auf welche Zeit er verpflegt

und 89°. ^ Stimmt die . Aussage des Mannes mit der Verpflegs -Clausel überein , so kommt die Rei¬

he an den nächsten Mann , und so muß Mann für Mann besichtiget und befragt werden.
Wenn auf diese Art der Transport revidirt ist , so werden die beyden Haupt - Revi¬

sions - Listen mit der kriegscommiffariatischen Clausel gefertiget , die Haupt - Nevisions - Liste
mit der Clausel übernommen  behält der Transports - Commandanr zum Belage seiner

Rechnung zurück , die andere mit den Particular - Revisions - Listen nimmt der Transporrs-

Führer mit.
Nebstbey ist es die Pflicht des Kriegs - Commiffärs , dem Transports - Führer zur Ver¬

meidung aller Anstände , uder Alles , was später von den Obliegenheiten der Transports - Fül^

rer noch gesagt werden wird , umständlich zu belehren.
r/jobü.

in vcn Marsch.' Rou- Da auch hervor gekommen ist , daß die Ansteckung mit der Lustseuche vorzüglich unter
tcn inü Besondere zu-- Lerhü- der die Transporte bildenden und derselben beygegebenen Mannschaft Starr sinder , weil

sM'nnschaft c,ub;udeücken sei), sich ÜN die Transporte gewöhnlich fremde Weibspersonen anschließen , von denen dann dle Manil-
Hfch. emrS . 2un . 8>7. schaft angesteckt , und dieses Uebel verbreitet wird , so verordnet der Hofkriegsrarh Folgen¬

des : In die Marsch - Route für Transporte soll künftig dwZahl der zu demselben gehörigen Sol¬
datenweiber immer ordentlich hinein gesetzt werden , um die übrigen an die Transporte sich an¬

hängenden Weibspersonen in den Transenal - Orten anhalten , und sie dem Poliucum übergeben
zu können . Es sollen für die genaueste Einhaltung dieser Anordnung die Transporrs -Commandan-
ten besonders verantwortlich gemacht , und gegen jeden aus ihnen , welcher sich erlauben sollte,

Weibspersonen , welche nicht in der Marsch - Route angesetzr sind , bey dem Transporte zu
belasten , oder gar bey einer vorkommenden Revision des Transportes eine Verheimlichung

derselben zu gestatten , unnachsichtlich auf das strengste vorgegangen werden.
H. »stoby.

Wenn die Revisions - Listen gefertiget sind , wird die Marsch - Route ausgestellt , wel¬

che die Zahl , daS Erfordern,ß an Naturalien und Vorspann , die Stationen und die Rast¬
tage enthalten muß ; bey Ausweisung der Vorspann muß angeführt werden , ob dieselbe
bar zu bezahlen , oder zu quittiren sey. In jenen Ländern , wo daS Provinciale die Marsch-

Route gibt , ist der Landesbehörde ein das obige Erfordernis ; enthaltender Kriegs - Commissa-
riatS - Entwurf zu übergeben , um denselben in der Marsch - Route anzuführen , bey deren
Instradirung die Anmerkung zu machen ist , daß die gebührenden Naturalien aus den Aera-

rial - Verpflegs - Magazinen gefaßt werden müssen , weßhalb dem betreffenden TransportS-

Führer zu bedeuten ist , daß jene , welche Naturalien vom Lande fassen , zum Ersätze im cur-
sirenden Marktpreise unnachsichtlich werden verhalten werden , weil nur in dem einzigen Falle

die Fassung vom Lande Statt finden kann , wenn sich auf der vorgezeichneten Route ent¬
weder gar keine Magazine , oder sich in solcher Entfernung von einander befinden , daß es

eure Unmöglichkeit wäre , die Naturalien von einem bis zum anderen initzunehmen.
tz. 14070.

Jeder Transports - Commandant bleibt dafür verantwortlich , daß dem Transporte im¬
mer zeitlich das Aviso nach dem Formulare O voraus gehe , und die Quartier - Macher Nicht

zu spät von Station zu Station abgeordnet . werden , um die Ortschaften von der Ein¬

quartierung in solcher Zeit vorläufig zu verständigen , haß es dem eznrückenben Trans-

Beobachtung bey Instradi-
rung des Transportes . ,
Hkth. am - 5. Qct-777. v 3357.

» » 2L. May 807. .r 3913.
„ >» -.Sept -8,7.

Der Transports - Somma n-
dant hat die nächste Station
von der Ankunft des Transpor¬
tes jn avistren.
tzkry. am 9. Apr-
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pvrte weder an guter und hinlänglicher Unterkunft , noch an den erforderlichen genußvaren
Lebensmitteln auf der ganzen Route , welche sie betteten , fehlen möge.

tz. »4071.
Zu Transports -Führern sind verläßliche Officiere oder Unter - Officiere zu wählen , wel¬

chen sodann die Führung des Transportes unter persönlicher Verantwortung anzuver¬
trauen ist.

14072.
Der Transports - Führer wird von dem Regiments , zu welchem er gehört , oder von

der Transports - Caffa mrt dem zur Bestreitung der Gage , Löhnung , des Brotgeldes , Schlaf¬

kreuzers , der Medicamenre und Vorspann nöthigen Geldverlage versehen , welches der
R »>splcirende nach der Stärke des Transportes , nach dem Vorspannserfordernisse und der

Distanz , wohin der Transport gehr , zu bemessen hat . Ueber jede Ausgabe , die unter We¬

ges von dem Verlage bestritren wird , hat er Quittungen abzunehmen , und er ist deßhalb,
wenn er den Transport in ein anderes Land begleitet - mir solcher Münze zu versehen , die dort

cursirt , damit sich weder ein Nachtheil für das Aerarium , noch für die Transports - Mann¬
schaft ergebe.

Z. 14078.
Der Transports - Führer behält den Transport in seiner Aufsicht und Verrechnung ; es

ist ihm daher bey schärfster Ahndung verbothen , sich nur auf kurze Zeit vom Transporte zu
entfernen . Er hat genau darauf zu sehen , daß kein Mann vom Transporte zurück blecke.
Er hat für das , was der Mannschaft an Montur u . d. gl . Sorten oder an sonstigen Be¬

dürfnissen nothwendig ist , zu sorgen , und emsig zu wachen , daß von der Mannschaft nichts
verkauft , oder sonst entfremdet , oder beschädiget werde ; auch liegt ihm ob, die von den Ver¬

storbenen und Desertirten zurück gelassene Montur , Feuergewehre rc. in guter Obsorge zu
behalten , und zum Regiments , wohin dieselben gehören , zu befördern.

§ . »4074.
Wenn unter Weges zu dem Transporte mehrere Leute stoßen , so hat der Transports-

Führer darüber gleichfalls ordentliche Revisions - Listen zu verfassen.

§. 14075.
Benöthiget der Transports - Führer mehr Vorspann , als in der Marsch - Route ent¬

halten ist , so hat er sich mit einem Attestate des Feld - Kriegs - Commissariats , oder in des¬

sen Ermangelung mit jenen der Ortsobrigkeit , zu legirimiren ; wenn hingegen solche , wie

auch die wirklich angewiesene Vorspann , nicht mehr nöthig ist, so versteht es sich von selbst,
daß sie nur nach Erforderniß abzunehmen sey.

H. 14076.
Wenn Brot und andere Naturalien empfangen werden , quittirt dieselben der Trans¬

ports - Führer auf das nähmliche Regiment , welchem er zugehört.

h. 14077.
Den zu Transporten commandirten Officieren kann bey besonderen Umständen zu ihrer

Erleichterung eine Vergütung aus dem Regiments - Unkosten - Fonds zugewendet werden.

§. 14078.

Zu Transporten ist immer die vertrauteste und verläßlichste Mannschaft zu comman-

diren , jedoch dürfen hierzu keine zur Garde vorgemerkten Leute genominen werden.
In Ungarn ist auch die Cavallerie zur Begleitung des Transportes beyzuziehen , da¬

mit die Infanterie nicht so weit zu marschiren hat , und zu sehr mitgenommen wird ; es hängt
jedoch von den Umstanden und von der Beschaffenheit der Transporte , mithin von dem Be¬
funde des General - Commando 'S ab . Wird nun von demselben Cavallerie - Mannschaft com-

mandirt , so hat diese sich der zu geringeren Diensten pränotirten Pferde zu bedienen.
Band xv . 55

Welche Leute zu Transports-
Führern zu wählen sind.
Hkth. am - 4. Feb . L. z. l . 833

und 690.

Der Transports - Führer
ist mit einem hinreichenden
Geldverlage zu versehen.
Hkth. am 28. Oct . 777. o 3387.

Obliegenheiten des Trans¬
ports - Führers.
Hkth. an»28. Oct . 777- D 33S7.

» »27.  May 79S. L i >6y.
» » , 4.Märj79b . O, 949.
» » 23. Aug . 600.
» » i . Sept . 807.
» X 3 . 2 un . 8 »5 . 0  3339.

Auch unter Weges haben
die Leute mittelst Nevisions-
Listen zuzuwachsen;

bey einem größeren Vor-
spannsbedarse hat sich der
Transports - Führer mit At¬
testaten zu lrgitmnren;

^ wie sich der Transports -Füh¬
rer bey Quittirung der Natu¬
ralien zu benehmen hat.
Hkth. am -5. Oct . 777. 03387.

Entschädigung für den einen
Transport führenden Qffi-
cier.
Hkth.am »>. Juki . 7- 2 O 7,37.

Welche Mannschaft zur Be¬
gleitung der Transporte zu
cominandiren ist.
Hkth am 8. Jul . 777.

X » 2. Oct . 9o3<O 2761.



IAV.  Hauprstück . I. Abschnitt.rr,8

E4cortirung durch chis Dür¬
rer und Einwohner.
Hkrh. am 9 Zun . Sog.

Aösendnng der Recruten-
und Ärrestanten - Transporte.
Hkth. a>n - S. Set . 777- D 335?.

» » 9. Auq. Soo.
» , 5. Oct . 8o3. 1 5883.

>« » S. 2ul . S17.

Entschädigung für die Un-
tertbanen , welche zu Nachts
die Recruten bewachen-
Hkth- am >>. Oct . Soo. v 6678.

Transferirt werdende Mann¬
schaft und Urlauber können
den Transporten angeschloffen
werden.
Hkth-am >S May ?77-D

>» » >. Feb. 781.
» » , 8. Aug- 781. v, 699.
» » >6. Jul . 80b. U , 197.

Auch Eivil -Arrestanten sind
den Militär - Transporten an-
zuschliesien.
Hkth. am i - Feb. 786.

Benehmen in Desertions-
Fällen.
Hkth.am »5. Oct . 777. u 33S7.

Was Hey Erkrankung oder
Heyn, Absterben der Mann¬
schaft während des Transpor¬
tes zu beobachten ist.
Hkth. am r5 . Oct . 777. v 3867.

» » >ü. Jul . 806. D 2297.
» » i . Sept . S07.
,» » >4. 2än . 8 ,k , 1,5

und »60.
>» » Feh. 8>ä- k- 833

und S90.

Beobachtungen benm 7lblö-
sen der Transporte unier We¬
ge ''-
Hkth . am »5. Oct . 7^7- U 33 7.

v « >. Sep !.8o7.
n n Feb- 8 >ä. N ^33

und 890..

H. ' ^ 79 -
Zn den Landern , wo im Kriege weder Militär noch Landwehre in hinreichender Zay

vorhanden ist , haben die Bürger und Einwohner dre Mannschafts - Transporte zu begleiten.
h. 14060.

Die Necruten - und Arrestanten - Transporte sind gehörig zusammen zu halten , und
auf den Straßen und in den Ortschaften nicht zerstreut ziehen zu lasten , deßhalb die Offi-

ciere ein Marsch - Journal  zu führen haben.
Die transportirt werdenden Arrestanten sind immer in die Eisen des Regiments zu schlie¬

ßen , und , so weit es thunlich ist , sind dieselben von einer Ablösungs - Station bis zur ande¬
ren mitzugeben , und von dem Transports - Führer wieder zurück zu bringen.

Auch wird der auf Wachen bey Transportirungen und Escortirungen der Arrestanten
commandirten Mannschaft nicht nur allein die genaue Aufsicht zu tragen anbefohlen , sondern
auch den transporrirenden Ober - und Unter - Officieren die verdoppelte Aufmerksamkeit und
genaueste Aufsicht auf dieselben , und dabey insbesondere zur Pflicht gemacht , für jeden dage¬
gen vorkommenden Fall ihrer Entweichung die strengste Untersuchung eintreten zu lassen , und
dre Schuldtragenden höheren Ortes zur Bestrafung nach den bestehenden Gesetzen anzuzeigen.

h . 14081.

Den auf die Nacht - Stationen zur Bewachung der Recruten verwendeten Untertha-
nen ist eine Vergütung aus dem Militär - Fonde zu verabreichen , die jedoch höheren Ortes im¬
mer besonders bestimmt wird.

§. 14062.
Wenn bey Transferirung der Mannschaft das Regiment , Bataillon oder Corps , wo¬

hin der Mann transferirt wird , zu weit entfernt wäre , so ist die dazu bestimmte Mann¬
schaft einem Transporte anzuschließen , damit ste nicht einzeln zu gehen bemüffiget ist. Das
Nähmliche versteht sich auch von den Urlaubern , deren Heimath zu weit entfernt ist , auf
dem Hin - und Rückmärsche zu ihrer Erleichterung ; jedoch ist denselben , nebst der geräumi¬
gen Unterkunft , die gehörige Freyheit zu verschaffen.

h. 14688.
Die zum lebenslänglichen Festungsarreste oder auf anhaltende Zeit zur schweren Arbeit

condemnirten Eivil - Arrestanten sind zur Vermeidung der besonderen Beglertungskosten den

Miütär - Transporten unter Bedeckung anzuschließen.
H. 14064.

Wenn ein Mann von dem Transporte desertirt , muß der Umstand mir der Bemerkung

des Tages , und wie weit er verpflegt gewesen ist , dann was er an Montur , Rüstung u . d.

gl . zurück gelassen hat , beschrieben, und diese Beschreibung von emPaar commandirten Un¬
ter - Officieren oder Gemeinen mügefertiget werden.

h. 14086.
So wie es die Natur der Sache gibt , daß keine Schwächlinge oder halbkranken Leute

abgeschickt werden , eben so nothwendig lst es auch , daß wenn ein Mann auf dem Trans¬
porte so erkrankt , daß er rncht weiter forrgebracht werden kann , derselbe gleich von den ge¬
sunden abgesondert , und dem nächsten Militär , oder , wenn keines in der Nähe liegt , der
Ortsobrigkeit übergeben werde , wo dieser letzteren ein nach Befund hinlängliches Verpstegs-

geld gegen Quittung nur dem Bedeuten zu erfolgen ist , daß der Mann nach der Reconva-
lescirung zum nächsten Militär zu instradiren , oder , wenn er stürbe , dessen erübrigtes Ver-
pflegsgeld und Monturs - Stücke dahin abzuschicken seyen. lieber die unter Weges gestorbene
Mannschaft sind Attestate vom Pfarrer oder von der Ortsobrigkeit zu nehmen.

h. 14086.

Wenn eine Ablösung des Transportes unter WegeS nothwendig wird , so ist derselbe

gleich unmittelbar an dasjenige Individuum zu übergeben , das zur Uebemahme von Seite
d es General - Comuiando 's bestimmt ist.
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Die Ablösung hat so viel als möglich in Gegenwart eines kriegscommissariatischen Be¬

amten zu geschehen , in dessen Ermangelung aber in Gegenwart eines Stabs - OfficierS oder
des Stations - Commandanten vor sich zu gehen , welcher die richtige Uebergabe und respective

Uebernahme zu bestätigen hat.
Der Transports - Führer bemerkt auf den Revisions - Listen die Tage , auf welche die

Leute verpflegt sind , und übergibt den Ablösenden die Attestate über die Verstorbenen , krank

zurück Gebliebenen , Desertirten u. d. gl . , worauf der Uebernehmer die richtige Uebergabe
nebst dem Tage , bis wohin die Leute von dem Uebergebenden verpflegt waren , mit seiner

Unterschrift in der summarischen Revisions - Liste zu bestätigen hat , welche der Uebergeber
zum Belage seiner Rechnung behält.

Das respicirende Feld - Kriegs - Commissariat hat dabey für Alles zu wachen , und wenn

sich unter solchen Transporten einzelne Leute , die eine andere Bestimmung haben , befinden,
so sollen dieselben an das Transports - Haus angewiesen werden.

H. 14087.

Bey der Ankunft des Transportes an dem Orte seiner Bestimmung hat der kriegscom-
missariatische oder in dessen Ermangelung ein VerpflegS - oder kreisämtlicher Beamter oder
ein Auditor , denselben sogleich zu revidiren , Mann für Mann zu untersuchen , ob jeder die

ihm in der Nevisions - Liste angesetzten Sorten wirklich bey sich habe . Die Richtigkeit dieses
Befundes ist in der Clausel über die verabreichte Verpflegung mit anzumerken . Bey Wahr¬

nehmung mehrerer Gebrechen ist auf der Stelle die genaueste Nachforschung zu veranstalten,
die Meldung an das General - oder im Orte befindliche Militär -- Lommando zu machen,

und der Schuldtragsnde zur Verantwortung zu ziehen . In der Marsch - Nouce ist die Be-

stätigung beyzufügen , an welchem Tage her Transport eingetroffen , mithin der Uebergeber
abgefertigt worden ist.

§. , 4086.

Jeder mit einem Transporte ankommende Officier hat sich bey seiner -Ankunft nicht

nur allein beym Kriegs - Commissariat zu melden , sondern auch bey dem Commandirenden
sich zu stellen , und über seine Ankunft , seinen Auftrag u. d. gl . sich auszuweisen . Ohne diese
Ausweisung darf kein Officier weiter instradirt werden.

Z. , 406g.

Bey der Zurückkunft zum Regimente legt der Transports - Führer seine Rechnung

über den Empfang und dre Verwendung , und übergibt den etwannigen Geldrest . Wo sich
nach Verschiedenheit des Münz - Curses ein Gewinn ergibt , ist solcher hinsichtlich der Schlaf-
kreujer und Vorspann ordentlich in Empfang zu nehmen , indem der an Löhnung und Brst-

getd sich ergebende Münzgewinn der Mannschaft zugewendet werden muß . Das Regiment
nimmt aus diesen Rechnungen dasjenige , was andere Regimenter betrifft , i p d r v i d u a l i t e r

heraus , und pflegt mit denselben die Richtigkeit.
4 , V

L.

Ankunft des Transportes an
dem Orte seiner Bestimmung.
Hkth. am -. Ort . 794.

» » >>. Maykoo . 6

» - »y. Nov . SoS. I ü«7Ü.
» X 24. Feb. 8 »4. I. 833

und 690.

Ws sich der mit einem
Transporte an -ommende Offi-
cicr zu melden hat.
Hkth-am»7.Fun. 798. u H, ,z

und 4>3L

Der Transports - Führer
ist zur Verrechnung der em¬
pfangenen und verwendeten
Gelder zu verhalten.
Hkth. am 28. Ort . 777. ri 33S 7.

-, -> i.  Sept . S07.
x ,» »<j . Feb . 814. I 833

und 890.
x x 3, Fun . 6,5 . b 3339.

Der G e l d - N i m e j s e ri.

§. , 4040.

Ob die Rimesse mittelst der Post , bedungenen Fuhren , Vorspann oder auf dein Wasser

abzuschicken sey , wird allezeit von der höheren Behörde bestimmt , welche dem Officiere die
nöthige Militär - Escorte und Marsch - Route beyzustellenden Bedacht nehmen muß.

h. »409,.

Die Verlagsgelder für die Verpflegs- Magazine dürfen nur in höchst dringenden Fällen,

wenn die Versendung derselben mit der Diligence oder durch eine andere sichele , kernen Auf
wand verursachende Gelegenheit nicht bewirkt werden kann , durch Militär - Transporte

auf ärarische Kosten befördert werden . .
Band xv . ^ *

W , m dieBefugniß zustehr,
die Versrndungsart drrGrld-
Rimeffen zu bestimmen.
Hkrh.am r5 Oct. 777. re 335,7.

Wann die Verpflegs - Ma
gazins - Derlagsgelder nur
Transporten zubefördern sind.
Hkth.aM -9. S,Pt. 8 t !, . L 3929.
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In welchem Falls auch Be¬
amte zur Escortinmg der
Geld - Rimessen verwendet
werden könneii.
Hkth. am >4. Jan 76H.

Wann die Geld - Rimessen
dem transvortführenden Offi-
eiere .zu übergeben sind.
i. kl!), am >5. Jul . 610 v §2 7̂.

Beobachtung bei, Uebernah-
me der Geld - Rimessen.
Hkth.am - 5- -Oct. 777- v 3367.

>, ,> i .Sept . 807.

Geldverlag zur Bestreitung
der Unkosten.
Hkth. am 26. Oct. 777- v 3367.

» » 2. Jvn . 802. a 55 17.

» » r/j. Jan . 8,/j . I ,)y5.
» » >1. Dec . 8,7 . 18854.

Welche Leute zur Begleitung
der Transporte zu commandi-
ren sind-
Hkth. am »3. Sept . 797.

» >» 2 ĵ. Feb. 8 >̂j. k 99b.

Wie viel Geld im Gewich¬
te auf Wagen zu laden ist.
Hkth. am 28. Jul <6 -5. l) ^277.

tz. »4oi ) 2.
Die vorkommenden Geld - Transporte können der Ordnung nach nur durch Officiere,

kemesweges aber von Militär - Beamten geführt werden , und nur in den besonderen Fällen,
wenn da , wohin die Gelder abgehohlt oder empfangen werden sollen , kein Militär - In¬
dividuum vorhanden , oder nicht wohl entbehrlich ist , können auch die Bau - , Verpflegs-

oder Cafsa - Beamten hierzu extraordinär verwendet werden.

h. i 4o>)3.
Die Gelder dürfen dem Officiere erst dann übergeben werden , wenn er mit dem zur

Verführung erforderlichen Fuhrwerke , mit den nöthigen Commandirten , und der vorgeschrie¬
benen Marsch - Route und dem Passe versehen ist , damit die Gelder gleich bey der Cafsa auf-

geladen und von dorr aus unmittelbar an ihre Bestimmung versendet werden können.
tz. ' 4»94-

Der zur Führung einer Geld - Rimesse commandirte Officier soll bey Emballirung des

Geldes gegenwärtig seyn , die Geldfässer nebst dem Cassa - Siegel mit seinem eigenen ver¬

wahren , von der Cassa eine gefertigte Münz - Liste , worin auch die Zahl der Fässer ent¬

halten seyn muß , erhalten , dagegen aber eine gleichlautende der Kriegs - Cassa unter seiner

Fertigung übergeben.
§. i4og5.

Derley mit Geld - Rimessen abgeschickt werdende Officiere sind allezeit von ihren Re¬

gimentern oder Corps zur Bestreitung der Reise mit den bis zur Ablösung oder zur Ueberga-
be erforderlichen Verpflegsgeldern zu versehen.

H. 14096.
Zur Begleitung dieser Transporte sollen nur die vertrautesten , weder dem Trünke,

noch sonstigen moralischen Fehlern ergebenen Leute ausgewählt werden , welche zu ihrer bes¬
seren Subsistenz Zulagen zu erhalten haben.

H. 14097.
Bey Versendung der Geld - Rimessen mit Metallgeld , wo es sich um einen Maßstab

zur Verladung handelt , wird fest gesetzt , daß
auf einen mit 4 schweren Pferden bespannten Fuhrwesenswagen 14 Centner

v » » 4 leichten Pferderl bespannten » , 4 »
und >- in Deutschland 2spännigen,

Auf der Straße und in
)cn Nachtlager" jst für die
Sicherheit de? Geld - Rimesse
sorge zu tragen.
Hkth. am 2S. Oct. 777- v 3357.

.. » >. Sep . 6o7-
» >, -5. Jul . 6 >c>. v §2/ji.
» » 8. März 8-4. v 972.

Benehmen bei, üch ereigne¬
ten Schadhaftigkeiten unter
Weges.
Hkth. am »5. Oct . 777. D 3357.

-» -» 1. Sept . 6 >7.
» » >5. Jul . 8>c>. v ^2/ji.
» ,, 8. März öl j. v 97,.

» Ungarn und Galizien aber 4spännigen Vorspannswagen 19 Cenrner

Geld geladen werden müssen . Bey diesem Gewichte ist dann gewiß nie ein Aufenthalt
eines Transportes auch bey schlechten Straßen zu besorgen , und es ist über dieß die Möglich¬

keit vorhanden , daß die Mannschaft wenigstens wechselweise auf Wagen sitzen , mithin täg¬

lich eine größere Anzahl Stationen zurück gelegt werden kann.
H. 14098.

Die Geld - Rimesse muß beschleuniget , jedoch nur in sehr dringenden Fällen bey Nacht ge¬
führt werden , wo sodann die Zahl der Commandirten rerhältnißmäßig zu vermehren ist. In

den Nachtlagern , sowie auf der Straße , ist für die Sicherheit die äußerste Sorge zu tragen,
und nöthigen Falls von der Ortsobrigkeit , nebst dir Militär - Escorte , eine Wache vom Lande

zu verlangen.
§. ' 4oi )<).

Wenn sich unter Weges an einem Fasse oder an einer Kiste eine solche Schadhaftigkeit

ergibt , daß ausgepackr werden müßte , so hat der Officier an dem Orte des Ereignisses , oder,
falls es unthunlich wäre , in dem nächsten Orte mit Zuziehung eines krregscommissariatischen
Beamten , oder in dessen Ermangelung eines ekwa vorhandenen Stabs - Officiers oder der

Ortsobrigkeit die Säcke und deren Beschaffenheit zu untersuchen , wo es uöthig ist , die Säcke
zu überzählen , das neu gepackte Callo mit feinem und des beygezogenen Individuums Sie¬

gel zu belegen , und den eigentlichen Vorfall schnfclich von den intervenircnden Personen
mirfertigen zu lassen.
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» >. Sept . S07.

Transportirung der ärari-
schen Güter.
Hkth. am 10. May 60, . L >,09.

» >« 3. März 6 >s . L 999.

H. i ^ ivo.

Wenn der Transports - Officier unter Weges abgelöset wird , fo har der Uebernehmer Me sich bey Ablösung un-
die Anzahl der in der Münz - Lifte ausgewiesenen Fässer , deren guten Stand und aute Be - ^ beg -s zu benehmen ist.

schaffenhert der Srglllezu untersuchen , das etwa Schadhafte auf der Stelle ausbessern zu .. >. 24. rlpr. 7yo.
lassen , und sonach die richtige Uebernahme zu bescheinigen . , » » i.Sep . 807.

§. 14101.

Bey der Ankunft der Geld -Rimesse an dem Bestimmungsorte ist dieselbe ohne Verzug der Beobachtungenben ueber-
Kriegs - Cassa zu übergeben , welche die Uebernahme in Gegenwart des Officiers zu bewirken , ^abe der Gero- Rimessen,

und bey richtigem Befunde solchen auf der Münz - Lifte zu atteftiren hat . Der Officier hat ^ ^ ^ §7.
sodann dem Regiments oder Corps über den verwendeten Geldverlag Rechnung zu legen , und
L>en Ueberschuß an die Kriegs - Cassa abzuführen . ^

O. ^

Der ära risch en Güter.

tz. »4k02.

Die ä'rarischen Gäter werden entweder
durch die Landesvorspann,

» das Fuhrwesen , oder auch

» gedungene Fuhren rransportirt , wobey sedoch zu beobachten ist , daß derley Trans¬
porte, , wenn sie wirklich norhwendig , nur auf de» äußerst nöthigen Bedarf einzuschrän-
ken scyen , um dem Aerarium keme unnützen Auslagen zu verursachen.

H. iHioZ.

Die Transportirung der Monturs - und Rüstungs - Sorten für die Monturs - Com¬

mission har durchaus mit ärarischen Fuhrwesenswagen zu geschehen , daher auch allezeit über

den Bestand der Colli und des Gewichtes die Anzeige zu erstatten ist , dalnit zur Ladung die
nöthilzen Vorbereitungen und die Bestellung der Wagen getroffen werden könne.

h. 1410g.

Bey Transportirung der ärarischen Effecten sollen nur solche Fässer und Verschlage ge¬
nommen werden , welche sich leicht packen lassen ; eben so sollen jene Sorten , welche in Bal¬

len versendet werden , rucht zu schwer oder vermöge ihrer Größe zur Dirigirung unbehülflich
gepackt werden.

, / h. i 4 ic>5 .
Zur Vermeidung aller Inungen sind die Colli mit der Nummer des Transportes zu

bezeichnen , so daß auf jeden Ballen die Nummer des Transportes in römischen Zahlen , und
die Nummer des BAens mir deutschen Ziffern geschrieben werde.

H. 14106.

Dem den Transport übernehmenden Officiere muß die gehörige Sorgfalt für die Er¬
haltung der übernommenen Artikel anempfohlen , und derselbe besonders auf die Ereignisse
aufmerksam gemachc werden , durch welche ein oder der andere Artikel leicht Schaden leiden,

oder gar zu Grunde gehen könnte , wofür der Officier verantwortlich bleibt.

Um jeden Anstand wegen eines Abganges oder Schadens im voraus zu begegnen , hat

der Officier bey der Packung zugegen zu seyn , und nicht nur dem Packzettel , sondern auch
dem Transports - Necepiffe die Bestätigung beyzusetzen , daß die verpackten Sorten in gurem
Stande und in der vollen Anzahl übernommen worden seyen . Was derselbe sonst bey der

Verpackung zu beobachten hat , ist an seinem Orte bereits gesagt worden.
Jedem durch Baiern gehenden Militär - Aerarial - Transporte ist von Seiten der Gene¬

ral - Commanden ein förmliches Document mitzugeben , worin die Zahl der Effecten nach
ihren verschiedenen Gattungen , nebst der Zahl der Packgefäße , summarisch  ausgedruckk
seyn muß.

Transportirung der Mou-
turs - uuv Nüstungs - Sorten.
Hklh. am 3. März 9 l5. L 999.

Welche Colli zu nehmen,
und wie dieselben zu packen
sind.
Hkth. am 4. Aug . 79' .

Nummerirung der Colli.
Hkth. am 19- März 794.

Beobachtungen für den ei¬
nen Transport übernehmen¬
den Officier.
Hkth. am 3. Marz S>5. L 999.

» » - «.März 8i5. L 1218.
» >» 16. Iun . 818. N »58 b.
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§. 14 *07.

- Die Fuhrleute haben den Damit die zur Armee abgehenden Transporte unter Weges nicht aufgehalten werden ,

Weg ihrer Fahrt unv die Zeit gar liegen bleiben , so haben die Fuhrleute bey jedem abgehenden Transporte den Weg

und die Zeit bestimmt anzuzeigen , welchen sie mit »Hren Fuhren nehmen , und wann sie in
Hkth. am -8. Nov. 7s8. 2 3;46. Vereinen oder anderen Zwischen - Station , endlich aber an dem Orte der Bestimmung selbst

h. »4 *08.

OSliegenheiteudes feldkriegs- Wenn der Kriegs - Commissär in loeo ist , wo ein Transport abgeht , muß er solchen
Aug -nsch-in nehmen , und die Anzahl der Fässer , Ballen und Verschlüge,

Hkrh. am4. 2un . 782. 6,753 . nebst Gewicht , und was darin sich befindet , m der Auswelsungs - Consignatlvn anfuyren,

ist er aber nicht in loeo , so muß der den Transport führende Officier oder Unter . Officier
mittelst Documentes der Uebergabsbehörde obige Umstande darthun , damit sie in der

Marsch - Consignation eingesetzt und nicht mehr aufgeladen werde.

tz. 14 ' oy . "

Welche Officiere ärarische Die Transportirung der ararischen Landwehr - Effecten , welche zur Monturs - Com-
Lanvwchr- Effecten zu beglei- in das Zeughaus eingeliefert werden , hat nicht durch penfionirte , sondern

Hnh. am"^ .Apr.8.7. 1244°. durch wirklich in der Dienstleistung bey der Landwehre stehende Offtciere zu geschehen.

Wie sich bey Transportirung
ärarischer Güter wegen Eom-
mandirung der Militär -Mann¬
schaft zu benehmen ist.
Hktb . am , 5. Oct . 777. 1) 335 ?.

>. » 1>. 2än . 798. 8 >45.
,> » >4. Feb . 8>c>, l >098»

Wie sich wegen Verabrei¬
chung der Escorts »Zulage zu
benehmen ist.
Hkth. am >>. Jän . 748. N >45.

» ,» >4- Feb. 8-, >. I >098.
» « 4. Sept . 8»?-D 3o4>

„ » >5. Iun . 608. 4V 78
und 7b.

H. 14 »10.

Die Monturs -, Armaturs - und Rüstungs - Sorten können ohne alle Bedeckung , wie

andere Kaufmannswaaren , und mit Begleitung der zur Uebernahme nörhigen wenigen Mann¬

schaft , verschickt werden ; den Seiden - Transporten aus der Militär - Gränze und den Trans¬
porten von Artillerie - Gütern aber ist ein verhältnismäßig stärkeres Lommando beyzugehen.

H. ,4 , » r.

Der zur Begleitung und Bewachung commandirten Militär - Mannschaft vom Feld¬
webel und Wachtmeister abwärts gebührt die Zulage , welche ohne Unterschied in einer einfa¬

chen ordinären Löhnung , wovon bey der Cavallerie jedoch die Contractrons - Zulage abgezo¬
gen wird , nach dem Fuße des Landes , in welchem der Transport geht , zu bestehen hat . Diese
Escorts - Zulage gebührt der Mannschaft von dem Tage an , wo sie das ärarische Gut zu
escortiren wirklich übernommen , bis einschlüssig - zu dem Tage , wo sie dasselbe wirklich ab¬

gegeben hat , mithin nicht auf jene Tage , welche sie außer dein ohne das zu escorrirende
Aerarial - Gut bloß auf dem Marsche zubringt.

Diejenige Mannschaft , welche bey Seiden - Transporten aus der Granze nacy Oesterreich
verwendet wird , erhält vom Tage des Aufbruches bls zu ihrem Zurückeinrreffen Zulagen.

h. 14 » -. 2.

Vkrfahr -N .N Descrtions - Jin Falle , als vom Transporte der Fuhrwesensmannschaft einer desertirt , ist von dem

Fällender Fuhrwesen kmann - Transports - Commandanten die Deserteurs - Meldung jedes Mahl auch dem Posto - Com-

!Mff '«>n . , . Nov. 8°4. r' . ,46. mando des Landes , wohinder Transport seine Bestimmung hatte , zuzuschickeri.

- §. 14 » i 3 .

Lcobachtunger , bei. Abgabe Bey Uebernahme aller eintreffenden Aerarial - Güter - Transporte ist nicht nur die rich¬

te - Akranal - Güter - Trans- Zahl der Colli , sondern auch , daß solche unbeschädiget eingeliefert wurden , verläßlich

Hkch.'am >6. Nov . 8°4. N2S36. zu untersuchen , und nach Befund von dem betreffenden Uebernchmer das Recepisse auszu¬
stellen , weil derjenige , der ohne diese Vorsicht ein Transports - Uebernahms - Recepisse aus¬

fertiget , bey einem in der Folge sich offenbarenden Abgänge dafür den Ersatz unnachsichtlich zu
l isten hat.
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Von den Transports - und Eta ppen - Commanden im Kriege.
tz. »4 »»4.

Sobald die Operationen der Armee beginnen , ist ein großes Transports - und Depots-
Commando unter dem Oberbefehle eines thätigen , diensterfahrenen Generals im Rücken der

Armee aufzustellen , um das Fortkommen aller der k. k. Armee nachzufolgenden Verstärkungen an
Mannschaft und Pferden , so wie alle Transporte von Kriegsbedürfnissen möglichst zu be¬
schleunigen und hierbey zugleich alle Epcessen der Marodeurs und Nachzügler , so wie auch

die ungebührlichen Forderungen , ins besondere aber jede Art von Bedrückung der Landesbe¬
wohner zu verhindern.

tz. ,41  iS.

Die Aufstellung dieser Transports - Commanden , so wie die Aenderung derselben , ist
immer sogleich dem angränzenden General - Commando , von jenen General - Commanden,

aber die der Armee an ; nächsten sind , dem Haupt - Armee - General - Commando anzuzeigen.
h. r4 » »6.

Dem den Oberbefehl über diese Transports - und Etappen - Commanden führenden Ge¬
nerale liegen nachfolgende Besorgungen , als in seinen Wirkungskreis gehörig , ob:

s ) Die Sammlung und weitere Jnstradirung aller Nachzüge von Erganzungs - oder Ver-
stärkungstruppen und Reconvalescenten , wozu er einen im Rechnungsfache geübten
Hauptmann aus der Pension oder von der Landwehre als Transports - Commandanten
nebst dem erforderlichen Rechnungs - Personale zu bestimmen hat.

d ) Die Aufsicht über alle Armee - Depots und Bagagen , lieber die Cavallerie - Depots
und eigentlichen Pferdspitäler haben sie einen hierzu geeigneten Cavallerie - Srabs-
Officier aus dem Pensions - Stande nebst einigen geschickten Thierärzten aufzustellen.

e) Die Sammlung und Escortirung der Kriegsgefangenen bis an das nächste Uebernahms-
Commando der angränzenden Provinzen.

ä ) Die Ober - Controlle über alle Armee - Magazine und die Betreibung aller Magazins-
Nachschubs - Transporte.

« ) Die Oberaufsicht über das Feld - Monturs - Depot.

L) Die Oberaufsicht über die Detaschements , welche auf den Militär - Straßen zeitweise
und bleibend ausgestellt werden . Endlich

§ ) die militärische Polizey - Aufsicht zur Hinderung und Hemmung von Excessen , mit der

Befugniß , schwere Epcedenten nach Umständen auch standrechtmäßig behandeln zu dürfen.
tz. i4n ? .

Zu diesen verschiedenen Beschäftigungen benöthiget derselbe:

An Assistenz - Truppen.

» Bataillon Landwehre.
r Abtheilung Cavallerie.

An Gesch äfts - und Hülfs - Personale.

» Cavallarie - Stabs - Officier zur Aufsicht über die Cavallerie - Depots
2 bis 3 thätige Stabs - Officiere zu Versendungen und zur zeitweisen Aufstellung auf

besonders wichtige Puncte.
» kriegseommissariarischen Beamten.

r Verpflegs - Oberbeamten zur unablässigen Visitirung der Armee -Magazine und augen¬
blicklichen Abstellung aller entdeckten Gebrechen.

r Auditor aus dem Pensions - Stande.

r Ober - > Stabs - Profoßen.
L Unter - -

Zweck der Transports » und
Etappen , Commanden im
Kriege.
Hkth. am - 6. Aug . 8 >z. izzg,.

» » r6 . Apr . 8,5 . 6 »ülb
Und

Welche Behörden von der
Aufstellung und Veränderung
dieser Commanden ju unter¬
richte» sind.
Hkth amrb . Aug . 6,3 . 1443,.

Was der den Oberbefehl
führende General zu besorgen
hat.
Hkth. am - 6. Aug . 8 >3. i 44g».

Stand der Assistenz- Trup¬
pen und des Geschäfts - und
Hülfs - Personals.
Hkkh. am »6. Aug . 8,3 . i 4-j8r.
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Obliegenheiten des Com-
Mandanten.
Hkth. ür:i - 6. Apr. 3 , 5. 6 , 6>L

und 206/j.
» »» I , Nvö . 3 i3. 12 ä^2Ü,

r Ober - > ^
2 U'iter - ? S k̂abswagenmelster.

^ oder 2 geschickte Fouriers und einige Schreiber.
§. i4 >r6.

Der ' Commandant hat sich in allen Gelegenheiten zum Beften 'des allerhöchsten Dien¬

stes und zur Beförderung der militärischen Zwecke zu benehmen , zugleich aber auch besorgt

zu ftyn , dieses ttnt der Möglichsten Schonung des Landes zu vereinigen.
Im Allgemeinen hat:

i . sich jeder Transports - oder Etappen - Commandant mit den ihm zunächst aufgestellten
ins Einvernehmen zu setzen, um gemeinschaftlich die vorkommenden Hindernisse zu ent¬

fernen und dem Zwecke ihrer Anstellung möglichst zu entsprechen ; alle minderen Umstän¬
de , Mißverständnisse oder Klagen haben sie selbst durch kluges Einverständniß mit den
Landesbehörden aufzuklä 'ren und zu beheben , bey wichtigeren Hindernissen hingegen
dem Armee - General -Commando nöthigen Falls mittelst Estaffete die Anzeige zu erstat¬

ten , an welches sie überhaupt jeder unmittelbar mit ihren Meldungen angewiesen sind.

s . Erhält jeder derselben zur Aushülfe für die zur Armee gehenden Transporte einen den
Umständen angemessenen Vorrath von Monturs - und Rüstungs - Sorte ^ .

3. So oft ihm der Anmarsch einer Truppe oder irgend eines Transportes bekannt gege¬
ben wird , hat er den ihm zunächst aufgestellten Marsch - Commissär , so wie auch den
nächsten Transports - Commandanten / davon schleunigst zu benachrichtigen , damit die

nöthigen Bedürfnisse in Bereitschaft gesetzt und Alles zu deren Unterkunft und Ver¬
pflegung vorbereitet werden könne.

' 4 . Alle in seinem Bezirke entkommenden Ergänzungs - Transporte sind von ihm persönlich

zu revidiren , ihr Stand mit dem in der Marsch - Route enthaltenen zu vergleichen,
und die sich zeigende Differenz auf derselben anzumerken ; ferner sind die Fassungs¬
scheine derselben zu prüfen , der Stand der Montur und Armatur genau zu untersu¬
chen , und das Mangelnde aus dem beyhabenden Depot in Conto der betreffenden

Regimenter gegen Quittung der Commandanten zu ersetzen.
5 . Jeder Commandant hat genaue Vormerkungen über alle Gegenstände und Vorfälle

in Gestalt , eines Journals zu halten , um sich seiner Zeit hierüber gründlich auswei-

sen zu können . Bey Transporten , deren Commandanten höhere Chargen bekleiden,
als der Etappen Commandant , hat der letztere sich mit der schriftlichen Erklärung des
ersteren zu begnügen , daß er keiner Aushülfe an Montur rc. bedürfe , in dem Falle
aber , daß derselbe solche benöthigte , ist der Transport unweigerlich der Revision des

Etappen - Commandanten zu unterziehen , wornach das nothwendig Erachtende eben¬

falls gegen Quittung zu leisten seyn wird.

b . Jeder Commandant hat mit aller Strenge auf die Handhabung der Mannszucht zu

wachen , und darauf zu sehen , damit zur Vermeidung aller Klagen und Anstände der
Mann an nichts einen Mangel leide.

Die Epcedenten sind im Verhältnisse ihres Vergehens nach Unständen entweder

sogleich bestrafen zu lassen , oder bey einem Commandanten höherer Charge ihre Bestrafung
anzusuchen . In Fallen von größerer Wichtigkeit , oder wenn wider Vermuthen ganze Kor¬

per von durchmarschirenden Truppen Unordnung begehen , sind solche bey persönlicher Ver¬
antwortung des Commandanten jedes Mahl ohne irgend eine Rücksicht dem Armee - Ge¬
neral - Commando zur strengen Ahndung anzuzeigen.

7 . Hat jeder Commandant thätigst dafür zu sorgen , daß vom Lande dasjenige , wozu dasselbe

verpflichtet ist , gehörig , in gurer Gattung und in gutem Maße an das Militär verabreicht

werde , um auf solche Art jede gegründete Veranlassung zur Unzufriedenheit der Truppen zu
entfernen , meßhalb das genaueste Einvernehmen mir den aufgestellten Marsch - Commissä-

ren und den darauf wirkenden übrigen Landesbehörden zu pflegen ist.
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8 . Alle Trarnem 's sind zu sammeln , und mit Revisions - Listen dem nächstkommenden

Transporte zu übergeben . Ueber die in den Spitälern zurück gebliebenen Kranken
fremder Mächte ist die genaueste Evidenz zu erhalten , und für deren Pflege
und Wartung Sorge zu tragen . Die Reconvalescenten sind mittelst Revisions - Li¬

sten zu übernehmen , und ebenfalls mit den durchpassierenden Truppen der Armee
nachzufenden.

Ueberhaupt aber ist der Transports - Commandant vorzüglich verpflichtet , für die

durchziehenden Kranken und Blessnten Alles anzuwenden , damit sie ü'berall auf daö Beste

behandelt und verpflegt werden.

tz. iHriY.
Bey veränderter Armee - Aufstellung muß der Standort des Armee - Transportes un -d

Depots - Commando ' s jedes Mahl nach Erforderniß geändert werden.
h. 14,20.

Bey dem Armee - General - Commando hat ebenfalls fortwährend ein Hauptmann mit
einer Division Stabs - Infanterie oder Landwehre das Transports - und Sammelhaus des

Haupt - Quartieres zu besorgen . Dieser Hauptmann muß mit dem Rechnungs - Personale ver¬
sehen seyn , und ist an das Ober - Kriegs - Commissariat in allen ökonomischen und Geldange¬
legenheiten direkte angewiesen.

H. 14 *21.

Aus dem Haupt - Quartier - Transports - und Sammelhause werden die von rückwärts

anlangenden Transport -e bis an ihre Bestimmung , die von der Armee rückwärts instradirten
Transporte aber bis zu dem großen Armee - Transports - Commando verpflegt und geleilet,

wenn nicht auf der Route dahin ein Landes - Transports - Haus sich befindet , in welchem
Falle die Transporte nur dahin , und von diesen wieder weiter zu führen sind.

h. 14122 . ,
Das Armee - Transports - Commando schickt die von rückwärts einlangende Transports-

Mannschaft bis zur Armee in das Haupt - Quartier - Transports - Sammelhaus oder an ein
imermediaires Landes - Transports - Commando . Die rückwärts in die Provinzen instradir¬
ten Transporte werden vom Armee - Commando geführt.

h. 14123.

Um die Transporte aus dem Innern der Provinzen zur Armee , und von dieser zurück
unter gehöriger Aufsicht und Versorgung zu leiten , und durch eine zweckmäßige Behandlung
der Transports - Mannschaft das häufige Erkranken derselben auf dem Marsche zu hindern,

sind auf allen Transports - Routen zwischen 4 bis 5  Starionen stabile Länder - Transports-

Häuser zu etabliren, . in welchen für die Nahrung , richtige Geldverpflegung und Aushülfe
an der nötigsten Montur nach Erforderniß zu sorgen ist.

Das Armee - Transports - Haus , sowie die Transports - Commanden detachirter Ar¬

mee - Corps , haben die Verbindung dieser Transports - Straßen forrzusetzen , und zu diesem
Zwecke ihre eigenen DetascyementS.

§. 14124.

Entfernt sich die Armee so beträchtlich von den Erbstaaten , daß die Verbindung vom

Armee - Traasporcs - Commando bis an unsere Granzen mit dem vorhandenen Assistenz - Ba¬
taillon nicht unrerhalcen werden kann , so müssen nach Erforderniß noch 1 oder 2 Landwehr-

Bataillone beygegeben werden , weiche compagnie - und orvisionsweise in die größeren Orte
als Garnison zu vertheilen sind , und nebst dem Garnisons - Dienste noch das Transports-
Geschäft zu besorgen haben.

h. l4 >2§ .

Die jeweilig erforderliche Ergänzungsmannschaft für die Armee ist für die Infanterie
in Transporte von nicht weniger als boo uns nicht mehr als 12, -0 , für die Cavallene in

2l >» ius 3 , <» Kopfe zusammen zu setzen ; sie muß vollkommen bckler vt , ausgerüstet , -bewass-
Band s.v . 67 e

Bey veränderter Aufstellung
der Armee ist der Standort des
Armee - Transports -Comman-
do 's zu ändern.
Hkth . am,ü . Aug . 6 . 3. i 448,.

Beobachtungen für das Trans¬
ports - Sammelhaus beym
Armee - General -Commando.

Hkth . am - ü. Aug. 6 , 3. l 4462.

Absendüng der Transporte
durch das Haupt - Quartier-
Transports » SammelhauS.
Hkth . am rb. Aug . 6 , 3. 1 4^6 - .

Absendung der Transporte
durch das Armee - Transports -
Eommando.

Hkth . am rb. Aug . 6 . 3. 1448 ».

Aufstellung von stabilen
Transports - Commanden auf
den Transports - Routen im

Innern der Provinzen.
Hkth . am 26 . Aug . 8 , 3. 1446 -.

Wann die Vermehrung der
Assistenz - Bataillone emzulei-
ist.

Hkth. aM2ü . Aug . 6 . 3. r 4482.

Transvortirung der Crgän-
zungsmannschaft für d,.- Ar¬
mee.
Hkth am y Der ^ 1 . ,k>->y. '

» >» >4. Märj k . ij. <- . Ä3»,»
» » 3 . Iun 8 >S. 5i333y
-' -» 7 - 2UN . 8 . S. V 3Lu,.



s?6 L.1V. Haupt stück. I.  Abschnitt.

Instradirung kleiner Com-
wundcn unter Aufsicht eines
Unter - Officiers.
Hkth.am >o. Sept . 807.^ 8,10.

net und mit der vorschriftmaßigen Munition versehen seym Hierzu soll immer die vertrauteste

und verläßlichste Mannschaft mit den nöthigeu Instructionen commandirt , und ihnen alle

mögliche Vorsicht zur Verhinderung der Desertion nachdrücklichste eingebunden werden.
h. »4126.

Mit Transporten von Armee - Effecten können auch kleine Commanden unter Aufsicht

eines Unter - Officiers auf der Etappen - Noute instradirt werden ; nur dürfen einzelne

Gemeine ohne Aufsicht und ohne eine bestimmte Marsch - Noute nicht abgesendet melden,

oder von der ihnen in der Marsch - Route angewiesenen Straße abweichen.

h . »4,2 ^ .

Transportirung der Kriegs - Damit die Transportiruug der Kriegsgefangenen in der gehörigen Ordnung und ohne

gefangenen . Vernachlässigung der Sanitäts - Rücksichten bewerkstelliget werde , ist Nachfolgendes zu be-
Hkth. am >4 Iän . 8,4 . >>5

nur, , 6° . obachren : . .
a ) Bey Instradirung größerer Kriegsgefangenen - Transporte ist jedes Mahl das engs . s

und thatigste Einvernehmen mit der politischen Behörde zu pflegen.

K) Sollen die Transporte nicht zu zahlreich zusammen gesetzt , und hierzu bloß gesunde

und transportable Mannschaft ausgezeichnet , die Kranken und Marodeurs aber zu¬

rück gelassen werden.

e ) Sollen die Transporte nicht zu gedrängt , sondern , wenn es erreichbar ist , in ange¬

messenen Zwischenräumen auf einander folgen,

ss) Sind wo möglich solche Stations - Orte auszuwahlen , wo die Kriegsgefangenen

ohne Einlegung in die Wohnungen des Bürgers und Landmannes untergebracht wer¬
den können.

Formular H.

H a u p L - R e v i s i 0 u s - L i sr e
über n a ch b e n an n t e , an ihre Bestimmung abgehende Mannschaft.

Vorstehende Mannschaft ist von Seite des - . mit Geld bis . . . und mit Brot bis > . verpfleget , und mit oben

specificirkn Monturs - Sorten richtig übergeben (übernommen ) worden.

Sign , N . am . -,len . - - ' L . . N . N . , Uebergeber.
N . N . , Uebernehmer.

Nevidirt , und in Köpfen effektive , kann mit obiger Verpflegung und

LiZn . N . am . - ten . . . 18 . .

angeseßter Montur richtig befunden.

N. N. , Feld-Kriegs- Commissar.
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Particular - Revisions - Liste
über nachstehende , an ihre Bestimmung abgehende Mannschaft.

Vorstehende Mannschaft ist von Seite des . . . mit Geld bis . . . Brot bis . - . verpflegt, mit oben ange.
fehler Montur versehen richtig übergeben worden.

8ig». N . am . . ten . . . 18 . . 9t . N . , Uebergeber.

Nevidict, und in .
Sign . N . am

Köpfe effektive mit obiger Verpflegung und Montur richtig befunden,
ten . . . 18 . .

N - N. , Feld - Kriegs - Commissi.

Formular 6.

T r a n s p 0 r t s - A v i s o
für den von hier . . . nach . . . abgehenden Mannschafts - Transport.

Eommandirte : Ober - Lieutenant N. , Transports - Eommandant, . Kopf i
» Corporale . '5«.- . . . . . . r > /s

v Gefreyte . . .. . . . . . . . . . »

v Privat - Diener . . » 1

Vom Transporte N . Infanterie - Regiment . . . . . . . » 12
N - Cavallerie - » . . . » 20

u. s. w.

Arrestanten: Artillerie- Regiment Nr . - - . . » 1

Zusammen. » . Köpfe.

Dieser Transport ist übrigens mit Geld bis . . - , Drot bis - - , verpflegt. Zur Fortbringung der Dagage sind
- . . Vorspannswagen zu 10 kr per Meile in Conto des Aeraciumö und . . . Wagen zu iS kr. aus Eigenem angewiesen

worden; der Transports-- Eommandant hat hierauf . . - fl. - > kr. auf Derrechuung aus der N- Capa erhallen.
Liga . Nl am - - ten - .. . >8 . .

N . N. , Feld - Kriegs - CommWr.
Sö *Banv xv.



s 2 ' ) .LLV . Hauptstäck . IL. Aö/chmtr . Von der Transportirung per Mare.

II . A b s ch n i t t.

Vo » der Ttansportirung per Mare.
tz. 1^ 128.

Wünn Fahrzeuge zue Trans --
portiruna zu dingen sind.
Hkth. am >>. Feb. 806. i >698.

„ » , 5. März äig . I >35r.

Wo es ohne Nachtheil des Dienstes und zum Besten des Aerariums bezweckt werden
kann , und eS die Umstande und die bey der Wafferfahrt günstige Witterung gestatten , ist
zur Schonung der Vorspannsstellung die Transportirung mittelst Fahrzeuge einzuleiten,

. und zu benützen.

Beobachtung hinsichtlich der
Transportirung der Truppen
zur See.
Hkth.sm -o. Jun . S16. Ä - »54,

, - 093 und »rZy.

.Trattsportirung der Geld-
Nimcssen zur See.
Hkth .am iL.März Sr7. Lt n68.

tz. 1412g.

Wenn durch die Transportirung der Truppen zur See ein evidenter Vortheil entsprin¬
gen , soll , so ist nothwendig , daß:

a) Die Anzeige von dem Eintreffungstage der Transporte auf dem Einschiffungsplatz;
immer so richtig erstattet werde , daß die zu ihrer Aufnahme bestimmten Fahrzeuge nie
in die Lage kommen , auf die Ankunft der Transporte warten zu müssen ; daß

b ) das Marine - Commando das Einvernehmen mit dem innerösterreichischen und Dal¬
matiner General -Commando unterhalte , um dis zu dem Behufs der Transportirung

von einem zum anderen Hafen segelnden Fahrzeuge mit Umsicht auf ihre zu machende
Fahrt anweisen zu können , dort oder da auf der Hin - und Rückreise bereit liegende
Aerarial - Effecten oder Mannschaft aufzunehmen , und sie gelegenheitlich an ihre Pe-
stimmung zu bringen ; daß

c.) die Local - Behörden auf den Einschiffungsplä 'tzen angewiesen werden , die Transporte

vor der Einbarkirung ordentlich revidiren zu lassen , und ihnen die Mitnahme von un-
nöthigem Gepäcks nicht gestatten.

H. 14180.

Die Verführung der Gelder -Nimessen durch die armirten Schiffe ist, wenn diese Trans¬
portirung nothwendig wird , als eine pflichtmaßige Dienstleistung anzusehen , und dafür vom
Aerarium nichts zu vergüten ; jedoch sind derley Dienstleistungen bey der Marine gehörig
vorzumerksn , und in den periodischen Dienstausweisen der Transports -Schiffe in der Rubnk
A n m e r k ung ersichtlich zu machen?

tz. i4 »3i.
Verwahrung der Fässer , in Die Fasser , in welchen sich solche Geld - Rimessen befinden , welche zur See Versender

welchen sich Geld - Rimessen werden , sind mit Stricken und Knebeln wohl zu verwahren , damit sie im Falle der Verun-

Hkch.̂ m ' S. N0V. 777. V3357 . glückung um so leichter gerettet werden können.
tz. , 4182.

Wann und wie die Der -. Die von Zeit zu Zeit vorfallende Transportirung der Artillerie - Güter zur See wird

sendungen der Artillerie - Gu - durch die Marine besorgt , wobey zu beobachten ist , daß , wenn eine solche Versendung vor-
-Ler zur See zu besorgen sind. . , - . 4s - —
Hkch. M 6.Apr . S--4. N6ÜI . fallt , das betreffende Artillerie - Distrikts - oder Artillerie - Loco - Commando davon unrer Be¬

merkung der Gattung des Artillerie - Gutes und dessen Gewichte die betreffenden Artille¬

rie - Distrikts - Commanden , und durch solche das Marine - Commando so zeitlich als mög¬
lich zu präoeniren habe . Dieses Emverständniß ist auch gegenseitig von dem Marine - Com-

mando mit dem betreffenden Artillerie - Districts - Commando zu beobachten , so oft Trans-
portirungs - Schiffe von einem Seehafen zum anderen abgeschickt werden , damit die Land -Ar¬
tillerie solche Gelegenheiten benützen könne , ihr Aerarial - Gut zuzuladen.

Diese wechselseitige Mittheilung ist aus der Rücksicht nothwendig , damit die k. k.
Schiffe so viel als möglich die volle Ladung , welche in 1000 Lentner per Schiff besteht,

rhalten.
Die Frachtpreise , welche die Artillerie - Distrikts - Commanden in vorkommenden Trans,

p ortirungsfallen dem Marine - Commando zu vergüten , und , so weit diese Vergütung aus¬

wärtige Distrikte betrifft , denselben von Fall zu Fall zuzurechnen hat , werden jederzeit vom



IckV . Hauptstück . I ! I . Abschnitt . Von der Tranöpvrtirung auf den Flüssen.

Hofkriegsrathe bestimmt . Bey Retour -Ladungen wird nur die Hälfte der fest gesetzten Preise
bezahlt.

Die Transportirungs -- Vergütung wird von den Artillerie - Distrikts - Commanden dem

Marine - Commando ohne Aufschub bar geleistet , sobald dasselbe die Bestätigung erhalt , daß
die Versendung an dem Orte ihrer Bestimmung richtig angelangt ist.

§. i 4 »33 .

Die den Geld - Rimessen - Transporten zur See als Escorte beygegebene Mannschaft Zusagen für die die Gelv-
erhält ebenfalls Zulagen vom Aerarium . Diese Wohlthar erstreckt sich aber nur auf jene

Schiffsmannschaft , welche die Wachtposten zur Aufsicht der Geldfässer versieht , nicht aber 79». s ss?.
auf die übrige Schiffs - Equipage , da der Endzweck der Marine nicht nur in der Vertheidi - " " d- 2 »l. 79s.

gung besteht , sondern auch ihre Obliegenheit ist , alle wie immer Rahmen habende Mann¬

schaft und Aerarial - Transporte ohne ein besonderes Douceur auf sich zu nehmen.

§» r 4 »34 .

Die Officiere haben , da die Führung einer Geld - Rimesse zur See aus einem ganz Di - Officiere -chatten die
anderen Gesichtspuncte zu betrachten ist , als jene zu Lande , und dieselbe zur See weder ei- Meerzulage auf dem Hin,

nem Ungemache , noch sonstigen Expensen ausgesetzt sind , nur die Meerzulage , aber keine 55.. .
Diäten , zu erhalten , und dieses zwar um so mehr , als die Meerzulage auch auf der Rück¬

fahrt gebührt.

III . A b s ch n L L L.
V 0n der T r an s por t i r ung auf ben Fl üssen.

h. 14 >35 .

Wenn Verschickungen und Transferirungen , die keine Eile haben , vor sich gehen , bey Wann sich der Wasser-Trans-
welchen die Reise Spesen vom Aerarium bestritten werden , und die Wasserfahrten ganz oder PE M bedienen .st.

zum Therl benützt werden können , so ist sich, um dem Aerarium eine Ersparung zu machen,
dieser Gelegenheit zu bedienen.

tz. >4 r 36 .

Bey Versendung der Truppen zu Wasser ist , um allen Anständen und Gefahren vor-
zubeugen , zu beobachten:

a ) kein Officier , mit Ausnahme der Stabs - Officier ^ und Regiments - Adjutanten , darf

Wagen oder Pferde auf das Schiff einladen , sondern es hat jeder dafür zu sorgen , auf
was für eine andere Art er solche an den Orr seiner Bestimmung schaffen möge.

Ir) Den Officieren ist erlaubt , einen Bettsack nebst einem Zelte,

e ) den Hauprleuten und Stabs - Officieren hingegen nebst dem Bettsacke und Zelte auch
einen Koffer auf die Schiffs zu nehmen.

ä ) Der Mannschaft vom Feldwebel abwärts wird nur der gepackte Tornister passiert.

e ) Den Soldatenweibern bleibt es ein für allemahl untersagt , unnöthige , das Schiff be¬
lastende Gerätschaften mitzunehmen . l

k) Wollen die Stabs - und Ober - Officiere noch mehrere Bagage fortführen , so sind sie
verpflichtet , dein Aerarium dafür den Schiffmiethlohn zu bezahlen , weßwegen auch m
solchen Fällen drese mehrere Bagage in dem commiffanatisch gefertigten Elnbarquirungs-
Encwurfe ersichtlich zu machen ist . Endlich:

Z) ist jedem mit einer Truppe zu Wasser marschirenden Generale ein besonders , seinem
/ Gefolge und seiner Bagage angemessenes Schiff anzuweisen . Zu Kriegszeiten bleibt

die Bestimmung der Offwlers - Bagage , welche embarquirt werden kann , der Beur-
rheilung de§ General -rEommando ' s der Armee überlassen.

Was bey Versendung der
Truppen zu beobachten ist.
Hkth. am 7. Ftb. 7Ü1. u 45 -.

>« » >>̂Märj 73 i . U io>3.



L1V . H a uptstück . III . Abschnitt.

Wie sich die ŜtaSS - und
Ober - Ossiciere während der
Wysserfahrt ju benehmen ha¬
ben.
Hkth. am ri .Nov. 779.

TranSporrirung der Kran¬
ken und Vlessirten , und Beok-
achtnngen hierbei).
Hkrh. ÜM>2. Mäy 6 ,5. N 2,47.

Versendung der Veld - Ri¬
messen ;

durch wen die Transporti¬
rung ju Wasser einzuleiten ist.
Hkrh. am 15. Apr . 780-

D °rfass« !,g der Embarqui-
runas - Entwürfe.
)̂kkl). M7I k. llpr . "8n, 77 1262 . ,

» » , ä . Apr . 76 » . D >387.
» « >8. Apr . 806 . N 688.

Form . Nr . >.

Anweisung der Artillerie-
Wasser - Transporte.
Hkrh. am 6. Apr. 7L0. D 126-

Uttd >8f>7.
N » 9. 3 ün . 782. 7 2 -753».

Beobachtung ben Verführung
der 7Nonturs - Depots - Vor-
rätbe.
Hkrh . -im 7. May S -o. 77 28 ) 7. .

Vergütung für geleistete.
Wasser - Transporte an das
Oberst - Schiffamt.
H/ly . am >7. Fel,,. 8»/,. L goü. .

H. i4 >3 ? .

Die mit Wasser -Transporten abgehenden Stabs - und Ober - Ossiciere haben sich alles
unanständigen Betragens gegen die auf den Schiffen comiuandirte Mannschaft , so wie aller

Eingriffe in die Direktion der Fahrt zu enthalten , auch den Ort und die Zeit der Abfahrt
und der Anlandung lediglich dem Pontonier - Commando , welches hierzu seine Bestimmung
hat / zu überlassen.

h. >4 »33.

Die Kranken und blessirten Soldaten sind dort , wo ein Fluß zu benutzen ist , zu
Wasser fortzubringen . Bey diesen Transporten ist auf die gute Einrichtung der Schiffe , auf
die Einschiffung und Belegung nach dem der Sanität entsprechenden und nach Verschieden¬
heit der Krankheitszustände angemessenen Raum , auf Versehung der Schiffe mit Victualien,
so wie auch , daß die Kranken ordnungsmäßig nach Beschaffenheit der Krankheit , und ärzli-
chen Ordmation abgespeiset werden können , mithin die hierzu nöthigen Requisiten und Uten¬
silien Raum sinden , dann auf Commandirung des erforderlichen nach der Zahl und dem Zu¬

stande der Verwundeten und Kranken bemessenen Aufsichrs - , Wart - und ärztlichen Perso¬
nales , auf Mitführung der nöthigen Medikamente , auf Bereitung der Lagerstätte mit rel
nem und hinlänglichem Strohe , auf hinreichende Bedeckungs - Vorsorge für die Kranken be¬
sonders wegen der auf dem Wasser stets kühlen Nächte , endlich auf Belehrung und Anord¬

nung , damit während des Transportes die nöthige Reinlichkeit und AuSlüftung in ' den Schif¬
fen sorgfälrigst erhalten , und bey vorfallenden bedeutenden Erkrankungen sogleich die thunli-
che Absonderung bewirkt werde , zu sehen , die besondere Richtschnur aber dahin zu nehmen,
daß die für den Transport aufzunehmenden Schiffe in keinem Falle nach der Anzahl derKran-
ken , sondern nach der Größe des Schiffes und der Distanz der Fahrt accordrrr werden , in¬
dem dadurch nur das Wohl , der Kranken bewirkt werden kann.

14 »3<) .
Die Geld - Rimessen werden nur äußerst selten auf den Flüssen versendet ; wenn aber

dieses dennoch geschieht , so sollen die Fässer auch mit Stricken und Knebeln zur leichteren
Rettung bey einem Unglücksfalle versehen werden.

h. »4 »4o.

Was die Transportirung der Mannschaft sowohl als ärarischen Güter zu Wasser be¬
trifft , so ist dieselbe durch das Oberst -Schiffamt einzuleiten , welches m vorkommenden Fällen
um Herbeyschaffung,der , Fahrzeuge anzusuchen ist.

. h.
Die Militär - Wasser - Transporte sind durch schriftlicheAnordnungen der Militär -Eom-

manden und coinmissariarisch gefertigten EmbarquirungS -Enrwürfe nach dem Formulare Nr . »

anwelien zu laßen , auch iss jeder Transoort mit eineni Paffe zu begleiten.
h. 14 »42.

Die Artillerie -Transporte aber können in dringenden Fällen auch unmittelbar von dem

betreffenden Artillerie - Dlsrncrs - Commando angewiesen , und von dein betreffenden Schiff-
amre die. vorschrlsrmäßig conditionirten Schiffe verlangt werden.

h. »4143.

Bey Verführung der Monrurs - Depots - VorrätHe zu Wasser ist allezeit das Gewicht
genau zu erheben.

h. »4 »44.

Alle spedirenden Milirär - Branschen haben die jeweiligen Wasser Transporte demOberst-
Schiffamre zu vergüten , und zwar auf die Art,  daß für den Fall , wenn das Oberst -Schiff-
amr die Transportirung mit ärarischen Fahrzeugen übernimmt , dasselbe der sperrenden Bran-
iche den Kostenbetrag aufzurechnen , und der Bransche übe : die darauf erhaltene Ausweisungs-

Quittung den Empfang , zu bescheinigen , den ausfallenden Geldbetrag aber aus der Knegs-
Cassa zu erheben hat.
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H. 14. ' 46.

Die zu ärarischen Wasser - Transporten verwendet werdenden Pontoniers - und Tschai-

kisten-Officiere , dann Mannschaft / müssen mittelst des Embarquirungs Entwurfes / oder mittelst
eines anderen Dokuments chargenweise ausgewiesen werden ; es ist aber nebstbey auch noch die

Zeit , wann der Transport abgegangen , und an seiner Brstimmung eingetroffsn ist, verläß¬
lich auszuweisen.

tz. iss »46.

Wenn von dem Oberst - Schiffamte von Privat - Schiffmeistern Schiffe zur Transpor-

portirung von Aerarial - Gütern gemiethet werden , so ist zur Versicherung des ausdrücklich
zu bestimmenden Transports - Termines sowohl , als auch des Transportes selbst , der Erlag
einer Caution zu bedingen , und die angestoßenen Contracte oder Accorte sind dem Hofkriegs-
rathe zur Begnehmigung einzusenden , weil nach der Hand auf beyläufige Angaben eine Zah¬
lung zu leisten nicht mehr Statt findet.

h. 14 ' 4 ?.

Der accordirte Frachtlohn ist gleich bar zu bezahlen , die dafür zu erhaltende Empfangs - ^ Bezahlung des accorditten

Lestätigung an die betreffende Branfche gegen eine auf die Kriegs - Cassa lautende Verlags - H^ " m'̂ 2än . s°s. ^
Quittung abzugeben , und sodann der Kostenbetrag aus der Kriegs - Cassa zu empfangen.

Ausweisung der Anzahl der
zu Mauer - Transporten com-
manvicten Pontoniers - und
Tschuiklsten- Officiere , dann
der Mannschaft.
Hklh. am 4 Fcb . 78b.

>» » >. May? 85. l 4l? 6.
» x b. Apr . 799.
» » , 6 . Oct . 799 . l 5574.

Beobachtung bei) Contrahi-
rungen mir Privat , Schiffmei¬
stern.
Hkth. am 17. Feb. 8«4. L 4«5.

-» » 7. May 3>0. v - 897.

70.

h. 14 ^46.
Spedirung der Wasser-Wenn in Krieas '.eiten durch verbündete Staaten Transporte spedirt werden , so ist die

Transporte durch verbündete
Negierung des Landes , wo die Einladung geschieht , verpflichtet , die Fahrzeuge oder Schiffe Staaten in Kriegszeitcn.
gegen die in gewöhnlichen Zeiten übliche Fracht beystellen - zu lassen . Skth. am 7- 2än . 8.4. -rö.

Es ist die Pflicht eines jeden Officieres , welcher derley Transporte zu führen hat,

sich in dem betreffenden Gebiethe die Ueberzeugung zu verschaffen , welcher Frachtlohn für-
gleiche oder ähnliche Frachten im Frieden bestanden habe , dadurch alle gewinnsüchtigen Absich¬
ten zu behebet », und mit den Ortsobrigkeiten gemeinschaftlich derley Ausartungen durch den
Calcul Gränzen zu setzen. ,

h. - 4 >49 -

Alle Wasser -Transporte sind bey besorgender ungünstiger Witterung , um dem Aerarium v,e Wasser- Trans-
" ^ ^ Porte einzustellen sind,

keinen Schaden zu verursachen , in den Wintermonathen sogleich euihustellen , und haben erst Htth.an,3°. Drärz6. ,. s .0.3,
dann , wenn keine Gefahr eines Eisstoßes mehr vorhanden ist , wieder zu beginnen.

Formula r Nr . r.

EmbarquirungS - Entwurf

für die am . . dieses mit dem von . . nach . . zu Wasser abgehenden Hauptmanne N . N.
abgehende Mannschaft vom Feldwebel abwärts von N . N . Infanterie - Regiments.

Die Mannschaft ist von Seite des Regiments mit Geld bis einschließlich . . Brot
bis . . verpflegt ; wenn angelandet wird , genießt der N . N - Transports - Führer daS unent-
geldliche Quartier und für die Mannschaft vom Feldwebel abwärts wird der Schlafkreuzer
bezahlt.

Der Transports - Führer hat aus der . . Cassa « . Gulden empfangen , um damit

die vorfallenden Auslagen zu bestreiten . ,

8iKn . N . am . . ten r3 . .

N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.
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IV. Abschnitt.

Von der Vorspann in den Erblanden.

Zweck der Vorspann. Die Vorspann ist iederzeit bloß zur Beförderung des allerhöchsten Dienstes und für

HM . Ey . 2an . 7S, . L - 75g. Falle gewidmet , wo kem ärarisches Fuhrwerk vorhanden ist , und die Nothwendigkeit

der dießfallsigen Abgabe eintritt.
Die Vorspann ergibt sich

s ) in Friedenszeiten überhaupt , dann
b ) besonders im Epercier - Lager,
e) in Kriegszeiten ; auch kann

der Fall erntreten , sich gedungener Führen bedienen zu müssen«

§. r4 »5r.

In welchen Fällen im Frie¬
den die Vorspann nöthiq ist.
Hkth. am y. 2 un . 78, . O , 753.

» " iq .,MayZo3 . L 928 . ,

In Friedenszeiten.
In Friedenszeiten  können zur Abgabe der Vorspann folgende Fälle eintreten:

a ) Bey Truppenmärschen von ganzen Regimentern , Compagnien oder Escadronen in dem
nähmkchen Lande ; oder von einem Lande in das andere , wenn sie ihre ' Vorräthe an

Montur , Feuergewehren und Feld - Requisiten mitnehmen.
k ) Bey allen auch außer einem ordentlichen Truppenzuge aus einem s -ande , Kreise , Di¬

strikte , Comitate rc . in den anderen sich ergebenden MonturS - , Feld - Requisiten - ,

Artillerie - Munition - und Proviant - Transporten , wenn es nicht zu Wasser und mit
gedungenen Fuhren wohlfeiler und sicherer geschehen kann.

e) Wenn kranke Mannschaft und derley Werber und Kinder transportirt werden , oder
Commandirte zur Beschleunigung des Marsches an Ort und Stelle zu beförden sind,

ä ). Bey Abschickung estrupirter Invaliden in die Invaliden - Hauser , oder der Knaben in
die Militär - Erziehungshäuser.

e ) Wenn Commanden abgeschickt , dann Nimonten - , Recruten - und Arrestanten -Trans-
Porte vor sich gehen.

ch Bey Reisen der Generale , Stabs - und Ober - Officiere , dann anderer Militär - Par
teyen in Dienstangelegenheiten.

Fälle , in welchen einzelne
Zndividuen die Vorspann vom
Aerarmm gebühret.
Hkth. am y. Iun . 7ö2. L 2753,

Hkth.am 2s. May "y, . 6 5»21.

» » 2, . Jan . 312, t 284.
» » >5. Jan . 8,5 , i 3462.
» » >8 . Feb . 9,q . k 10,,.
» >» 21. May 8,9 . 1 30,9.

Hkth. am 9. 2un . 782. <- 2753.

Hkth. am 2». S p̂t. 600.
-» „ >8.Marjgol .O 1Ü23.

Hkth. am a. Inn . 782. k 2753.
» ^ >>. May 86.
» » >6. May 801,03969,
» »» 3o. llvr . 807 . O 1767.
" » y, I N 8>> l 4641.
» » >' . ,8 -5. k 8vÄ ».

Die Gelegenheiten , in welchen Generale , Stabs - und Ober - Officiere , dann Mili¬
tär - Parteyen im Dienste , auch wegen besonderer Aufträge und Transferirunqen zu reisen,
folglich auf die Erlangung der Vorspann und der dießfallsigen Vergütung vom Aerarjum An¬
spruch zu machen haben , sind folgende , und zwar:

Wenn Brigadiere zu den Musterungen und Regiments - Uebergaben , außer der Erer-
cier - Zeit , zu reisen , oder zu einer Dienstvernchrung außer ihrem Brigade - Bezirke
beordert werden , in welchem letzteren Falle sie jedoch über eine weitere Entfernung von

4  Merlen erst die Vorspann aufrechnen dürfen.

I >. Bey Reisen der Inspekteure.
6 . Bey allen Dienstreisen , welche pensionirte , wirkliche , oder Generale aü Ironores in

Verhinderung der Brigadiers im L«nde zu machen haben , oder wenn sie zur Vl >ttlrung
beraten Bataillone , Reserve - Divisionen , Escadronen und Abrichtungs - Depots ver¬
wendet werden.

- D . Bey Rersen der zur Landes - Mappirung und Triangulirung beorderten Generale , Stabs-
und Ober s Officiere , dann Cadetten , sowohl vom General- Ouarriermnster - ^ rabe,

als .von Regimentern , bis in Len Mappnungs - Bezirk , und von deinleiben wieder zurück
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- bis zu ihrer Brausche oder bis zu ihrem Regiments , wenn sie nicht im Genüsse der
Mappnungö - Zulage stehen.

L . Wenn ein General oder Stabs - Officier zur Arbrtrirung von Nemonten beordert wird,

die uneingerheür sind , und zu erner anderen Brigade oder zu einem anderen Regiments

gehören.
V'. Wenn Generale aus einer Provinz in die andere ohne Avancement oder GehaltSvermeh-

rrmg , oder ohne eigenes Ansuchen oder hierzu gegebenen Anlaß , sondern bloß des Dien¬
stes wegen übersetzt werden , jedoch kemesmeges bey Transferirung von einem Anstel-
lungsposten zum anderen im nahmlichen Lande.

L . Bey Visitations - Reisen der Genie - Corps - und Garnisons - Artillerie - Districts - Com-
mandanten in ihrem Districts , wenn sie keine Pferd - Portionen im reglementsmäßigen

Preise bemessen haben ; deßgleichen der Pontoniers - Bataillons - Commandant , wenn
er zur Visitation der detaschlrren Pontoniere und schiffsämtlichen Commanden zu
reisen hat.

11. So oft Stabs - und Ober - Officiere vom Militär - Cordon und von den zur Unterstützung
des Cordons gehörigen Garnisons - Bataillonen außerordentliche Visitationen zu machen
und keine Pferd - Portionen zu beziehen haben.

I . Jenen Stabs - und Ober - Ossrcreren , dann Rechnungsführern , welche zu einer Oeko-
nomie - Commiffron in die Prüfung gehen , und entweder dorr beybehalten , oder wegen

dazu nicht befundener Tauglichkeit wieder zurück geschickt werden , dann auch beyUeber-
setzung der Individuen von einer Oekonomie - Commission zur anderen oder beym Aus¬
tritte eines Offrciers aus derselben vermöge Invalidität.

R . Bey Dislocattons - Veränderungen der Stabs - und Ober - Officiere , wie auch den super-
numerären Offneren und Stabsparteyen in entfernte Provinzen , und zwar für einen

Stabs - Officier , Hauptmann oder Rittmeister / Compagnie - und Escadrons - Comman-
danren ein vierspänniger , und für zwey subalterne Officiere ein halber Vorspannswagen.

D . Bey Transferungen oder Uebersiedelungen der Srabs - und Ober - Officiere und Stabs¬
parteyen von Regimentern , wo sie m Wirklichkeit standen , und ohne ihr Verschulden
oder eigenes Ansuchen lediglich des Dienstes wegen ohne Verbesserung in Iltili und
lionoi -ikieo zu einem anderen Regiments übersetzt werden . Das Nähniliche hat bey den
Supernumerären Statt , wenn sie bey dem anderen Regiments nicht in die Wirklichkeit

zu stehen kommen , sondern auch daselbst supernumeräk bleiben.
M . Die von den Garnisons - Bataillonen zu anderen Dienstleistungen transserirten , dann

aus dem Pensions - Stande und aus den Invaliden - Häusern wieder zur Anstellung ge¬

langenden Srabs - und Ober - Officiere , wenn sie in keine höhere Charge einrücken,
und in weit entlegene Provinzen zu reisen haben.

A . Bey Reisen der Officiere vom Hauptmanne oder Rittmeister abwärts in Catastral - Ge¬
schäften , so wie auch den zu astronomisch - trigonometrischenTriangulirungen verwendet
werdenden Officieren , und zwar mit zwey Vorspan,ispferdsn in den deutschen uno ita-
lianischen Provinzen , und mit vier Vvrspannspferden in Ungarn und Galizien.

O . Wenn wirklich Dienstleistende oder pensionirce Officiere zur Transportirung ärarrscher

Gelder aus einer Kriegs - Cassa in die andere commandnt werden , in welckem Falle
für die Geld - Rimesse per Wagen vier Vorspannspferde in den deutschen und italläni-

schen Provinzen , und sechs Vorspannspferde in Ungarn und Galizien bemessen sind.
Dce zu anderen Transporten Verwender werdenden Officiere haben an der allgemeinen,
für den Transport angewiesenen Vorspann Theil zu nehmen.

I>. Jene Officrere , welche zur Abhohlmrg der Necruren m ein anderes Land zu reisen be-
Müffrget sind.
Jene fremden Officiere und Parteyen , welche zur Aufsicht der Beschäler während der
Beschälzerr verwendet werden , und den Einkauf der Rrmonten zu besorgen haben , so

6-

s33

Hkth. am s - 2 un. 7S2. o , 753.

Hkth. am i 5. Aug. 807. i 47»2.
» » t. Feb. 6»9. I 53 >.
» » Jan . öl 1. 1 l r I.
-» , 7. Feb. öiq . l 747.
» » H.Sept . 3>7.1 b-ji 3.

Hkth. am y. Iun . 782. o - 753.
» » »4.Aug . 792. O8034.

Hkth. am y. 2 un. 782. o »753.

» » i, . Märj öoö. n 56 >.
» » i4 . Mcirz Soq. v >>73.
» » r». 2 ul. 3 , 3. i 3690,

Hkth. am y- Iun . 782. 0 , 763.
>, 7, S. May 79". l- 656 ».

Hkth.am 20. Scpt . 806. 15489.

Hkth. amy. 2un. 762. O2753.
» » 9. Iun . öc»7.1 3>45.
» » i i . Aug . Üiq. t 8984.

Hkth, am 9. Iun . 782. 0 2753.
» » >5-Eept . 6>4. 1 4778.

Hkth. am 2. Feb. 8>o. v 670.
,» » 3>. 2 ec. 6 >9.1 8396.

Hkth. am y. 2 »n . 78- . O 27S3.
,» » ilj, Dec . 6v6. i 6684.
» >. 8. Mäez 8,4 . 0972.
» « S-Sept . 817 . V4357.

Hkth- am 28. Iun . 8 ,5.13629.

Hkth. am 9. Iun . 782. 0,763.
» 26. 2un . 6,6 . N2699.

Band xv.
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Hkth .ami ».März7y4 . v 1,54.
» » i ^.März öo, . v rg - 7.

Hkth. am 9. 2 un«762. s,753 ;

Eöen so.

Eben so.

H?th. am i «. Oct. 8,6 . l 7086.

0kth . am 9. 2un . 78, . <3,763.
» „ >3. Sept . 800. 15395.

Hkth. am 9. Jun .,782 . 6,753.

Hkth . am >. Oct . 8>4. 6 4y5S.
r> » 3o. Märj 9>5. 1 1623.
» » 28. Jul . 8 i5. l3 q8>e.
» » 10. Aug . 6>5. l/> 53 i.

Hkth. am 26. Dec . 6»9. v 609.
-> « 12. Aug 8>o, Il 455o.

Hkth. am 9. Iun . 78- . K 2753.

Eben so.

Hkth. am 9. 2UN. 732. o 2?53«

Hkth am 9. Iun . 762. s 2753.

Hkth. am 3o. Jul . 601. 1. 3072.

Hkth . am y. 2 »l. 8o6. rk 819.

Hkth. am >4. Apr . 808 L »o46.

Hkth. am 2«. Dor . 3 ,3.1 . 4o«6.

Hkth. am 9. 2 un. 782. 6 2753.

Hkih am 9. 2 un. 782. 62753.
» » 6. Märj 802. 6 21 55,
,» » >9, May 3o3 . 1 3i53.

wie auch die zu Pferde mit einem berittenen Commando beorderten Cavallerie -Officiere
haben die unumgänglich benöthigte Vorspann , jedoch nur bey empfangenden mehreren
Geldern , oder wenn die Dienstpferde auf dem Marsche zu stark mitgenommen wurden,
oder der commandirte Officier auf seiner im Remo,itirungs - Geschäfte erforderten
Reise die Vorspann benörhigen sollte , anzusprechen.

D , Wenn einem Beschäl - Departements - Officier ein Gebrauchspferd erkrankt , bey nvth-
wendigen Reisen.

K. Wenn Officiere , die bey Monturs - Commissionen angestellt sind , in Monturs - und
anderen Geschäften des Dienstes wegen verschickt werden.

L . Die zur Prüfung in die Neustädter Akademie abgehenden und von dort zurück kehren¬
den Officiere , wenn sie zur Bestreitung der Reiss von der Akademie keine Vergütung
erhalten.

II. Wenn Ingenieurs - Officiere in Festungs - und Fortifications - Bau - Angelegenheiten
zu reisen haben.

V . Den zur Visitation der Straßen beorderten Officieren.
VV. Denjenigen Artillerie - Officieren , welche zur Untersuchung der Salniter - Plantagen

beordert werden , wie auch den zu den in Ungarn und Galizien stehenden Artillerie-
Commanden detaschirt werdenden Artillerie - Officieren auf ihrem Hin - und Rückmärsche.

X . Wenn von Regimentern oder aus dem Pensions - Stande Officiere zur Garde über¬
setzt werden.

V . Den pensionirten , ohne ihr Ansuchen zum Superarbitrinm in einem entfernten Orte ein-
berufenen Officieren und den aus dem Pensions - Stande zur Dienstleistung außerdem
Orte ihres Domicils »cheygezogenen Individuen bey ihrem Rücktritte in die Pension.

2 , Alle Fuhrwesens - Officiere , welche nach Uebergabe der Divisionen oder Depots in ihre
neue Station abgehen , so wie auch die Ober - und Unter - Lieutenants beym Militär-

Fuhrwesen - Corps , welche Transports - Divisionen commandiren , und als solche keine
eigenen Pferde halten dürfen , wenn sie des Dienstes wegen von einem Lande in das
andere übersetzt werden , jedoch cariren sie während dieser Reise das Naturalien-
Relutum.

1 ^ . Wenn Individuen zu besonderen Untersuchungs - Commissionen verwendet werden.
LL . Die Reisen , welche die Feld -- Superioren zur Prüfung der Regiments - Capellane und

zur Untersuchung ihrer Feld - Capellen vornehmen.

6O . Bey Reisen der Feldstabsärzte zu Spitals - Visitationen oder bey Einbringung der super-
numerären Stabsärzte in die Wirklichkeit in entfernte Provinzen.

DU . Wenn ein Stabs - Auditor außer seinem Pofto , oder ein Regiments - Auditor zurSup-
plirung des ersteren ein Verhör oder ein Kriegsrecht halten , oder sonstige , den Dienst
betreffende Untersuchungen vornehmen muß.

LD . Den in der Wirklichkeit stehenden , zu Fourieren übersetzt werdenden Spitalsbeamten,
mit Ausnahme derjenigen , welche ihre Entlassung erhalten haben.

I ' IA Den Fortisications -- Fourieren bey Dienst - und TranSferirungS - Reisen.

OO . Den zu Monturs - Commissionen als Nechnungs - Adjuncten beförderten Fourieren für
die Reise an ihre Bestimmung.

DU . Den neu aufgenommenen , zur Prüfung in die Militär - Spitäler abgehenden Civil-
Wundärzten.

II . Den zur Anhörung der Arzeneylehre nach Wien berufen werdenden Regiments - und
Oberärzten , so wie den zur Hörung des Lehr - Curses in das Thierarzeney -- Institut be¬
orderten Schmieden.

I (U. Wenn Regimenter viel Kupfergeld aus den Kriegs - Cassen bezahlt erhalten , wie auch
bey Fassung der Montur die dazu unumgänglich erforderliche Zahl Vorspannswagen;

zu Geldverschickungen im Regiments jedoch hat der Regiments - Unkosten - Fond die
Vergütung zu leisten.
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L,! -. Für die zu Landes - Conscriptions - Geschäften abgeschickren Militärs ; die Bücher und
Schriften jedoch sind ohne Unkosten des Militär - Aerariums wegzubringen.

NN . Im Falle ein beym Militär - Cordon stehender Officier wegen des allzu großen Um¬
fanges den Cordon zu Fuß nicht bereisen kann , so kann nach Befund des betreffenden
General - Command 's die Vorspann angewiesen werden.

RN . Für die auf Straßenbau commandirte Mannschaft , zur Zufuhr des Brotes für dieselbe.

00 . Wenn die auf Arbeit eommandirten Leute erkranken, und zur Herstellung ihrer Ge¬
sundheit in das Spital gebracht werden.

§. »4 »53 .

Dem Marine - Directeur ist im Diensterfordernißfalle eine Tschaike mit der bestehenden
Marine - Bemannung zu überlassen.

tz. 14,54.

In allen diesen , im tz. . 4162 . angezogenen Fällen kann den vorgenannten Individuen
ein verhältnißmäßiger Betrag zur Bezahlung der Vorspann auf Verrechnung gegeben werden.

§. »4 »65 .

Von dem Ansprüche auf die vom Aerarium zu geschehende Vergütung der Vorspann
ffnd ausgenommen:

s . Die commandirenden Generale , welche zur Visitation reisen.

d . Jene Generale , welche die Pferd - Portionen gegen reglementsmaßige Vergütung be¬
ziehen , wenn die Dienstreise aus dem Hin - und Rückwege nicht mehr als 4 Meilen
beträgt.

s . Die aus der Friedensdienstlerstung in die Pension übertretenden Generale , Stabs¬
und Ober - Officiere.

ä . Die Obersten , welche Brigadiers - Dienste versehen , und mit Beförderung zu einer
anderen Brigade übersetzt werden.

v. Die Stabs - und Ober « Officiere , welche zu einem anderen Regiments oder bey dem
nähinlichen Regiments von einer Compagnie , Escadron oder von einem Bataillon zu
dem anderen , wie auch zu einem Frey - Corps mit Avancement übertreten.

k. Die zum Straßenbaue eommandirten Officrere , da sie eine Zulage genießen.
8 - Die beym Militär - Cordon angestellten Officiere außer den Vffitations - Reisen , wenn

sie Pferd - Portionen allenfalls für die beyhabenden Reitpferde beziehen.

Ir. Alle Militär - Officiere und Parteyen , welche neu angestellt , oder mit einer Beförderung,
oder Vermehrung des Gehaltes , wie auch auf ihr Ansuchen transferirt werden.

». Die Officiere zur Reise in das Invaliden - Haus.

!i . Die Officiere bey Dislocations - Veränderungen in der nähmlichen Provinz.
l. Die zur Eintreibung der Contributions - Gelder in Ungarn abgeschickt werdenden Offi¬

ciere , weil die Comitate ihre Contribution auf eigene Unkosten in die Kriegs - Cassa
abzuliefern verpflichtet sind.

m . Neu assentirte Fouriers an den Ort ihrer Bestimmung und bey Übersetzung der super-
numerären Fouriere in die Wirklichkeit.

n . Den Privat - Speculanten darf bey schärfster Verantwortung keine Vorspann ertheilt,
und auch in den mit denselben zu errichteten Conrracten nicht zugestanden werden.

. h. »4166 . ^

Die Officiere und sonstigen Militär - Parteyen , welche in Regiments - Angelegenheiten,
nähmlich in der Regiments - Nummer zur Musterung , im Ezercieren und zu Verhören , dann
außer dem Regiments zur Recrutirung und Remontnung , Fassung der Gelder und Medika¬

mente , wie auch in sonstigen das Regiment angehenden Verrichtungen commandirt werden,
oder wenn der Regiments - Capellan Beicht zu Horen , zu den Compagnien und Escadronen
fahren muß , oder wenn Rcgiments - Aerzte Kranke in entfernten Stationen zu besuchen
haben , wie auch wenn bey der Cavallerie in dringenden Regiments - Angelegenheiten Unter

Hkth. „m y. In ». 782. s,753.
» » «8 . Aug . 784 . 4t. 1822.
» » 3 >. >2än . 8o5 . v y3.

Hkth. am y. Il ',n. 782. v 2753.

Hkch.amio .Stpt . 8o3.v 299,.

Hklh.arn>6. May s-,3. 6 1435.

Behandlung des Marine-
Direcreurs bey Dienstreisen.
Hkth. am 19. Iun . 602. '

Erfolglassung von einem
Gcldvertage zur Bestreitung
der Auslagen.
Hkth. am 27. Apr. 791. 4. 84,.

Welche Individuen auf die
Vorspann inEonto des Aerari¬
ums keinen Anspruch zu „ra¬
chen haben.
Hkth. am y. Iun . 78, . v 27Z3.

n >» 29.Sept . 8,4 . 14979.

Hkth. am >5. Sept . 814. 14773,
» » 8. Feb- 8>6. l 964.
» » >6 . May 617 . 13 , 56 .

Hkth. am 9. Iun . 782. s 2753:

Eben so.

Hkth. am -. Man 803. 6 , 287.

Hkth. am 9. I »n 7S2. 8 2753.

Eben so.

Hkth. am >4. Iun . 8,5 . 1 4075.

Eben so.

Hkth. am 9. Iun - 762. o 2753.

Hkch. am 19. Qct . S->3. 1 L8>6.
» » 25. Iän . 812. 1 378.

Hkth. aM 3o- Jul . 812. I strist.
>' Jul . 8,3 . 13,36-

Wann d,r Regiments - Un.
kosten- Fond die Vorspanns-
anslagen zu tragen hat.
Hkch. am 9. Iun . 782. 8 2753.

» » >». May 783.
» » 24. Dcc . 8,6 , k 77-79.

Band Lv. bo
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Officiere zur Schonung der Dienstpferde mit Vorspann geschickt würden / welches auch auf

die bey Nachsetzung der Deserteure gedungen werdenden Pferde sich beziehet / haben die Vor¬
spann nicht vom AerariuM / sondern aus dem Regiments - Unkosten - Fonds vergütet zu erhal¬

ten . Eben so darf auch keine Vorspannsauslage für etwas / was für das Regiment bey der
Monturs - Commisslongegen Bezahlung angewiesen / oder anderwärts erkauft worden ist/

dem Aerarium in . Aufrechnung gebracht werden.
tz. 14 *67.

Wenn ein Entlaffungswerber vom Militär abgeht / so hat die für de.n zur Untersu¬

chung der steuerbaren Wirtschaft beorderten Officier ausgelegte Vorspann der entlassen wer¬
dende Mann oder dessen Freunde zu tragen / und nur / wenn der Mann wegen unrichtiger

Hkth. am 8. Matt M . AttHahe i,11 Dienste bleibt / fallt diese Last dem Aerarium zu.
h. ^4 *66 .

iruppenmarschen im nähmlichen Lande oder bey gewöhnlichen Commanden / so

Wce die auS- clegte Vor¬
spann zur Untersuchung bcy
EntlaffungSwerbern zu tragen
bat.

Mann die Stabs - und Ober- Ney
Off-ciere eie D . rspann aus ^ ^ VisitationS - Reisen der Regimenter und Corps / haben dle Stabs - und Ober -Offlcrere
Eigenem zu bestreiten haben : .

die Vorspann aus Eigenem zu bestreiten.
H. 1416g.

Wenn auf Verlangen einer Partey die Auditors gerichtliche Untersuchungen vorzuneh-
bctrcffenve Theil die Dor - ^en haben , so hat der betreffende Theil die Vorspann zu tragen.
spannsaiislaqeu;

§. »4160.

bcn Untersuchung der Zbudi-
tore in Parteysachsn trägt der

Ekth . aiu 9. Iun . 78- . 6- - 753.

Verspann auS Eigenem für
f Urlaub abgehcnden,die

um ihren blustritt ansuchen¬
den Officicre-

Vorspann aus Eigenem ben
Trc.nsfeiirung der Officicre
oder bri, Er bringung dcrsel,
ben in die Wirklichkeit.
Hltb . am 9. Iun . 781. 6 2753.

>, » 9. Rov . 793. v rĵ 9̂ .

Mie sich den Reisen in Pri-
var - ?lng legenheiten zu be¬
rufnen ist.

Jene Officiere , welche um ihren Austritt gegen Abfertigung mit einem Jahresgehalte

ansuchen / und bis zur Entscheidung Urlaub nehmen / erhalten die Vorspann bis zu ihrem

gewählten Urlaubsorte gegen Bezahlung aus Eigenem / und es ist in ihren Marsch - Routev
H?th.amrä.Dec. 8><'. Q 10745. unten eigens die Ursache ihres Abganges anzumerken.

» 29.RP-. 6". 0 r5>8. ^

Die von einem reducirten Corps zu einem anderen / oder von einem Feld - Regiments

zum Garnifons - Bataillon transferirten / oder die aus dem supernumerären Stande in die
Wirklichkeit zu anderen Regimentern eingebrachten Officiere haben die Vorspann ebenfalls
aus Eigenem zu bestreiten.

§. »4 «6s.

Alle jene Officiere und Parteyen / welche nicht des Dienstes halber / sondern in ihren

eigenen und Privat - Angelegenheiten zu reisen haben / müssen sich der Post oder gedungenen

H-rb. am y. Iun . 787. k 753. Fuhren bedienen . Einzelner gemeiner Mannschaft darf nie eine Vorspann angewiesen wer-
'> « 5. Marz Ü08. 1 >-65. Eben so haben selbst die Officiere / welche wegen 'M Dienste erhaltener Wunden oder
» >> 7. Nov 6 >7. 16,17 . ' ,
» >> »ü. Iän . 8.3. i 218. Krankheiten rn Badorter zu reisen benorhiget sind , keine Vorspanngebuhr , sondern sich der
-- 1' "M. Iul. 6,5. 15364- Post und gedungenen Fuhren zu bedienen ; dagegen haben Se . Majestät diesen Officieren

vom Hauptmanne und Rittmeister abwärts auf die Zeit der Lheuerung zur Bestreitung der
Hin - und Rückreise den einfachen Vorspannsbetrag aus dein Militär - Aerarium allergnädigst
bewilliget , wenn sie kein eigenes Vermogen »besitzen. Von Seiten des Militärs darf sich der
Vorspann nicht nach Willkühr bedient und den beurlaubten Officieren und Militär - Parteyen
rheils Vorspann , theils Naturalien und Quartiere mittelst Marsch - Route ungebührlich an¬

gewiesen werden . Da nun so oft in dieser Art die Unfüge verbothen worden sind , so ist gegen
denjenigen , der sich bünmg herbey lassen wird , ungebührliche Vorspann , Naturalien oder

Quartiere den beurlaubten Officieren oder Militär - Parteyen in Marsch - Routen auf eine

, solche pflichtwidrige Art anzuweisen , oder zu designiren , die Caffations - Strafe bestimmt.
H. , 4 ^63 .

Den zu ärarischen Wasser - Transporten verwendet werdenden Ciril - Schiffleuten ist

„ „ auf ihrer Rückreise die Vorspann gegen die normalmäß -ge Vergütung zu verabreichen.
§ . 1416 g.

^ Wenn ein Regiment , Bataillon oder Corps von seiner Station mit ganzer Bagage
2>ar.ülrŷ marschirr , so sind in den deutschen Erblanden und in dem venetianisch- lombardischen König-

Dsnppi 'ttbl'N'.' Liqunp, küc dis
zu Wuffrc - Trans-
xorce!, v,r >vci,terc :i Eipil-
Sc !>iffie»i,-.
Hi U,, un: 3 Iäu 788. 6

uu) 3?.45.
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Von der Vorspann in den Erblanden.

reiche für den Stab von zwey Feld - Bataillonen sowohl , als für eine jede Compagnie oder
Escadron , s vierspännige oder 4 zweyspännige Wagen anzuweisen . In Ungarn werden jeder
Compagnie oder Escadron , dann dein Regiments - Stabe 3 , in Galizien aber 4 vierspännige

Wagen passiert . Beym Ausmarsche müssen alle Kranken oder zum Marschiren Untauglichen

zurück bleiben , und jene , welche unter Weges krank werden , sind mit der Truppe bis zur ersten
Station , wo ein kriegscommissariatischer Beamter ist , fortzubringen , der dann für sie, wenn
daselbst kein Spital ist , die Vorspann anweilet.

§. 14 *66.

. Wenn die Garnisans - Bataillone marschiren , so sind jeder Compagnie die Vorspanns¬
wagen nach dem bereits oben in den verschiedenen Landern bestimmten Ausmaße anzuweisen;

dagegen ist für den Stab des Garnisons - Bataillons nur die Hälfte von der vorwärts für
den Regiments - Stab ausgemessenen Vorspann abzureichen . Nach diesem Ausmaßesind auch
die Grenadiers - Bataillone bepm AuSmarsche zu behandeln.

§. 14*60.
Wenn die Regimenter , Bataillone oder Corps nicht mit ganzer Bagage ausmarschiren,

und wieder in die vorigen Stationen zurück kehren , so ist in allen Erblanden die Hälfte von
dem oben erklärten Vorspannsausmaße zu passieren.

Wo Proviant -Wagen bey Regimentern sind , und die Vorspann angewiesen wird , so sind
so viele halbe Vorspannswagen , als Proviant - Wagen mitgeführt werden , von der bestimm¬
ten Anzahl der Vorspann abzuschlagsn ; für Galizien jedoch hat ein bespannter Proviant-

Wagen für zwey .vierspännige Vorspanswagen , und in Ungarn , Siebenbürgen und im Ba¬
rrate für Einen und Einen halben Wagen zu gelten.

h. »4*67.
Wenn von was immer für einer Truppengattung kleine Commanden , Reconvalescenten,

Recruten , Civil - oder Militär - Arrestanten u . d. gl . Transporte von 20 bis 5 o Köpfen vor¬
fallen , so kann für solche in den deutschen Erblanden und in der Lombardie ein zweyspänni-
ger , :n Galizien aber ein vierspänniger , und von 60 bis r 00 Köpfen in den deutschen Erb¬
landen 1 vierspänniger Wagen oder 2 der zweyspamügen , in Galizien 2 vierspännige , und
in Ungarn bey einem derley Commando oder Transporte bis 100 Köpfe allezeit r Vier¬
spänner Wagen angewiesen werden.

Dieses Ausmaß darf jedoch nur überschritten werden , wenn eine Bestätigung beygebracht

wird , daß die während des Transportes erkrankten Leute nicht anders forrzubringen waren.
h. i/jrbÜ . -

Wenn Commandirte zur Beschleunigung eines Marsches mit Wagen an Ort und Stelle

befördert werden müssen , so lind die Vorspannsfuhren nach den Köpfen dergestalt zu bestim¬
men , daß in den deutschen Erblanden und in der Lombardie wenigstens 10 Köpfe mit ihrer
deyhabenden nörhigen Bagage fortgebracht werden können , wozu ihnen 2 zweyspännige , in

Ungarn aber für 6 Köpfe , und in Galizien für 4 Köpfe ein vierspänniger Wagen anzuwei¬
sen ist.

H. *ä »6>).
Bey TranSportirung der Knaben in die Militär - Erziehungshäuser kommt es wegen

Ausmessung der Vorspann immer auf die Beurtheilung desjenigen an , welcher die Vorspann

anweiset , indem mit derley Knaben auch immer Leute zur Aufsicht geschickt werden , mithin
auch auf -dieselben Rücksicht zu nehmen ist.

tz. »4170.
Bey TranSportirung der Kranken und derley Weiber mit Kindern oder estrupirten Invali¬

den in die Invaliden -- Häuser ist die Vorspann , wie bey den Commandirten , die der geschwinderen
Beförderung halber auf Wagen geführt werden , nach den Köpfen , wie oben gesagt , abzureichen z
in jenem Falle aber , wo nur Ein oder zwey Individuen zu führen wären , in den deutschen Erb¬

landen , Galizien und der Lombardie Ein zweyspänniger , in Ungarn aber Ein vierspänniger
Wagen abzureichen.

23 -7

Corps mit ganzer Bagage von
seiner Station-
Hkth.am y. Znn. 7S».ch- 7§z.

>>) Beym Auümarsche der
Garnisons - Bataillone.
Hkth. am 9. Zun . 782. K 275z.

c) Vcym Llusmarsche der
Regimenter ohne Bagage.
Hkth. am 9. Zun . 782. S «75Z.

3) Bey Commanden und
Transporten.
Hkth . am 9. Zun . 782. O, ?53.

» »» , z. Feb- 81H. I 833
und 89».

e) Bey Commandirten zur
Beschleunigung des Marsches.
Hkth. am 9. Zun . 76- . 0,753.

k) Bey TranSportirung der
Knaben in die Militär - Er-
ziehungshäuser.
Hkth. am 9. Zun . 78, . O - /SS»

Bey TranSportirung der
Kranken und Invaliden-
Hkth. am 9. Zun . 782. 0,2753.
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Wann Ley Trq- nsferirungen
Vcs- Handwerks - Personales
b>»m Verpflea - ivesen die Vor¬
spann vcradrei c!,t werden kann.
Hklh - ain7 ' -̂ un . 8,3 . ^ - 703 .

Vorspansvferds - Ausmaß
für gelammre Militär - Char¬
gen ben Dienstreisen.
Hkth. am d- Jun - 782. l- -763.

Lin.

Sowohl von dein warschiren--
den Militär , als von der ein«
jeln reisenden Parten , ist die
kriegscomMissariatische Vor-
spannsanweisunq oder dasSer-
»jficat des Commandanten zu
verlangen.
Hkth. am y. Jun . 782. 02763 .

* >» «ä- 2 »l . 796.
» » 3. Jut . 8 >>,

Wie die Borspannsanwei-
fung 'ju stylisiren ist.
Hkth-am y. Jun . 782. 0  - 7L3.

» » 29. Dec . 783. l 32L9.
» » 2-j. 2 ul- 796. ^
» » »3. Sept . 807 . 16269 .

Ausfertigung der Vorspanns^
«nweisung durch das Feld-
Kriegs - Eommissariat.
Hkth. am 9. Jun . 782. O 2763.

,» « ü. Dkärz6o3.
,» -> , 5. Jul . 8 . 3. I 3>fi6

Z. »4 ' ? r.
Dem Militär- Verpflegshandwerks - Personale darf nur in jenen Fällen , wenn die

Zeit des Eintreffens der zu transserirenden Handwerker so beschrankt vom Hofkriegsrathe
oder in besonders dringendem Falle vom General - Commando vorgeschrieben wird , daß der

Marsch dahin zu Fuß in dieser Zeit nicht zurück gelegt werden könttte , die Vorspann zum
Transporte der Mannschaft nach dem Ausmaße , jedoch mit der Rücksicht angewiesen werden,

ob es zulänglich sey , wenn die Wagen für die halbe Zahl angewiesen werden , damit sie bloß

ablösungsweise fahren können , oder ob mehr als 2 Stationen täglich hinterlegt werden müs¬

sen , in welchem Falle allein die ganze Anzahl auf Wagen zu rransportiren bewilliget ist.
h. 14172.

Wie viel Vorspannspferde jedem eine Militär- Charge bekleidenden Individuum und bey

sonstigen Gelegenheiten im Dienste zu erfolgen sind , weiset die Beylage nahmentlich aus.
§. »4»?b.

Bey allen in Friedenszeiten vorfallenden Märschen , es mag die Abrückung eines gan¬

zen Regiments oder Bataillons , oder die Abschickung eines Commando ' s , eines Transportes
oder eines einzelnen Officiers und sonstigen Individuums in Dienstangelegenheiten betreffen,

muß die kriegscomMissariatische Vorspannsanweisung verlangt werden.
Wenn die Entfernung und der schleunige Vollzug einer Dienstvorfallenheit es nicht zu¬

ließe , vom Kriegs - Commiffariate die Vorspannsanweisung zu verlangen , so muß m den

sämmtlichen Erblanden das marschirende Militär oder die einzeln reisende Partey die Anwei¬
sung von dem In loco befindlichen Verpflegsbeamten oder einer Gerichtsperson , oder von dem
nächste » Kreis - oder Distrikts - Amte , oder von dem sonst von Seite des Landes bestellten
Commissäre begehrett . In sehr dringlichen Fällen , wo auch diese Einhohlung nicht sogleich

möglich ist , muß der Lommandant der Truppe ein Certifieat und respektive Anweisung für
das betreffende Individuum ausstellen , weil niemand , außer auf vorberührte Art , eine Vor¬

spann verlangen darf.
§. >4*74.

In einer jeden Vorspannsanweisung , sie mag von dem Kriegs -Commißariate oder von

dem Regiments - und Bataillons - Commandanten , oder von wem sonst immer ausgestellt
werden , muß nicht nur das betreffende Regiment oder Bataillon , dann das etwa einzeln reisende

Individuum benannt , sondern auch alle Umstände , vorzüglich aber die Ursache der Reise,
und in was für Angelegenheiten die Vorspann angewiesen werde , dann ob dieselbe das Aera-
rium , der Regiments -Unkosten -Fond , oder die Partey selbst zu tragen hat , ob die Zahlung,

nach dem Gewichte , oder nach den Kopsen , oder nach Meilen und Pferden , oder iVtatw
nen , und mit wie viel zu leisten ist, angemerkst werden . Bey Transportirung der Kranken ist

nicht nur die Anzahl , sondern auch der Nähme der Leute , und die Compagnie oder Evea-

dron , zu welcher die Mannschaft gehörr , beyzusetzen. Uebrigens ist auch das Commisiaria ^ -
sder ein sonstiges Amtssiegel beyzudrücken , und die Nahmensunterschrist und der Charakter
deutlich zu bezeichnen.

§. 14175.
Der feldkriegscommiffariatische Beamte har nur dann eine Vorspannsanweisung auszu¬

fertigen , wenn er sich von der dießfallsigen Gebühr vollkommen überzeugt hat . Diese Ueber-

zeugung kann er sich aber nur dadurch verschaffen , daß er keinem zu einem Regiments oder
Corps gehörigen Individuum eine Vorspanusanweisung ertheile , so fern dasselbe nicht ein

schriftliches Zeugniß , oder eine Ordre des Regiments - und Corps -Eommandanten beybringt,
daß , und wohin  dasselbe in dem zu benennenden  allerhöchsten Dienste mittelst Vor¬

spann zu reisen hat . Eine gleiche Legitimation ist auch für ganze Commanden nöchrg , aus

welchen zugleich , nebst der VorspannSerforderniß , auch der marschirende Stand und
die t ä g l i che Na t u r a l i en - Geb  ü h r ersichtlich seyn müssen . Haben ganze Regimenter,

'Bataillone , Divisionen , Compagnien und Eskadronen irgend wohin zu marschiren , so ist

sich dießfalls mir der hierzu ergangenen Verordnung auszuweisen.



Von der Vorspann in den E r( landen-

' h . r 4 r? 6 .

Kein kriegseommissariatischer Beamter darf sich beykommen lassen , eine wider die Vor¬

schrift laufende Vorspann anzuweisen , oder in der dießfallsigen Anweisung die bereits erwähn¬
ten Umstande unterlassen , wodurch die Ausstellung unrichtiger Quittungen verursacht werden

könnte ; widrigen Falls derselbe zum schuldigen Ersätze zu verhalten ist . Uebrigens hängt es
yon der Beurtheilung des General - Lommando ' s ab , in außerordentlichen Fallen , wenn es

unumgänglich nöthig ist , als z. B . wenn der Reisende seine Familie mitzunehmon hätte,
das vorgeschriebene Ausmaß verhältnißmäßig zu vermehren , und im Falle der Nsthwendia-
keit mit Aufführung der Ursache auch das Duplum außerordenrlich zu bewilligen , worüber

jedoch allezeit dem Hofkriegsrathe die Anzeige zu erstatten ist . Auch kann cs sich im Kriege
ereignen , daß einer auf dem Marsche das Unglück har , ein Pferd zu verlieren , oder daß
ihm ein Pferd marode wird , und er ohne Vorspannsdeyhülfe nicht fortkommen kann ; daß

an manchen Orten so steile Berge zu passieren seyn müssen , über die ohne die nähmliche
Aushülfe nicht zu kommen ist .. In diesen Fällen wird zwar die Abnahme der Vorspann ge¬
stattet / doch hat die Partey dieselbe reglementsmäßig zu bezahlen , und sich diese Berichti¬
gung von dem Ortsvorsteher bestätigen zu lassen , wobey auch noch über den Umstand , durch

welchen die Vorspannsanweisung unentbehrlich gemacht worden ist, der gehörige Erweis bey-
gebracht werden muß.

Sonstige BeoSüchLuNAßs
hierdey.

Hkth . am y. Iun . 781 . v - 75z.
« » L. Mäkj 807 . l , Jc>6.
» >» >9. llug . SoS . r 4,37.
N » 2. Dec . 81, . 165 bi.

» » t 5. Jul . 8 . 3 . l 3 z 1b.
-- » S, . 2 ct . S . S. l

H. >4177.

Reitpferde sind in den deutschen Ländern lediglich bey Truppenmärschen , und zwar nur Anweisung der Reitpferde
immahls anzuweisen und zu erfolgen , wenn die Officiere der Infanterie iin Frieden mit kei- 'ch

^ - - „ ^ - --» Hkth . aM ', . 2un . 782 . 6 , 783.
nen eigenen Pferden veriehen ,-nd , und ohnehin für den Marsch der Truppen Vorspanns - >. » .März79z. r>, ,6L.
wagen angewiesen werden . Dieselben gebühren auch den Unter - Officicren , welchen die Auf - t " " >7. No-.' . So2. u7 -.74.
sicht mehrerer Beschäl - Stationen anvertrauet ist , wenn die Beschäl - Stationen weit aus

einander liegen , und auch den von der Cavällerie in auswärtigen Stationen zur Besorgung
der tranken Mannschaft und Pferde abgehenden Unterärzten und Schmieden ; außer diesen
Fällen ist aber kein Reitpferd anzuweisen.

Im lombardisch - venetiamschen Königreiche sind sowohl bey Truppenmärscheu als auch

bey Verschickung einzelner Officiere in Dienstangelegenheiten , oder bey Transferirung dersel¬
ben , Reitpferde zu erfolgen.

In Ungarn werden keine Reitpferde angewiesen.

tz. 14.178.
So weit Truppen - Commanden und Parteyen schon mit der Vorspannsanweisung von Dichten bey Gontmuinmg

anderwärts her versehen sind , und lediglich dis Conrinuation derselben bis an die Be - Manch,Reuten.
- . . . Hktb. em 9. Jun . 762. 6 , 753.

stunmung verlangen , hat das Kriegs - Commlssanat die Pflicht auf sich, diese Anweisung
erst alsdann zu continuiren , wenn es sich von der Echtheit derselben , und daß die angewie¬
sene Vorspann nach dem zu erhebenden effectiven Stande die Gebühr nicht übersteige , und
die Partey auch wirklich im Dienste reise , gehörig überzeugt hat , indem Entschuldigungen

her Art , die Marsch - Route sey bloß contirmirt worden , das Fehlerhafte falle nur , dem
ersten Aussteller der Anweisung zur Last , nie Start finden darf , da es die Pflicht eines jeden
Beamten mir sich bringt , jede Ungebühr vom Aerarium abzuwenden.

H. ' 4 »79 -

kleb er die ausgestellten  V or  sp a nn  s a n w ei  sun g e n hat jeder Eommissa-
riats - Beamte ein ordentliches Protocoll  nach dem Fornrularel ' zu führen . I .z demselben
ist vorzüglich die Rubrik der Ausweisung  deutlich und erschöpft auszufüllen , damit

bey vorkommenden Hofkriegsbuchhalcungs - Betnängelungen der commiffariansche Beamte die

gehörigen Erläuterungen zu machen im Stande seye.
In Stationen , wo stets ein kriegscommissarischer Beamter angestellt ist , müssen diese

Protocolle bey der Transferirung oder bey sonstigem Abgänge des commissariauschen Indivi¬
duums zurück bleiben , jedoch von demselben bis zu jenem Tage , als von ihm die Anweisung

Unteebattung eines Äormer-
kungs - PrececoUS-
Hk,b- am 9. IUN . 782. y,753.

Mu . N.
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besorgt wurde , unterfertiget werden ; in jenen Stationen hingegen , wo der commiffarlatischr
Beamte sich nur zeitlich angestellt befindet , und bey seinem Abgänge nicht in dem nahmüchen
Lande bleibt , sind gedachte Protocolle vor dem Abgänge mit der eigenen Fertigung an das
General - Commando zur Aufbewahrung und zum Gebrauche einzusenden.

h. 14 *80.

Bon welchen Behörden in Irl den deutschen Erbländen wird die Vorspann von den Kreisamtern oder von der

den verschiedenen Ländern d.t ^rtSodrigkeit erfolgen gemacht.

Lm v- n -tianisch - lombardischen Königreiche wird auf Ansinnen des Kriegs - Commissi . -

» » L2.2un . voH. v ,357. j-jats von der Provincial - Behörde die Vorspann angewiesen.

In Ungarn wird nach der vom Kriegs - Commissariat gemachten Designation durch das

Provincial - Commissariat die Affignation in Absicht auf dre vom Lande zu erfolgende Vor¬
spann verfaßt , wobey zu bemerken ist , daß diejenigen Landleute rn Ungarn , welche Pferde
besserer Gattung erziehen , für dle zu diesem Zwecke zu unterhaltenden Stuten von der Vor¬

spannsleistung befreyet sind.
H. »4 r 8 ».

Last der Dsrspannswagen . Die Last der Vorspannsfuhren bey Transporten ist in den nachfolgenden Landern nach

2 ^ dem bemerkten Gewichte bestimmt , und zwar:
^ ° ' 3) In den deutschen Erblanden für Emen vierspännigen Wagen 20 Centner , oder wenn

der Raum und die Verschiedenheit der Bagage es nicht zuließe , so muffen zwey zwey-

spanmge Wagen jeder i » Centner führen.
Ir) Im venetiamich - lombardischen Königreiche für einen vierspännigen Wagen 146 Rubli

(21 Vü Centner ) , oder auf Einen zweyspänmgen Wagen 70 Rublt vCentner ) .

e) In Galizien für Emen vierspännigen Wagen »v Centner.

<1) Bey Verführung der Geld - Rimessen Mittelst Vorspann ist per Wagen eine Last von
»5  Centnern zu laden.

Für die ungarischen Erblande ist eigentlich kein Gewicht bestimmt ; es nkuß jedoch immer
Rücksicht genommen werden , den Wagen nicht zu überladen , daher die Fässer , Ballen,

Verschlage oder Kisten bey verfallenden Transporten und Marschen immer abzuwägen sind.
Wenn bey Ladung der Wagen noch mehrere Colli von einigen wenigen Centnern über¬

bleiben , so ist ein halber Vorspannswagen anzuwei -sen.
tz. »4 *82.

Bestrafung derjenigen , wel- Die vorgeschriebene Ladung der Wagen darf nie überschritten werden , sondern der Vor-

che die vorgeschriebe»« Ladung spannsleister ist dagegen mit allem Nachdrucke zu schützen , und das schuldrragende Militär -Jn-

dividuu,N exemplarisch ju Eben so smd d, - nichr gebührenden V - rsp - nnsb - nübun-

orer benutze» . gen , sowohl nebst Bestrafung des Anweisenden , als des VorspannSbenützerS , jederzeit und

H?th. am 9- !̂ n. 7«-. v- 753, ^ ^ bmein postenmäßig zu berechnen , und den Unterthanen , welche solche geleistet haben , zu
» » >r-2»l. 816. i 9̂1̂ . vergüten.
-, -s. 2ul . »-b. 1 536z. Wer die auSgemeffene volle Gebühr an Pferden nicht benöthiget , darf nicht mehr , als

" " » 2än . ö.ö. i - . s. b^ arf , verlangen , mithin bey schärfster Ahndung nur die wirklich abgenommene Anzahl

von Pferden in Aufrechnung bringen.
h, 14 *83 .

Was inan drm Vorspanns - Dem Vorspannsleister kann nicht verwehret werden , seine Fourage auf die Bagage-

irlstcr auf den Wagen legen Transports - Wagen zu legen ; jedoch darf sich derselbe nicht beykommen lassen , Maaren,

Hnh.an, 9. 2un . 782. 62753. Weine oder sonstige Handels -Artikel ( sondern nur die zum Marsche gehörigen Erfordernisse
oder Aerarial -Vorrärhe ) auf seinen Wagen heimlich , oder unter was immer für emem Vor-

' Behandlung der Dorspanns-
stelleo von oer ruscNde» Mi-
likär - Parten
Hkth. a»>9. 2 un. 782. 6  2753.

wände zu laden-
tz. 14184.

Die Vorspann soll niemahlS übertrieben , und nicht weiter , alS Eine Station, zu

fahren verhalten werden . — Beladene Wagen sind nur im Schritte zu fahren vervund «.!.
IedrS VorspannS -Commissariar har für die Ablösung und weitere Beförderung zu sorgen . —



Derjenige , welcher einen Bauer mit der Vorspann aufhält , hat demselben die Zeit des Auf¬
enthaltes zu vergüten ; eben so ist jeder Exceß , jeder Unfug und jede Mißhandlung der
Vorspannssteller auf das schärfste zu ahnden.

Wenn der Vorspannssteller wegen Schwache seines Viehes mehrere Stücke , als das
vorgeschriebene Ausmaß bestimmt , vorspannt , so kann ihm dasselbe nicht benommen , je¬
doch nicht mehr als die passierte und angewiesene Anzahl bezahlt und guittirt werden . —
Wenn von den Vecturanten billige Beschwerden einlaufen , so sind dieselben von dem kriegs-
commissariatischen Beamten strenge zu untersuchen , und deshalb das genaueste Einverneh¬
men mit der politischen Behörde in Marsch - Angelegenheiten zu unterhalten , um auf diese

Art gemeinschaftlich zur Beförderung des allerhöchsten Dienstes mit der nöthigen Energie und
Beschleunigung zu wirken.

H.

Jene Unterthanen , welche ihr erweislich ganz gesundes Zugvieh durch schlechte Witte¬
rung und Wegs zufällig einbüßen , werden nach Umständen mit einem ausgemusterren ärari¬
schen Dienstpferde , welches zum Verschenken an den Landmann bey der Superarbitrirung
classlficirt wird , betheilet . Die Richtigkeit der Zugrunderichtung des Viehes und der vorige
Gesundheitszustand desselben muß von der Ortsobrigkeit , dem Dominium oder Magistrate,
mit Zulegung eines Zeugnisses von dem Schmide oder Wasenmeistcr , der das Vieh unter¬
sucht hat , bezeuget , und von dem betreffenden Kreisamte bey der Landesstelle um die Ent¬
schädigung eingeschritten werden.

H. 14166.

In Galizien ist die Vorspann nicht von dem Landmanne zu fordern , sondern von den
dort aufgestellten Vorspannsleistungs -Unternehmungen ( Eambiaturen ) zu leisten , und densel¬
ben die von den Kreisämtern von Zeit zu Zeit allgemein intimirt werdenden Vorspannspreise
zu bezahlen.

Um jedoch die Vergütung des entstehenden Mehrbetrages sowohl für das Militär-
Aeravium , als auch für die Militär - Parteyen , die Regiments - Unkosten und andere Mili¬
tär - Fonds , welchen die Vorspann gegen dis patentmäßige Bezahlung zwar beyzustellen , je¬
doch nicht vom Aerarium zu vergüten ist , zu bewirken , sind die von den Militär -Individuen

und Parteyen für erhaltene Vorspann bezahlten Beträge gehörig zu quittiren , und zugleich
bey den Kreisämtern und Marsch - Commissariaten mit Andeutung des entfallenden Mehrbe¬
trages in eine abgesonderte Vormerkung zu nehmen . Diese Vormerkungen sind sodann am

Ende eines jeden Militär - Jahres an die galizische Provincial - Buchhaltung zur Zusammen¬
stellung sdes gcsammten , das Militär betreffenden Vorspanns - Mehrbetrages einzusenden,
und dreser Ausweis an das galizische General - Commando abzugeben , welches solchen an den
Hofkriegsrats ) einsenbet , damit nach bewirkter Censurirung der Hofkriegsbuchhaltung , für
den vom Militär ausgelegten Vorspanns - Mehrbetrag die Vergütung bey dem Eambiatur-
Fonde eingehohlt werden könne.

§ . 14 ^87.

Die in Ungarn mit Vorspann abgehenden Militär - Parteyen haben über die Vor¬
spannsbezahlung ein ordentliches Marsch - Diarium  auf die Art zu halten , daß in dem¬
selben die Zahl des zur Vorspann gebrauchten Viehes und der Betrag des
Geldes dupch den Empfänger desselben  einzutragen ist ; sollte aber der Vor¬
spannsgeber des Schreibens unkundig seyn , weder die Gemeinde einen Notar zur dießfallsi-
gen Supplirung haben , so muß das der Vorspann benöthigte Individuum mit Anmerkung
des berührten Umstandes die Vormerkung  im Marsch - Diarium selbst machen.

Der Geldbetrag für die Vorspann wird dem Richter oder jemand Anderen von der Ge¬
meinde , der die Contribution einzutreiben und zu empfangen hat , übergeben , welcher sodann
diesen Betrag für jeden die Vorspann leistenden Bauer in dem Contributions - Buche
vormerkt.

Entschädigung für jene Un¬

terthanen , welche ihre Pferde

stung der Vorspann einbüsten.
Hkth . am 17. Jul . 790 . v 3645.

» » 2y. Qct . 791.
» » >4- Jan . 792 . v 2,,.
-» » -6. Jun . 798 . v 3852.

Leistung der Vorspann in

Galizien , und Berichtigung
derselben.

Hkth . am24 >Dec,6,7 . l 92, ».

Leistung und Berichtigung
der Vorspann in Ungarn ;
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Vergütung der Vorspann
bey Aerarial - Güter - Trans¬
porten ;

Vergütung der Vorspann bey
Naturalien - Transporten;

L.IV. Hauptstück . IV. Abschnitt.

Für die Fälle , wo die Vorspann aus den benachbarten Orten herbey geschafft , oder
von dem Contribuenten , der nicht selbst mit der Vorspann gehet , das Vieh abgegeben wird,

haben , zur Vorbeugung der Anstände , die sich wegen der des Schreibens unkundigen Vor¬
spannsgeber äußern könnten , die Contribuenten zwey gespaltene D i c a s oder so genannte

Röster (Rabisch)  zu halten . Ein Theil dieses Rösters wird bey dem , der die Vorspann
zu leisten hat , der andere aber bey dem , der die Contribution eintreibt , hinterlegt . Diesem

Röster wird die Zahl der von den Contribuenten geleisteten Vorspann eingeschnitten , und
dadurch sowohl das Contributions - Buch der Gemeinde , nebst dem , der die Vorspann em¬

pfangt , controllirt , als auch die im Marsch -Diarium des Militärs vorgeschriebene Vormer¬
kung berichtiget.

tz. 14188.

Wenn außer einem ordentlichen Truppenmarsche Monturs - , Armaturs - und Rä-

stungs - , dann Feld - Requisiten und Artillerie - Transporte nach dem Gewichte mittelst Vor¬
spann eingeleitet werden , sind hierfür

in den deutschen Erblanden und in Galizien

per Centner und Meilen . . . . . 2 kr.

in Ungarn für jede Meile

per Pferd oder Ochsen . . . . . 6 kr.

zu vergüten ; für Einen halben Wagen aber , auf welchen der verbleibende Rest dieser Sor¬
ten gepackt wird , ist nicht nach dem Gewichte , sondern per Station nach dem Unterschiede
der Länder zu zahlen.

§. »4 *89.
Für die zu verpstegsä 'mtlichen Naturalien erforderliche Vorspann wird

in den deutschen Erblanden und in Galizien

unter 4
» 7

auf 7

Meilen per Centner und Meile 2 kr.
6 kr.

7 kr.

2 kr.

1 '/2 kr.
2 kr.
2 kr.

» und darüber . . . .

' in Ungarn aber

für das Mehl per Centner und Meile
» » Getreide per » » » .

» » Hartfutter per Meile und Sack

» » Heu per Centner und Meile

vergütet . Damit jedoch keine muthwillige Verzögerung oder Unachtsamkeit bey dergleichen
Transporten vor sich gehe , haben die Statthalter ihre besondere Sorgfalt auf die schnelle

und richtige Beförderung derselben zu richten , widrigen Falls sie zur Verantwortung gezo¬

gen und zum Schadenersätze verhalten werden würden.
H. »41 yo.

Bezahlung ,'ük einen inlin - Mir einen zum Festungsbaue oder zu anderen Festungsnothdurften im erforderlichen

b^ue gkstellrenD r̂ŝ annswa- Falle vom Lande tagweise gestellten vierspännigen Wagen sammt Knecht sind in Ungarn
gen. r fl. l 5 kr . zu bezahlen.
Hkth.am y- 2 un. 792. 02763. H. , 411) 1.

Vergütung der Zufuhr des Wenn in Galizien mit bedungenen Fuhren nicht aufzukommen wäre , so ist die Zu-
aranschen -volzes mit Vor- fuhr m arischen Brennholzes mittelst Vorspann zu bewerkstelligen , und für jede Klafter

Hkth. am y. Jun . ^ 2. 02753. sind per Melle 3 o kr. zu bezahlen.
» b. Iul . g.o. L. 3452. In Galizien werden zu allen Jahreszeiten , in Siebenbürgen aber nur im Sommer

zu kleinen Verführungen halbe Vorspannswagen beygestellt , für welche alsdann auch nur
die Hälfre der ausgemessenen Vergütung stationsweise geleistet werden darf . Uebrigens ver¬
steht es sich von selbst , daß dort , wo nur eine halbe Station zu verführen ist , auch nur die
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» 2». Sev - 3 >3. 1 46oy.
» rS. 2 un . 8,6 . -4. 33 -jq.
» Nov , 8,6 . 18007.
>> Oct . 9 ,g . I 6667,

Litt . 6-

Halste der bestimmten Vorspannsgebühr , gegentheilig aber auch für Strecken von anderthalb
Stationen für diese die ausmachende Vergütung zu leisten ist.

tz. i4 ' y2.
Die vom Lande den Verpflegs - Magazinen zur Abrechnung übergebenen Quittungen Beobachtungen bey der Abeech-

über die an fremde Truppen bestrittenen Vorspannsleistungen müssen entweder von dem be-

treffenden Wirthschaftsbeamten , oder von den Ortsvorstehern , unter welchen die Hülfe ge- Porte geleisteten Vorspann,
leistet wurde , und eben so auch von den StationS - Commissa 'ren , von welchem die Anwei - » kth.am 3. Jul . 8,s . .4.

sung erfolgt wurde , a terZo paraphirt seyn.

In gesammten Erblanden muß die Vorspann durchgehends in der Station , wo sie ab- Bestimmung, was in jedem

genommen wird , es mag das Aerarium oder den Percipienten betreffen , mit Ausnahme je- Mauste '!u"verg'>!'
ner Vorspann , welche das eine oder das andere Land unentgeldlich zu leisten hat , und wenn een ist.

nicht durch eine besondere Anordnung die Quirtirung derselben vorgeschriebe » wird , bar be- Hkth. am y.2un . ?S2. s 1753

zahlt werden . Was nach Verschiedenheit der Länder für einen Viertel - , halben oder ganzen
Vorspannswagen und für ein angeschirrtes Pferd auf 2 Meilen oder Eine Station zu vergü¬
ten , mithin in Conto des Aerariums aufzurechnen , oder aus Eigenem zu bestreiten ist , zeigt
das Formular 6 , wobei) zu bemerken ist, daß in jenen Ländern , in welchen Conventions-
Münze cursirt , die Vorspannsgedühr in dem nähmlichen Ausmaße nach dem Zwanzig -Gul¬
den - Fuße zu entrichten ist , wo aber der gezwungene Curs des Papiergeldes besteht , werden
dermahl noch i 5 o Procente zugeschlagen . In Galizien wird auf das obige Ausmaß noch ein

Zuschuß bezahlt , welcher von Zeit zu Zeit bekannt gemacht , und wie schon früher gesagt,
vom Lande besonders vergütet wird.

Wenn mehrere Kranke Lransportirt , oder Commandirte zur Beschleunigung des Mar¬

sches auf Wagen geführt werden müssen , sind für jeden Kopf per Meile in den deutschen Erb¬
randen und in Galizien 4 kr. zu bezahlen ; sind aber nur wenige Kranke zu transportiren,

so wird lediglich m Galizien per Kopf , in den übrigen Erlanden hingegen für Wägen die

Vergütung geleistet.

§. 14 ' 94 .

Die Regimenter und Percipienten haben darauf zu sehen , daß ihnen von dem Land-
manne für die bezahlte Vorspann deutliche und alle nöthigen Umstände enthaltende Quit¬

tungen ausgestellt werden ; sie dürfen sich jedoch nicht beygehen lassen , die Quittirung auf H« h. am y. Jun . HI . v 27
" 9. Jun , 797, ^706.
» öc>, <Aept . 8,3  l 6227.
» 26. Jul . 8,6 . I 536 H,
» 27. Aug , 8,8.

Ausstellung der Quittungen
für bezahlte Vorspann , und
Verrechnung derselben.

Beobachtungen bey Quitti-

eine größere Anzahl Vorspannspferde abzufordern , als wirklich beygestcllt worden sind . Die
Regimenter haben alle Monathe die mit den Designationen , Marsch - Routen und Quittun¬
gen belegten Diarien einzureichen , und die von ihnen bezahlte Vorspann richtig zu verrechnen.

§. i 4 >95 .
In Fällen , daß die Vorspann nicht bar zu bezahlen , sondern zu quittiren vorgeschrie¬

ben wird , müssen die Quittungen , welche von den Regimentern und anderen Percipienten
dem Landmanne ausgestellt werden , sowohl den Nahmen desjenigen , dem die Vorspann ab-

gerercht worden ist , als die Ursache der gebrauchten Vorspann , auf wessen Anweisung diesel¬
be erfolgte , die Anzahl der Pferde und der Distanz , dann wie viel für die Vorspann zu ver¬
güten ist , in sich fassen . Würde dieses m den Quittungen auszusetzen unterlassen , so muß
sich der Unterschriebene selbst beymesseu , wenn derley nicht deutlich genug ausgestellte Quittun¬

gen bey der Landesabrechnung ihm ausgerechnet werden.
Um die ohne eine Designation vielfältig ausgestellt werdenden , zu der Landesabrechnung

kommenden unrichtigen Quittungen desto kenntlicher und sichtbarer zu machen , haben sich
die Regimenter gedruckter Quittungen zu bedienen , über deren Verbrauch der den Marsch oder
Transport führende Officier sich laut Marsch - Route oder Marsch - Journals auSzuweisen hat-

Parncular - Quittungen dürfen von den Regimentern Nicht eingehoben , m d dagegen.

Haupt - Quittungen gegeben werden.
Bans t)2 -



-
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Die bey der Landesabrechnung verkommenden unrichtigen Quittungen werden dem Lan¬
de vergäret , und dem betreffenden Regiments beym ersten Geldempfangs statt baren Gel¬
des zugerechnet.

In den Quittungen , welche für Transporte nach dem Cenrner oder nach Köpfen abge¬
geben worden , sind daS Gewicht und die Anzahl der Köpfe , die Distanz , dann wenn die
Vergütung per Meile geschieht , die Anzahl der Pferde , und wie viel in jedem dieser Fälle

nach dem FriedensauSmaßs zu vergüten ist , umständlich anfzuführen.

§. »4196«
Wer die Quittung für die Wenn beurlaubt erkrankte Mannschaft in die Spitäler gebracht wird , so ist über die

gcleist-teÄorsyann der erkrank- Vorspann fstr dieselbe in den Ländern , wo sie quirtirt wird , die Quittung von dem SpiralS-ten Beurlaubten zu unterfer - , > , > > s r-
tj§e„ hat. Jnspections - Officier , wo aber der Kranke durch mehrere Stationen transportirt wird , von
Htth. am r3. Nov.s -7- dem an der Hand befindlichen Militär - Officier , oder,in dessen Ermangelung von einer glaub¬

würdigen Magistrats - Person zu unterfertigen.

L.
- >

Im E x e r c L e r - L a g e r.

H. i 4 »97 -

Ausmaß an Vorspann im
tzxercier - Lager.
Hkth. am y. 2 "n- 7S2. L 2763.

Wenn die Regimenter in oder aus dem Lager rücken , ist in allen Ländern nur die Hälf¬
te deS in Friedenszeiten festgesetzten VorspannSausmaßeS für jede Compagnie und Escadron,
dann für den Stab anzuweisen , damit jederv Mann seine Bagage - zu tragen , oder auf das

Pferd zu packen gewöhnt werde . In Siebenbürgen werden die im Lager zur Herbeyschaffung
der Naturalien erforderlichen Vorspannswagen auf eine Station weit , oder darunter , unent-

geldlich erfolgt , und nur dann , wenn diese Vorspann weiter zu fahren hätte , sind in jeder
der folgenden Station 48 kr. für einen vierspännigen Wagen zu vergüten . Die zur Artille¬
rie und zum Proviante erforderliche Vorspann wird in Siebenbürgen auf alle Stationen gra¬
tis abgereicht , für Reitpferde aber dann , wenn solche beyzustellen bewilliget sind , »2 kr. per

Station bezahlt.
So viel aber die Vorspannswägen betrifft , welche zur Herbeyschaffung des täglichen

Services und sonstigen täglichen Gebrauches abgegeben werden , müssen in Siebenbürgen

für einen vierspännigen Wagen , nebst dem dazu gehörigen Knechte , r fl. i 5 kr . bezahlt
werden.

H. 14198.
Den Ossicieren vom Hauptmanne abwärts , welche mit dem Regiments in das Ea'er-

cier - Lager einrücken , ist zu 2 und 2 ein Wagen auzuweisen ; jenen aber von anderen nicht

Hkth . am 9. 3un . 782. 02753 . in das Exercier - Lager bestimmten Regimentern , die dasselbe bloß zu besuchen wünschen , ist

- . May 803.13-33. Vorspann nur gegen Bezahlung aUS Eigenem anzuweisen.
Die Brigadiere , welche zu ihrer unterstehenden Truppe in die Friedenslager reisen,

oder mit ihrer Brigade marschiren , müssen sich ihrer eignen Pferde bedienen.

Gebuht und Ausmaß für
die Officiere in das Exercier-
lager.

3. Aug . SoH. 6 rt>§7

h. 14199.

Vorspannsausmaß für die Wenn die Regimenter die Feldschmiede in das Lager mitnehmen , so gebühren für die¬

ser A'-r!̂ selbe in den deutschen Erblanden und in der Lombardie 2 , in Galizien und Ungarn 4 ange-
Htth . am y. Iun , 782. 0 2753- schirrte Pferde.

Für kleine Commanden , für Kranke und Arrestanten , welche nach vollendetem Lager
tranSportirt werden müssen, 'hat nach dem Unterschiede des Landes das Friedensausmaß Statt.

H. »4200.

Anweisung der Vorspann WaS für den Frieden in Absicht auf die dem Vorspannserfordernisse vorzugehen haben-

und sonnte ^ obachtungen IM de commissariatische Anweisung , die Deutlichkeit der auszustellenden Quittungen , die Scho-

Hkth. am 9. 2UN. 782. 62753 . nung der VorspannSpferde in Ansehung deö Gewichtes , und zur Hintanhalcung aller Excesse,

zur Beobachtung vorgeschrieben ist , gilt auch während der Lagerszeit.
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h. I/j.201.

Wenn in einem Lager auf Befehl des Commandirenden Generals die Vorspann aufge¬

halten / und zur Artillerie - Bespannung oder zu anderen Lagererfordernissen verwendet wird,
so hat das Kriegs - Commifsariat zu sorgen , daß für das Land die nach Umstanden gebühren¬
de Vergütung assignirt werde . Das Erkenntniß wird dem commandirenden Generale einge¬
räumt , und das Kriegs - Commissariat hat hierüber die Weisung einzuhohlen.

H. 1^ 202.

Die Vergütung und Quittirung der Vorspann in das Lager und aus dem Lager geschieht
für das Land in den nähmlichen Verhältnissen , wie in Friedenszeiten.

6 .

In K r i e g ö z e i t e n.
tz. 1^ 203 .

Die Vorspann in Krieg szeiten  wird nöthig:

a ) Von der Armee jn die Länder.
d ) Von den Ländern zur Armee.

e) In der Armee selbst.

Von der Armee in die Länder kann d i e Vor s p ann in Conto des A e-

rariums angewiesen werden , und zwar:

a) Den sich aus der Krigsgefangenschaft ranzionitten Officieren ; jedoch so viel als immer
möglich 2 oder 4 auf Einen Vorspannswagen , welches in der Anweisung zu bemerken ist.

L») Den bey den Feldspitälern angestellten und in der Folge daselbst entbehrlich werdenden
Officieren , welche vorher schon mit Quittirung ausgetreten sind , oder sonst aus dem
Civil - Stande eine solche Anstellung erhielten , bis an ihren Aufenthaltsort.

e) Den von den reducirten Regimentern , Bataillonen oder Corps zu anderen in entfern¬

te Provinzen dislocirten Regimentern als Supernumerär übersetzten Officieren , wenn

sie nicht mehr im unentgeltichen Naturalien - Genüsse stehen ; rücken sie aber gleich
in die Wirklichkeit ein , so haben sie die Vorspann aus Eigenem zu bezahlen,

ck) Den überzähligen Stabs - und Ober - Officieren der reducirten Regimenter , welche bey
denselben in der Wirklichkeit geblieben seyn würden , wenn nicht die Regimenter redu-
cirt worden wären ; keinesweges aber von jenen reducirten Militär - Körpern , welche

schon ihrer Natur nach bloß auf die Dauer des Krieges zu bestehen gehabt haben , bey

ihrer Uebersetzung in die Wirklichkeit zu anderen Regimentern.

e ) Den im Kriege von verschiedenen Transporten verwendet werdenden Infanterie - und
Artillerie - Officieren , wenn sie nicht im unentgeltichen Naturalien - Genüsse stehen.

k) Bey Abschickung der Commanden , um Recruten , Remonten , Monturs - Sorten und
andere Kriegserfordernisse abzuhohlen.

Bey Transportirung der Kranken in die Spitäler.
Ii) Bey Escortirung der Militär - und Civil - Arrestanten , feindlichen kriegsgefangenen

Mannschaft , Geißeln u . d. gl.

Beobachtungen bey Vcrwei »,
düng der Vorspann im Lager.
Hkth. am 9. Jun . 782. 6 2753.

Dergütuug und Quittirung
der Vorspann im Lager.
Hkth. am 9. Jun . 782. s 2753.

Erforderniß - er Vorspann
im Kriege.
Hkth. am 9. Jun . 782. 0 27SZ

Hkth. am 28. May «07. 12665.

Hkth. am 3>, Jan . Lio . 1 358.

Hkth . am 25. Nov. 801.

Hkth. am l >. Feb. 801. 18866.

Hkth. am 13. Aug . 768. 6 79^7.

Hkth. am 9. Jun . 762. O 2753.
» » 3o. May 8,2,129Z9,

Hkth. am 9. Jun . 782. <3 2753.
Hkth. am 9. Jun . 762. o 2753.

„ » 29 . Nov . 8c>5. 16278,
» » 29,Occ . 606 . L 36 -ja,
» » >7, Jan . 81q. 1. , 4.4.

N b , Äpr . 8 >5, I 1II00.
» » >3. Müy8 >ü. I 28g,,

Hkth . an' 3 i . Dec. 6>3. r. ^266.
/,284 , §263 unO />327.

Hkth.sam r. Dec . 3>4 . L 58o3.

i ) Den zur Verpflegung der kriegsgefangenen Generale und Officieren aufgestellten Srabs-
Officieren und Hauptleuten.

il ) Bey Abfertigung der Spitals - Capellä 'ne bis in ihre Heimath.

L . Von den Ländern zur Armee wird solche erforderlich:

a)  Den mit der ausgemeffenen Anzahl von Pferden nicht versehenenen Stabs - und Ober - HM -am -6. xer . So9. ^ , - ,4.
Officieren , dann Parteyen.
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Hkth.am -s. März792 .6  2904.

Hkth-am y-2u ». 762. 62753.

Hkth. am y. Inn - 782. 6 2753.
,» » 18. Jan . 8o i.
»> » 20. May8o >. 6,787.
» » 20. März 6c>6. 1 . 25 .«
» » 27. März 606 . 1 >342.
» » 25. 2ul . 813. 68967.
r> » ^7. Jul . 8,4 . 1 3426-
» „ >8. Sep . 8 . 4. 1 4773.
>, » 4. Jul . 8 . 6. 1 4657.
» » 16. Jan . 817. i 33o.

Hkth. am 26. Apr. 6 . 5. 626 . 6.

Hkth. am 3. Oct. 612. 6 3286.

Hkth. am 9. 2 »n. 762. o 2753.

Eben so-

Hkth-am 3i .Oct . 792. 610391.

Hkth. am 9. 2un . 782. 6 2753.
r> » 29. Nov . 6o5. 16276.
» » . 8. May 8 .5. 12841.
-> » 28,Juri . 8 . 5, 13629.

Hkth. am 9. Jun . 782. 6 2753.

Hkth. am 7- 2än . 6 . 4. ^ . 36.

Hkth. am 9. 2 un. 782. 6 2753;

Eben so.

Eke» so.

d ) Allen im unentgeldlichen Naturalien - Genüsse stehenden Militärs in sehr dringenden
Dienstreisen und mit ausdrücklicher Bewilligung des Commandirenden.

0) Wenn Ossiciere von Garnisons - Regimentern ausmarschiren , und keine Pferd - Portio¬
nen genießen.

ü ) Den schon längere Zeit in der Pension oder in Invaliden - Häusern gestandenen , zur
Landwehre oder zu sonstigen Militär - Körpern ohne Gehalts - Verbesserung zeitlich an¬

gestellt werdenden Generalen , Stabs - und Ober - Officieren , sowohl bey ihrer Anstel¬
lung , als auch am Ende des Krieges beym Austritte aus ihrer zeitlichen Dienstleistung
bey der Rückreise bis in ihren Aufenthaltsort , in so fern sie sich nicht im unentgeldli¬
chen Naturalien - Genüsse befinden.

e ) Den als Transports - oder Etappen - Commandanten aus dem Pensions - Stande an-
gestellten Officieren bis an den Ort ihrer Bestimmung.

O Zn besonders dringenden Umständen neu assentirten Aerzte bis an den Ort des Feld-
spitales , in dessen Stand sie treten , jedoch ist der Bedacht zu nehmen , daß immer meh¬

rere mitsammen , oder , wenn nur Einer abzuschrcken seyn sollte , diesem so viel möglich
in Gemeinschaft mit anderen Individuen die Vorspann angewiesen werde.

§ ) Bey Abschickung der Neconvalescenren aus den Spitälern zu ihren Regimentern.

li ) Den zur Armee abgehenden Regimentern , Bataillonen , Corps oder anderen kleinen
Commanden.

i) Den aus Ungarn ausmarschirenden Regimentern für ihre Proviant - und Feld - Requi¬
siten - Wagen , so lange sie nicht bespannt werden.

Ich Bey Envoyirung der zur Armee abgeschickt werdenden Necruten - und Remonte - Ergän¬

zungs - Transporte , und bey Reisen zur Uebernahme um dieselben , den Officieren von ei¬
nem Lande in das andere ohne Ablösung.

I) Bey Transportirung der Monturs - Sorten , Fourage und sonstigen Regiments - Not¬
wendigkeiten.

rnch Bey Transportirung ärarischer Vorräthe durch verbündete Staaten.

6 . In der Armee  selbst ist die Vorspann nör  h i g:

a ) Bey Wagen und zu Brief - Ordonnanzen im Haupt - Quartiere.
b ) Zur Fortbringung der Feld - Requisiten in Ermangelung eigener Zeltenwagen , oder

Lragpferde , oder bey Unbrauchbarkeit derselben.

och Bey Zuführung der Naturalien für die auf Vorposten stehende Mannschaft , wo entwe¬

der keine Proviant - Wägen vorhanden sind, oder diese nicht auf Vorposten mitgenom¬

men werden können , oder aber , wenn ein Regiment an mehreren Orten getheilt ist»

- Die aus der Kriegsgebühr
tu den Pensions - Stand über¬
setzten General - StabS - und
Ober - Officiere haben auf die
Vorspann vom Aerarium kei¬
nen Anspruch.
Hkth. am >4-Sept . 6. 4,14773.

Die in die Reduction ver¬
fallenen Officierc.
Hkth-am 27. Feb . 8 . 1. 1 i4c>2.

Die feindlich kriegsgefange-
nen Officiere.
Hkth.am 26. Oct . 793. 6 . « 55 ,.

» » i3 . 2un . 8 -4- 6 29.4
und 8029,

» » . I -Se ^ t . 8 . 5 .63898.
Wann die vonRegimcnkern zur
Landivchre überjctzten Offi-
eiere die Paffieruug auf Vor¬
spann ansuchen können-
Hkth. am . 6. Jan . 8 . 7. 1 38».

§. 1^ 20/,.

Vom Erhalte der Vorspann vom Aerarium sind ausgeschlossen:

a) Alle Generale , Stabs - und Ober - Officiere , welche aus dem Feldstande und aus der

Knegsgebühr in die Pension übersetzt werden , da sie noch durch 4 Wochen die unem-
geldlichen Naturalien genießen.

I>) Nach Ende des Krieges im unentgeldlichen Naturalien - Genüsse stehende und in dem
Orte , wo die Reduction des Regiments - , Bataillons oder Corps vor sich geht , noch vor

Erlöjchung des Termines von 4 Wochen zu einem Regiments als Supernumerare ihre
Bestimmung erhaltenden Officiere.

c ) Tue transportirt werdenden feindlichen kriegsgefangenen Officiere haben die Vorspann
aus Eigenem ẑu bestreiten.

H. 14206.

Die von den Regimentern zur Landwehre erngetheilren Officiere haben in jenen seltenen
Hallen , wenn p.e von einem Regiments airstreten , und zu einen » in einer anderen Provinz

befindlichen Landwehr - Bataillone cingetheilt werden , um dis Passierung einzuschruteu^



24?Von der Vorspann in den Erblanden.

H. 1420b.
Wenn Regimenter , Bataillone und Corps zur Armee abgehen , so hat das bereits für

die Friedenszeiten bestimmte Ausmaß auf jede Compagnie und den Stab nach Verschieden¬

heit der Lander , in Ansehung der vorhandenen Proviant - Wagen aber nur dann Statt,wenn
dieselben nicht bespannt sind , solche vor dem Feinde verloren gingen , oder aber zur Zufuhr

der Naturalien für die Vorposten oder von der Armee in Dienstangelegenheiten von einem

Armee - Corps zum anderen , oder wo immer hin beordet werden . '
h. 14207.

Die Officiere und Parteyen genießen das für die Friedenszeiten bemessene Vorspanns-

ausmaß auf den Fall , wenn dieselben keine Pferd - Portionen beziehen ; widrigen Falls sie
alle vorfallenden Reisen ohne besondere Bewilligung aus Eigenem zu bestreiten haben.

H. 14208.

Wenn mehrere kriegsgefangene Officiere und Geißeln transportirt werden , oder dies¬
seitige aus der Gefangen chaft zurück kehren , so ist für r oder 2 Köpfe ein halber , und für
Z oder 4 Köpfe ein ganzer Vorfpannswagen anzuweisen.

h. 1420c).
Hinsichtlich der mit ärarischen Gütern beladenen Vorspannswagen ist sich sowohl we¬

gen Packung als des Lohnes derselben nach der vorn für die Friedenszeiten gegebenen Beleh¬
rung zu achten.

tz. 14210.
Die Anweisung hat von den bey der Armee deßwegen aufgestellten feldkriegscommissa-

riatischen Beamten , unter Mitfertigung des Brigadiers , nach vorher bestätigter und aner¬

kannter Nothwendigkeit der Vorspannsabgabe zu geschehen . Derley Anweisungen müssen alle

Umstände in sich fassen , die für die Friedenszeiten bereits angeführt wurden.
Die zu den Natural - Transporten bey der Armee erforderliche Vorspann wird nach An¬

leitung der Feld - Verpstegs - Direktion von dem Landes - Ober - Commissariate erfolget.
H. 14211.

Bey dem Rückmärsche der Regimenter in ihre Stand - Quartiere ist vorzüglich zu wa¬

chen , damit denselben , da sie mit der erforderlichen Bespannung dotirt sind , die Vorspann
auf den äußersten Bedarf beschränkt , die Officiers - Bagage zusammen geladen , und keines-

weges gestattet werde , jedem einzelnen Officiere zur Fortbringung derselben besondere Wa¬
gen anzuweisen ; da hingegen , wo Officieren die Vorspann angewiesen werden muß , ist dar¬

auf zu sehen , damit die bestimmte Vergütung dafür nach dem Ausmaße pünktlich angewiesen
und geleistet werde.

h. 14212.
Kein Individuum soll sich beykommen lassen , mit Ungestüm oder Gewalt die Vorspann

ohne kriegseommissariatische Anweisung vom Landmanne unentgeltich zu erzwingen , oder

das Vieh durch Uebertreibung zu Grunde zu richten , widrigen Falls 'der dawider Handelnde

zum Ersätze des verursachten Schadens zu verhalten ist.
H. 14218.

In Fällen , wenn über die ausgemessene Anzahl von Vorspann ein mehrerer Bedarf unaus¬
weichlich nothwendig wird , ist in den ausgefertigt werdenden Marsch - Routen das Erforderniß

der Vorspann sowohl der bespannten Wagen , als der leer angeschirrten Pferde auf Rechnung

des AerariumS oder aus Eigenem unter der Unterschrift des Regiments - , Bataillons - oder

Corps - Cornmandanten individuell auszuweifen , auf welche Ausweisung sodann die kriegs-
cemmissariarische Anweisung nach der Ueberzeugung des wirklichen Bedarfes auszufertigen ist.
Die dawider handelnden Con .mandanten und knegscommissariatischen Beamten haben die

betreffenden Vecturanten für die ihnen unbillig aufgebürdete Vorspannslast dergestalt aus

Eigenem zu entschädigen , daß sie ihnen so viel bezahlen müssen , als .solche für eine Privat-
Fuhr landesüblich zu fordern berechtiget wären.

Borspannswagen , Ausmaß
für die Regimenter im Felde.
Hkth. am g. 2 un . 7S- . o 2753.

Borspannsausmaß für Sffl-
ciere und Parteyen im Felde.
Hkth. am 9. 2mi -781. 0 275g.

Borspannsausmaß f. Kriegs¬
gefangene .und Geißeln;

Ladung der mit ärarischen
Gütern beladenen Borspanns¬
wagen;

Anweisung der Vorspann
im Kriege . 4
Hkth. aM4 -2un . 78- . 0,763.

Beobachtungen bey Anwei¬
sung der Borspann auf dem
Rückmärsche der Regimenter
in die Stund - Luartire.
Hkth. am >1. Feb - 806. ^ 63 ».

Derboth von ungebührlichen
Dorspannsforderungen.
Hkth. am 9. 2 un- 782. o,763.

Beobachtungen veym Mehr¬
bedarfs an Vorspann.
Hkth. am - 6. Nov . 8>o. l 7,66.
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Avisirung der Truppenmär,
fche und Transporte.
Hkth. am y. ?tpr. Loo.

» » 3 . A ûg . 6,3 . l

Schonung der Vorspann und
Hintanhaltung aller Exeesse;

Vorspannsvergütung im
Kriege.
Hkth. am 9. 2un . 78, . i , 753.

H. 14214.

Um bey häufigen Truppenmärschen und Transporten hinsichtlich der Vorspannsstellung
alle Irrungen und Stockungen möglichst zu vermeiden , ist es nothwendig , daß die Kreisäm¬

ter und eigentlich die Marsch - Stationen wenigstens 48 Stunden vor dem Einrücken von
der Stärke des Militär - Körpers und seines Vorspannserfordernisses unterrichtet werden.

Bey solchen dringenden Märschen ist von dem betreffenden Militär - Körper ein verläs¬
siger Ober - oder Unter - Offieier mit den bestimmten Notizen über das eigentliche Eintreffen
der Stärke undches Vorspannserforderniffes dergestalt voraus zu senden , daß er , wo nicht
3 Tage , doch sicher 48 Stunden vor dem Eintreffen der Truppe das Einbruchs- Kreisamt
und bezugsweise die von der Gränze her vor denselben liegenden Marsch - Stationen erreiche,
und dieselben , dann wo möglich auch alle im weiteren Zuge liegenden übrigen Kreisämter
der Route bis zum eigentlichen Bestimmungspuncte über diese Daten verläßlich unterrichte.

§ . 14216.

Die in Ansehung der Schonung der Vorspann , Hintanhaltung der Excesse und des

Verbothes fremde oder andere nicht zur Bagage gehörige Waaren aufzuladen , für die Frie¬

denszeit bestehende Vorschrift hat auch während des Krieges ohne Unterschied der Länder al¬

lenthalben zu gelten.
§. 14216.

Die Vergütung für jede Vorspann , es sey für marschirende Truppen , Officiere und

sonstige Militär - Parteyen , kleine Commanden , Arrestanten -, Recruten - , oder Reconvales-
centen - , Remonten - , Monturs - , Feuergewehr - , Feld - Requisiten - , Proviant - und Me¬
dikamenten - Transporte , bey Envoyirung von Kriegsgefangenen oder Geißeln , dann zur

Zufuhr der Naturalien für die Vorposten ist nach dem Verhältnisse der Länder mit derjeni¬

gen in Friedenszeiten gleich , und muß sich in Ansehung derselben außer den noch in Kriegs-

zeiten sich ergebenden Vergütungsfällen Folgendes gegenwärtig gehalten werden:

а) Für jedes zur Bestreitung der Brief - Ordonnanz beygestellte Bauernpferd ist von jenen
Tagen , wo dasselbe zum Ritte wirklich verwendet wird , Em Gulden , an Tagen
aber , wo diese Pferde nicht gebraucht werden , sind dreyßig Kreuzer zu vergüten.

б ) Für Vorspannswagen , die bey der Armee in der Nähe des Haupt - Quartiers auf un¬
vorgesehene Fälle zu halten sind , werden an täglichem Warrgelde

für einen 2 > . . . . . . . ss. — 3 o kr.
» » 3 !> spännigen Wagen . . . . » — 45 »
» » 4 ^ . »- » « : » » » i »

bezahlt . Diese nähmliche Bezahlung hat auch damahls Statt , wenn die Regimenter
zur Zufuhr der Naturalien für die Vorposten Wartwagen nöthig haben.

v) 3 n Fallen , wo es um die von den Dominien zu geschehen habenden Natural - Liefe¬
rungen sich handelt , welche durch ihre Unterthanen in die Magazine verführt werden,

bezahlt das Aerarium in den deutschen Erblanden und m Galizien nach Abschlag der

ersten zwey Meilen , für welche keine Vergütung geleistet wird , 2 kr. für Centner
und Meile , der dritte Kreuzer aber ist von Seite der Dominien dem Unterthane zu

entrichten.

8 ) Bey den von einem Verpflegs - Magazine in das andere verführten .Naturalien wird

für Centner und Meile der Ersatz mit 2 kr. vom Aerarium geleistet ; bey den Heulie¬
ferungen aber wird die Vorspann ohne Abzug der Gratis - Meilen vergütet.
Für das venetianisch - lombardische Königreich wird die für die mittelst Vorspann ge¬

schehende Naturalien - Zufuhr , Ordonnanz - Pferde und Wartwagen zu leistende Vergütung
allezeit nach den Umständen bestimmt . Wird wegen der Fourage - Theuerung für derley War¬
tungen eine höhere Bezahlung bestimmt , so haben sie auch für das aus Magazinen abfassen¬
de Brot und Heu ein Mehreres zu entrichten . In Feindes - Landen müssen derley Pferde und

Wagen unentgeltich abgegeben werden.
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§. »4217.

Die Vorspann wird von der Armee in die rückwärtigen Lander und von den Ländern

zur Armee der Regel nach durchgehends bloß quittirt . Für die Vorspann / welche in der Ar¬

mee selbst nöthig ist , als Wartwagen , Ordonnanz - und sonstig angeschirrte Pferde , wird dir
Vergütung aus der Feld - Operations - Cassa bar geleistet , so wie die Vorspann , welche für
kriegsgefangene Offieiere und Geißeln während ihrer Transportirung angewiesen wird , in

jeder Station in allen Ländern bar bezahlt werden muß , und die kriegsgefangenen Officiere
so wie auch die Geißeln , zu diesem Ende mit dem nöthigen Geldverlage gegen ihre Quit¬
tungen zu versehen sind.

§. »4218.

Damit aber in Ansehung der in der Armee zu Brief - Ordonnanzen nöthigen Pferde
oder Wartwagen , und übrigens zur Zufuhr der Naturalien für die auf Vorposten stehenden
Commanden erforderlichen Vorspannswagen kein Mißbrauch sich ergebe , soll niemand , als
der beym Haupt - Quartiere angestellre Officier vom General - Stabe und der dort befindliche

Commissariats - Beamte für die in Reserve stehenden Wartwqgen und Pferde ; für derleyauf
Vorposten stehende Wagen und Pferde aber nur der betreffende Corps -,Bataillons - oderauch
detaschirt stehende Divisions - Commandant , jedoch nach hierüber eingehohlter Bestätigung des
Brigadiers , oder des nach Umständen unmittelbar vom General - Commando der Armee ab¬

hängenden Stabs - Officiers , die gewöhnliche Bescheinigung ausstellen , gegen welche sodann
die betreffenden Parteyen auf Anmelden und Vorzeigung derselben den Betrag gleich auf der
Stelle aus der Feld - Operations - Cassa zu empfangen haben.

tz. 14219.

Im Felde müssen die Quittungen , welche der Percipient für die Vorspann ausstellec,

dergestalt verfaßt seyn , daß bey der nachherigen Liquidirung und Vergütung das Aerarium
nicht verkürzet werde , daher sich auch bey deren Verfassung nach der für die Friedenszeiten
gegebenen Belehrung zu achten ist. Die Quittungen , welche die Corps -, Bataillons - oder de-

taschirten Divisions - Commandanten für die zur Fortbringung der Feld - Requisiten in Erman¬
gelung der Packpfsrde , dann für die zur Naturalien -Zufuhr " auf die Vorposten possierlichen

Vorspannswagen für die Zeit ausstellen , als solche gebraucht werden , haben die Distanz , die
Zahlcher Wagen und der Pferde mit der Anmerkung , wie oft dieselben im Gebrauche waren,

und was dafür zu vergüten ist , zu enthalten.
tz. i/z 2 sr >.

Wenn derley Vorspannswagen einige Tage beybehalten werden müssen , so haben dis

Quittungen , welche wegen Vergütung des täglichen Wartgeldes und wegen der Wartwagen
und Ordonnanz - Pferde , die im Haupt - Quartiere in Reserve stehen , ausgestellt werden , die
Anzahl der Tage , dann die genossenen Brot - , Heu - und Hafer - Portionen , nebst dem sonst

zu ihrer täglichen Subsistenz erhaltenen Geldbeträge in sich zu fassen»
h. «4221

In den Quittungen , welche für Transporte nach dem Centner oder nach Köpfen abge¬
geben werden , sind das Gewicht und die Anzahl der Köpfe , die Distanz , dann , wenn die

Vergütung für Meile geschieht , die Anzahl der Pferde - und wie viel in jedem dieser Fälle

nach dem Kriegsausmaße zu vergüten ist , oder schon bezahlt wurden , ausführlich aufzu-
führen.

H. 14223.

So weit Vorspannssteller in der Armee gleich bare Bezahlung erhalten , ist nöthig , daß
in der Quittung , welche der Unterthan oder die Herrschaft über den erhaltenen Betrag aus^

stellet , ebenfalls die Anzahl der Pferde und Wagen , die Tage , wie lange , und zu was sol¬
che im Gebrauche waren , dann die Herrschaft und der Ort , von woher die Vorspann gestellt
worden ist , genau angemerket , und hierzu von einer glaubwürdigen Perfon die Bestätigung

beygerückt werde . Dieses hat in Ansehung der bisweilen an mehrere Orte "vertheilten Ordou-
Vasd Tv.

wann die Vorspann bar zu
bezahlen , und wann zu guit-
tiren ist»

wem dieQuittirung der Vor¬
spanns - Wartwagen und Pfer¬
de zusteht;

wie d,'e Vorspanns - Quit»
tungen im Felde zu verfassen
sind;

Abstellung der Quiteurr»
gen , wann die Warrwageir
und P erde einige Tage beybe¬
halten werden;

Verfassung der Vorspanns-
Quittungen bey Transporten -;

Luittirung der gleich bar
bezahlten Vorspann;
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wann sich Die Militär - Par»
teyen der gedungenen Fuhren
bedienen dürfen ;

Verwendung bedungener
Fuhren im Lager -'

Hkth. amg-3un. 78». » ,753.

manz - Bauernpferde , wo keine Officiere gegenwärtig sind , von der Ortsobrigkeit zu ge¬

schehen.
h. 1422Z.

Quittirung der Verspann Die Vorspanns - Quittung für die feindlichen Kriegsgefangenen vom Feldwebel oder

für die feindlich kriegsgefan » Wachtmeister abwärts muß immer abgesondert von den begleitenden Commandirten aus-

gene Mannschaft ; gestM werden , damit nach Maß der cartelmäßigen Convention dafür detN Aerarium die

Vergütung geleistet werden könne.

v.

Von den bedungenen Fuhren.

§. >4224.

Sowohl innerhalb der Erblande , als auch in den auswärtigen Staaten , können die

des Dienstes halber reisenden Militär - Parteyen , wenn sie sich nicht der Post bedienen dür¬

fen , bedungene Fuhren nehmen - doch muß ihre Beköstigung nicht übermäßig seyn, und , so
viel die Reisen innerhalb der Erblande betrifft , das bedungene Fuhrlohn den Betrag , wel¬

cher auf die gleiche Distanz für die Vorspann zu bezahlen wäre , nicht übersteigen.
Innerhalb der Erblande muß auch allezeit darauf Rücksicht genommen werden , daß,

wenn die gedungenen Fuhren zu langsam gingen , die transftrirt werdenden Individuen , um

eher auf ihren Dienstleistungsort zu kommen , sich alsdann der Vorspann bedienen müssen.
H. 14225 . »

In Ansehung der Bespannung dev Artillerie , der Zufuhr des Holzes , Strohes , Bro¬

tes , dann der Betten für die Kranken in die angewiesenen Spitäler , und der Transporti¬

rung der Kranken wahrend der Lagerszeir , werden , so weit solches nicht durch das Militär-

Fuhrwesen geschehen kann , oder voin Lande unentgeldlich zu bewirken ist, bedungene Fuhren
contrahirt , und es ist das dießfallsige Erforderniß , nebst Bemerkung des contrahirten
Preises , von dem betreffenden General - Commando zur Genehmigung dem Hofkriegsrathe

einzusenden,
H. 14226.

Die contrahirten Kalesche - Fuhren sind , in so weit es immer thunlich ist, ganz zu ver¬
meiden . Die Officiere und Militär - Parteyen , welche Dienstreisen zu unternehmen haben,

sollen sich durchaus der Vorspann bedienen . Untersuchungen iu loeo oder auf kleinen Distanzen
sind zu Fuße zu machen ; nur in Städten von großem Umfange , wie Wien und Prag , sin¬
der bey besonderen Dienstauftragen eme Ausnahme Statt.

Um jedoch bey Verwendung der Kalesche - Fuhren in und außer den Linien Wiens alle

Mißbräuche zu bsseirigen , andererseits aber auch den dadurch entstehenden Geldaufwand evi¬

dent zu erhalten , ist das Erforderniß solcher Dienstfuhren von dem Ober - Kriegs - Commissa-
nate von Fall zu Fall dem Fuhrwesens - Corps in Zeiten , und zwar mit der Bestimmung

zu melden , ob eine zwey - oder vierspännige Kalesche auf einen ganzen oder halben Tag, ': in¬
nerhalb oder außer der Linie , und zwar wohin und m welcher Dienstesangelegenheit erforder¬

lich ist . Das Fuhrwesens - Commando hat sonach die angewiesenen Fuhren bey dem Contrahenten
in Bestellung zu bringen , nach vollbrachter Dienstfuhr die controctmäßige Vergütung auf die

Bestätigung desjenigen , welcher sich derselben bedienr , zu leisten , und in der monarhkchen
Extra - Gelder - Rechnung gegen Quittung des Contrahenten und unter Zulegung der Erfor¬

derniß - Anmeldung und bezugsweise Bestätigung des in Verwendung gekommenen Callesche-

Fuhrlohnes zu verausgaben.
h. 14227.

Für ganz besondere Fälle , wo es die Dringlichkeit der Umstände nicht erlaubt , von
den contrahirten Kalesche - Fuhren wegen des durch ihre Bestellung entstehenden Zeitverlustes

Gebrauch zu machen , wird die Aufnahme von Fiaker - Wagen unter der Beschränkung jedoch

Wann sich der contrahirten
Kalesch - Fuhren zu bedienen
ist-

Beobachtungen hierbey.

t-kth. am y- 2 un. 78- - 6 2753.
» » rö . Dec- 8oy. v 5317,
„ » 29. LLug- 3,6 . O iS3o.

In weichen Fällen Fiaker
gedungen werden können-
Hlth . am 23. Nov. 3 >7- 0 3rSl
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ertheilt , daß sich solcher Wagen nur immer innerhalb der Linien Wiens bedient werde , daß
solche nicht höher als die contrahirten Fuhren zu stehen kommen , und daß von Seite des

Ober - Kriegs - Commissariats dafür gesorgt werde , daß dieselben nur nach erwiesener Dien»
ftesnothwendigkeit in Aufrechnung kommen.

Formular

Vorspannspferd e-Au s maß
in den deutschen Erblanden , in der Lvmbardie , in Galizien .und Ungarn.

C h

Feldmarschall.
Feldzeugmeister - oder General der Cavallerie . . . .
Feldmarschall - Lieutenant.
General - Major . . .
Oberst und Qua - Brigadier.
Oberst - Lieutenant . .
Major . - . .
Hauptmann oder Rittmeister , und Eapitän - Lieutenant
Ober - >
Unter - / Lieutenant ' ' ' ' ^
Fähnrich . . . . . . . . . .
Regiments «Eapellan . . . - .
Auditor . . . . .
Nechnungsführer . . . .
Adjutant.
Oberarzt.
Sonstige Stabsparteyen . .

20
12
8
6
4
4
3
2
2
2

'2
2
2
2
2
2
2.

Hkth. am y. Jun . 7«», s , 753.
» » , 7. Apr . 7yy. ^ >3üo.
» >» , o. Sept . 8o6. l bo77.
» -> >3. Nov. kic>5. I 5^89.

Anmerkung.  Bey Ueberstedelungen kann den mit zahlreicher Familie versehenen Individuen das H« h. am y. Jun . 7S1. ^,753»
Duplum des Ausmaßes zugestanden werden , mit Ausnahme der einzeln reisenden » » s. Nvv. 8,4 . 154. ,^
und verheiratheten Stabsparteyen.

In Galizien und Ungarn wird das Duplum an Vorspannspferden nach dem obigen Ausmaße erfolgt.

Veylage Nr . 2.

Protokoll für . . . 16 . .
über die ausgestellten Marsch - Routen und Vorspan n ŝanwe 1sungen.
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Veylage Nr. 3.

Tableau,
wo- in d-n aachb-n°m„ -n k. k. Erblonden . -inschlWg Ungarns , der L-mbardi- und Goliji -ns . an Vorspann jn enk-

richten ist.

v . Abschnitt.
Von der Vorspann in der G ranze.

§. »4228.

Zweck unvreistung der Dor, Die Vorspann in der Gränze ist eine zu öffentlichen Zwecken bestimmte , allen Gränz-
spann in der Grärije. bewohnern , die des Gewerbes oder ihrer Grundstücke halber Pferde halten , gleich obliegende

Hkth. am ^ Last . Von derselben können sich auch die Gränz - , Handels - und Gewerbsleute , in so weit es
sich um bezahlte Vorspann handelt , und diese sie tourweise trifft , nicht los sagen , es bleibt
ihnen jedoch überlaffen , Bestellte statt ihrer auf Vorspann fahren zu lassen , wenn sie diese
nicht persönlich leisten wollen.



Von der Vorspann in der Grän z e.

h . 14229.

Die Gränzer haben auf Rechnung der Robathsschuldigkeit die unentgeldliche Vorspann
nur bey Geld - , Natural - , Monturs - , Armaturs - , Munitions - , Feld - Requisiten - Artil¬

lerie - und sonstigen ä'rarischen Transporten , bey ärztlichen Visirationen des gefammtpn Volkes,
bey Erhebung eines visuna rexer -tum , bey Eichelungs - und ' Schulen -- Visitationen , jedoch
nur in ihrem eigenen bis zum nächst anstoßenden Regiments . Bezirke , und so fort bis an den

Ort der Bestimmung zu leisten , welches ihnen als Abstattung in ihrer Robathschuldigkeit in
ihr Robathbüchelchen eingetragen und abgeschrieben wird ; dagegen sind sie zu Transporten

von fremden Regimentern oder für fremde Militär - Parteyen die nöthige Vorspann auf Rech¬
nung der unentgeldlichen ä'rarischen Robathschuldigkeit beyzustellen nicht verpflichtet , sondern
dafür nach dem bestehenden Ausmaße zu zahlen.

In dem Falle , wenn z. B . ein Officier für mehrere Gränz - Regimenter zugleich Gel¬
der , Montur u . d. gl . Sachen abfaßt und verführt , wo mithin auch in einem anderen Re¬

giments die unentgeldliche Vorspann beygestellt wird , kann die Notwendigkeit eintreten , daß
von derjenigen Marsch - Route , die der Officier an sein eigenes Regiment abzugeben hat , zum
Belage der Robarhrechnung des fremden Regiments daselbst eine Abschrift  erfordert

werde ; in diesem Falle ist demnach da , wo die Gelder rc. rc. an das fremde Regiment abge¬
geben werden , mit dieser die Consignation  oder Reiseberechnung  zu belegen.

Beobachtungen wegen Lei¬
stung der Vorspann.

Hkch. am 26. Apr - ?33. v , 96».
» >» 23. Jun . 787. N i §6,.
» » >4- 2ul . 787 . N , 5y3.

» 4. 2ul . 60g. N rHg i.
" » " . Iän . 604. L lös.

tz. 14280.

Zur Schonung des Granzers und des Aerariums müssen die Verschickungen nur auf die Sonstige Beobachtungen bey

wahrhaft nöthigen beschränkt werden ; auch ist hinsichtlich der schlechten Wege und des schwa- Hkth"am^7 -un ^ '̂ ss
chen Zugviehes gegen die gewöhnliche Vergütung die Verabreichung der Pferde so einzulei-
ten , daß statt 4 , wie es in den Erblanden vorgeschrieben ist 6 ; statt 2 — 4 , und statt
r — s Pferde erfolgt werden.

§. 14281.

Die Gelegenheiten , wo die Generale , Stabs - und Ober - Officiere und sonstige Mili - ^ welchen Gelegenheiten
rar - Parteyen in der Militär - Gränze zu reisen haben , können sich ergeben : ^

rstens : Wenn sie des Dienstes wegen , für welchen sie bestellt sind , eine Reise zu ma - Hkth-am -ü. Apr.733. V .460.
chen haben.

stens : Wenn zur Reise ein besonderer Auftrag gegeben wird.

3 tens: Wenn die Reife aus der Absicht eines für die Granzer zu erzielenden Nutzens
entspringt.

4rens : Wenn sie durch die Schuld oder das Ansuchen eines Dritten bewirket wird.

§. 14282.

Ein jeder Regiments - Eommandant , Stabs - oder Ober - Officier hat die in ordinären Beobachtungen ben Reisen

Regiments - Diensten und bey ordinären Cordons - Visitationen und bezugsweiseJnspectionen ^ .°̂ 'närenDienstangcirgen-
vorfallenden Aufträge und Reisen , er mag allein gehen , oder jemand mit sich nehmen , mit
eigenen Pferden , und , wenn er diese zu schonen wünscht , mit gedungenen Fuhren , oder mit
Vorspann zu vollziehen , wofür dem Granzer die bare Bezahlung zu leisten ist.

tz. »4233 .

Ereignen sich Reisen wegen außerordentlicher Sanitäts - Umstände , Reambulations . An - Benehmen bey guKerocdene-
gelegenheiten und Gränzstreitigkeiten , so hat der betreffende Stabs - oder Ober -Officier , wenn

die Bezahlung nach dem bereits erklärten Falle von einem Dritten geschehen muß , zwar die
Vorspann unentgeldlich , jedoch der betreffende Granzer , welcher die Vorspann leistet , dafür
die Vergütung vom Aerarium zu bekommen.

§. 14284.

Werden Ingenieurs - Officiere allein oder mir Handwerksleuten eines Bau - Antrages
halber irgend wohin geschickt, so ist die Vorspann dem Granzer , der solche zu stellen hat,
aus dem Bau - Fonde zu vergüten.

Vergütung der Vorspann
bey Ingenieurs - Officieren in
Vau - Angelegenheiten.
Hkth. am -6. Apr . 7S3. 6 >y6s.
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W - nn dieVrspann in ^ onko
des Aeraruims -u leisten ist.
H?rh. am y. Iun . 782. 6,703.

Hkth. am 9. Oct . 8c>3. 6 , 658.

Hkth. am 9. 3UN. 7S, . 6 , 763.

Hkth. am 9. Jun - 78, . 6 , 763.
» » »2. JäN - 8ii . 8 >>3.

Hkrh- am y. 2un . 73, . 6 2763.

H?th. am >2. Jan . 6, >. 8 , ,6.

Hkth am, ^. Auq 8, ». 8 - /,8a.
» » , 3 . Oct 8 >̂ j. 847,9.
» >» , . Acb. 8,5 . 8 /,6,.

Hkrh. am >9. Aug 807. S,,64-

Hkth. am >>. Märj8 >, . 8 7,0.
» » 8. März 8,4 . 8 >i5 >.

Hkth. am 9. 2UN. 782. s , 763.
„ » , 2. Aug . 8 >ü. 8 3,7,.

Hkrh. am 9. Man806 . 8 >,66.
» « l . 2ul 8c>- . 8 2089«

Hkth a>n 3«. Märj8o8 . 8 10, ».

Hkth. am >8. Dec . 6,6 . 8 47^8.

Hkcb . am,8 . May 3 >>. 8  , 543 .
>> >> , 3. Jul . 8,1 . 8 , >9,.
» „ 8 . Jan- 8 , 3. 8 >67.

Htlh . am L. Jan . 3,, . 8 36.

Hkth am »3. Apr . 6»>, 8 1,33-

Lk:h. am >, . Apr . 8,2 . 1 1843.

Hkth. sni L. I » t. 8,0 . 8 45.

tz. 14235.

Die Einsprüche der Generale , Stabs - und Ober -- Officiere und Militär - Parteyen bey

den Gränz - Regimentern in besonderen Aufträgen , bey Dienstreisen , Uebersiedelungen u . d.

gl . auf die Vorspann vom Aerarium , sind mit jenen der deutschen Erblande ganz gleichstimmend.
Nebstdem gebührt dieselbe auch ':

a . Den Generalen und Brigadieren zur Musterung außer der Erercier - Zeit , bey Uebergabe

der Regiments - Commanden und bey anderen ungewöhnlichen Dienstreisen.
d . Den Gränz - Inspectoren bey den gewöhnlichen Visitationen oder anderen ihrer Activitär

anklebenden Verrichtungen.

e . Bey Reisen der Officiere vom Hauptmanne abwärts in der Militär - Gränze und in den
Ansiedelungs - Bezirken zu Conscriptionen oder sonstigen Dienstgeschaften.

ü . Bey Reisen in Contumaz - und Sanitäts - Angelegenheiten.
e . Den Gränz - Oekonomie - Officieren bey vorkommenden Dienstreisen.
s. Den in dringenden Fällen zu Cordons - uud anderen außerordentlichen Dienstreisen ver¬

wendet werdenden supernumerären Officieren.

Z. Für die zum Waldaufnahmsgeschäfte verwendet werdenden Individuen . Die Bestel¬
lung geschieht von der Robarhsschuldigkeit , und wo diese nicht hinreicht , hat der Pro-
venten - Fond die systematische Vergütung zu leisten . Im Banate ist dieses Erforderniß
allezeit systematisch zu bezahlen.

Den Bau - Hauptleuten bey dringenden Dienstreisen in entfernte Gegenden , wo sie mir
ihren Pferden nicht auszulangen vermögen.

i . Den Officieren und Oberbrückenmeistern , welche zur Abrichtungjder Artilleristen beym

Tschaikisten - Bataillon verwendet werden.
k . Den Officieren , Ober - und Unterärzten , wenn sie des Dienstes halber yua tall»

ohne ihr Verschulden von einer Station zur anderen im Regiments übersetzt werden,
für sich, und ihre Bagage , wobey zu bemerken ist , daß verheiratheten , miteinerzahl-
reichen Familie versehenen Aerzten , welche mit dem bestimmten Ausmaße nicht auslan-
gen können , weil sie bey derley Uebersiedelungen im Regiments ihre ganze Einrichtung
und ihren Vorrath an Lebensmitteln mitführen müssen , noch einj vierspänniger Wagen
über dieselbe bewilligt werden könne ; jedoch darf diese Bewilligung nicht auf Transfe-
rirungen von einem Regiments zum anderen , oder aus emer Gränze in die andere aus¬
gedehnt werden.

l.  Den Contumaz - Aerzten in Sanitäts - Dienstreisen.

rn . Dem Pfarrer von Mehadia , wenn er geistlicher Functionen halber in die Bäder fährt.
n . Den an ihren Bestimmungsort in die Gränze abgehenden und von dorr zur Anhörung

des Lehr - Curses in die medicinisch - chirurgische Josephs -Akademie beorderten Hebammen.

0 . Den Brunnenmeistern , Zimmer - und Maurer - Polieren der Gränz - Regimenter bey

Dienstreisen.

x . Wenn den Meisterschaften zur Fortbringung ihres Handwerkszeuges und der fertigen
Arbeiten contractmäßig eine Vorspann gebührt , so kann diese zwar von denjenigen Or¬
ten , wohin die Arbeiten eingeliefert werden , wenn die Entfernung nicht über 4 Meilen
im Hin - und Rückwege ist , beygestellet werden ; ist die Entfernung aber weiter , so
muß diese Vorspannsbestellung von Station zu Station vom Orte der Meisterschaften

bis zu den Bau - Objecren geleistet , und dabey nur von Fall zu Fall die kriegscvmmis-
sariatische Anweisung erfolgt werden.

H. Den Gränz . Schullehrern , welche im Militär - Dienste reisen , auf den Provinciak-

Stationen , wenn sie mit kriegscommiffariatischer Anweisung versehen sind , gegen Entrich¬
tung des bestimmten Vorspannsbetrages.

r . Den ohne Fuhrwerk ankommenden , ganz mittellosen , mit Kindern behafteten Ansied¬

lern auf Rechnung der Gränz - Proventen ; wo aber die unentgeldliche Arbeitsschuldig¬
keit besteht , auf Rechnung derselben.



255Von der Vorspann in der Gränze.

H. 14286 . Wann die in der Mililär-
Gränze befindlichenJnSlvidu-

Vom Erhalte der Vorspann in Conto des Aerariums sind ausge - Vorspann ansprecheu
säblossen : Hkth. »-2u». 78, . s -?sz.

>' >. 3°. Jul . 794. 3,3368.
>' >» »8. Jan . 6,9. 8

a . Die Generale und Brigadiers bey den gewöhnlichen Visitationen ihrer Brigade . Hkth. am y. Oct. 8«s . » , 868.

d . Die Gränz - Stabs - und Ober - Officiere bey Regiments - Visitationen und sonstigen im Hkth. am y- Jun. 76,. 6 ,753.
Dienste vorfallenden Reisen , mir Ausnahme der im vorher gehenden Paragraphe an - " " ^ 2un . 8°7. u,744.
gezogenen Fälle.

e . Die Bau - Hauptleute bey gewöhnlichen Dienstreisen . Diese haben niit eigenen Pferden Hkth.am-o. März 8,s. 3 >,7,.
zu reisen , da sie daö Pferd - Aequivalent beziehen . " " 6-^ 02. 3,7. 34486.

ck. Die supernumerären Officiere bey Cordons - Visitationen , so wie die von anderen Ne - Hkth. am, «-Jul . 787. 3 , so,.
gimentern transferirten , in die Wirklichkeit eintrerenden Officiere . -» >» b. Nov. 8,7. 3 443^

e . Jene Gränz - Officiere bey Visitation der Schulen , welche in der Naturalien - Relui - Hkth.am >3. Jun . 790.v .534.
tion stehen.

5. Die in der Granze befindlichen Mappirungs- Officiere zur Herbeyschaffungder Lebens- Hkth. am ,9. Jän. o,s. 3 54°.
mittel aus dem Provinciale.

§ . Die Regiments - Aerzte , wenn sie zu Kranken gerufen werden , oder in eigenenAnge - Hkth. am s. Nov. 8.7. 24406.
legenheiten reisen.

- §. »4237.

Wenn in der Gränze eine Militär - Partey ohne kriegscommissariatische Anweisung mit - Wie die ohne Commissari-

telst Vorspann zu reisen verlangt , so hat dieselbe für den für ihre Person und Bagage ge- teî n̂ oî Dorspönn̂ ^u' ver'
widmeten Wagen die Tare nach dem Post - Tariffe zu entrichten.

H. 1/4238.

Wenn ein Regiment von seiner Station mit ganzer Bagage marschirt , so sind demsel¬

ben für jede Compagnie oder Escadron , und dem Regiments - Stabe 3 vierspännige Wagen bemn Ausmarfche der Rcgi-
anzuweisen . Beym Ausmarsche der Garnisons - Bataillone ist sich nach der in dem viertenAb - - Va-
schnitte dieses Hauptstückes gegebenen Belehrung zu achten.

tz. 14284.
Jenen Regimentern , welche Proviant - Wagen mit sich führen , sind dieselben von der

bestimmten Anzahl der Vorspann abzuschlugen , und ein bespannter Proviant - Wagen für 1'/2
vierspännigen Vorspannswagen zu rechnen.

tz. 1/,2gO.

Halbe oder zweyspä 'nnrge Wagen können zwar in der Gränze erfolgt werden , abernur

zur Sommerszeit , wenn z. B . ein Mann auf dem Wachposten unversehens erkrankte , und ^ Ersoiglassung der Vor¬
in das Spital zu bringen , oder aber ein Arzt oder Unter - Officier zu verschicken wäre . Im
Winter ist auch in diesem Falle ein vierspänniger Wagen anzuweisen.

H. 14241.

Bey kleinen Commanden , Reconvalescenten - , Recruten - , Civil - und Militär - Ar¬

restanten - und derley Transporten ist bis 100 Köpfe allezeit ein vierspänniger , und , wenn

Commandrrte zur 'Beschleurngung rhreö Marsches transporttrt werden , auf 6Kopfe em vrer- „ stanken, dann Commandir-
spänniger Wagen anzuweisen.

h. 14242.

Bey Transportirung der Kranken , dann derley Weiber und Kinder , oder Invaliden
u. d. gl . , ist zur Sommerszeit für 6 Köpfe ein zweyspänniger , im Winter ein vierspänniger,
bey Transportirung der Geld - Rimessen ein sechsspänniger Wagen anzuweisen.

tz. 14243.

Einem jeden Stabs - Officiere gebühren 6 , Hauptmanne 4 , subalternen Officiere 3 ,
und sonstigen Parteyen bey Dienstreisen » Pferd.

güten hak>en.
Hkth. am y. Inn - 78, . 6,75z.

» « 5. Jun . 807. 3 >744.
Vorspannswagen - Ausmaß

Hkth. am 9. Jun . 76, . 6 , 753.
» » 7. Jul . 606. 3 ,807.

Beobachtungen für Regi¬
menter , welche Vorspannswa¬
gen mit sich führen.
Hkth. am 9. Jun . 76, . 6,75z.

Sonstiges Benehme » we-

Ausmaß beyTransportirung
der Reconvalescenten , Recru¬

ten.
Hkth. am 9. Jun . 76, . 6 2753.

Ausmaß bey Kranken- und
Geld - Rimesse- Transporten.
Hkth. am 9. Jun . 78, . 6 , 768.

»> >» 5,Sept . 817, ü 4867.

Derspannsgebühr.
Hkth. am >. Jul . 807. v , 087.
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Ausmaß tur Lagerszeit.
Hkth. am y. Jun . 78, . 617S3.

1» » >3»TkVt-79̂ 6̂0,4.

Ladung, der Dorfpannswa»
gen.
Hkth. am 9.2un . 76, . s,78g.

» » lü . May öoä. I rho8>

Anweisung der Vorspann.
Hkth. am >,. 2 än. öir . » rr8.

Führung des Vorspanns»
Protocslls.
Hkth. am 9. 2 un. 78», 6 , 753.

» s . 2un . 817. 817 4̂-
n « Ii . 2än »8ii . n , ,g.

Avreichung der Vorspann;

Leistung der Vorspann im
Lagern

Anweisung der Reitpferde.
Hkth. «m 9. 2 un, 78, . s,7öS.

Vergütung der Vorspann.
Hkth. am.»». 2än . 8,1 , s 1,8,

» u »8, Dee. 81̂ . 8 58d4

§. 14344.

Zur Lagerszeit ist die Hälfte des für den Frieden bestimmten Ausmaßes zu erfolgen.
Wenn die Regimenter di« Feldschmieden mitnehmen , so gebühren für dieselben vier angeschirrte

Pferde . Die Verführung der Naturalien in die Exercier - Lager hat durch Landesfuhren ge¬
gen Vergütung vom Aerarium zu geschehen.

§. »4246.
Jeder vierspännige Vorspannswagen in der Militär - Gränze hat eine Last vom 3 , und

von Seite der Contribuenten in Siebenbürgen von 10 Centnern zu laden.

h. 14246.

Ohne Marsch- Route darf keine Vorspann genommen werden. Diese Marsch- Routen
haben in der ReLel die Feld - Kriegs - Commissariate auszustellen ; wo diese ober zu wett ent¬

fernt sind , können sie auch von den Regiments - und Compagnie - Commandanten , und
von den Granz - Oekonomie - Offneren ausgefertigt , und die Bestätigung von dem respiciren-

den Feld - Kriegs - Commifsariare nachträglich eingehohlt werden . Jede Marsch - Route muß
die Dienstangelegenheit , in welcher der Offieier recht , kurz und bestimmt , so wie auch alle

Ablösungs - Stationen mit der Entfernung genau anzeigen.
§. »424 ? «

Jedes Feld - Kriegs - Commissariat oder Commando , das Marsch - Routen ausstellt,

muß hierüber eine Vormerkung  unterhalten , und hat bey Anweisung der Vorspann die

nähmlichen Vorschriften zu beobachten , die im vierten Abschnitte dieses Hauptstückes für die
Erblande vorgeschrieben sind . Eben so hat jede Gemeinde über die geleistete Vorspann ein

Protokoll  zu führen , und die Reisenden mit Nahmen und Charakter einzutragen , damit
jeder Unordnung vorgebeugt werde.

§. 1,424b'

Die Vorspanns - Assignation  wird vermöge Kriegs - Commissariats - Designa-
tion vom Landes - Commifsariate besorget ; jedoch sind die Militär - Gränzbezirke mit derVor-

spannsanweisung möglichst zu verschonen ; wo aber denselben nicht auszuweichen ist , sind sie
den Provincial - Unterthanen ganz gleich zu halten.

§. »4249.

Die im Lager zur Herbeyschaffung der Naturalien erforderlichen Vorspannswagen sind

auf eine Station weit oder darunter unentgeldlich zu erfolgen . Nur , wenn diese Vorspann
weiter zu fahren hat , ist ' in jeder Her folgenden Stationen ein vierspänniger Wagen zu

vergüten.
Die zur Artillerie und zum Proviante erforderliche Vorspann wird auf allen Stationen

unentgeldlich abgereicht.
h. 14260.

Bey Anweisung der Reitpferde ist sich in der Militär - Gränze ganz nach der für die Erb¬
lande im 4 ren Abschnitte dieses Hauptstückes gegebenen Vorschrift zu achten.

tz. 142.51.
Die Vorspann muß gleich Lar bezahlt , und monathlich verrechnet werden . Die Verrech¬

nung geschieht mittelst der dem Monath - Acte beyzulegenden documentirten Consignation.
Ueber die Vorspann auf Rechnung der Arbeitsschulcigkeit ist mittelst vierteljähriger

Consignation die oberkriegscommissariatische Liquidation einzuhohlen , zu Ende des Jahres
aber ein Summarrum  über die liquidirten vier Quartals - Consignationen zu verfassen,

und die in denselben ausfallende Summa m der Aerarial - Arbeitsrechnung in Verwendung

zu stellen.
Die Gränz --Regiments - Förster haben die Vorspann für Pferd und Station mit einem

vom Hofkriegsrathe jederzeit fest gesetzten Betrage zu verrechnen.



LIV.  Ha u Pt stück. VI.  Abschnitt . Bon der Post in den Erb l and en. - >7

werden.
Hkth. am y. 2ul - 78- . o , 753.

» » -8 ,May 743. 6240 ^.
« 2 20, Nev . 8,1 . I 75 3̂.
» » 2. Dec . 811.
» » rr. May 8- .̂ I

VI . Abschnitt.

Won der Post in den Er bl an den.

Von der Post überhaupt.

H. 14262.

Die Reise mit der Post ist den im Dienste beorderten Officieren und Militär - Nur in besonders dringenden
Parteyen nur in besonders dringenden Fällen zu machen bewilliget , welche Bewilligung jedoch mit Bewilligung

nur von dem Hofkrregsrathe , und lm Krreg « von den Commandlrenden abhängt , und , wie Com.irandirendcn die Dienft-
schon im vierten Abschnitte dieses Hauptstückes gesagt worden ist , bey Legung der Reise - reise mit Postpserden gemacht

Particularien beygebracht werden muß.
Die Truppen - Inspekteurs heben die ihnen angewiesenen Regimenter nicht nur im

Sommer , sondern auch im Winter zu bereisen , und für diesen Fall ist eine besondere Be¬
willigung , das; sich der Znspecteur der Postpferde bedienen könne , nicht nothwendig , sondern
daß es in diesem Falle seinem eigenen Ermessen überlassen bleiben könne , ob nach Umständen
derselbe zu seinem geschwinderen Fortkommen sich der Postpserde , oder zur Schonung der
ärarischen Kosten der Vsrspannspferde zu bedienen thunlich und nothwendig findet.

h. 14268.

Jedes Individuum , welches mit der Post beordert wird , hat längstens binnen »̂ Stun¬

den vom Empfange des Befehles die Reise anzutreten ; widrigen Falls dasselbe für die Reise - Stunden nach Erhalt des Ve

Spesen nicht nur allein keine Vergütung zu erhalten hat , sondern auch noch zur Verant - Htth" awö .̂ Sep ^ soS. lä -4>
wortung gezogen werden wird . Sollte ein unvorgesehener Fall die Befolgung einer solchen

Beorderung in dieser Zeit unmöglich machen , so ist dem General - Commando ohne Verzug
die Anzeige zu erstatten.

h. 14264.

Bey diesen Dienstreisen dürfen nie weniger als täglich 8 Meilen passiert werden , von
welcher Meilenzahl unter keinem Vorwände abgegangen werden darf . Wenn Elementar - zu legen sind.

Hindernisse die Fortsetzung der Reiss unmöglich machen , so sind legale Zeugnisse beyzu - w" ' ' i gZ,,
bringen.

H. 14266.

Die Anzahl der Postpferde ist nach dem im vierten Abschnitte dieses Hauptstückes fest Ausmaß an Postpferden und
gesetzten Ausmaße »lach eines jeden Charakter ganz gleich . Dieses Ausmaß darf nicht über - Legitima ionbevmehrertmEr-

schritten , oder mehr Pferde ausgerechnet werden , als zur Reise unumgänglich nöthig sind . Hm-.' Im 6 .
Das etwa mehrere Erfordernis ; ist mit Attestaten zu legitimiren . » » g. 2un . 78, . s,753.

e , » » t6. Jan . 8,3. 1 167.
h. 142 ab.

Was gegenwärtig an Post - , Ritt - , Trink - , Schmier - und Kaleschegeld zu entrich - Post - - Ritt, . Tm,? - .
ten ist , zeigt das Tableau  Nr . 1, wobey jedoch zu bemerken ist , das; diese Geldgebühren Kausch,gel-
ngr als zeitlich zu betrachten sind , und dem Steigen oder Fallen der Futterpreise unterliegen . H« h. an, s. 2un . 8,.,.

Die zeitweise Erhöhung oder Verminderung derselben wird den Militär - Brauschen
durch den Hofkriegsrath jederzeit bekannt gemacht werden.

Diese Postgebühren sind in allen Erblinden bis jetzt noch in Wiener Währung gleich
bar zu bezahlen . Eben so ist an Kaleschegeld für eine von der Post beygestellte halbgedeckte
Kalesche der halbe Theil , und für eine offene der vierte Theil von einer einfachen Post des
nach Verschiedenheit der Provinzen bestimmten Nittgeldes zu bezahlen.

h. 14267.
Jene Individuen , welche von Wien mit Postpferden abreiseff , haben bey Bezahlung

des Postrittgeldes auch zugleich diejenigen Brücken - und Wegmauthgebühren zu erlegen , ^
welche an jener Linie festgesetzt sind , bey der sie hinaus fahren.

Die Abreise hat binnen 24

»3. März 804,1,447.

Wie viel Meilen täglich zu-

» 3. März 6,8.
» lb. 2 ul. 81F. 1
» >3. Sept . 6,8.
» 21. No». 8,8. l 7363.
» 3. Dec. 6,6. 17.634.

Entrichtung der Linien»

Hkth. am24. L>ct. 6,s.
Band rv. b5



Z5lt MV . Hauptstück . VI. 'Ab schütz.

h. >4266»
Die Postillone haben sich Jene Postillone , die mit dem gesetzmäßigen Tl'u kMde nich:'- yckrieden sind , und ein

wit dem festgesetzten Trinkgel - verlangen , sind von den im Dienste reisend. N Individuen dem nächstgelegencn Post-

s' 8.7.1,69,.  amte nahnchäft zu machen, wo sodann d,e weite,e Klage von dem Postmeister sogl. ich aä
» >. 8. Skt. Sls. 16873. x>i'0t0Lo1Ium zu nehmen , und an das ihm Vorgesetzte Oberpostamr zu überreichen ist.

h. 14259.
Beobachtungen bev Abnah - Die gedeckten Kaleschen sind nur dann zu nehmen , wenn es wegen übler Witterung

,ne der gedeckten Kaleschen . Conservirung der Depesche nothwendlg befunden wild , welches derjenige , der den Courier

Mh .am r9. O.t. 3°s- rsZb̂ . bestätigen hat ; tritt aber wahrend der Reise eine solche üble Witterung ein , so
hat das betreffende Postamt die Bestätigung zu geben , damit sich der Rechnungöleger über
die Abnahme einer gedeckten Kalesche legitinuren kann.

§. , 42b«.
Aufgabe der Dienst-Estaf- Dste Dienst - Estaffetten sind nur in äußerst dringenden oder wichtigen Fällen mittelst

fette«. dem General - oder Militär - Commando oder den, Feld - K>iegs - Commissariate ausge-

^ Octi slb- 15̂ 9.. stellten Anweisungsscheine (Geschäfts - Currentalien ) bey den Postämtern und Stationen
>, , ,7.Dec.8«6. .̂ -«><>oi. aufzugeben. Dre Vergütung dafür hat die Hofpostbuchhalrung zu besorgen. Diejenigen Dienst-
,» « ,y. 2un. »°7. r 3369. aber , welche von einzelnen Individuen oder sonstigen Behörden ohne Geschäfts-
z» » 26 . 6od - I 66t«
» » 2-Dec. 6:3. 16490. Currentalien abgesendet werden , sind nur als Privat -- Estaffetten zu behandeln ; ausgenom-

men die Aufgabe der Estafetten geschieht an solchen Orten , wo sich keine der gedachten Be¬
hörden zur Ausfertigung der Geschäfts - Currentalien befindet.

Wie die Estaffetten - Anweisung zu verfassen ist , zeigt das Formular Nr . 2.
h. l42Ül.

Bezahlung des Dienst -Sstas - Das Dienst - Estaffetten - Rittgeld ist in jeder Provinz um ein Drittel geringer , als das

feteu-Rilr- unv ckun.tzĝ eo. jeweilig bestehende Privat - Estaffetten - Rittgeld , zu bezahlen, so wie bey jeder Station,Hkth. sM 28. Apr. 77b. ^ ^ ,
7» » 29.Sevt. 779. wo eme Estassette aufgegeben , oder der Ôtundenpaß erneuert wird , das Aufsitz- oder Po-
Ä ,> r. Märjü°7. 1, .59. stlllons -- Trinkgeld ohne Anstand nach der festgesetzten Ta,re zu berichtigen ist.

H. 14262.

Die Postämrer haben zur Hereinbringung der Estaffetten - Gelder eine Berechnung
genau nach dem beym 4gsten Hauptstücke angezogenen Formulare zu verfassen, und , nebst
den gewöhnlichen Anweisungen , auch mit den die Richtigkeit d«- geschehenen Expedirung
bestätigenden , von dem betreffenden Postmeister unterschriebenen Post - Currentalien gehö¬
rig zu versehen; widrigen Falls von keiner Militär - Behörde derley Berechnungen anzuneh-
men sind. '

h. 14268.
Liquidirung der Estaffeten- Bevor die Estaffetten - Gelder - Berechnungen zur Cassa gelangen , sind sie nach vor-

May 8 3 l >490 läufiger kriegscommissariatischer Revision zur ordnungsmäßigen Lrquidirung an die Hofkriegs --
«, ' . Apr. 8i5. r3»-o. buchhaltung einzusenden. Zur Erleichterung der Estaffetten - Liquidirung ist bey Kriegsver-

haltniffen , wenn im Auslände Estaffeten in Dienstsachen aufgegeben werden , das Certl-
ficat  bey der Aufgabe derselben gehörig auszustellen und zu unterfertigen.

Verfassung der Hstaffeten-
G >d?r- Lerccknung.
H'lh. am 17. MärzSoI . lr ^ o.

L.

Von der Expedition der Dienstd riefe und Packete.

§. 14264.

Dw Briefe , welche an portofreye Personen , oder an öffentliche Behörden , Aemter
und an einzelne öffentliche portofreye Anstalten zur Post gebracht werden , dürfen nicht fran-

Htth. a»! l, .Dec. o,«. 8o> . es müssen für dieselben bey der Aufgabe die Postgebühren nur zur Hälfce der
tariffmäßrgen Brief - Taxe entrichtet werden , wobey die Zustellung eines derley Briefes an
die portofreye Person oder Behörde ohne Abnahme oder Aufrechnung eines Porto 's Start
zu finden hat ; dagegen erstrecket sich diese Begünstigung der Halb - Frankatur Nicht auf lene

Beobachtungen bey Aufga¬
be Vor Briese.
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Briefschaften , welche von portofreyen Individuen oder Behörden an nicht befreyte Personen

abgesendet werden , und für welche die Briefgebühr bey der Abgabe des Briefes nach dem
vorgeschriebenen Tax - Tariffe zu bezahlen ist.

H. 14266.
Diesenigen Personen , Behörden und Aemter , dann sene öffentlichen Anstalten , wel - Welche Individuen die Post¬

chen die Post - Porto - Freyheit oder die Befreyung von der gleich baren Entrichtung des P °" o - Freyheit geniesten.

Brief '- Porro s bewilligt ist , sind m dem hier ^ geschlossenen Verzeichnisse Nr . 3  enthalten . » >. Apr. 6.s. 1 ,574
Von der Entrichtung des Brief - Portos sind die aufgeführten Dienst - Chargen auf uns,57s.

zweyerley Art frey , und zwar:

s ) Unbeschrankt,  sowohl in der Dienst - als Privat - Eorrespondenz für das In - und
Ausland.

I>) Beschränkt  für das Inland , sowohl in der Dienst - als Privat - Eorrespondenz.
Jene Personen , welchen die Post - Porto - Freyheit ohne alle Beschränkung zugestanden

ist , sind in der ersten Abtheilung unter .4 , und jene , welche die Post - Porto - Freyheit
beschränkt zu genießen haben , sind unter U genannt . Alle haben hierbey die Ver¬

pflichtung auf sich, sowohl über Auf - als Abgabe ihrer Briefschaften Einschreibbüchelchen
zu führen . ,

H. 14266.
Auf dem ersten Blatte eines jeden Einschreibbuches muß das Siegel beygedrückt werden , Führung der Einschreibkü-

welches die portofreye Person auf jeden zur Post aufgegebenen Brief drücken will . Ferner ^ Dce. s .s is 9
müssen die Briefe darin eingetragen werden, , die , mit diesem Siegel versehen , zur Auf¬
gabe gebracht werden , oder die unter der Adresse der portofreyen Person zur Abgabe ein¬
langen.

Hierbey wird den Postämtern zur Pflicht gemacht:

istens : Keine anderen Briefe in diese Einschreibbüchelchen zur Aufgabe anzunehmen , als

jene , welche mit dem gleichen Siegel geschlossen sind , welches in dem vorgedach-
tsn Einschreibbüchelchen beygedrückt ist.

2tens : Für die Briefe , für welche die Entrichtung des halben Porto 's Statt findet,
die eingehobenen Taxe - Gebühren in dem Briefbuche ordnungsmäßig in der Rubrik

der fr ank i r t en einzutragen , und gehörig in Verrechnung zu bringen.
Die Führung der Emschrnbbüchelchen hat jedoch , wie es sich von selbst versteht,

bey jenen Briefschaften zu unterbleiben , welche von Seiner Majestät dem Kaiser und allen

einzelnen Gliedern der allerhöchsten Familie zur Aufgabe gesendet werden , oder an Höchst-
dieselben mittelst der Post eintreffen.

> tz. 14267.

Jene Parteyen , welche von Amts wegen , jedoch gegen Zahlung und Verrechnung Sonstig- Beobachtungen key
des Porto 's , correspondiren , haben in ihren Einschreibbüchelchen das Gewicht oder die Gat - Führung der EinschreibLücher-

tung des Briefes selbst beyzusetzen , mithin nur die Taxirung und Beyrückung des Porto - H^ h.^ 5. Nov. 78s 1,33 ».
Betrages dem Post - Officiere zu überlassen , von demselben jedoch die Unterschrift zu for - » » s. Apr. 604. 1,795.

Kern ; dagegen bey Abgabe der Briefe der Postbeamte von den Parteyen die Fertigung zu
verlangen hat.

H. 142 60.
Die Behörden , Aemter und einzelnen öffentlichen Anstalten , welche in der Cosre-

fpondenz unter sich von der gleich baren Entrichrung des Brief - Porto ' s befreyt sind , und
über die Auf - und Abgabe ihrer Briefschaften eigene Post - Journale  zu führen haben,
sind in dem Verzeichnisse in der zweyten Abtheilung aufgeführt.

tz. 1426g.
Auch sind von der gleich baren Bezahlung des Brief - Porto ' s in der Dienst - Corre-

spsndenz befreyt die Mappirungs - Dnectionen uns Unter - Direcnonen , die Lnangulrrungs-
Vanv x.v . *

Welch« Aemter , Brauschen,
ic . gegen Haunnq der Post,
Iou ' Nale Sie Porro - Freyheit
geniesten.
Hktd.am >3. Sept . 796. 1? , 474.

» » l N, Sept,608 .Ü1>»38.
r» » i3 . Dec . 8»3. Äl >455,
» » , <>. Fetz. 8>4- l 69,.

Welche Beanschen noch fer¬
ner portofee,) sind.
i ) ! lh . UMä . AUg . 0,9 . 1 5»56.



sb»

Det-faffung der Post - Porto-
Journale.
Hkth. am s . Zlpr. -782. s 1761.
> r> 1» 6. 2e <. 8o3. Al 55r.

Beobachtungen wegen Füh-

I -IV . Haupt stück . ^ 1. Abschnitt.

Brigaden , die Oränz - Berichtigungs - Commissionen und das geographische Institut zu Mai¬

land , welche sämmtlich dem k. k. General - Quatiermeister - Stabe unterstehen.

§. 1427s.
Wie jede Militär - Behörde oder Partey über die Aufgabe und Abnahme der officio-

sen Briefe die Journale  zu verfassen hat , zeigen die Formulare Nr . 4 und 5 , welche
die Postbeamten bemerkter Maßen zu contrasigniren , und die Mllitär - Behörde unter ihrer

Fertigung mit Ende eines jeden Monathes dem Postamts zur weiteren Beförderung an ihre
Behörde zu übergeben hat.

§. 1427 ».
_ _ _ __ _ Das in den angeführten Post - Journalen vorgemerkte Post - Porto ist von diesen

rung und Liquivinmg dieser Behörden dein Postgefälle erst nach buchhalrerischer Liquidirung und nach Verlauf eines jeden

H°ch"a'w 28 Nov -Y9. Vierteljahres zu ersetzen. Die Packete , welche von den dem Gsneral -Commando untergeordne-
,, » ' 7-Dec. 818. l 8090. ten Verpflegsämtern auf den Postwagen gegeben werden , stnd in die Journale des General-

Commando 's einzutragen ; jene Verpstegs - Magazine aber , welche sich in den Ortschaften
befinden , wo kein General - Commando besteht , haben ihre eigenen,Journale über Auf - und

Abgabe selbst zu führen , und diese gleich nach dem Ausgange eines jeden Quartales , -gehörig
unterfertiget , den betreffenden Postämtern zum Belage zuzustellen , dem Vorgesetzten General-
Cömmando aber zu ihrer Legitimation die vSn den Postämtern jedes Mahl erhaltenden Aus-

gabs - Bestätigungen einzuschicken.

H. , 4272.
Die Amts - Correspondenzen der verzeichnten Behörden und Aemter müssen

9 ) mit dem Amtssiegel geschlossen seyn , und

II) auf dem Couverte die Behörden und Aemter , von welchen die ) lufgabe geschieht , mit
dem Zusatze »ea ' oder  von Amts wegen«  angemerkt iverden ; wobcy jedoch

zu bemerken ist , daß sich des Amrssiegels und der Aufschrift »ea .' oder »von
Amts wegen«  nur im Dienste , und nicht in Particular - Angelegenheiten , be¬
dient werde.

Gehört die Aufgabsbehörde unter diejenigen Stellen , welchen die Post - Porto-
Freyheit nur in eigenen Dienstangelegenheiten gestattet ist , so muß

e) der Gegenstand der Correspondenz in wenigen Worten auf dem Couverte angedeutet
werden.

tz. 14273.
Bey der Aufgabe sind die ämtlichen Briefschaften mit der tariffmäßigen Brief - Taxe

zu bezeichnen . Bey Aufgabe der Acten von Wichtigkeit ist stets die Recommandation zu
verlangen , und von den Behörden , welche Post - Journale führen , die Bemerkung »Re¬
co mm andirt»  beyzurücken.

h. 14274.
Um die notwendige Sorgfalt und Wachsamkeit für die aufgegebenen recommandirten

Briefe mit Strenge handzuhaben , ist fest gesetzt , daß:
9) Wenn ein recommandirter Brief in Verlust gerärh , der hieran Schuld tragende Post¬

beamte 20 fl. in Conventions - Münze als Strafe zu erlegen habe-

K) Fällt dieses Strafgeld dem Aufgeber des Briefes zu ; dagegen müssen
c) Beschwerden über den Verlust recommandirter Briefe , vom Tage der Aufgabe gerech¬

net , binnen drey Monarchen bey den Postämtern , wo sie aufgegeben wurden , ange¬

meldet , und bey den Ober - Postverwalrungen schriftlich eingelegit , wie auch die Auf-
gabs -Recepisse producirt werden , indem auf später angebrachte Beschwerden keine Rück¬

sicht genommen wird.

ä ) In so weit es sich um recommandirte Briefe handelt , welche nach Frankreich gesendet

werden sollen , so liegt dem Aufgeber solcher Briefe ob , den Umschlag des Brrefes

Was ve» Csuvertirung der
Dienstschrifteii zu beobach¬
ten ist.
Hkth. am 21. Jun . 749.

» . V 7. 2ct . 9 >-) . l6 -j63.

D -obachtungen bey Aufga,
be rer Briefe.
Hkrh. am s . Jan . 807. l ä».

N » »7«Der . 8i3 . I 8090,

Deobachtunaen bey Aufgabe
der recommandirten Briese-
Hkth. am 22. Jan . 819.

» » 3>. Ian . 819. L 397.
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auf den über , einander liegenden Biegungen wenigstens mit 3 Siegeln zu versehen;
widrigen Falls der Postbeamte die Annahme desselben zu verweigern hat.

§ . 14276.

Die gegen postä 'mtliche Recepisse überhaupt aufgegebenen Rechnungen sind , in so

weit es ohne Umtrieb und ohne Gefahr des Verlustes solcher Bescheinigung geschehen kann,
von Hand zu Hand an den Rechnungsleger zurück zu giriren , und dagegen die von den Zwi¬
schenpersonen ausgestellten Interims - Scheine wieder einzulösen und zu cassiren.

h. 14276.

Alle jene Militär - Individuen , welche sich beykommen lassen , Privat -Briefs durch Amts-
Packete zu versenden , sie mögen was immer für eins Charge bekleiden , haben , nebst einer

nachdrücklichen Warnung , das zehnfache Post, - Porto zu vergüten . Dieser Verboth erstreckt
sich jedoch nicht allein auf die Versender , sondern auch auf die von solchen Vorgängen keine
Anzeige machenden Übernehmer.

Es steht daher jedem Pollvorsteher frey , wenn derselbe öey Dienst - Packetsn einen

Verdacht von eingeschloffener Privat - Correspondenz schöpft , sich mir dem Packete zu dem

Commandirenden oder dem im Orte angestellten Militär - Commandanten zu verfügen , welche
demselben auf Ansuchen die Oeffnung des Dienst - Packetes nicht versagen dürfen , jedoch ohne
denselben weitere Einsicht in die vorhandene Dienstesschrifr nehmen zu lassen . Wenn diese
Vermuthung ungegründet ist , so ist das AmtS - Packer zu sigilliren , und an die Behörde zu

befördern ; im entgegen gesetzten Falle aber ist der Aufgeber des Packetes vorzurufen , und
in Gegenwart eines Auditors und Postbeamten zu befragen , welche Angelegenheiten ( nähm-

lich Privat - oder Dienst -) der Einschluß enthalt ? , um sich dann von der Richtigkeit seiner
Angabe zu überzeugen.

H. 14277.
Keine Behörde darf ein an ein-e andere Instanz adressirtes Packet übernehmen.

h. 14278.
Alle an die obligate Mannschaft von ihren Verwandten oder Freunden eingehenden

Briefe sind an das b̂etreffende Regiment oder Corps , und in den Stationen an die Militä 'r-
Commanden abzugeben , für welche solche sodann das Porto ohne Weigerung zu entrichten
haben.

h. 14279.
Wie sich bey Beförderung der von Kriegsgefangenen aufgegebenen , und wegen Abgabe

der an dieselben einlaufenden Briefe zu benehmen ist , ist im 38 sten Hauptstücke ersichtlich.

H. 14280.

Was die Versendungen der voluminösen Dienst - Packete durch den Postwagen be-
trifft , so jind dieselben mit dem Dienstsiegel auf eine dauerhafte Weise zu versehen , und gut
mir L )pagat zu umwinden , damit sie als Dienst - Packete kennbar sind.

H. 14281. ^
Alle voluminösen Cassa - Journale und sonstigen Rechnungs - Acten sind nur allein

mittelst Postwagens einzusenden , auch selbst , wenn dadurch der vorgeschriebene Einsendungs-
Lermin nicht eingehakten werden könnte ; in welchem Falle jedoch das Ober - Kriegs - Com-

missariat das spätere Abgehen des Postwagens zu bezeugen , und diesen Umstand auf der Rech¬
nung nur einigen Worten selbst anzuführen hat . Die Rechnungs -Acten an die Hsfkriegsbuch-
haltung sind in jenen Provinzen , wo die Postwagen ordentlich abgehen , und höchstens bis
sollen eines jeden Monathes hier eintressen , ebenfalls mit dein Postwagen abzusenden , wo

aber der Abgang der Postwagen nur zufällig , oder ihre Route , besonders im Winter , zu

langsam ist , sind di>selben mittelst der Briefpost zu befördern.
Sämmtliche Nachtrags - Cassa - Journale für December müssen jederzeit mit der Brief-

post ; la .b - oder ganzjährige Rechnungen aber mittelst Postwagens eingesendet werden.

Die Post «Recepisse sind an
den Rechnungskeger zurück z»
giriren.
Hkth. a,n 3o. Jul . 806. L 36- 5.

Was wegen Bcykegung der
Privat - Briefe ,n Amts - Pa-
cketen zu beobachten ist.
Hkth. am >8. Feb . 806. Ll 1,,7.

» » 9. Sept . 6>>. I 6o3o.
-» » -7- Der . L>8. 10090.
» » 7- Dec . 819. A 3Sl 3.

Packete anderer Instanzen
dürfen nicht übernommen wer¬
den.
Hkth. am 6. 9 , !., i , 373.

Abgabe der B iefe an die
obligate Mannschaft.
Hkrh. am 3. Feb . 767. v 5»4.

» » 3. Iut . 617. 14768.

Auf - und Abgabe der Briefe
von und an die Kriegsgefange¬
nen.
Hkrh. am 9. Aug . 9 >S. 1. 3460.

Versendung der Dienst -Pa-
ckete durch Postwagen.
Hkth.am 20. Apr - 8,7 . di >»68.

Welche Packete durch die
Briefpost / und welche durch
Postwagen abzusenden sind.
Hkrh. am 9. Iul . 8o3. M 3, 5.

» >> - 5.Jan . 6c>4. 3! 33.
„ >, 24- Aug . 80b. I 453q.
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Kupfergeld ist ohne Unter¬
schied des Gewichtes mit Post¬
wagen zu versenden.
Hkth am - . May 8o5.

h. 14282.

Benehmen key Versendung Wenn Berichte oder Anzeigen , instruirt mit Barschaft , Obligationen , Prätiosen oder

von Barschaften . Obligatio - ^ vertretenden Urkunden erstattet werden , oder deren Einsendung an andere Behör-
nen re. . . . »
Hfth. aitt?. F-s. 6-9- N 475. den geschieht , so ist dieses von außen auf den Berichten , Verordnungen oder sonstigen amt¬

lichen Eingaben sowohl , als auch auf dem Couverte von Seite der einschickenden Behörde
genau ersichtlich zu machen , und sorgfältig darauf zu achten , daß die Absendung beschwerter
Packete nicht mit der reitenden Post , bey welcher keine Haftung Statt findet , sondern ledig¬
lich mit dem Postwagen geschehe , endlich daß selbst in den dringendsten Fallen , die Estaffo-
ten - Versendungen ausgenommen , die amtliche Einbegleitung einer Barschaft oder Geld¬

urkunde zwar mit der Briefpost abzuschicken , das Geld oder der Geldeswerth aber mit dem
nächst abgehenden Postwagen an den Ort seiner Bestimmung gelangen zu machen sey , in
welchem Falle jedoch auf der Außenseite der erwähnten Einbegleitung und im Contexte

, selbst vorläufig anzudeuten ist , daß der fragliche Werth mit dem Postwagen Nachfol¬

gen werde.

Auch die Gekdposten von Kupfergeld sind ohne Unterschied des Gewichtes auf den Post¬
wagen zu geben ; sollte sich aber der Fall ereignen , daß eine solche Sendung an Kupfer¬

geld im Gewichte zu schwer wäre , und von dem Postwagen nicht übernommen werden
könnte , so wird von der Postwagens - Haupt - Expedition der Partey eine unentgeldliche

Frey - Bollete zur Versendung des Kupfergeldes durch andere Fuhrleute oder Landkutfcher

ertheilt werden.

h. 14264.

. Alle mit Geld beschwerten Brrefe oder Packete sind von den Militär - Behörden und

Parteyen dem Postwagensamte offen zu überbringen , wo sie in Gegenwart des Ueber-
Hkth. am »>. Dec. 776. bringers , der zu mehrerer Sicherheit ein Beamter oder Officier seyn soll , ordentlich abge-

» " >K. Mürz6,4 . v 658. zählt , und sowohl mit dem Siegel der aufgebenden Behörde , als auch dem der Postwagens-
Expedition , zu versehen sind.

Der Beamte oder Officier hat das Recepisse über die richtige Behändigung zu verlan¬
gen , welches sodann bey der betreffenden Bransche oder beym Regiments für das Inland

durch drey , für das Ausland durch sechs Monathe aufzubewahren , und nach Verlauf dieser
Zeit zu caffiren ist.

tz. 14266.

Zourrialisii -rrng der Postwa - Das Postwagens -Porto für die von den Regimentern , Bataillonen , Corps und Bran-

genügebühren durch die Rcgi - scheu zum Postwagen aufgegebenen Gelder und Depeschen ist mittelst Journals - Bogen in

Vormerkung zu nehmen , die Recepiffe aber sogleich zu berichtigen , und die dafür veraus¬
gabten Betrage zu verrechnen.

H. 14286.
Zur Sicherheit der Postwagen ist , wo es von den Postämtern verlangt wird , eine

Militär - Escorte beyzugeben , welche eine tägliche Zulage aus den Postgeldern zu erhalten
hat . Jeder Commandant hat bey schärfster Ahndung bey dergleichen Commandirungen in der
Auswahl der Mannschaft mit aller Sorgfalt und Vorsicht vorzugehen , dieselben nicht etwa

nur nach der Tour zu commandiren , sondern nur gut conduisirte und ganz vertraute Leute
zu wählen.

Damit jedoch der Mann zur Winterszeit vor Kalte geschützt werde , haben die Postämter

denselben auf der Reise mit einem Wachmantel und Kotzen zu versehen , und sowohl auf dem
Post - als Beywagen unter Bedachung unterzubringen.

tz. 14287.
Begleitung der Journals - Die Begleitung der Journals - Posten durch Unter - Officiere findet in der Regel nicht

Htth. am -z.Jun . ö,?. 1479». "" hr Statt ; wenn jedoch Hey Reisen Seiner Majestät des Kaisers hierzu em Auftrag

Was Sey Aufgabe der Se¬

rn»-wer , Bataillone re.
Hkth. am >9. März 8-9

Militär - Escorte Sey Post¬
wagen.
Hkth. al» -3. Feb - 806. 6 , 1>6.

» -, r >. Dcc - 8 ,5. 1742«.
» » iJ . FeS- 817 . 6 53 1.
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gegeben wird , so haben dieselben für die Tage ihrer Reise eine Zulage aus den Postgel¬
dern zu erhalten.

h. 14288.

Jede im Marsche begriffene , einer Post begegnende Truppe hat derselben Raum zum
Vorbeyreiten oder Fahren zu gestatten , mithin dieselbe keinesweges zu verhalten , so lange,

bis der ganze Zug vorüber ist , still zu halten , oder gar dem langsamen Marsche der Truppe
bis zur Station nachzufolgen.

6 .

Von dem Feldpostamte.
§. 1428g.

Das Feld  p ostamt  ist für d,en Dienst der Armee gewidmet , und hat die ununterbro¬

chene Communicatron der einzelnen Corps , auf was immer für einen Punct sie auch zu

stehen kommen , sowohl unter sich, als mit dem Haupt - Quartiere , auf dem möglichst kür¬
zesten Wege herzustellen.

H. 14290.
Der Personal - Stand des Feldpostamtes besteht nach Umständen in:

1 Feldpost Director.
L Feldpostmeister.
z Buchhaltungs - Revidenten.

4. controllirenden Post - Officierrn.
4. manipulirenden v »
ü Accesslsten.
3 Amtsdienern.
1 Schmide.
> Sattler.

3 Oberknechten, und
66 Postillonen.

Wird nun durch Ereignisse ein größeres Personal nothwendig , so ist die Aufi » rhmr
desselben dem Armee - Minister eingeräumt.

tz. 142 ^ 1°

Jeder bey dem Feld -Postamte  angestellce Beamte erhalt nach Umstanden eine einmo-

nathliche oder zweymonarhliche Gage als Equipirungs - Beyrrag , so wie er sie nach seinem

Charakter bezieht , dann wahrend der ganzen Zeit seiner Anstellung , nebst seinem Gehalte,
die ihm bemessenen Tagegelder.

- Die Individuen vom Schmide abwärts stehen in der Rubrik Löhnung,  welche ih¬
nen nach dem festgesetzten Ausmaße zu erfolgen ist.

§. , 4292.

Der wirkliche Oberfeldpostamts - Verwalter hat 6 Pferd - und 6 Brot - Portionen.
Der Feldpostmeister 4 Pferd - und 6 Brot - Portionen.

Der Controllor , Feldpost - Officier und Buchhaltungs - Beamte 2 Pferd - und 2 Brot-
Portionen.

Der Amtsdiener 2 Pferd - und 2 Brot - Portionen 1
» Schmid » » r» s »

» Sattler » » » » » v

» Oberstpostknecht » » » » »

Jeder Postillon r » » 1 v Portion
zu empfangen , welche dieselben aus den Militär - Vervssegs - Magazinen , gegen Vergütung

im Erstehungspreise , oder auch , wenn es angemessener befunden würde , nach einem stabi¬

len Durchfchnirrs - Preise zu fassen , und aus den Postgeldern zu berichtigen haben.

Lb 3

Jede der Post begegnende
Truppe 5at derselben Raum
zum Durchreiten oder Fahren
zu machen.
Hkth. am >5. Hct . 777.

Zweck des Felvpsstamtes.
Hkth. am 7. März So», lil 3>>.

» » » r . Jul . 8,l HotzZ,

Post - Personal - Stand des
Feldpostamteö.
Hkth. am 7.Märj S<,9. U 3l >.

»» , » Iü .MärzöiS . l lüLij.

Gage und EmloumenteMr
das Feldpost - Personal;

Naturalien , Brot - und
Pferd - Portion - Ausmaß.
Hkth. am 7. März 809. »r 3 . . .



sö4

Postpserde « und Requisiten,
Ausmaß.
Hkth.UMSo. MärjSlä. I lür ĵ.

Woher die Pferde und Re-
quiüten zu nehmen sind.
Hkth. am 7- März 809. Äl 3, -.

Reitzeugsbestandtbeile für
Counere und Estaffetten -Nei-
ter;

Wie die Vergütung der av-
gegeöcncn Pferde Und Geschir¬
re emznleitrn ist;

LIV . Hauptstück . VL. Abschnitt.

§. »42 <)3 .

Das Ausmaß an Postpferden und Requisiten besteht in:

15 gedeckten Kaleschen.
26 offenen »

b Fourage - Wagen.
i Feldschmide.

ibo Pferden / und
20 Reltsarteln sammt komplettem Neitzeuge.

§. »4294.

Die erforderlichen Pferde , welche zum Zuge und yUM Laufe , zum Theile auch zum

Reiten geeignet seyn müssen , nebst den Zuggeschirren , den dazu gehörigen Sätteln , irr¬

gleichen Sätteln für die Estaffetten - Reiter und die Feldschmide , sind vom Müicär - Fuhr¬
wesen , die zum Gebrauche der reitenden Couriere erforderüchen deutschen Cavallene - Sättel
aber , nebst den vollständigen Reitzeugen dazu , sind von den Monturs -Commissionen an das

Feldpostamt abzugeben.
h. »4295.

Zu einem jeden Sattel der einen und anderen Gattung sind folgende Reitzeugs - B »-

standtheile zu erfolgen:
Zu Courier - Ritten werden die gewöhnlichen deutschen Cavallene - Sättel bestimmt.

Die Zugehör derselben besteht in:
i Stück gefutterter Pferddecke,
r » weißer oder schwarzer Sattelhaut,

r » Eschabraque,

1 Paar Püstolenhalfier sammt Gürtel,
, Strick Ober - und Untergmte,

1 Paar Steigriemen sammr Steigbügel,.
i Garnitur oder 3 Stück Packnemen,
1 Stück Vorderzeug,

1 » Hinterzeug,
r » Trensenzügel sammt Gebiß,

1 » Hauptgestell sammt Zügel,
1 » Reitstange , und
1 » Mantelriemen.

Für dis Estaffetten - Reiter werden die Fuhrwesens - Stangen -- Reitsättel gebraucht.
Die Zugehör derselben besteht in folgenden Artikeln:

r Stück Ober - oder Untergurre,

1 Paar Steigriemen sammt Bügel,
i Stück Vorderzeug,
r » Hinterzeug,
1 » Trensenzügel sammt Gebiß,

1 » Hauptgestell sammr Zügel , und
2 » Reitstange ."

An zwey - , vier 1 oder auch sechsspännigen Zuggeschirren sind so viele abzureichen , als
das Feldpostamt nach seinem wirklichen Bedarfs benökhigen und verlangen wird ; nur ist zu

beobachten , daß die zwepspännigen Geschirre in so genannten Siedelgeschirren bestehen

sollen.
tz. 14296.

Ueber sämmtliche derley Abgaben sind verlässige Verzeichnisse mit BeyftHung der An¬

schaffungspreise zu verfassen ; in diesen die richtige Uebernahme von dem Feld - Postamte or¬
dentlich zu quittiren , und nach erfolgter Einsicht des Hvfkriegsrathes aus den Postgeldern
die Vergütung einzuleiten.
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h. >4297.
Bey Errichtung der Feldpostärmer wird jedem solchen Arme ein Verlag aus den Post-

gefallen verabreicht . Sollte in der Folge noch einer nothwendig werden , so hat denselben

die Feld - Operations - Cassa gegen Quittung des Feldpostmeisters und Controllors zu leisten,

der dann wieder vom Feldpostamte oder Camerale ausquittirt werden wird.
h. 14298.

Die Abfuhr der Ueberschußgelder hat monathüch , oder bey sichergebenden größeren,
den nothwendigen Verlag übersteigenden Beträgen auch früher an die Feld - Kriegs - Opera-
tions - Cassa zu geschehen , welche das Feldpostamt auf Rechnung des Universal - Cameral-

Zahlamtes zu quittiren , wogegen letzteres gegen Auswechselung der Quittung dem Feldpost¬
amte eine Abfuhrs - Quittung auszustellen hat.

tz. 14299.
Das Feldpostamt hat sich bey schwerer Ahndung mit Beförderung der Briefschaften oder

Frachtstücke von anderen Parteyen nicht zu befassen.
Dagegen haben das k. k. Militär und auch die zum Armee - Stande gehörigen Indivi¬

duen ihre Lorrespondenz bey den Feldpostämtern aufzugeben , und von denselben die für sie
einlaufenden Briefe zu empfangen.

§. >43oc>.
Briefschaften , die von dem Feldpostamte in die k. k. österreichischen Staaten oder aus den-

lelben zur Armee an das Feldpostamt gesendet werden , sind in Ansehung des Porto ' s, die Armee

mag wo immer stehen , als inländisch nach dem Tariffe zu behandeln , und es versteht sich von
selbst , daß für jene Briefe , welche vom Auslande einlaufen , oder von den Armee - Individuen

dahin aufgegeben werden , wie gegiöhnlich das Auf - und Abgabs -Porto , und , wenn das Schreiben
Mit einem Transito -Porto belastet wäre , auch dieses bezahlt werden müsse . Bey Briefen hinge¬
gen , welche recommandirt aufgegeben werden , ist die Recommandations - Gebühr zu ent¬
richten.

Die Bezahlung geschieht jederzeit nach der Wiener Währung , und zwar in jener Mün¬
ze , in welcher die Gagen und Löhnungen erfolgt werden.

H. , g3oi.
Bey dem Feldpostamte wird eine Journals - Post in Verbindung mit der Residenz ein¬

geleitet . Die Stunde , bis zu welcher die Briefe angenommen , so wie die Stunde , wo die
Posten abgefertiget werden sollen , wird von dem commandirenden General jederzeit fest ge¬

setzt , und der Feldpostmeister hat nur dahin zu wirken , daß die Posten über die bestimmte

Stunde nicht aufgehalten werden , und zur gehörigen Zeit mit den bestehenden Cursen in
Verbindung kommen.

Dort, wo  kein Post - Curs besteht , und die Felleisen und Cstaffetten aus Mangel an.
Landpferden nicht verführt , oder verkitten werden können , muß die Einleitung getroffen wer¬

den , daß in der Entfernung von Einer bis höchstens zwey Posten immer ein Feldpostbeamter
mit 4 bis b Pferden sammt Zugehör bis zur Verbindungspost detaschirt werde-

h. , 43«2.
Beschwerte Briefe , Packe , Kistchen rc. sollen zur Beförderung mit der Ordinäre gar

nicht angenommen werden ; damit aber in Hinsicht derjenigen Sendungen , die sonst zum
Postwagen gehören , für das Bedürfnis der Armee auf das möglichste gesorgt werde , jo
hat das Feldpostanit auch beschwerte Briefe und kleinere Frachtstücke unter dem Gewichte

von 10 Pfund aufzunehmen , obzusenden , an sich zu ziehen , zu bestellen , und sich dabey

nach den für die fahrende Post bestehenden Vorschriften zu benehmen ; nur ist die besondere
Obsorge zu tragen , daß die aufgenommenen beschwerten Briefe und Frachtstücke , nachdem
sie gehörig protocollirt und stückweise doppelt carlirt werden , vereinigt mir der Journals -Post,
entweder wöchentlich , oder , nach Verhaltniß der aufgegebenen Frachten , alle »4  Tage E '-n

Mahl unter Begleitung eines verläßlichen Unter - Officiers , welchen das Armee - Commarroo
Land xv . ö?

Geldverlag für die Feldpost¬
ämter;

Abfuhr der Ueberschußgel¬
der.
Hkth. am 7. März 809. N 3,,.

Welche Briefschaften das
Feldpostamt zu besorgen hat.
Hkth am »>. Jul . 8,1 . i 4093»

Benehmen wegen Abnahme
des Porto s;

Erhaltung der Verbindung
mit der Residenz durch Jour¬
nals - Posten -

welche Frachtstücke hn-cd
das Feidpvstamt zu bestellen
sind , und w?e sich dasselbe
dabey zu brnebinen hat,
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dazu beordern wird , bis zu dem nächsten zweckmäßigen Postamte abzusenden , und die mit dem
Postwagen dahin gelangten beschwerten Briefe und Packers durch eben diesen llnter -Officier
an sich zu ziehen sind-

Von den doppelten Karten blsibt ein kano zum Gebrauchs des Postwagens -Amtes , und
das andere , auf welchem der Empfang der erwähnten Sendungen sowohl von dem Unter-

Officiere , als von dem übernehmenden Postwagens - Amte bestätiget werden muß , ist dem
Feldpvstamte auf eben jene Weise zuzusenden , wie das eine Hs der doppelten Karte
des betreffenden Postwagens - Amtes über die dem Feldpostamre zuzusenbenden Stücke dem

ersteren ebenfalls bestätigt zurück gesendet werden muß.

§. »43o3.

Verrechnung des Post-Porlo 's ; Da die fahrende Postanstalt den Porto nur bis zu dem betreffenden Absatz - oder letzten

Postwagens - Amte berechnet und beziehet , so hat das Feldpostamr seinen Porto für die be¬
schwerten Priese und Frachtstücke auf die Distanz von seinem Standpunkte bis zu dem Post¬
wagens - Amte , und umgekehrt in Hinsicht der einlangenden Stücke von dem Postwagens-
Amte bis zu dem Standpunkte des Feldpostamtes nach dem Tarisse zu bemessen, einzuheben,
und vorschriftmäßig zu berechnen.

Hiernach richtet sich auch die Haftung und Verantwortlichkeit.
Das Feldpostamr wird zu diesem Endzwecke nicht nur mit den Postwagens - Tariffen,

die jedem Postbeamten ohnehin bekannt sepn müssen , sondern auch mir den übrigen Mani-
pulations - Formularen versehen.

Ueber die Porto - und sonstigen Versendungs - Auslagen - Beträge muß sich das Feld¬
postamt mit dem betreffenden Postwagens -Amte berechnen undausgleichen , zu welchem Ende

zwischen beyden und zwischen der Provincial - Postwagens « Expedition , welche den Sendun¬
gen für die Armee größten Theils die gehörige Richtung zu geben hat , das stäte nöthige
Einvernehmen zu pflegen ist.

tz. 14304 .

»vie d!e Abgabe der Briefe Damit sich aber die eingehenden Briefe nicht zu sehr häufen , und' bald möglichst an die
rttMciLm ist; Eigenthümer gebracht werden , so wird das Armee - Commando die Einleitung treffen , daß

die Briefe täglich , , oder wenigstens . wöchentlich zwey Mahl durch ein vertrautes Individuum
gegen Vorzeigung eines mit dem stwrps - oder Regiments -Siegel bezeichneten Certificats abge-
hohlt werden.

Ist die Abhohlung der Briefe aber nicht thunlich , oder die Zumittelung derselben
mittelst der Post wegen Mangels der Dislokations - Kenntnisse durch das Feldpostamt nicht

möglich , so sollen diese Briefe dem Armee - oder Corps - Commando wöchentlich gegen Er¬
lag des Porto ' s rc. regimenterweise übergeben , und von demselben den betreffenden Regimentern
in gesiegelten Packeten mittelst der Post oder mittelst Ordonnanzen gegen Ersatz der Ausla¬
gen zugemittelt werden.

h. »43o5.

Beebachtungrn böy recorn- Die Corps - und Regiments - Commanden haben für die recommandirten und beschwer-
wandiktel, PriMn ; t.en Briefe zu haften , welche den mit einem Certificate versehenen Individuen von den Feld-

postämtern anyertrauet werden . !
Briefe , die nicht angebracht werden können , werden mit der Bemerkung der

Unanbringlichkeit auf dem Rücken des Briefes  an die Feldpostämter gegen
Ersatz der Auslagen zurück gestellt , und das über recommandirre und beschwerte Briefe aus¬
gestellte Rexepisse wird wieder zurück gegeben.

Geräth aber ein derley Schreiben aus Verschulden der Postbeamten in Verlust , so ha¬
ben sie bey beschwerten Briefen für den angegebenen und ämrlich befundenen Werth , nach
den dießfalls bestehenden Normal - Vorschriften für die Postwagensfahrr , für jeden recom-

Mandirten Brief hingegen ohne Rücksicht des Inhaltes durch 3 Monarhe für das In -, und
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durch 6 Monathe für das Ausland in6orxore mit 20fl . in Tonventions - Münze zu haften,
die an das Postgefäll abzuführen und zu verrechnen sind.

Die Haftung erstreckt sich für die Feldpostämter auch auf jenen Fall , wenn beschwerte
oder recommandirte Briefe Personen anvertrauet und erfolgt werden , die zur Behebung der

Briefe nicht ermächtiget sind.
H. i 43 ob.

Damit aber die zur Behebung der Briefe authorisirten Ober - oder Unter -Officiere nicht

aufgehalten werden , so soll sich das Feldpostamt einen in Fächer abgetheilten und zum Sper¬

ren gerichteten Sortir - Kasten auf das schleunigste anschaffen , und die Fächer für die betref¬
fenden Regimenter gehörig bezeichnen.

H. , 4307.

Das Ansehen der Briefe und das Mitnehmen derselben für andere Personen ist daher

jedermann ohne Ausnahme untersagt , und es sollen nur an jene Personen beschwerte und
recommandirte Briefe erfolgt werden , denen die Briefe selbst gehören , und die den Post¬

beamten persönlich gut bekannt , oder hierzu mit Certisicaten authorisirt sind , oder einen be¬
kannten Bürgen bey sich haben , der das Recepisse ebenfalls zu unterschreiben hat . Die zur

Behebung der Briefe angewiesenen Personen erhalten von den Postbeamten einen Schein
über die Zahl der Briefe und des dafür bezahlten Porto 's rc., damit sie sich gehörig auswei-

sen können . Zu noch mehrerer Erleichterung der Feldpostbeamten erhalten die Feldpostäm¬

ter jederzeit derley gedruckte Scheine durch die Hofpostbuchhaltung.
§. »43 off.

Die Dienst - und Privat -Estaffetten werden nach den bestehenden allgemeinen Vorschrif¬
ten behandelt , und die Privat - Estaffetren sollen gleich , sobald das Feldvostamt über deren
Lauf und Beköstigung in Kenntniß ist , durchaus berichtiget werden.

h. L4309.
Die Feldpostämter sollen unter schwerer Verantwortung nur diejenigen Personen ver¬

führen , die sich mir einer offenen Ordre von Seite des Armee - oder Corps - Commando ' s

ausweisen . Das normalmäßige Ritt -, Kalesche - und Schmiergeld muß von jedermann gleich

bey der Bestellung der Pferde in der vorgeschriebenen Münze entrichtet , und in das dießfall-
sige Protokoll eingetragen werden . Derjenige Beamte , der borgt , hat für den Betrag zu
haften.

h. 143 10.

Bey dem Feldpostamte und seinen Abthellungen werden folgende Bücher geführt:
a ) Das Protokoll über die abgehenden und ankommenden Posten.
k ) Das Protokoll über die aufgegebenen und eingelaufenen recsmmandirren und beschwer¬

ten Briefe.
e ) Das Protokoll über die aufgegebenen und eingelaufenen Estaffetten,
ä ) Das Protokoll über alle nut Feldpostpferden abgehenden Reffenden.
e ) Ein Erhlbrten - Protokoll über alle schriftlichen Eingaben und zu erledigenden Berichte.

t ) Ein Auf und Abgabs -Protocoll über die Postwagens - Sendungen.
ß ) Ein Caffa - Journal über alle Empfänge und Ausgaben.

tz. r^ 3 t >̂

Von der Entrichtung des v orsch r if t m äß ig en B rief - Porto 's bey

der Auf - und Abgabe sind folgende Parteyen befreyt:
a ) Der commandirende General der Armee oder eines deraschirten Corps,
ff) Das F -ld - Kriegs - Commiffariat.
e ) Der Ober - Kriegs - Commissär.

ä ) Die Feld - Kriegs - und Marine - Commiffare , dan ^ die respicirenden Commiffariats-
Ädjunccen und Marine - Unter - Commlssäre.

e ) Die LerpflegL - Oberoerwalcer , Verpflegsverwalter und Verpflegs - Adjunkten . -
Band xv , .

Haltung der Brieffächer und
Sortir - Kasten;

wie sich ferner bey der Ab¬
gabe der beschwerten und r«-
comttrandirten Briefe zu be¬
nehmen ist;

Abfertigung der Estaffetten ;

die Ritt, - Schmier - und
Kalesche- Gelder sind sogleich
zu bezahlen;

welche Bücher bey den Feld¬
postämtern zu führen sind.
Hkth. am 7. März 809. »l 3 ,,.

r> r» »>. 2 ul. öl ». 14093.

Wer die Post - Porto - Frey-
heit zu geniesten hat.
Hkth. am -'S. März 77S. 6 - 337

und »455.
» » 7-März 809. Ll 3»1.

» »l. 2 ui . öl, . I 4093,
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wie die Feldpostamter ihre
Rechnung zu legen haben;

worin die Rechnungs -Docu»
mente bestehen;

I ÎV - Hauptstück . VI . Abschnitt.

k) Die Feld - Kriegs - Kanzelley.
§) Die Chefs des General - Stabes.
K) Die Chefs der Ingenieure.

i ) Die Chefs der Artillerie.
k ) Die Chefs des Pontonieurs - Corps.
l) Die Chefs der Feldspitals - Direktion.

m ) Die Ober - Landes - Commissä 're und das Ober - Landes - Commissariat.
Alle übrigen Parteyen haben das Porto bar zu entrichten , so wie auch das Porto für

beschwerte Briefe und Frachtstücke , sie mögen an wen immer lauten , nach den bestehenden
Postwagens - Vorschriften bezahlet werden muß.

§. iHZrs.

Das Feldpostamt und seine Detaschirungen haben sich außer dem gewöhnlichen Brief¬
karten - Journale mir keiner Rechnungslegung zu befassen , sondern bloß einen Monaths-

Scontro zu entwerfen , sämmtliche Beylagen über Empfang und Ausgaben den betreffenden
Ausweisen nach der Nummer und mit deren Rubricirung von außen deyzulegen , und somit
den Scontro monathlich , die rubricirten Ausweise sammt den Beylagen aber nach Ausgang

eines jeden Quartals an den Feldpost - Revisor einzusenden . Derjenige Rechnungsleger , der

nach Verlauf von , 4 Tagen über Ausgang eines jeden Monathes und bezugöweise Quartales
seine Briefkarren - Journale , den Cassa - Scontro und die rubricirten Ausweise nicht einge¬
sendet hat , soll für jeden Verspätungstag mit einer Geldstrafe belegt werden . Uebrigens
wird hier nur noch bemerket , daß einzeln detaschirte Beamte , wenn sie sich mit der Karti-
rung der Briefe nichr befassen , bloß das Ritt - und Estaffetten - Protokoll zu führen haben,
und dieselben verrechnen die Einnahme mit Allegirung der Beylagen an das Feldpostamt,

wohin sie zugetheilt sind , während der Beamte sammt der Mannschaft von eben dem Feld¬
postamte verpflegt , und deren Ausgaben dergestalt behandelt werden , als wenn diese Individuen
gar nicht abwesend waren.

h. i4^lb.
Die Ausweise der Feldpostamter  bestehen aus folgenden Abtheilungen , als:

a) Vorschüsse aus anderen Cassen.
K) Brief - Porto - Ertragniß laut Monath - Journals.
e) Rittgelder laut Extraktes aus dem Passagier - Protokolle.
ä ) Rittgelder für Privat - Estaffetten vermöge beygelegenen Auszuges aus dem Estaffetten-

Protocolle.
e) Empfange für verkaufte Pferde , Wagen und derley Requisiten.
b) Extra - Ordinarien , als : Strafgelder , Ueberschüsse rc. rc.
8) Mangels - Ersätze.
k ) Zurück ersetzte Vorschüsse für Vorspann von denjenigen , welchen sie geleistet worden

sind.
Die Ausweise über die Ausgaben  betreffen folgende Rubriken:

rstens : Auf Diäten für die sämmtlichen Feldpostbeamten und Briefträger.
2tens : Auf Kostgelder für sämmtliche Individuen vom Schunde abwärrs.
3rens : Auf Reluirung der Naturalien in Geld.
stens : Auf AmtserforderMisse , als : Papier , Federn , Spagar , Siegellack , Tinte,

Lichrer , Scheren rc.

5 tens:  Auf Stallerfordernisseund Medikamente, Kerzen, Bürsten , Striegel , Schau¬
fel , Mistgabel rc.

ürens : Auf Schmid - und Wagnerarbeiten.

7rens : Auf Sattler - und Niemerarbeiten.
Nens : Auf Wagenschmiere.

yreris : Auf Aufsitzgelder für Dienst - und Privat - Estaffetten.
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1 otens : Auf Rittgelder für bezahlte Privat - Estaffetten laut anzuschließender Curren
tali ^n.

» »tens:  Auf Vorschüsse an die Detaschirungen , Beamten rc.

»2tens : Auf erkaufte Pferde , Wagen und derley Requisiten.

»Ztens : Auf E ^ tra - Ordinarien , als : Reise - Particularien , Löhnung für zugerheilte
Mannschaft zur Bedeckung , beygeschaffre Kleidungsstücke für die Postillone,
Remunerationen rc.

Außer dem soll noch ein Ausweis  über den Zuwachs und den Abgang des Pferd - und
Requisiten - Standes , und endlich ein dritter Ausweis  über die Fassung der Naturalien
verfaßt und eingesendet werden.

H. 143 14.
Unter der Leitung des dirigirenden Postbeamten steht , mit Ausnahme des Buchhal - Obliegenheit des Post-Per-

tungs - Repräsentanten , das ganze zum Feldpostdienste gehörige Personal in Hinsicht der un̂ Echalmnĝ dsrlLiscipl,^ ;
Disciplin,so wie auch in Hinsicht des eigentlich inneren Postdienstes , der nach den beste¬
henden allgemeinen Post - Normalien genau in Ausübung gebracht werden muß , und an den

von niemand etwas im Wesentlichen abgeändert werden darf , wahrend die Bestimmung der

Abfertigungsstunde der Posten , ihrer Verbindung mir den übrigen Corps und Detaschirungen
täglich oder wöchentlich mehrmahl , 10 wie die Verführung der Ezllra - Courier ? und anderer
Privat - Personen ganz von der Beurtheilung des Armee - oder Corps - Commando 's allein
abhangen.

Damit der Feldpostmeister in Bezug auf die Postanstalt -en jederzeit alle zweckmäßigen
Veranlassungen treffen könne , hat er sich täglich uin die Erlangung der Armee - Befehle zu
bekümmern . In Hinsicht der Disciplin ist der dirigirende Beamte ohne vorläufige Anzeige
berechtiget , über das ihm untergeordnete Personal geringere Strafen auf der Stelle zu ver¬
hängen ; wenn aber Ermahnungen und Strafen nichts nutzen , so kann er auch das mindere

Personal vom »schmide abwärts mit Zurücklassung der ärarischen Montur und Requisiten
entlassen , die Ober - Postillone degradiren , und deren Stelle aus dem Mittel - der gemeinen
Postillone nach .Verdienst besetzen. In allen schweren Vergehungen , welche auf den Armee-

Dienst eine nachtheilige Wirkung nach sich ziehen , können die feldpostämtlichen Individuen,
nach vorher eingehohlter Beurtheilung und Bestimmung des Ober - Landes - Commissärs , nach
den Kriegsgesetzen abgeurtheilet und kriegsrechrlich behandelt werden.

Die nur im Falle unumgänglicher Nothwendigkeit und unter den nörhigen Vorsichten
für eine dem Postgefälle keine neuen Auslagen verursachende , ununterbrochene gute Vorste-
hung des Postdiensteö rhunliche Beurlaubung kann nur von dem Ober - Landes - Commissär

auf den gutachtlichen Bericht des Feldpostmeisters zugestanden werden . Die Besetzungs - und
Beförderungs - Vorschläge , so wie die Gesuche der Beamten um die Austretung aus dem
Dienste werden von dem Feldpostmeister dem Ober - Landes - Commissär , und von diesem der

ersten Landesbehörde jenes Landes , in welchem das Feldpostamt errichtet worden ist , gutächt-
lrch unterlegt , die Landesbehörde hat sodann diese gutachtlichen Berichte der Hofstelle einzu¬
senden , wornach die gehörige Entschließung erfolgen wird.

tz. i43i5.
Alle Strafen , so wie alle auf den Dienst Bezug nehmenden Vorfälle sollen täglich des Abstattung der Rappotte

Morgens um eine bestimmte Stunde in einem schriftlichen Rapporte und alle Monathe rmr-
telst eines Haupt - Rapportes zweyfach verfaßt , und ein kare davon dem Armee - oderCorps-
Commandanten , und das zweyte dem Ober - Landes - Commissär vor dem dirigirenden Beam¬
ten vorgelegt werden.

H. 14816.
Außer dem hat der dirigirende Beamte die Correspondenz zu führen , alle Befehle und Obliegenheit des dirigirende»

Vorschriften sammtlichen Detaschirungen mitzutheilen , alle neuen Postverbindungen person-

l ich und schnell einzulerten , alle Conten , die aus der Feldpost - Cassa bezahlt werden , zu vidi-
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ren , die Postillone mit ihren Pferden und Geschirren wöchentlich wenigstens Ein Mahl ausrü¬
cken zu lassen , das Schadhafte zur Reparation in Gegenwart des Revisors aufzuschreiben,
die Brief - Packete öfters zu scontriren , und überhaupt auf Ordnung und DiscipUn im Am¬
te und unter dem ganzen Personale feste Hand zu halten.

WaS die Ordnung und Disciplin bey den Detaschirungen betrifft , so hat der daselbst

angestellte erste Beamte nach gleichen Grundsätzen vorzugehen , die Strafen , mit Ausnahme
der Aufnahme oder Entlastung der Postillone , nach Umstanden , und mit Bemerkung in dem

Tags -- Rapporte gleich zu verhangen , und an alle Gegenstände der Manipulation gleich den

übrigen ihm zugetheilten Beamten gemeinschaftlich Hand anzulegen.
tz. »43 >7.

Obliegenheit des Revisors; Der Revisor besorgt die Adjustirung der Reise - Particularien und Conten , sieht jedes

Mahl gleich nach , ob die von dem dirigirenden Beamten angemerkren schadhaften Stücke

richtig und gehörig in Vergleich mit dem Conto reparirr worden sind , setzt seinen Nahmen

Hey, und übergibt sodann die adjustirten Conten dem Feldpostmeister zur Zahlungsanweisung;

ferner liegt dem Revisor ob, die Briefkarren - Journale gleich zu revidiren , die Hauptrechnung
aus den von sämmtlichen Detaschirungen eingegangenen Ausweisen , nach vorgenommener Re¬

vision , vierteljährig zu verfassen , und zu bemängeln , den Haupt - Rapport , so wie die Aus¬
weise über Zuwachs und Abfall an Personal und Requisiten , die Fourage , Naturalien und
Löhnungsgebühren zu entwerfen , die vorgeschriebenen Verzeichnisse über die aufgegebenen und
durchgelaufenen Dienst - Estaffetten zu verfassen , dieselben mit den Certificate » und (Vtunden-

pässen gehörig zu belegen , auf die richtige und möglichst schleunige Bezahlung der Privat-
Estaffetten an die betreffenden Stationen zu dringen , und nach Gutbefinden von Zeit zu Zeit

die Brief - Packete und die Cassa zu scontriren.
Der Revisor muß daher den Personal - und Requisiten - Stand in genauer Evidenz hal¬

ten , um die Gebühren an Geld und Naturalien richtig stellen zu können , weil er mit Re¬
greß an den Percipienten für die Richtigkeit seiner Adjustirung zu haften har.

Kurz der Revijor ist als Repräsentant der Hofpostbuchhaltung anzusehen , und ohne

dessen Beystimmung istvon Seite deS Feldpostmeisters keine mit einer Aerarial - Auslage ver¬
bundene Verfügung zu treffen.

H. 143 r 8 .

Obliege Nh«it des Ssntrollsrs ; Der Contrvllor hat die Recommandations - Protokolle und das Cassa - Journal zu füh¬
ren , für die Cassa unter seiner Verantwortung zu haften , die Porto - und Rittgelder täglich

nach Abschluß der Posten von den Manipulanten zu übernehmen , einzutragen , und bey Ab¬
wechselung der Beamten eine Art Scontro über die Beträge der Rirtgelder im Vergleiche mit
dem dießfallsigsn Protokolle , dann über jene der Auf - Und Abgabe , in Vergleich mit dem
Briefkürten - Journale und den ä Oonto in dem Cassa -Journale eingestellten Geldern mit

Bedachtnahme auf die vorhandenen Tap - Briefe zu formiren , die beschwerten und recomman-
dirten Briefe in seine Verwahrung zu nehmen , die übrigen mit einer Lare belegten Briefe
aberden in den Dienst tretenden Manipulanten statt baren Geldes vorzuschreiben . Außer dem
hat der Controller , der in Abwesenheit des Postmeisters dessen Stelle vorgeschriebener Ma¬

ßen zu vertreten hat , seine ganze Aufmerksamkeit auf den manipulirenden Dienst zu wenden,
während die übrigen subalternen Beamten zu jedem Fache des Dienstes , wozu sie fähig be¬

funden werden , sich willig gebrauchen lassen müssen , es mag sie dre Ordnung treffen oder

nicht.

di» Beamten haben im Dien¬
st- L» wechsln;

^ 143 »9»

Gewöhnlich sott aber unter ihnen , mit Inbegriff der Briefträger , wöchentlich gewechselt

werden , und zwar dergestalt , daß bey dem Feldpostamte Ein Officier und Ein Briefträger
oder zwey Accessisten, oder auch Ein Accessist und Ein Briefträger Tag und Nacht im Amre

zugegen seyn , während bey der Ausarbeitung der ankommenden und übgehenden Posten alle

ohne .Ausnahme erscheinen und Hand anlegen müssen . Bey Detaschirungen , wo . zwey Beam-
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te vorhanden sind , hat der jüngere Beamte immer im Amte zu schlafen , während unter Tags
abgewechselt werden kann . Ist deren aber nur Einer vorhanden , so muß derselbe den Tag
und Nachtdienst allein besorgen . Die im h. i/s3io vorgeschriebenen Protokolle sollen von
den im Wochendienste stehenden Beamten geführt , nur jenes unter D kann einem mir dem

Staüwesen bekannten Beamten übertragen werden , der zugleich die Fassung der Naturalien

und Fourage zu besorgen , und auf die Ordnung , nach welcher die ordinären Estaffetten und

Privat - Rltte in der Tour ohne alle Begünstigung vorgenommen werden sollen , zu sehen hat.

h. 14320.

Jene Feld - Individuen , die einen Urlaub ansuchen , erhalten auf ine Zeit ihrer Abws - Dehmivlung sry Beur-c- u-

senheit nichts an Diäten und Portionen . Diejenigen , die erkranken , erhalten zwar ihre gan - Erkrankung oder
ze Gebühr , müssen sich aber im Spirale selbst verpflegen . Endlich diejenigen , die aus dem

Feldpostdlenste treten , oder vor Auflösung der Postämter gleichsam zur Strafe entlassen wer¬

den , sind nur bis auf den Tag ihres Austrittes oder ihrer Entlassung , ohne Vergütung der
Reise zu verpflegen ; dagegen werden die übrigen Individuen ohne Ausnahme »nt dem gan¬
zen Genüsse ihrer Diäten und Naturalien bis an ihren Wohnort verpflegt , und mit dem

Postwagen -oder mir Zuspannung eines zweyten Pferdes auf ärarische Kosten dahin befördert.

h . 14821.

So wie die Gratis - Gagen und alle Auslagen auf den feldpostämtlichvn I 'unäum in-

äti 'uotnm , sie mögen aus was immer ^für einer Cassa geschehen , der Universal - Staatsschul¬
den - Cassa zur Last kommen , eben so müssen auch alle erübrigten oder durch den Verkauf der
Pferde und Requisiten eingehenden Gelder dahin abgeführt werden , und es ist von Seite

der beyden Oberbeamten darauf zu sehen , daß die allenfallsigen Rückstände zu gehöriger Zeit
herein gebracht , und von dem Revisor nach Abschluß der letzten ' Rechnung ein summari¬

scher Ausweis  über die ganze Einnahme und Ausgabe,  so wie über die einge-

gangenen , im Laufe des Krieges gefaßten Naturalien und Fourage der allgemeinen Hofkam¬

mer vorgelegt , die unveräußerlichen Amtspapiere , Felleisen , Reittaschen , Lassen , Leuchter,
Scheren , Wagen , Gewichte , Sigille , Protokolle und andere derley Requisiten aber an die
Hosp,ostbuch,Haltung gegen Scheine abgegeben werden.

Abfuhr Ser 'Gelber , Anus-
Papiere und Requisiten.
Hkth am 7. März 8oy. 5l 3 ,

»» » ri . Jul . 81- . 1

V
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Formular Nr . 2.

Ein löbl . k. k. Postamt beliebe beykommendes Dienst - Packet an das k. b. Ober - Kriegs - Kommissariat auf das schleunigste
mittelst Estaffetten zu expediren.
Lign . N . am . . ten . . . 18 . . N . N . Ober - Kriegs - Commissqr.

Das überreichte Packet wurde am . . ten . . . um . - Uhr Abends (oder Mittags ) expedirt , und hat nachfolgende Sta¬
tionen zu passieren.

Land.

Nahmen der Stationen Distanz der Stationen

von b i s einzeln. zusammen

Unterschrift des Postmei¬

sters.

V e r z e i ch n i ß

der Personen , Behörden , Aemter und einzelnen öffentlichen Anstalten , welche in den k. k. österreichischen Ländern
die Befreyung von den Briefpostgebühren zu' genießen haben.

A v t h e i l u n g.
Personen:

ä.
Diejenigen , welche die Post - Porto - Freyheit ohne alle Beschränkung , das ist : sowohl in der Dienst - als Privat»

Correspondenz für das In - und Ausland genießen.

Seine Majestät der Kaiser und alle einzelnen Glieder der allerhöchsten Familie.
s . Von den obersten Hofämtern.

Der erste Oberst - Hofmeister Seiner Majestät des Kaisers.
Der Oberst -Kämmerer.

Der Oberst - Hofmarschall.
Der Oberst - Stallmeister.
Der Oberst - Hofmeister Ihrer Majestät der Kaiserinn.

Die Oberst - Hofmeisterinn Ihrer Majestät der Kaiserinn
Der Oberst - Hofmeister Seiner k. k. Hoheit des Kronprinzen.

d . Vom Staats - und Confekenz - Ministerium.

Die Staats - und Conferenz - Minister.

Die Staats - und Conferenz - Rathe.

c . Vom geheimen Cabinetre Seiner Majestät.

Der geheime Cabinetts - Director.

Die geheimen Cabinettö - Secretare.

6 . Bon den Hofbehörden.

Die Präsidenten der Hofstellen und Hof-  Commissionen.

e . Von den Länder - eh örden.

Die Gouverneure und Länder - Chefs.
. Band rv . ö *)
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L.

Diejenigen , für welche die Postfr -eyheit nur für das Inland beschränkt ist, sich aber sowohl auf die Dienst - als Pri¬
vat - Correspondenz erstrecket.

s . Von den Hofbehörden.

Der Hof - und Vice - Kanzler.
Die Vice - Präsident « bey den Hofstellen.

d . Von den Länderbehörden.

Der General - Militär - Gouverneur in Oesterreich ob und unter der Enns , dann der commandirende General in je¬
dem anderen Lande.

Die Präsidenten der Civil - und Militär - Appellations - Gerichte.
Di - Präsidenten der Landrechte , d- s ist : d- r l- nd -Sfürstlichen Gerichtsbehörden erster Instanz.
Die Vice - Präsidenren bey den Länderstellen.

Der IleKni HunZariae.
Der lluüex lümstae in Ungarn.
Der Lanus 6roatiao.

Der Hvernieu8 in Ungarn.
Der Präsident der königlich ungarischen Hofkammer.
Der siebenbürgische 1 'ke8aurariu8.
Der Personal in Ungarn als Präses der königlichen Tafel.

Der Präses der königlichen Tafel in Siebenbürgen.
Der Vice - Präsident der königlichen ungarischen Hofkammer.
Die Obergespäne und Administratoren der Obergespanschafts -Würden in Ungarn , Croatien und Slavonien , dann

im Großfürstenthume Siebenbürgen.

Der Erzbischof in Wien.
Der Oberst - Hof - und General - Landes - Postmeister sammt seiner Familie.
Der erste Leib - und Protomedicus Seiner Majestät des Kaisers.
Der Burgpfarrer.
Geistliche MenZieant68 xriwas e1as8i8 , als Capuciner , Franciscaner , barmherzige Brüder , die Ursuliner - und

Elisabethiner - Nonnen.

Ute A b t h e i l U N g.

Von den Behörden , AemLern .und einzelnen öffentlichen Anstalten.

A. Von den obersten Hofämtern.

Das Oberst - Hofmeisteramt  mit den demselben untergeordneten Aemtern als:

Die vereinigten Naturalien - Cabinette.
Das Münz - und Antiken - Cabinett.

Das Ober st - Hof m arschallamt.

Das Oberst - Stallmeisteramt und die demselben unter¬
geordneten Hofgestüte.

Zu Koptschan in Ungarn.

Zu Kladrub in Böhmen.

Zu Prostaneck und Lippiza in Illyrien.

Die Ordens - Kanzeller - en , nahmentlich:

Des Ordens des goldenen Fließes.
Des Militär - Maria - Theresia - Ordens.

Hof - Mobilien - Direktion.
Hof - Gärten - Direktion.
Hof - Zahlamt.
Hof - Controllor - Amt.
Die Hof - Wirthschafts - Officiere.
Oberst - Hof - und Landjägermeisteramt.
General - Hofdau - Direktion.
Hof - Bibliothek.
Garde - Commando.

Das Oberst - Kämmereramt und das demselbenuntergeord:
ner,e Kammerzahlamt ; dann:

Die Schatzkammer.
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Des Ungarischen St . Stephans - Ordens.
» Leopold - Ordens.
» Ordens der eisernen Krone.

» Sternkreuz - Ordens.

K. Von den Hofbehörden.

Sämmtliche Hofstellen und Hof - Commissionen.

e . Von den Länderbehörden.

Sämmtliche Länderstellen.
Kreisämter und Delegationen in den lombardisch - venetia-

nischen Königreiche.

Landesfürstliche Bezirks - Commissariate in Jllyrien.

Landesfürstliche Landgerichte in Tyrol und Vorarlberg,
Präturen und LanceUoiie clel Oenso in dem lombar¬

disch - venetianischen Königreiche.

Präturen in Dalmatien.
Gespanschaft der Comitate in Ungarn und Siebenbürgen.
Königliche Städte in Ungarn und Siebenbürgen.

Hofämter.
Stadrhauptmannschaften.

Polizey - Direktionen.

CensurS - Behörden und Bücher - Revisions - Aemter in den
Provinzen.

Provincial - Landes - Commissariate.
/^Straßenbau - Direktionen.

Die Semtemviral - Tafel in Ungarn.

Die königliche Tafel in Ungarn und Siebenbürgen.
Dre Bannal - Tafel in Croatien.

Die Gerichtstafel in Ungarn , Croatien und Siebenbürgen.
Sämmtliche Civil - und Militär - Appellations - Gerichte.

Sämmtliche landesfürftliche Gerichtsbehörden i . Instanz.

Magistrate und Landgerichte nur in Cruninal - Angelegen¬
heiten und schweren Polizey - Uebertretungen , dann bey
Einsendung der Justiz - und Pupiüar - Tabellen an die
Appellations - Gerichte.

Ungarische Hofkammer.

Siebenbürgisches vereinigtes Cameral - und montanistisches
Thesaurariat.

Die Zollgefällen - Administrationen , Jnspectorats - und

Dreysügstämter mit allen ihren untergeordneten Aemtern,
als : Zoll - , Legstätts - und Wegmauthäinter.

Sämmtliche Gefälls - Direktionen , Administrationen und

Finanz - Intendanzen mit den ihnen unterstehenden Salz-
und anderen Aemtern und bey dem Lotto - Gefälle die

Lotto - Collecturen in der amtlichen Correspondenz mit
ihren Administrationen.

Die Staats - und ungarischen Cameral - Güter - Admini¬
strationen.

Die Verwaltungen des politischen Fonds sowohl in den
deutschen Provinzen als in Ungarn.
Band xv.

Die Cameral -,Dreyßkgst -,Salz - und Forst - Znspectorate
in Ungarn und Siebenbürgen.

Sämmtliche landesfürstliche Haupt - und Provincial - Las¬
sen.

Dis Oberst - Hofpostamts - Verwaltungen / dann alle Pro¬
vincial - Oberpost - Verwaltungen und Postämter.

Die Postwagens - Direktion und sämmtliche Postwagens-
Expeditionen in den Provinzen.

Die Dicasterial - Gebäude - Inspektion.

Das General - Hof - Laxamc mit allen Provincial - Tax-
ämtern.

Das Hofkammer - Archiv , die CivÜ - Bau - Direktion.
Die Banco - , Brücken - und Wasserbau - Aemter.

Die Direktion der Domänen , Tax - und Stämpel - und
der vereinigten Gefälle in dem lombardisch - venetiani¬
schen Königreiche.

Die Hof - und  sämmtlichen Provincial - Kammer - Procu-
raturen.

6aus . iUeA. Direktorat in Ungarn.

Das Fiscal - Direktorat in Siebenbürgen.

Die Hof - und Staats - Aerarial - Druckerey.
Das Seidenbau - Jnspectorat.
Die Fabriken - Inspektion.

Sämmtliche k. k. Aerarial - Fabriken.

Dre Haupt - und Provincial - Münzämter.

Die General - Land - und Hauptmünz - Probier - Aemter.
Sämmtliche Punzirungs - Aemter.

Die Bergwerks - Verlags - und Produkten - Verschleiß -Di¬
rektion und Factorey in Wien.

Die Bergämter und Berggerichts - Substitutionen.

Das Oberst - Kammer - Grafenamt zu Schemnilz.
Die Gold - und Silber - Einlösungs - Aemter.

Die Berg - Direktion und Districrual - Berggerichte.
Die Eisen - Guß - und Aerarkal - Hammerwerke.
Das Hofkriegs - Archiv.

Die Justiz - Normalien - Commission.
Die Acten - Untersuchungs - Commission.

Das Haupt - Genie - Amt und Artillerie - Hauptzeugamt.

Sämmtliche General - Commanden , dann Regiments - ,
Stabs - und Festungs - Commanden.

Die Militär - Gränz - Commanden.
Der General - Ouartiermeister - Stab-

Das Oberst - Schiffamt.

Die Direktion der Militär - Kirchenangekegsnheiten.

Die Militär - Verpflegsämrer , Approvisionirungs - Maga¬
zins - Aemter.

Das üustieiurn rnilitars rnixtnm.

Die Ober - Kriegs - und Feld - Kriegs - Commissariate
Die Contumaz - Aemter . .
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ü . Von den öffentlichen Anstalten.

Sämmtliche unter der unmittelbaren Leitung der Staats¬
verwaltung stehende Schul -- und Bildungsanstalten , dann
Consistorien - Vikariate und Decanate in Schulsachen,
in der Correspondenz mit Behörden.

Nachstehende Personen und Branschen sind

Die Vice - Präsidenten der Appellations - Gerichte , da sie
unter den Vice - Präsidenten der Landesstellen bereits

enthalten sind , so wie die Präsidenten der k. k. nicht
mit dem Magistrate vereinten Wechselgerichte , da sie

unter den Präsidenten der landesfürstlichen Gerichrsbe-
höt-den erster Instanz ebenfalls schon begriffen sind.

So wie diese hat auch der Lomes der sächsischen Nation
in Siebenbürgen , da er den Obergespänen daselbst gleich
zu achten ist, die Postporto - Freyhett zu genießen . Nach
eben jener Bestimmung sind:

Das Fuhrwesens - Corps , so wie die Fuhrwesens - Posto-
Commanden , deren Depots und Divisionen.

Die Garnisons - Artillerie - und die Artillerie - Posto - Com¬
manden.

Die Divisions - und Brigade Commanden.
Die Jäger - Bataillone , die Garnisons - und Grenadier-

Batarllone.

Das Pioniers - , Sappeurs - und Mineurs - Corps.
Die Gränz - Cordons und derselben Compagnie - und De-

taschements - Commanden und Rechnungs - Kanzelleyen.
Die Cambiaturs - Commanden sammt den nähmlichen Un-

rerabtheilungen derselben . Die Landwehr - Bataillons - ,
dann die Werd - und Evidenthaltungs - Commanden , die
Militär - Sammelhaus - Commanden.

Die Transports - Commanden.
Die Stockhäuser.
Die Militär - Spitäler und ihre Filialien.
Die Cadetten - Compagnie.
Die Militär - Gestüte , da diese sä'mmtlich unter den in je¬

nem Verzeichnisse aufgeführten Commanden bereits ver¬
standen sind , in der Dienst - Correspondenz sowohl un¬
ter sich als mit den ihnen Vorgesetzten Behörden.

Dagegen sind : Die Bataillone , Divisionen , Compagnien

oder Escadronen , welche , von ihren Linien - Regimen¬
tern getrennt , einzeln detaschirt sich befinden , nur in

der unmittelbaren Dienst - Correspondenz mit den ihnen
Vorgesetzten Regiments - Commanden.

Sämmtliche unter der unmittelbaren Aufsicht der Staats¬

verwaltung stehende Scrafhauser , dann alle öffentlichen

wohlthätigen Anstalten als : Krankenhäuser , Waisenhäu¬

ser , Versatzämter.

Die k. k. Kriegs - Lassen , da sie unter den in jenem Ver¬
zeichnisse genannten landesfürstlichen Cassen bereits ent¬
halten sind , so wie auch die k. k. Gewehr - Fabriken.

D :e Regiments - Erziehungshäuser und die k. k. Eguitations-
Jnstirure , die nach jenem Verzeichnisse unter die öffent¬

lichen Schul - und Bildungsanstalten zu zählen sind.
Die Militär - Medikamenten - Regie und Depots , dann die

Feld - Apotheken , welche unter den in jenem Verzeichnisse
angeführten öffentlichen Anstalten begriffen sind, m der
Dienst - Correspondenz sowohl unter sich, als Mit den
ihnen Vorgesetzten Behörden.

In eben dieser Correspondenz sind jedoch der Dienstverhält¬

nisse wegen nachfolgende Branschen , von der gleich ba¬
ren Bezahlung des Portos frey zu halten:

Die Hof-  und Provineial - Sraatsbuchhaltung.
Die General - Remonrirungs - Inspektion sammt den Be¬

schäl - und Remontirungs - Departementsund Comman-
danten.

Die Artitterie - Direction und die Artillerie - Distrikts -Di¬
rektion.

Die Militär - Fortifications - und Genie - Distrikts - , dann
Local - Direktionen und Bauämter.

Die Militär - Sanitäts - und stabsärztlichen Direktionen.
Die Feld - Superiorate.
Die Feldzeugämter sammt deren DetaschemenrS.

Die Pulver - und Salniter - Inspektionen und deren De-
taschementS.

Die Conscriptions - Revisoriate.
Die Monturs - Oekonomie - Commissionen , deren Depots

und Compagnie - Commandanten.
Die Invaliden - Haus - Commissionen und deren Filialien.
D re Militär -, Granz -, Marsch - und Führungs - Commissa-

riate.

Die Militär - Bade - Inspektionen.

Die Central - Erläuterungs - Commission zu Stadt - En-
zersdorf auf die Dauer ihrer Existenz.

Die k. k. Schiffämter , dann schiffamtlichsn Posten.

unter den von der Entrichtung d«r Brwfpost - Gebühren ausdrücklich Be-

freyten bereits verstunden:
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Formular Nr. 4.

Post -Ausgabs -Journal für den Monath N.
über die von - . . in . . . officivsen Briefschaften.

Datum. St -ick. An p» e n, Wohin.

ML. Nahmen des überneh
wenden Postbeamten.

Summa.

Täglicher Betrag des Post-
Porto's.

kr.

Daß vorstehende Aufgabe der Briefschaften sowohl, als der beygesehte Betrag seine Nichtigkeit habe, wird dadurch bestätiget.
(8- L.) ^ Unterschrift der aufgebenden Brausche,-

Formular Nr. S.

Datum.

Post - AbnahmS - Journal.

Stück. Von wem Woher.

Täglicher Betrag des Post
Porto's.

fi. kr.

.i . . . s fl.

ML. Dieses ist der Betrag der nachfol¬

genden an diesem Tage eingelaufenen
Briefe.

ML. Hierher seht an jedem Tage der Post¬

beamte, welcher die Briefe übergibt,
seinen Nahmen.

Summ-a

Daß vorstehende Abnahme der Briefe sowohl, als der beygbschte Betrag, feine Richtigkeit habe, wird hierdurch bestätiget.
(I,. 8.) Unterschrift der abnehmenden Bransche.



Besetzung der Samviaturs-
Beamten - Stellen in der Mi¬
litär - Gränje.
Hkth. am 3. Jun . 78». O , 756.

Das ZaMbiaturS - Personale
ist in Eid und Pflicht zu neh¬
men.

Jurisdiction desselben.
Hfth.am >8. Aug. 79»- L 219 ,.

» » >7. Oct . 792 . 8 2932.
„ » 9. Nov . 808 . 8 43 <>2.

Ansprüche der Cambiaturi-
sten auf Wiesengründe.
Hktb. am 2. Iun . 790. 8 66 «.

,, » 7. Srp . 8 , 5.88933.
» 8. Aeb . 8,6 . 8 567.
» » 8. Jul . 816 . 8 , 65,.

Uniformirung der CamSia-
turisten.
Hkth.am , 3.März8,5 . 8 >,3 >.

Jeder Eambiaturist hat sich
die » otbigen Pferde , Wagen,
Geschirre rc. rc . selbst bcvzu-
schaffen.
Hkth. am -0. Apr. 8>>. 8 .«n . .

. ,> 4. Fed . 8 . 3. u 4o3.

Unentaeldliche Vcnstellung
der Pf rde bei) Visitations-
Reifen der Eambiaturs - Di¬
rektoren.
Hkth. am >9. Jan - 8 ,, . 8 >65.

Obliegenheiten der Eambi-
aturisten-
Hkth. am . 3. Apr . 3 >5. l -955.

Eigenschaften und Behand¬
lung der Postillone.
Hkth. am >3. Avr . 8 >5. 1 >955.

» » 6. März 817. 1, 69 ,.
« „ >>. Apr. 8. 3. l 6378.

Uniformirung derselben.
Hkth .am - 3. Märj8 >5. 8 >,3i.

I.IV. H- Uptstück. VU. Abschnitt.

VII.  Abschnitt.
Don de » Cambiaturen i » der Militär - G ranze.

h. >4822.

Die Stellen der Cambiaturs - Beamten in der Gränze sind verdienstlichen Hauptleuten

und subalternen Officieren , oder auch Unter - Officieren , welche dazu die Fählgkert haben,
und die nöthigen Sprachkenntnisse besitzen , zu verleihen ; es haben daher die Regimenter und

Corps mit Ende eines jeden Militär - Jahres über derley Individuen eine Eingabe  nach
dem Formulare ^ , dem Vorgesetzten General - Commando einzureichen.

h. i/s 323 .

Das in den Cambiaturen angestellte Personale ist gleich dem übrigen Gränz - Ertra-

Personale bey ihrer Anstellung in Eid und Pflicht zu nehmen , und aus dem Granz - Pro-
venten - Fonde zu besolden . Sie unterstehen in Streitsachen der Militär - Jurisdiction ; auf
die in das OUieiosum einschlagenden Gegenstände aber haben die Militär - Behörden keinen

Einfluß zu nehmen , da sie sich gegen die Hofpostbuchhaltung verrechnen.
h. 14324.

Von den Cambiaturisten erhält jeder 12 Joch Wiesengründe , und wenn diese nicht

aufgefunden werden können , dafür ein Aequivalent im Gelds . Auf die Zufuhr des Brenn¬

holzes jedoch haben sie keinen Anspruch.
h. »4325 .

Den Cambiaturs - Beamten kann eben so wenig , als den Beamten aller übrigen Vor-

waltungszweige in der Militär - Gränze , eine Uniform anbefohlen werden ; wenn jedoch ein
oder das andere Individuum sich eine Uniform anschaffen will , so ist sich hierbey nach der im

10 . Abschnitte des zweyten Hauprsiückes vorgeschriebenen Belehrung zu achten.
h. 14326.

Jeder als Cambiaturist angestellte pensionirte Officier hat seine Pension beyzubehalten,
da er so , wie die übrigen , aus der Wirklichkeit hierzu angestellten , und einen jährlichen Ge¬

halt beziehenden Individuen verbunden ist , sich die nöthigen Wagen , Geschirre , Requi¬
siten u . s. w. beyzuschaffen , stets die für seine Cambiatur bemessene Anzahl an Pferden bereit
zu halten , und die Fourage entweder selbst auf seinen eigenen Gründen zu erzeugen oder diese

sich durch Anschaffung beyzuschaffen.
L- 14327.

Bey den Visitations - Reisen der Cambiaturs - Direktoren hat jede Cambiatur 2 Pferde
unentgeldlich , das ist : ohne Bezahlung des Rittgeldes , an dieselben beyzustellen.

^ tz. 14328.

Die Cambiaturisten haben sich die sichere und schleunige Beförderung aller Briefschaf¬

ten , officiosen EstaffeUen und Counere zur strengen Pflicht zu machen , als im Falle einer

gesetzwidrigen Beförderung oder einer durch Nachlässigkeit und Unachtsamkeit entstandenen
Verzögerung der Cambiaturist zu bestrafen ist.

h. 14.32Y.

Die Postillone müssen Leute von guter Conduite und dem Trünke nicht ergeben seyn.
Die Cambiaturs - Vorsteher haben denselben ihre Pflichten sorgfaltigst einzuprägen , und sie

zugleich mit aller Strenge zu verhalten , daß sie sich mit den ihnen von Privat - Reisenden
abzureichenden Trinkgeldern begnügen , und die Reisenden durch keine weiteren Zudringlich¬
keiten und Forderungen belästigen ; widrigen Falls derjenige , gegen den eine Klage dieser Art
Vorkommen sollte , strenge , und nach Befund der Sache , mir körperlicher Züchtigung und

Entfernung vom Cambiaturs - Dienste zu bestrafen ist.
h. i 433 o»

Die Uniformirung der Postillone hat bey feyerlichen Gelegenheiten in rothen Röckcln,
mit schwarzen Kragen und Aufschlägen von Tuch besetzt , mit silbernen Bönchul undmirglat-
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ten weißen Knöpfen zu bestehen . Auf den Hüten haben sie gelbe und schwarze Federbüsche

und über die Schulter gelbe und schwarze Schnüre mit einer gleichen Quaste und anhängen-

dem gelben Posthorns zu tragen , außer dem steht den Postillonen ihre Kleidung ganz frey,
-jedoch müssen sie bey jedem Postritte mit der gedachten Schnur und dem Posthorns verse-
hen seyn.

tz.
Zur Herstellung einer angemessenen Controlle haben die Cambiaturisten nach folgenden

Beobachtungen sich zu richten:

s . Ist jeder Brief , er mag in dem nähmlichen Lande bleiben , oder in ein anderes zu lau¬
fen haben , bey der Abgabe mit dem Aufgabsorte verläßlich zu. bezeichnen.

d . Hat diese Bezeichnung in schwarzer Farbe , mittelst eines Handstämpels zu geschehen,
der von den Cambiaturen und kartirenden Briefsammlungen aus Eigenem beyzuschaffen,
den einfachen Briefsammlungen aber von denjenigen Stationen zu verschaffen ist , denen

sie zugewiesen sind, und in deren Nahmen die Stämpelung zu geschehen hat . Nur bey den
Cambiaturen , wo die Abgabe sehr unbedeutend ist , kann diese Bezeichnung , welche
aber auch dort keineSwegcs unterbleiben darf , ohne Handstämpel , nur mit Tinte leser¬
lich geschrieben , vorgenommen werden.

o . Zst dafür Sorge zu tragen , daß dieser Abdruck jedes Mahl leserlich sey', und die

Stampilien selbst , zur Verhütung eines vorschriftswidrigen Gebrauches , immer ge¬
hörig verwahrt werden.

ä . Da , wo Controlle oder controllirende Officiere bestehen , hat jene Stämpelung nur unter
ihrer Aufsicht zu geschehen , und dieselben haben sorgfältig darüber zu wachen , daß kar-

tirende Beamte oder »Cambiaturisten nur gestampette Briefe in das zu eppedirende Pa¬
cket aufnehmen.

j v . Bey einfachen Stationen hat einzig und allein der Cambiaturist , und bey Briefsamm¬

lungen ohne Unterschied einzig und allein der Briefsammler für die Abdrückung des
Stämpels zu haften.

f. Bey der Abgabe , das ist : vor der Zustellung der Briefschaften an die Adressanten,
ist jedem Briefstücke , und zwar auf der Siegelseite , der Datum des Ankunfttages mit
Rothel oder Tinte beyzusetzen.

Die Außerachtlassung oder Übertretung dieser Vorschrift ist an den Schuldigen , nach

einer vorher gegangenen fruchtlosen Ermahnung , mit einem strengen Verweise , zum zwey-

ten Mahle mit der Sperre und Einziehung einer monathlichen Besoldung , zum dritten
Mahle mit der Einziehung eines zweymonathlichen Gehaltes , und nach mehrmahligenFällen

mit der Entlassung vom Dienste , und dem Verluste der Cambiatur und Briefsammlung un-
nachsichtlich zu bestrafen.

Wie die Controlle sicher zu
stellen ist.
Hkth. am ' 7. Nov . 8 .7. s 529z.

§. 1̂ 332.
Damit bey Absendung und Einlangung der Recepisse kein Verstoß unterlaufe , hat die Deobachtungenwegen Ab-

abspedirende Cambiatur die Schreiben oder Packete oben mit einer Nummer zu bezeichnen , Endung und Einlangung der

welche , von r angefangen , durch einen ganzen Monarh in ununterbrochener Zahlenord-

nung fortgeführt werden muß . Unter dieser Nr . ist nachher der Monathtag , ferner weiter
unten die Worte ei - Za Ueeexisse,  die Benennung der absendenden Behörde , oder des
Individuums , mit dem Orte derselben , sodann die Adresse zu setzen , wie das Formular L
zu entnehmen gibt.

h. » 4333 .

Diesem auf vorstehende Art von außen eingerichteten Schreiben oder Packete ist unter Auibinöung der Gegen, Re-

Einein von der abssndenden Behörde eines Briefes ein mit der nähmlichen Nr . , welche das " pmc,
Schreiben oder Packet auswärts Hac,  versehenes , bis zur Unterschrift auszufertigendes Re¬
cepisse nach dein Formulare 6 auf den Rücken dergestalt beyzubinden , daß der Inhalt die¬

ses Necepisses durch das darauf liegende Schreiben ganz bedeckt, mithin davon nichts ersicht¬
lich gemacht werde.



2öo

Verfassung der Verzeichnisse
über die recepissirten Briefe.
Htth. am r». Oct. 766.

Verwahrung der Ordinüre-
Teüetsen.
Hkth. am »6. Dec . 8: 6. N H886.

Vertilgung der nicht abge-
sendeten und als unanbring-
bar zurück gelangten Briefe.
Hkth.am »>. Sep . 817. ü 3SS6.

Nummcrirung der Stunden¬
pässe bey Estaffetten.
Hkth am-v. Dec.8>g. s 5S78.

l -IV. Hauptstück.  VH . Ahschn^kt.

Z. , 4334 .

Ueber dergleichen Schreiben oder Packete ist bey jeder betreffenden Cambiatur , nebst
dein , daß sie wegen des Psrtv 's auch m dem Journals - Bogen eingetragen werden müssen,

ein besonderes Verzeichnis;  nach dem Formulare v zu führen , in welchem auf eines -.
Seite die Schreiben oder Packete nach ihren Nummern , welche sie auswärts erhalten , ein¬

getragen , auf der Gegenseite aber die Recepisse , wie sie eintreffen , eingeschrieben werden.
h. i4335.

Die Cambiatunsten haben die Ordinäre - Felleisen bey eintretendem Regenwetter nicht

nur gegen die durchdringende Nasse zu verwahren , sondern auch in dem Stundenpasse jeder¬

zeit anzumerken , ob solches von der nahe gelegenen Station wohl conservirt eingetroffen sey;
widrigen Falls sowohl jene Cambiatunsten , welche an der vernachlässigten Verwahrung des

Felleisens Schuld tragen , als auch jene , welche solches indem  Srundenpasse anzumerken
unterlassen , zu der vorschriftmäßig bestimmten Geldstrafe unnachsichtlich zu verhalten sind.

H. 14336.
Jede Cambiatur hat die nicht abgesendeten und als unanbringbar zurück gelangten Briefe

und Packete , welche nach verstrichenen vierwöchentlichen und rücksichtlich derzweymonathlichen
Frist zur Verbrennung gelangen sollen , unmittelbar an die Hauprpostbuchhaltung einzusen-
den . Die Einsendung hat monathsich mit dem Briefkarten - Journale zu geschehen . Vor der

Absendung müssen diese Briefschaften nach dein Formulare L verzeichnet werden . Ein Exem¬

plar des Verzeichnisses hat jede Cambiatur zu behalten , eine Abschrift davon aber dem Brief¬
karren - Journale beyzuschließen.

Die Briefe und Packele müssen nach den zwey Gattungen , nahmentlich nicht abge¬

sendete und unanb ringbare,  abgetheilt , in eigene Umschlagöbogen eingemacht , jedes
dieser zwey Packete mit dein amtlichen Siegel wohl gesiegelt , urch auf der Aufschrift das Post¬
amt,  die Zahl und Gattung der inliegenden Briefe , und von welchem Monathe sie sind,

angegeben werden . Ware gar keine oder nur eine Gattung solcher Briefe vorhanden , so hat
die Anzeige davon im ersten Falle auf einem eigenen Blatte Papier , und im zweyten Fülle
auf dem Verzeichnisse , welches für die eine Gattung Briefe gemacht wird , zu geschehen.
Die Absendung der Briefkarren - Journale muß binnen den ersten acht Tagen mit Ablauf eines
jeden Monathes mit recommandirten Briefen Statt finden . Gegen diejenigen , welche sich

eines Verzuges schuldig machen , und die Beylegung der zur Verbrennung bestimmten zwey
Gattungen Briefe , oder die Anzeige , daß keine solchen Briefe vorhanden sind , unterlassen,

wird für jeden Tag Verzug die bestimmte Strafe mit 3o kr. für jede Cambiatur vorgeschrie-
ben . Allen Cambiaturen wird eine Verletzung oder Entsiegelung der zur Verbrennung bestimm¬

ten Briefe strenge untersagt.
H. 14337.

Die Stundenpässe sowohl der Dienst - als Privat - Estaffetten sind zu nummeriren . Bey
Nummenrung der aufgegebenen Privat - Estaffetten aber sowohl indem Estaffetten - Protokolle

als auch auf dem Stundenpasse mit Nr . r jährlich anzufangen , und auf solche Art bis zum
Schlüsse des Jahres fortzufahren . Da aber auch die Dienst - Estaffetten ihre fortlaufenden
Nummern haben , und hieraus leicht eine Vermengung entstehen könnte , so ist die Nummer
der Privat - Estaffetten mit einem starken Striche zu unterstreichen , und unter dem Striche
sind die 2 Buchstaben und L . Hk. L .) beyzusetzen.

In dem Falle , wenn eine derley Estaffette einen Curs durchzulaufen hat , worauf sie

vom Postamte ihrer Aufgabe mehrere Oberamter zu betreten hat , ist zwar von jedem dieser
Aemter der mitlaufende Stundenpaß zu erneuern ; allein bey dieser zu geschehenden Erneue¬
rung muß nicht nur das Damm , der Ort des Aufgabsamtes und die Aufschrift der Depesche,
sondern auch die Nummer des ersten oder Original - Stunden - Passes jederzeit in den zu er¬
neuernden Stundenpaß übertragen werden.

Bey Zahlungen der für die Beförderung der Privat - Estaffetten  ins Verdienen gebrach-
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ten NiLtgelder ist in den Zahlungs - Currentalien nicht mehr das Datum allein , sondern auch
die Nr . der Estaffette , wofür die Zahlung geleistet wird , anzusetzen . Die durch Beförderung

der Privat - Estaffetten ins Verdienen gebrachten Rittgelder sind den hieran Theil habenden
Stattonen nicht lange vorzuenthalten , sondern die Berichtigung nach Verlauf eines jeden

Monathes um so gewisser zu leisten , als bey vorkommenden Klagen der Schuldtragende ohne

Rücksicht zur Strafe zu ziehen ist.
H. 14338.

Die bey den Cambiaturen eingehenden Post - Ports - Beträge müssen für den Proven-

ten - Fond , welcher die Cambiaturen erhalten muß , verrechnet , und monathlich an die Pre¬
venter : - Cassa abgeführt werden . Nur die Estaffeten - und Rittgelder bleiben den betreffenden

Cambiaturisten überlassen ; die Cambiaturisten in Slavonien jedoch beziehen für die ordinäre

Postverrittung auf dem vor - und rückwärtigen Curse keine Rittgelder , sondern dafür ein
jährliches Pauschale.

§. 1433g.

Die monathliche Abfuhr der eingehenden Gefalle an die betreffende Grä 'nz - Regi¬

ments - Prsventen - Cassa hat nach dem abgeschlossenen Post - Journale zu geschehen . Die

Prsventen - Cassa hat sodann den abgeführten Betrag als Deposita in Empfang zu stellen,

bey m Ausgange des Militär - Quartales und bezugsweise nach Erhalt der Hofkriegsbuchhal-
tungs - Liquidation in dieser Eigenschaft zu verausgaben , und unter Zulegung der Liquida¬
tion als Cambiaturs - Gefälle in Empfang zu stellen.

H. 14340.
Da in der Gränze die Correspondenz im Schul - , Studien - und Literatur - Fache vom

Post - Porto befreyet ist , so haben die Stationen , wo derley Briefe aufgegeben werden , un¬
ter obiger Benennung das Post - Porto dafür mit dem Beysatze »nicht bezahlt«  in den

monathlich der Hofkriegsbuchhaltung einzusendenden Summarien aufzuführen.
H. i 434 '.

Das mit der Monathrechnung an die Hofkriegsbuchhalrung einzusendende Summa-

rium  ist dem Dienst - Correspondenz - Journale der Salz - und Dreyßigst - Aemter gleich zu

stellen , und dieses von den betreffenden Aemtern unterzeichnen und bestätigen zu lassen , ohne

jedoch in dem Briefkarten - Journale diesen Betrag separirt in Empfang zu stellen , weil das

Auf - und Abgabs - Porto ohnehin jedes Mahl in der Karte in Empfang genommen werden muß.
§. 14342.

Die Cambiaturen haben alle Viertel - Jahre die Verzeichnisse der ver rechne¬

ten und liquidieren Beträge am Brief - Porto  nebst ihren allsnfallsigen For¬

derungen an Amtsgehalt , Rittgeld und Beyhülfen nach dem Formulare l? zu verfassen.
H. 1434̂ »

Die Grä 'nz - Regimenter haben mit den betreffenden Cambiaturisten vierteljährig abzu¬

rechnen , wie es der Abrechnungsausweis  O zeigt , wobey zu bemerken ist , daß bey

jedem Betrage , der als Gebühr angerechnet wird , die betreffende Verordnung unausbleiblich
angezogen werde . Die Abfuhr der Geldbeträge hat in jenen Grä 'nz - Proventen - Fond zu ge¬

schehen , aus welchem die AmtSgehaAe des betreffenden Cambiarurs - Personals und alle son¬
stigen Auslagen bestritten werden , und welcher dagegen das Brief - Porto bezieht.

Verrechnung der Post-Porto-,
Beträge und Estaffette» - Ritt¬
gelder.
Hkth. aM 10. Apr. 7?3. N >3-73.

» »« 3o. Oct. 7y3. N
» » 27. Feb. L11. N 636.

» » 9. Jän . 8>3. N 6^.

Monathliche Abfuhr derCam-
biatucs - Gefälle.
Hkth. «M H. Mai ) So8. ll r5S3.

Wie die Post - Porto - Be¬
träge Ver Briefe im Schul - .
Studien - und Literatur - Sa¬
che aufjuführen sind.
Hkth. am »3. Jul . 8o3. N 2, 07»

Wiedas an dieHofkriegsbuch-
haltung einjustudenve Sum-
marium zu stellen ist.
Hkth. am -. März L, 6. a 85 >.

Verfassung der vierteljähri¬
gen Eingaben.
Hkth.am - 5. Märj 8o8. N >o59.

Abrechnungder Gränz -Regi-
Mentermit den Cambiaturen..
Hkth. am r7.Feb . 8 ,, . N 636.

,> r» >7.Vtarj8 >b . n itiZt.

Zu diesem Endzwecke hat das General - Cominando von allen Militär - Branichen, dre

ihre Dienstbriefe an die Grä 'nz - Cambiaturen abgeben , oder von diesen erhalten , die Post-
Journale sich vierteljährig vorlegen zu lasten , die , wenn sie von allen beysammen sind , mit¬
telst eines kriegscommissariatisch gefertigten , die Brief - Porto - Beträge jeder einzelnenBran-

sche monathweise summarisch specisicirenden Hauptentwurfes an die Kriegs - Cassa mit dein

Aufträge zu übergeben sind , die in dem Hauprentwurfe ausfallende Haupt - Summe de?
Proventen - Cassa gegen ihre von dem respicirenden Feld - Kriegs - Commissariate zu vidirends
Quittung zu erfolgen.

7»Band xv.



Verrechnung der Nittgeldee.
Hkrh.am >7- März8 >6. 8 >v3i.

Jährliche Einsendung der
Einkünfte der Eambiaturen
an den Hofkriegsrath.
Hkth . a», 7. Scpt . 793. L Z74S.

Aufstellung »0» Briefsamm,
langen;

Atiieirung deufelbeo;

Ansprüche der Briefsamt »»
ler auf die Emolumente;

Fassung der Manipulations-
Druckpapiere.
HkrH. am * l . Jan . 8 ,3. 8 >47.

LI V. Hauptstuck . VH . Abschnitt.

§. 14344.

Die Rittgelder siyd bey Einlangung der vierteljährigen Post - Porto - Liquidationen der

Hofpostbuchhaltung unter Zulegung dieser Liquidationen , und gegen Quittungen der betref¬
fenden Cambiaruristen rn den Proventen - Lassa - Journalen nach den abtheiligen Stationen

zu verausgaben . Sollten die Verhältnisse des einen oder anderen Cambiaturisten nicht
gestatten , die erste vierteljährige Liquidation abzmvarten , so ist denselben ein verhältnißmä-
ßiger Vorschuß aus der Provenren - Cassa zu leisten , und solcher bey Berichtigung seiner li¬
quidirren Mittgelder wieder herein zu bringen«

H. 14846.

Die Re ch nungen über die Einkünfte der C a mbiaturen  sind jä  h rlich
zuverlässig an den Hofkriegsrath einzusenden.

tz. »4846.

An jenen Orten , wo keine wirklichen Eambiaturen bestehen , sind sogenannte Brief¬
sammlungen  aufzustellen . Diese treten zwar mit ihrer Amtshandlung in den Wirkungs¬
kreis einer Cambiaturs - Station , haben jedoch keine Pferde zu erhalten , und beziehen daher
auch weder Besoldung , noch Rittgeld , sondern eine fünfpercentige Remuneration von der

.ganzen reinen Einnahme , die sie monalhlich an die Cambiatur , welcher sie unterstehen , ge¬
gen Schein abzuführen haben , wo ihnen sodann nach geschehener Abrechnung ihre Provision

gegen Quittung verabreicht wird . Hierzu sind , da für einen dertey subordinirten Briefsamm-
ier jede Cambiatur zu hafcenchat , mur immer treue und fähige Individuen m Vorschlag
zu bringen.

h. ' 4 ^47 '

Die Briefsammlung hat a-lle Posttage , es mag ein Brief Vorkommen , oder nicht , der

Cambiatur eine K a r r e nach dem Formularen einzusenden . Diese hat solche unentgeldlich zu
bestätigen , und der Briefsammsung zurückzu schicken, welche sodann selbe dem Journale zualle-
girenhat . Eben so hat es nach dem Formulare .I mit jenen Briefen zu geschehen , die der
Briefsammlung zur Bestellung oder Weitersendung eingeschickc werden . WaS aber die Ioure

nalisirung aller auf - und abzugebenden , dann ab - und einlaufenden Briefe betrifft , so hat der
Briefsammler ein Journal  nach dem Formulare U zu halten ; auch liegt ihm ob , ein

Protokoll  übex die recommandirten Auf - und Abgabs - Dienst -, und Privat - Estaffetten zu
führen . Welche Gebühre ^ er abzunehmen hat , wird ihm jederzeit durch di - Cambiatur an-
gezeigt werden.

Das Briefkarten - Journal wird mongthlich abg «schlossen , mit den dießfallsigen Karten
und einer Conügnation über die Ausgabs - Dienst, - Estaffetten , denen die Eertißcgte sammt

den eingetausenen Stundenpässen beyzulegen sind , wenigstens binnen acht Tagen nach Ver¬
lauf des Monathes an die Hofposthuchhaltung eingesendet.

tz. 14843.

Die Briefsammler haben auf die eingehenden Emolumente , als Recepisse - und Estaf¬

fetten - Expeditione - Gebühr nach Abschlag der Druck - und anderer Kosten , zur Hälfte An¬
spruch zu machen ; wenn aber der Briefsammler die Auslagen auf die Recspisse und Estaffet¬
ten - Stundenpässe , dann auf Siegellack , Spagat und Packpapier allein bestreiten muß , so
gebühren ihm diese Emolumente ganz allein.

tz. 1.4349 -

Die Manipulations - Druckpapiere , als Briefkarten , Manuale , Journale , sxOLeio-
Scheine und Correspondenz - Blätter , erhält die Briefsammlung halbjährig von der Cambia-

rurs - Direktion , die Protokolls - Bogen aber , so wie die Otl 'ieio - Stundenpäffe von der
Hofpostbuchhaltung auf jedesmahliges Verlangen gegen einen Schein.
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Formular

Cons i g u a L ion
N . N . Regiment oder Corps.

über nachbenannte astgediente und wohlverdiente Ober - und Unter - Officiere , welche zu Combiaturisten -- Stellen
angemessen sind , und hierzu Lust haben.

Tauf - und

Zunahmen.

N

D G

Haben Kinder

s-;

Dienstjahre nach den be>

kleidenden Chargen im

Regiments.

Sprachen,
welche sie

N

d

Können aus ei¬
genem Vermö¬
gen bey Antre¬
tung der Post¬
stellen auf Ab¬
lösung der Rea¬
litäten , Pferde
u . dgl . verwen

den.

G fl- kr.

Anmerkung.

8iZn . N - am . . ten 18 . .

Formular L ._

ml Jahre 18. . von N. N. zu N ° N.
A n

N . N . zu N . N.

Nr . gegen Necepisse.

Nr . , .

Formular 6.
N. N. am . . ten 18

N . N . Behörde oder Partey zu N . N . versendet heute besiegendes Packet nnt diesen
L I.) Siegel (2 bis 3 Mahl verwahrt ) wiegt . . . Pfund . . Loth. Netto . . . fi. . . kr.

An N . N . »u N . N.

Obiges Packet Nr . i , wie beschrieben, ist dem N . N . hier heute zugestellt worden.
8iZrt . N . am . . ten r'6

N . N . , Unterschrift»

Formular v.
N. N. (Behörde)

Band



?.84 L.IV. H aupt stück. VH. Abschnitt.

Formular L. Cambiatur N . N.

V e r z e ichniß
der mit Ende des Monathes N . 18 . . zur Verbrennung liegen gebliebenen Briefe.

Nahmen der Adressaten-

Nicht abgeseu-

dete Briese.

Zahl.

Uuanbringbare

Briefe.

Zahl.

Porto von unanbringbaren
Briefen.

In Convcn-
tionS - Münze

fl- kr.

^Einlösungs¬
scheinen.

fl- kr.

N . N . Postmeister oder Cambiatunst.

Formular ib' .
V e r z e i chniß

vom . . . bis . . . 18 . .

S

Nahmen der Cambiaturen.

Ganzer Betrag
des ordinären
Brief -Pocto 's.

fl- kr.

Vermöge Revision durch Ein¬
trägen der Briefporto - Be

träge in das Journal hat sich
befunden

weniger. mehr.

fl- kr. fl. kr.

^ 6)
K §
L ^
L

I IQ § )

V §

.R

fl.

^ uZ L̂
Z) -r

^ L

12 s Z
^ s
c: ^ ^

-« «O ^

V

^ « Z

fl- fl. kr.

Formular O. N . N . Grän ; - Regiment.

Abrechnungsausweis vom . . bis . . 18 . .
mit den nachbenannten , in dem Bezirke des oben gedachten Regiments angestellren Combiaturisten , was nahmlich
denselben auf oben gedachte Zeit an Gehalt , Rittgeldern und sonstigen Beytragen gebühret ; was dagegen das oben
gedachte Regiment mittelst des Monath - Actes entworfen , mithin der Cambiaturist zu empfangen oder zu erhalten

hat,  und zwar:

Cambiatur Station N - N.

Gebühr.
An Gehalt .
An Rittgeldern

Abzug
Empfang.

Zusammen die Gebühr

Wird nun jenseitige Gebühr -dagegen gehalten mit
So behält die Skatiou N . N . eine rechtmäßige Forderung von

Zusammen der Empfang

fl. kr.

Sage . . Gulden . . kr. W . W . , welche der oben genannten Cambiatur - Station für die Zeit von . .
bis . - als nachträgliche Gebühr noch zu gute kommen . 81^ 11. . . N . N . , Rechnungsführer.

Revidirr , nach den erflossenen hohen Verordnungen nach den Monath -Acren und sonstigen Documenten ( mit
oder ohne ) Bemerkung richtig befunden . 8i § n . . . N . N . , Feld - Kriegs - Commissar.



Unterschrift Präsentirt

Formular I.

Rückwärtige Seite.

^ Verbesserung der überstehenden Briefkarten - Betrage mittelst Zusatzes und Abganges.

Erklärung. Eingelaufene

Stücke.

Aufgegebene Briefe.
Weiter gehen¬

de Briefe.

Abzugebendej Briefe.

Stück.

Ueberstehende Summa

Zusatz.

Abzug.

Verbesserte Summa

An Aufgabs - Post - Porto für Briefe , und zwar

An Abgabe - Post . Porta für Briefe , und zwar:

Summa

Von den Cambiaturen in der Militär - Granze.

Formula r H. _
Briefkarte

vom . . ten bis . . t8 . .

Bey hiesiger Aufgabe abgefertiget.

Eintheilung.
Eingelaufene

Stücke.

Formular U.

Zur dortigen Abgabe ausgswiesen.

Cassa- Journal für . . . . .
Post - Expedition zu N . N-

Aufgegebene Briefe.

Eintheilung.
Weiter gehen

de Stücke.

Abzugebende Briefe.



IckV- Hauptstück . VM . Abschnitt.

VIII.  Abschnitt.

Bo » den Mauthe » in den Erblanden.

^ ">^6. Iu^ Vŝ . 6 4°6o. §. , 435 o.

» » 3^. 2an- 787. 6 S. ,. Allr Militär - Individuen ohne Unterschied des Ranges und der Charge , sie mögen
- ' ,' bi Maii Sô '. i , 3ÜS. mir Vorspann , Post , gedungenen Fuhren oder eigenen Pferden reisen , haben jederzeit und
" » W,g .- , Schranken - , Brücken - , Wasser - und Ueberfahrmuuthen bar und ohne

» ^ .h.' Sep . 8^7. d.5»qy.' Weigerung zu bezahlen ; jedoch können sie die erweislich ausgelegten Beträge , wenn sie solche

p >! ' öi S^p. 6.','. I485^ nicht aus Eigenem zu tragen haben , nach beendigter Dienstreise , wie es im XI . Abschnitte

» ^5 May 6.4' l " ü°. dieses Hauptstückes ersichtlich ist, , verrechnen , und dafür den Ersatz erhalten.
» » »3. Dec . 8 >4- ?«>üb.
» » , 3. Jun . 8 ,7.l 543. h. i ^ 35l»
». » 3. Fcb. 8 ,y i 69 «.

Welcher Sons die Weg- und Die von den Militär - Offieieren und Parteyen auf ihren Dienstreisen entrichtenden

Schrankenmauthcnzu tragen -Axg . uud Schrankenmauchen hat der Weg - Fond zu tragen.
hat.
Hklh. aM2°. Apr. 60g. L 1607. H »^ 3^ 2.

Wann eine Ausnahme von Eine Ausnahme von der Befreyung der W eg - Mauthen - Entrichtung sindet für das

Bezahlung derW^z- ,c. Mau- nur in folgenden Fällen Statt:
a) Bey Truppenmärschen sowohl für die Vorspann als eigenen Pferde der Militär - Par¬

teyen s deßgleichen für einzelne Militär - Vorfpannsfuhren , doch nur gegen kriegscom-

miffariatische Entwürfe und kreiöämtliche Attestate ; dann für das Militär - Fuhr¬
wesen.

b ) Die Militär - Personen und Ordonnanzen , die im Dienste die Ueberfuhren passieren.
e ) Diejenigen Individuen , welche den ärarischen Pulver - und Salniter - Erzeugern Holz,

Asche, Laugen , dgl . Manipulations - Bedürfnisse zuführen ; jedoch müssen sie sich hier¬

über mit ungestampelten Zeugnissen ihres Dominiums oder ihrer Ortsobrigkeit , in

welchen das Magazin , wohin sie ihre Materialien führen , benannt ist , ausweisen.
ä ) Bey Transportirung ärarischer Militär - Vorräthe mit gedungenen Landfuhren oder

Wasser - Fahrzeugen für die mit dem Lieferscheine ausgewiesenen ärarischen Früchte , für

das Fuhrwerk und die Schiffe selbst aber ist von den Contrahenten die Mauth zu ent¬
richten.

I »s. Atlg. ^ -z. izlss . 2) Die ungarischen Edelleute und sonstig privilegirten Personen in Ungarn sowohl für
sich als auch für ihren eigenen Wagen und Pferde.

H Alle diejenigen , welche mit dem Ehrenzeichen der k. k. Armee , des Hofkriegsrathes,
des Armee - oder Landes - Etats reisen , auf die Dauer des Krieges gegen Vorweisung
desselben.

x ) Das zu Kriegszeiten zur Fortbringung der Munitions - Depots gedungene Fuhrwesen
mit der gehörigen Vorsicht, , daß hiervon kein Mißbrauch auf Privat - Spekulation ge¬
macht werde -,

Ir) In Kriegszeiten bey Verschickung der Officiere mit besonderen Aufträgen , wobey sie
sich gehörig zu legitimsten haben.

i) Endlich für das in einer Garnison befindliche Militär , welches mit eigenen Pferden
auch außer Dienstoerrichtungen , jedoch in Uniform , dort , wo die Schrankenmauth

nur ^ Meile von den Garnisons - Plätzen entfernt ist , fährt , was sich auch bey Offi-
cieren für ihre sie begleitenden Frauen und ihr Gefolge versteht.

Diese Wohlthat erstreckt sich jedoch nicht unmittelbar allein auf die am Platze selbst be¬
findliche Garnison , sondern auch auf die in der umliegenden Gegend verlegten , zur Garni¬

son gehörigen und täglich im Dienste hm - und wiederfahrenden oder reitenden Militar -In-
drviduem Die psnsionirten und mit Quittirung ausgetretenen Officiere und Parteyen aber
find ebm so wenig , als das allein die Mauth passierende Gefolge eines Garnisons - Stabs-

ryen >-vrarr nnvri-
Hlth . am 4. Feb- 77V. V 764.

» » >7- Jan . 779. i- r " .
„ » 2b. Aug . 779. 6 S190

und 6191.
p » I .Sep . 779. r- 6870.
» .» 7- Dec . 785.O 4>or>.
» „ , c>. Jui . 787-
« ,, iS. Nov . 794^ 624-».
» ,> Zo. Apr. 7YY- O 3883-
«< » 20. May 3r>5. l , 3Ü8.
„ » >4- Aug . Ln5. 1 4- 67.
s » 20. Oct . 8o5.D 364 >.
» » rv . Feb. S07. I 979.
» ^ ir . Jun . 808. » , l i2.
^ » 29. Apr . 809. 12104.
„ » 21. Dec . 6 >1, r 6267.
» i> 9. Sep . 6 ,3. n 4>4y-»
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Entrichtung der Weg - ^
Schranke »- u. s . gl , Mauthrn-
HUH. am »2. Nov . ?b8.

» » , 4- Apr . 764.



Von den M aut h en in den Et blanden.

oder Ober - Officiers hierunter zu zahlen , sondern dieselben haben die patentmäßige Bezah¬
lung nmveigerlich zu leisten.

h. 14353.
An den Lknien Wiens sind die Wegmauthgebühren von den Militär - Parteyen ohne

Ausnahme bey der Hereinfahrt doppelt abzunehmen , dagegen aber die Fuhiwoke bey der
Hmausfahrt ganz frey passieren zu lassen . Passiert bey den Linien Aeranal - Gut von aus¬

wärtigen Magazinen , Depots rc. , so ist von demselben keine Stadtmauth abzunehmen , je¬
doch ist es nöthig , daß jeder ärarische Transport sich mit einem von der Militär - Behörde
gefertigten und dem Znsiegel versehenen Lieferscheine ausweise , ohne welche Legalisirung keine
Nachsicht der Mauthenrrichtung Statt findet.

§. »4354 . ^

So oft mit ärarischen Fuhrwesenszügen oder mit Landfuhren von Seite de-r Monturs-

Haupt - Comnuffion oder deS VerpflegSamtes die über den Donau -Arm zu Sccckerau erbaute

Brücke im Dienste befahren wird , ist dafür die tariffmästige Brückenmaulh zu entrichten
und dem Aerarium aufzurechnen.

Z. r4356.
Eben so haben die für Rechnung des Pettauer Jnvüliden Hauses durch die große Drau-

Brüoke fahrenden Holzstößen die Wassermauth gehörig zu bezahlen.

H. »4356.
Bloß jene ärarischen Artikel und Sorten , welche der Hofkriegsralh ohne Dazwifchen-

kunft von Contrahenten und Lieferanten zum eigenen Militär - Gebräuche aus Ländern , die

durch den Maurh - Cordon abgesondert sind , führt , können mit einem Freypasse begleitet

werden . Wenn aber Accorde und Comracte abgeschlofien werden , so ist in denselben nümahls

auf eine Mauthbefreyung anzutragen , sondern die Contrahenten h-aben bey jeder Maurh,
die sie passieren , die bestehenden Gebühren zu entrichten.

H. 14357.

Alle mit gedungenen Pferden geführt werdenden Bau -Marerialicn haben die Maulhen
zu bezahlen . Eben so haben auch sowohl die mit bespannten Wagen , als auch die mit Schub¬
karren die zugejchttitrencn Monturo - Stücke aus Commissionen abhohlenden , oder die ferti

gen Sorten in dieselbe abliefernden Handwerksleuce die Weg - u . dgl . Mürtthen ohne Wei¬
gerung zu entrichten.

h. »4358 .

Allenthalben , wo in dem venetianlsch lcnibardischen Königreiche Straßen - und Was-

sermauthen bestehen , sind 'die tari -ff,r,ästigen Gebühren auch für die Verführung der Aerartal-
Güter , in so fern sie nicht mittelst Vorjpann, -oder durch Militär - Fuhrwesen , oder auch
durch die k. k. Marine bewirkt wird , dann auch von den Militär - Individuen , Crvil - und

Militär - Beamten nach der allgemeinen , für die Erblande bestimmten Vorschrift zu ent¬
richten . Dieses versteht sich auch von den in das Arsenal gelangenden Schiffbauhölzern , deren
Einfuhr mittelst Ûnternehmer und nicht durch ärarische Fahrzeuge bewirkt wird.

h. »435H.
Das Militär hat den Maurhbeamten die schuldige 'Paritivn zu leisten , sich ohne Wi¬

derrede den zollämtlichen Visitationen mrd der vorgeschricbenen Mauthentrichlung zu unterzie¬

hen , und sich aller Beleidigungen oder gar Mißhandlungen bey schwerer Ahndung zu ent¬
halten.

Deßhalb hat:

s ) Jeder O-fficier , der ararische ' Transporte zu leiten und zu begleiten hat , 'sich genau
nach den Zollvorschriften zu benehmen.

k») Jeder Militär - Courier hat sich berm Eintritte in die österreichischen Staaten vor das

Erästzzollümt zu stellen , und dort sich der Amtshandlung zu unterziehen.

267

Entrichtung der Weg - ,e.
Stavttnauchgebühren an den
Linien -Wiens.
Hkch. am 8. Aug . s»3.

" » »o. Jun .äl ». L roS8.
» » ry. Sct . 616.

- Entrichtung Ser Brücken»
maurh an SerDonau -Brucke
zu Srorkerau.
Htth- am ü. Iut . 81». 12 r,86.

Bezahlung der Wassermauth
für die durch oie Drau - Brü»
cke fahrenden Flohen desPet»
tauer Invaliden - Hauser-.
Hklh. am 3o. Apr- 817. 0 7614.

Wann die Ectheilung eines
FreypassköStatt findet , und
wie sichgegen die Fuhren-Eon»
trahcnten zu benehmen ist.
Hkth. am >2. Feb. 798. 10 >347.

»» » 1 l . Nov- 60 .̂ 1 5688»

Die mit gedungenen Fuhren
geführc werdenden -Sau ^Ma»

-terialien und von den Hand»
werksleuren eingelieferr wer¬
denden fertigenMonrure -Sor»
ten habe» die Weg - und son¬
stigen Mautken -u entrichten.
HÜH am -6. Jan . 8ov. 12 , 4-..

» >» 7. Sr Pt. 781. N 36. 7
und 36 -q.

Berichtigung der Strasien-
und Wassermaurhenim vene»
tl -milch - lombardischen Äo-

-nlgreichc.
Hklh am 27. 3 un. 8 >6. l 4558.

» » >>. Sep . 8 ,5. Ll 87»7.
» >» 3 >. Oer . 8,6 . 1 769,.
» >» 8 Siov. 816. 214487

u>v 4696.
>» » 78 . Nov . 816 . 214867

und -,98 «.

Das Militär hat sich der
zollamtlichen Visitation und
Mauthentrichlung zu unter»
ziehen
Htth. am >6. Sep . 786.

» » 9 . 3un 78 ». 127 ^8.
» » 6- Qct . 78, . ^ 999.
» » i5 . Qct . 784.
» » 6. M«) 7-6.
>» ». 1. Jul . 786.
>, » 3o . Oct . >-9k>. 0 io36 >.
» » 10 Der . 8i r>. 17678.
>» „ 16 Der . Lio . I767Y.
« » 9 . Die . U,Z.
„ - 7.3 Feb . 8 . 5. I 1017.
» » 3. Fan . 816 l 176.
v >> 74 . May 816 . 13789-
>» » 28. 2lo». l- 6. 3»4987.
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Obliegenheit der visitirenden
Zollbeamten.
Hkth.am >6. Dec . 610. 6 7679.

» » »6. Nov 816. Dl^987.

Wie vieZollnind Auffchlags-
tzebühren vom Militär zu ver¬
güten sin?.
Hkrh. am 2>. 3ul . 814. ^ 4331.

Beobachtungen °bey ärari¬
schen Monturs -Dersenvungen.
Hlth . am Apr . 8,5 . L 1607.

» » 8. Aug . 8,7 . L,6o >.

LIV . Hauptstück. VIII . Abschnitt. Von den Manchen in den Lrblanden.

Wenn die Couriere außer den ohne dies; unter Staatssiegel liegenden Depeschen

noch andere Packete mit sich führen , so sind sie schuldig , dieselben zu erklären , und
darüber die ZahlungS - oder Anmeisungszoll - Expedition abzuwarten ; dagegen sind die

Tränzämter unter schwerster Verantwortung angewiesen , die Couriere mir Beseitigung
jedes anderen Geschäftes augenblicklich zu expediren . Damit nun die Armee - Couriere

auf den Gränzämrern nicht länger aufgehalten werden dürften , als die Eintragung
in die Polizey - Passanten -- Listen und die kurze Zoll - Expedition unumgänglich erfor¬
dern , sollen sie außer den von Amts wegen ihnen aufgegebenen , dem Paffe emzuschal-
tenden Punkten mit Feiner Neben - Commission sich befassen.

c) Jeder Officier hat an den Thoren der Hauptstädte mit seinem Passe oder seiner Marsch-
Noute und mit der Angabe seines NahmenS sich auszuweisen.

ä ) Die von Ober - Officieren befehligten Kriegsfahrzeuge haben sich der zollamtlichen Vi¬

sitation nicht zu widersetzen,

e ) welches sich auch von jedem Vorspannswagen oder von gedungenen Fuhren versteht.
Eben so haben . .

k) die Regimenter , welche außerhalb des Mauth - Cordons liegen , indem sie durch diese
Lage wieder andere Vortheile genießen , bey dem Bezüge von Uniformirungs - Stücken
und anderen Bedürfnissen aus den eingeschlossenen Landen den Zoll zu entrichten . End¬

lich haben

§ ) alle Truppen , welche aus Ungarn oder anderen Ländern in die Erblande einrucken , fich
sowohl für ihre Person , als auch ihre beyhabende Bagage , Tornister u . dgl . der zoll¬
amtlichen Visitation zu unterziehen.

h. 14860.

Di - WMti °>, hat j -d- ch nur durch wirklich- Z - llb-omt- mit d» g-ji -m-nd-n B -sch-i-
sch-id-uh«it und gebührenden Achtung j» geschehe» , ->»» -S Pi -d- unnSthig - VerjSg -rung ju
vermeiden.

h. 14361.

Alle Zoll - und Aufschlagsgebühren sind von Seite des Militär - Aerariums nicht bar,

sondern bloß mittelst Abquittirung zwischen dem Cameral - und Militär - Aeranum dergestalt
zu berichtigen , daß dem betreffenden Mauthamte über die aus - oder eingeführte Quantität
von der aus - oder einführenden Militär - Bransche eine Gegen - Bollets ausgefertiget wird.

H. 14362.

Die vorkommenden Versendungen ärarischer Monturs - Sorten , in so weit sich mir

glaubwürdigen Urkunden ausgewiesen wird , daß sie ein wirkliches Eigenthum des Aerarmms
sind, - sind zoüfrey ; von jenen Sorten aber , welche von Contrahenten geliefert werden , die
keinen höchsten Befehl einer Zollbefreyung vorzeigen können , sind die tariffmäßlgen Gebüh¬
ren abzunehmen , und gehörig zu verrechnen . Was endlich die Versendungen betrifft , welche
von der Monturs - Oekonomie odereiner anderen militärischen Anstalt aus einer italiämschen

Provinz in die andere geschehen , wird bestimmt , daß die dortigen General - Commanden sich
immer vorläufig mit dem Gubernium in das Einvernehmen zu setzen haben , damit dasselbe

einen Zollbeamten dahin beordere , welcher der jedesmahligen Verpackung beyzuwohnen , und

die zollämtliche Versiegelung der Colli vorzunehmen , dann den Lieferschein mit zu ferti-

gen hat . ^ rl », -a-

Die auf diese Art versiegelten und mit ordentlichen Lieferscheinen versehenen Behältnisse

sind auf dem Wege bey keinem Zollamte zu eröffnen und zu beschauen , sondern nach vorläu¬
figer Abzählung der Colli und angelegtem zollamtlichen Siegel , dann deren Combmirung
mit dem Lieferscheine auf der Rückseite desselben zu vidimiren , und unaufgehalten vassreren

zu lassen . Bey dem Eintreffen an dem Orte ihrer Bestimmung sind dis Siegel von dem Zoll¬
amts abzunehmen , und die Colli frey zu behandeln.



LIV . Hauptstück. IX. Abschnitt. Von den Mauchen in der Militär - Gränze.

§. »4363.

Wenn vermöge Mangels oder Theuerung im eigenen Lande Fruchteinkaufe in den an-

gränzenden ausländischen Bezirken mit Vortheil des Aerariums unternommen werden , so ist

zur Verhüthung aller Unterschleife an der Gränze die Mauthgebühr dafür zu entrichten , und
nur bey großen ausländischen Lieferungen hat , nach voraus gegangener allerhöchster Geneh¬

migung , die Mauthbefreyung einzutreten.
h. i436ä-

Wenn Remonten über die Gränze geführt werden , so haben die Regimenter vorher

einen Banco - Deputations - Freypaß zu erheben , wo sodann gegen Vorweisung dieses Pas¬
ses der Remonten - Transport sowohl beym Gränzzollamte , als bey den übrigen Straßen

und Wassermauthen , frey passieren zu lassen ist.
h. »4365.

Für Bücher , Landkarten rc., welche von Officieren zum eigenen Gebrauche bey Trans¬

portirungen u . dgl . mitgeführt werden , ist kein Zoll zu entrichten ; jedoch versteht sich diese

Begünstigung bloß von Einem Exemplare.
§. »436b.

Die mittelst Postwagens am Hauptzollamte anlangenden Dienst - Packete sind von

dem zollamtlichen Personale nie allein , sondern nur in Gegenwart eines Individuums der
betreffenden Militär - Brausche zu eröffnen.

tz. »4867 .

Die Approvisionirungs - Getränke , so lange dieselben in den Festungen der Länder,
wo die Tranksteuer eingeführt ist, in militärischer Verrechnung und Verwahrung zum Appro¬

visionirungs - Vorrathe unterhalten werden , sind so, wie dasjenige , was von derley Geträn¬
ken während der Cernirung der Festung an die Garnison abgegeben wird , von Entrichtung
einer Tranksteuer oder eines Consumo - Zolles ganz befreyt ; sobald aber davon etwas durch

Licitarion oder andere Wege an Privaten oder andere Consumenten übergeht , ist sogleich da¬
für der tariffmäßige Zoll zu entrichten.

h. »4368.

Alle jene Individuen , welche im Kriege Victualjen und Getränke zur Armee führen,
sind von Entrichtung der Mauth befreyt , jedoch sind denselben zur Sicherstellung der ära-
schen Mauthgefälle Pässe zu ertheilen , in welchen die Quantität ihrer Victualien und Ge-
rränke aufgeführt ist ; auch haben sie sich bey ihrem Eintreffen im Felde und bey ihrem Ab-

g-ange bey dem Armee - oder dem Truppen - Corps - Commando zu melden , damit sie nicht
etwa unrer Weges die meisten Feilschaften verkaufen.

IX . Abschnitt.
Von ben MauLhen in der Militär - Gränze.

§. , 4369 .

In der Militär -Gränze besteht kein Zollamt , sondern cs sind dort nur Weg , Brücken -,
Ueberfuhr - und Pflastermauthen , die des Commerces und derPassage wegen unterhalten wer¬
den , und wegen ihrer kostspieligen Erhaltung mit einer angemessenen Mauthgebühr verbun¬

den sind , welche in den Gränz - Proventen - Fond zu fließen har.
h. 14370 .

Sowohl die in der Regiments - Nummer aufgestellten Mautheinnehmer , als auch die
Controllore stehen in ihren Geschäften unmittelbar unter den Regiments - Commanden ; die
Besetzung dieser Stellen wird jedoch auf den Vorschlag des Regiments nur vom General-
Commando bestätiget , weßwegen auch keiner derselben ohne General - Commando - Begnehmi-

gung vom Dienste entlassen werden kann.
Bans L? .
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Mauthentrichtung bey Frucht¬
einkäufen im Auslande.
Hkth. am > Aug . 8oü. L 6 >45.

Zollamtliche Passierung der
Remonten - Transporte.
Hkth. am 7. Oer . 807. 0 4o6o.

Wann für Dienstbücher,
Landkarten u. d. gl. kein Zoll
ju entrichten ist.
Hkth . am 7. 2 än . 786. V

Eröffnung der am Haupt-
Zollamte anlangenden Dienst-
Packete.
Hkth. am 1. 2 un. 795. S 507S.

» ,» »0. Dcc . 798. 6 56 15.

Mauthentrichtung für Ap¬
provisionirungs - Getränke.
Hkth. am s «Sept . 80S. >Sr.

Beobachtungen für die bey
der Armee m-t Victualien und
Getränken Handel' treibenden
Personen-
Hkth. am 6. Jul . 793. 6 70^7.

Welche Mauthe » in der
Gränze bestehen.
Hkth. am 24. Aeb>6,4 . u <,tzg.

» ?> ib .März8iü . v 1091.

Gsschäftsbestimmung und
Einsetzung der Mautheinneh-
mer und Eontrollore r

73



2  g« L.IV. Hauptstück . IX. Abschnitt.

Beobachtungen in Srkran-

kunzsfällen der Wegmauthbe-
amten;

wann der Schranken zu öff,
»en und zu schließen ist;

Abforderung der Passe;

an den vom Hofkriegsrathe
fest gesetzten Tariff ist sich bei,
Abnahme der Mauth genau
zu halten.
Hkrh am 6. Deb . 6i5 . n 6,8.

Wautsifrevhcit
lrute , Geistlichen
Hkth . am >y. Jul.

» » >2. Aug.

» » li . Iun.

>» » >y. Jul.
» » 3> Jul.
» » >6. Nov.
» » 6. s? eh.
» »27.  Apr-

für die Edel-
und Bürger.
?Ky.

>8o3 . I! r3csl.
80 » . N >2b» .

>6r>6. l ! 2112.
808 . N -j , 5y.
8 I2, k 2^ 32.
8 >3 . L 2-jo2.
6 »3. N ^ 255 .
8 . 5. N 6,8.
8 . 5. N , 865.

Die durch Robalbfubren ab-
gehohlt werdenden Weine der
Herrschaften sind mauthfrey.

Hkth aM27 . Apr . 615. v,355.

Welche Individuen noch die
Maurhfrerheit genießen.
Hkrh . am 6. Feb . 8,5 . u 5,8.

,, » ih .März 8,5 . 8 i »yi.

Mauthbefrcyung für die
Trafftkanten und Decturanten
des Steinsalzes.
^kth . am 5 . Feb . 6 >5. 8 6,8.

» ^ z . Nov . 8i5 . 8 4287.

H.

Sowohl die Einnehmer , als Controllore , müssen sich stets in dem für dieselben be¬

stimmten Hause aufhalten ; im Erkrankungsfalle hingegen wird dein Regiments - Commando
eingeräumt , einen Anderen zu substituiren , jedoch versteht es sich von selbst , daß , wenn der
Einnehmer erkrankt , der Controller zu suppliren , und statt des letzteren auf die Zeit ein
anderes Individuum provisorisch angestellt und in Eid und Pflicht genommen werden müsse.

H. »4872.

Sobald es tagt , ist der Schranken , bey welchem ohnehin die Wache steht , zu öffnen,
und bis zur Dämmerung offen zu lassen , sonach aber zuzuziehen , und des Nachts nur dann
u öffnen , wenn jemand passieren will.

§. 14378.

Jeder Reisende hat sich mit einem von seiner Ortsobrigkeit versehenen Passe zu legiti-
miren , in welchem auch dasjenige , was verführt oder getrieben wird , ersichtlich seyn muß.

Jeder etwa verdächtige Paß muß dem in lovo befindlichen Compagnie -Commando angezeigt
werden , und erst nach Vidirung desselben ist das betreffende Individuum , nach Entrichtung
der tariffmäßigen Taxe , passieren zu lassen.

h. 14374.

Sowohl von dem Einnehmer , als Controllor , ist sich nach dem vom Hofkriegsrathe
begnehmigren Tariffe , welcher auf eine schwarze Tafel vor dem Mauthhause zu jedermanns

Wissenschaft anzuschlagen ist , zu achten , und weder mehr , noch weniger , bey strenger Ver¬
antwortung abzunehmen.

H. 14376.
Die begüterten Edelleute , die katholisch und griechisch nicht unirte Geistlichkeit , und

die in den königlichen Freystädten angesessenen Edelleute und Bürger find sowohl in Rück¬
sicht ihrer Person , als auch ihrer eigenthümlichen Waaren , Wagen und Pferde und robath-
maßiaen Fuhren von Bezahlung der Weg - und Brücken - , Pflaster - und Ueberfuhrmauthen
frey ; sie find jedoch verpflichtet , zur Vorbeugung der Unterschleife sich mit Freyheirs -Bolleten
oder Pässen über ihr Befreyungsrecht auszuweisen.

tz. 14376.
Wenn Herrschaften ihre Nobathfuhren zur Abhohluug erkaufter Weine nach Syrmien

schicken, so sind dieselben ebenfalls frey passieren zu lassen, wenn sie sich mir einem Freypasse
legitimiren.

h. 14377.
Ferner sind von allen Mauchen befreyer:

а ) Die im Dienste oder auch in eigenen Angelegenheiten reisenden Militär -Gränz -Stabs-
Officiere und Brauschen.

б ) Alle k . k. Militär - Fuhrwesensfuhren , wie nicht minder alle Landes - Vorspannsfuh¬

ren , auf kriegscommissariatische Anweisung.

e ) Die Couriere , Estaffetccn und ordinären Posten ohne Passagier.
ci) Die Militär - Granzer überhaupt bey allen Zu - oder Abfuhren , die ihren eigenen Er¬

werb oder ihre Nahrung betreffen.

§. 14378.
Die Traffikanten , welche ärarisches Salz in die Gränze verführen , sind nur dann von

der Mauthentrichtung befreyet , wenn sie Freypäffe der königlichen Hofkammer produciren;
widrigen Falls aber haben sie die Mauchen zu entrichten . Diese Befreyung erstreckt sich auch
auf jene Fuhren , welche Steinsalz in die königlichen Freystädre führen , wenn sie sich mit ei¬
nem Zeugnisse der Legstätte , von welcher dasselbe behoben worden ist , legitimiren , daß sie
es weiter in eine königliche Legstärte verführen.
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§. »4379-

Endlich ist das Weid - und Wirrhschafts - Bestallungs - Vieh eines jeden Ortes , keines-

weges aber jenes , das durch die Orts - Fleischhauer auf auswärtige Märkte zum Verkaufe

getrieben wird , da solches in die Handlunas - Classe eintritt , , von der Mauthentrichtung
befreyet.

h. » 4380 .

Die Pachter dieser Mauthen sind deßhalb befugt , von jedem Passierenden die Legiti¬
mation über sein Befreyuungsrecht abzufordern , und in Ermangelung einer Frey - Vollste

die vorgeschriebene Mauthgebühr wenigstens provisorisch abzunehmen.
H. »438 ».

Den Provincial - Gemeinden Schyd und Berkasova  wird die mauthfreye Paffie-
rung über die Gradiscaner Brücke im Peterwardeiner Regiments - Bezirke gegen die Bedin¬

gung zugestanden , daß sie die Vorkommenden Reparaturen mir den Militär - Gränzortschaf-
ten gemeinschaftlich zu bewirken haben ; jedoch müssen sie sich, wenn sie die Brücke passieren,
zur Vermeidung deS Unterschleifes mit einem Zeichen ausweisen.

§. »4882«

Von der Bezahlung der Pflaftermauth sind nur die adeligen und privilegirren Perso¬
nen , worunter die Geistlichkeit christlicher Relrgion mitbegriffen ist , befreyet ; dagegen müs¬

sen solche die Bürger der Mllirär -Communitäten und Mrethfuhrleute entrichten.
tz. » 4383 .

Mauthbefeeyung für Vas
Dich.

Hkth . am 6. Feb . 6,5 . L 618.

Abforderung des Freypaffes.
Hkth. E27 . Oct . 6 . S. S , gb5.

Mauthfreye Paffierung der
Gemeinden Schyd und Verka-
seva über die Gradiscaner
Drücke imPeterwardeiner Re¬
giments , Bezirke.
Hkth . am 29. Lct . 808 . L 4304.

Beobachtungen hinsichtlich
der Pflaftermauth.

Hkth . am r - . 2 un . 8 , 5.n 2789.
» » >4. May 8 >b. I! »879.

Alle linder die Classe der Personal - Befreyung nicht gehörigen Personen , sie mögen

mit der Post , Vorspann , eigenen oder gedungenen Pferden reisen , so wie alle Aerarial-
Transporte , welche von Lieferanten und Spekulanten besorgt werden , haben die fest gesetzren
und vom Hofkriegsrathe begnehmigten Mauthen zu entrichten ; deßhalb auch die von privile-
girteu Personen gedungenen Fuhrleute für ihre unbefrachteten Wagen und Pferde , wenn sie
auch wirklich mit Waaren befreyter Personen beladen sind , die bestimmte Tape zu entrichten
haben , weil in diesem Falle nicht der Edelmann , Geistliche oder Bürger , sondern der aus¬

wärtige Eigenthümer des Fuhrwerkes die Bezahlung zu leisten hat.
h. » 4394.

Jeder Gränzer , welcher , um sich der Mauthentrichtung zu entziehen , die Mauch um¬

geht oder umfährt , und dadurch die Gefälle zu verkürzen sucht , dessen Maaren , Victua-
lien , Vieh u . dgl . werden confiscirt , und mit Ausnahme des letzteren , wo für jedes Stück Hkth. am . .. Aug. » 3. 113,s?,
eine bestimmte Straf - Tape zu entrichten ist , an den Meistbiethenden verkauft . Von dem " » 6,Ffb . 8^ . u b>8.

eingeloseten Aaufschillinge wird Ein Drittel dem Denuncianten bezahlt ; ist aber keiner vor¬
handen , so fällt der ganze Betrag dem Proventen - Fonds anheim.

Auch die bey den Mauthen angesteüten Individuen haben , wenn sie einen entdecken
oder ergreifen , der sich der Mauthentrichtung entziehen will , ern Denuncianten - oder Ap-
prehendenten - Drittel anzusprechen ; nur steht ihnen niemahls das Erkenntniß über den ^ rraf-

fall zu , sondern dasselbe ist m erster Instanz von dem Compagnie - Commando zu schöpfen,
gegen welches jedoch dem Straffälligen der weitere Recurö an das Regiments - Eommandv

Vorbehalten blecht.

Entrichtung der Mauthen.
Hkth . am s . Nov . So 3. n 3227.

» » >4-May 8«>4>N . 427.
» » 29, Aug. 807. k 4345.
» » . S. März8,ü . ki 1091.
» r» 27. Apr - 6 . 5. ö ,8ü5.

Behandlung derjenigen , die
sich der Mauthentrichtung ent¬
ziehen.

»4365.

Bey Entdeckung oder Anzeige der Mauthumgehung hat der Mautheinnehmer , so wie Weiteres Böhmen i-- tz-n
der Controller , sogleich die Anzeige an das Compagnie - Eommando zu machen , welches im ^ t-a-io Zäa r,

Beyseyn diestr Individuen die in Contrebande erklärten Sachen gleich zu inventiren , und
das Inventarium unter allseitiger Fertigung mit einem ausführlichen Berichte dem Regi¬

ments - Eommando sogleich zu unterlegen hat , von wo aus sonach durch das Regiments-
Gericht die Notion zu fällen , solche aber dem Mauthumaeher mit den kurzgefapten Be¬
weggründen gegen Recepisse zuzustellen ist. Findet sich derselbe dadurch beschwert , so sieht ihm

der Recurs binnen drey Tagen / vom Tage der Zustellung der Notion , wenn die verfallen
Baud xv. 7^ *
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erklärten Artikel den Werth von ro fl. nicht übersteigen , an die Brigade , bey einem höhe¬

ren Betrage aber an das General - Commando zu nehmen frey , welches die Notion des Regi¬
ments - Gerichtes nach genauer Erwägung aller Umstände zu bestätigen oder aufzuheben hat.
Nach verstrichener Recurs - Frist ist die Notion des Regiments - Gerichtes rechtskräftig , und
hat keine weitere Berufung Statt.

Bevor die Notion nicht rechtskräftig oder von der höheren Stelle über den ergriffenen
Recurs die Bestätigung nicht erfolgt ist , kann das Sequestrirte weder veräußert , noch dem

Anzeiger oder Apprehendenten das ihm davon gebührende Drittel ausbezahlt werden . Das
Sequestrirte , welches dem Verderben ausgesetzt ist , kann besonders in den Fällen , wo der
Recurs an das General - Commando genommen wird , entweder dem Eigenthümer gegen ' Erlag

des Schätzungswertes erfolgt werden , oder wenn er sich hierzu nicht versteht , so ist solches

licitando zu verkaufen , in Leyden Fällen aber das gelösete Geld so lange zu depositiren , bis
der Recurs erlediget ist.

Jede Contrebande muß mit kriegscommissariatischer Jntervenirung , oder in Verhinde¬
rung des Feld - KriegS - Commissars durch eine zusammen gesetzte Commission licitando ver¬
äußert werden . Sollte sich jemand durch die bestätigte Nation beschweret finden , so steht es

ihm frey , binnen einer Frist von zwey Monaihen , vom Tage der ihm zugestellten bestätig¬
ten Notion , den Weg der Gnade oder des Rechtes zu ergreifen ; jedoch muß vorläufig der

Betrag de» Contrebande abgeführt oder wenigstens , sicher gestellt seyn. Der Weg der Gnade
kann nur durch das General - Commando bey dem Hofkriegsrathe angesuchr werden . Nach
verstrichener Frist hat weder ein Gnadengesuch , noch eine Aufforderung des Fiscus zum Rechts¬
wege mehr Statt.

§. i ^366.
Verfassung des.LicrtatisnS-

Puotocslls;

Ausstellung der Bolleten;

Umschließung des. Mauth-
Prororolls;

Bey Licitirung einer Contrebande ist jederzeit ein Licitations - Protocoll  nach
dem Formulare zu verfassen , und von der Licitations - Commission auszufertigen , welches,
der monathlichen Rechnung , wo der Geldempfang eingestellt wird , beyzulegen ist. Das Ap¬

prehendenten - Drittel muß in Fällen , wo solches eintritt , gleich damahls , wenn die Con¬
trebande veräußert , das Geld eingegangen , und das Urtheil rechtskräftig geworden ist , ge¬

gen eine von dem respicirenden Feld » Kriegs - Commissariate oder in dessen Ermangelung von
dem Bezirks - Commandanten zu coramisirende Quittung unverzüglich bezahlt werden . Jedem

Apprehendenten , der mit seinem ihm gebührenden Drittel nicht befriediget worden ist , soll

daher erlaubt seyn , nach vorläufiger Anmeldung bey dem Regimente sich weiters zu beschweren,
ohne daß ihm jemand deßwegen übel begegnen , oder ihn gar bestrafen dürfe , worauf das
Feld - Kriegs - Commissariat zu wachen hat.

§. , 4367.

Meldet sich eine Partey , so hat der Einnehmer dieselbe in das nach dem Formulare L
entworfene Bolleten - Journal mit Benennung ihrer Produkte oder Artikel rc. und deren
Quantität aufzunehmen , sogleich den zu entrichtenden Betrag nach dem Tariffe zu entwerfen,
solchen abzunehmen , der zahlenden Partey für die richtige Zahlung die auf der linken Seite
enthaltene Bollete , in welcher gleichfalls Alles aufgeführt und vom Einnehmer gefertigt seyn
muß , zur Legitimation zu übergeben.

§. ,4386.
Der Controllor hat , wie das Formular 6 zum Mauth -Protocolle darthut , nach der chro¬

nologischen Nummerirung der Bolleten solche in dasselbe einzutragen . Sowohl das Protokoll,
als das Journal , muß bis zu Ende des Monathes in fortlaufenden Nummern fsrtgeführt,
und sohin förmlich abgeschlossen dem Compagnie - Commando übergeben werden . Das Com¬
pagnie - Commando hat diese Documente zu revidiren , und ergeben sich Anstände hierbey , so
müssen solche gleich auf der Stelle gehoben , und das Vsranlaßte angemerkr werden , ohne
das Journal oder Protokoll zu radieren.



Von den Mauthen in der Mililär -Gränze.

tz. , 4869.
Sollten die Gelder zu beträchtlich einfließen , und in d'dm Mauthhause gefährdet seyn,

so ist der Einstuß , wenn er So fl. übersteigt , successive bis zu Ende des Monathes an die
Compagnie - Lasse gegen Schein abzuführen ; am Ende des Monathes aber ist nur der noch

verbleibende Rest auf gleichmäßige Art dahin abzugeben , und die Abfuhrs - Quittungen sind
in der im MauthhaUse befindlichen , unter der Sperre des Einnehmers und ControllorS zu

haltenden Cassa - Truhe aufzubewahren.

H. 14890.
Alle Anschaffungen sind mit Intervenirung des Compagnie - Commando 's zu bewerk¬

stelligen ; jene aber , welche über 5 fl. gehen , erfordern eine höhere Bedeckung , die noch vor

der Anschaffung eingehohlt werden muß ; widrigen Falls die Auslage als illiquid anzusehen,
und das Mauth - Personal zum Ersätze zu verhalten ist.

h. 14891.
Den Gränzern wird von Zeit zu Zeit zur Emporbringung ihres Handels , ihrer

Gewerbe und zur Erleichterung ihres Nahrungsstandes die dreyßigstzollfreye Ein - und Aus¬
fuhr von verschiedenen Feilschaften , Victualien und Getränken , Vieh u . dgl . , jedoch nur

für den wirklich ausgewiesenen Bedarf jedes Gränzhauses und gegen Vorzeigung von Militär-
Pässen bey den Dreyßigstämrern an der Gränze gestattet , welche besondere Begünstigung
jedes Mahl durch eine hofkriegsräthliche Verordnung eigens erfolgt.

tz. 14892.
Damit jedoch diese Bewilligung in keinen Schleichhandel ausarte , wird untersagt,

die Pässe für die Zukunft ausgestellt (in Kianeo ) zu ertheilen ; sollte aber der Fall Vor¬
kommen , daß die Pässe in der Quantität mehr enthielten , als der Gränzer aus - oder ein-

führen kann , so ist kein Anstand , über die geringere Quantität die zollämtlichfreye Expe¬
dition zu ertheilen . Sollte aber der Zollbeamte mit Grund einen Verdacht haben , daß von
den Gränzern zu viel eingeführt wird , so hat er dieses dem betreffenden General - Com-
mando zur Abhülfe anzuzeigen.

H. 14898.
Da die Zoll - Manipulation in die Bolletirung für die Ein - und Ausfuhr abge-

theilt ist , und die ^rey zu ertheilende Expedition des Beamten belegt seyn muß , so ist er¬

forderlich , daß für die Ein - und Ausfuhr abgesonderte Pässe ausgefertiget werden , welche
der Zollbeamte abzustreifen und seiner Bolletirung als eine Beylage anzuheften hat ; die

Zollbeamten haben jederzeit eine Bollete auszuschneiden , dieselbe der Partey zu ihrer

Legitimation zu übergeben , so wie im Gegentheile jeder Granzer verbunden ist , sie rich¬
tig anzunehmen ; im Falle ein Paß auf mehrere Parteyen ausgestellt wird , hat zwar der

Zollbeamte nur eine Bollete auszufertigen , darin jedoch den Nahmen jeder Partey aus¬
zudrücken.

tz. 14894.
Die Militär -Commanden haben den Gränzern die Pässe über die zollfrey einzuführenden

Artikel nicht über die Nothdurft , jene für die Ausfuhr aber nur über solche Artikel zu er-
theilen , welche die eigenen Erzeugnisse des Gränzmannes sind.

§. 1489s. -
Im Falle der Granzer unter dem Vorwände der Bedürfnisse von eingeführten Artikeln

in andere Distrikte weiter etwas verschleißen würde , so soll derselbe mit angemessener körper¬
licher Strafe belegt werden.

§. 14896.
Die Pässe dürfen unter Confiscations - Strafe der mit denselben ein - oder ausgeführ¬

ten Artikel an niemand Anderen abgetreten werden , sondern sind nur für jene geltend , auf
deren Nahmen sie lauten . r

298

Abführung der Gelder:

wir sich bey nothwendig
werdenden Anschaffungen zu
benehmen ist.
Hkth. «rmk>. Feb- 8,s . s 6,8.

Zollfreye Ein - und Ausfuhr¬
bewilligung für die Gränzer.
Hkth. am s . May 8 -5. s - ,5,.

,» » r . Aug»3iä . 8 3^46.

Beobachtungen bey Ausstel¬
lung der Freypässe.
Hkth. am - -Aug . 8,5 . S S4q6.

Ertheilung der Bolleten.
Hkth . am - . Aug. 8,5 . 83446.

,» » »g, Aug - 6,5 . 8368o.

Besondere Vorsichten 5e»
Ausstellung der Pässe:

von den eingeführten Arti¬
keln darf der Gränzer nichts
in andere Districte versch: ei¬
sten :

die Pässe dürfen an keine
zweyre Person abgetreten wer¬
den;

/ - )
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«uf die Händler hat die
freye Sin - und Ausfuhr kei¬
nen Bezug.
Hkth-am i -Jun . 8,5 . 83446.

Beobachtung bey Ausferti¬
gung der Eintriebs - Freypäffe
auf Schlachtvieh.
Hkth. am 8. May 8»5. s r»5».

Verhaltung der Granzer
gegen die Drenßigstämter.
vk:h. am -. Aug. 8,5 . 8 3446.

h. r/, 397 .

Diese Begünstigung kann keinem ordentlichen Händler zu Theil werden , welcher sich
so , wie der Granzer , in Ansehung der ein - und auszuführen nicht bewilligten Artikel der

allgemeinen Zollordnung unterziehen muß , mit der einzigen Ausnahme jedoch , daß der ge¬
meine Gränzer in Schwärzungsfallen mit einer verhaltnißmäßigen körperlichen Strafe zu be¬
legen ist.

H. »4398.

In den Eintriebs - Freypässen auf Schlachtvieh ist sowohl der Nähme , als auch die

Personsbeschrerbung der Parrey , ferner die Zahl des Schlachtviehes und der Umstand genau
auszuführen , daß das bezeichnet^ Vieh wirklich zum eigenen Consumo und zur Ausschrotung
für die Militär - Gränze , oder für den einzelnen , dem Emtriebe selbst besorgenden Granzer
gehöre , und dessen Gebrauch angemessen sey.

h. »4399.

Auch wird en den Gränzern zur besonderen Pflicht gemacht , den Dreyßigstbeamten mir

gehörigem Anstande zu begegnen , sich den Manipulations - Vorschriften zu fügen , und jeder
Gesetzesübertretung oder Widersetzlichkeit sich zu enthalten.

Formular H..

N . Mauch zu N. R . N . Regiment Nr.

der

L iciLationö - Protocoll
. . eingebrachten und bei) der befundenen Richtigkeit dem Meistbietenden veräußerten Contrebande.

A, Tag der gescheh neu Licitatiou.
Anzahl und Gattung

der Contrebande.

Condition und Näh¬

me des Contreband-

Eigenthümers.

Schätzung der

Contrebande.
Condition und Rah¬

me des Käufers.

fl. kr.

Licikations-

Einlosbetrag.

fl-

Summa . -

kr.

Sage . . . . Gulden . . kr . , welche vorstehender Maßen richtig , auch nicht mehr noch weniger , eingeloset worden Illid,

wird von uns Gefertigten mit dem BeysaHe bestätigt , daß dieser Betrag bey der Mauthberechnung in Empfang zu

bringen > dagegen das Apprehendenten - Drittel dem N . N . mit ' . . . . Gulden . - kr . gegen Quittung zu .be¬

zahlen , und bey gedachter Cassn zu verausgaben sey.

ü >gn . N . den . . . .

N . N , Mauthner.

N . N Hauptmann , Compagnie - Commandant.

N . N . , Controller.

N . N . , Oekonomie - Qffirier.

N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Anmerkung. 2 m Falle bey einer Contrebande die Jntervenirung der Brigade einzmreten hat , so sind nachstehende Fer¬

tigungen zu beobachten ; wird aber über einen ergriffenen Rekurs die Cvntrebandirung von der höheren

Stelle bestätiget , so ist sich in dem Licttations - Protokolle aus jene Verfügung zu beziehen , vermöge deren.

d e Veräußerung des Sequestrieren ^ erfolgen hat . N . N . , Mauthner.

N . N . , Feld - Kriegs , Commis,ar . N . N . , Brigadier . N - N . , Centroller.



Formular L.
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Formular O.

N . N . Grän ; - Regim ent Nr . N . Mauth zu . . .

BolleLen - Mauth -Eincassierungs - Protocoll.

Llnmerkung.  Nach diesem Beyspiele werden sämmtliche Volleren nach ihrer Nr . und ihrem Dalum bis zu Ende des Mo-
nathes täglich eingetragen , und zu dem Ende des Monathcs abgeschlossen; die chronologischen Nummern
der Volleren laufen bis Ende des Jahres fort , und beym Eintritte des neuen Militar - JahreS wird wie¬
der von Nr . i angefangen . Zum Amtsgebrauche werden für das Jahr nur 12 derley Hauptbvgen . dagegen
aber im Laufe des Jahres nur die nöthigen Einlagsbogen erforderlich , welche jedoch auf bei-den Seiten
von dem Einnehmer und Controllor zu fertigen , und von dem Compagnie - Commandanten zu bestätigen
sind , und es versteht sich von selbst, daß der Total - Einfluß mit dem Sage - . . Gulden - . kr. auf
geführt werden muß.
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Neues Ausmaß der Diäten
und deren Eintheilnnq in >,
Elaffen.
Hkth am 3i . Set . S07. 16o »o.

Eintbeilung der Militär -In¬
dividuen in die Elaffen nach
der Eharge und Bestimmung
des Diät - Betrages.
Hkkh- am 3». Oct. 807. 16010.

» » 3un . 809. 1 2357.
>» » >3. Oct, 809. IZrül.

In welchem Betrage ein
Individuum die Diäten zu er¬
kalten habe , hängt vom k. k.
Hofkciegsrathe ab . '
Hkth. am ib . März 8iö . 11297.

Ausmaß der Diäten -Gcbühr
für die als Souriere in die tür¬
kische Gränze abgeschictt wer¬
denden Unter - Offenere.
Hkth . am >1,Apr - Lob. 1 , ob2.

,> » 8. Apr . 807»

Ausmaß der Diäten - Ge¬
bühr für die General - Audi¬
tor - Lieutenants und Stabs-
Auditore bey Mßtirung der
Regiments - Gerichte.
Hkth. am >3. Dec . 807. L 9^0.

» » I. Der . 3l/j . 16ror.

Dieses Diäten - Ausmaß hat
uur aus die Zeit der Theuerung
zu dauern.
Hkth. am 3». Oct . 607. I6o >«>.

Erhöhung des Diäten -Aus¬
maßes-
Hkkh. am 26. Der . 8,5 . 17602.

Außer den Diäten darf ven
den betreffenden Individuen
keinrAufrechnung derzurDer-
pflegung erforderlichen Ausla¬
gen geschehen;

Außer den Diäten gebührt
den Mrilkar - Individuen auf
Reffen auch das unenkgeldliche
Ouacrier vo.n Lande.
Hkkh. am 31. Oct . V07. 1 boeo.

I -IV . Hauptsiück . X . Abschnitt.

X . Abschnitt.

Von den Diäte» und Reisekosten der Militär - Individuen.

tz. »4400 .

Allerhöchstseine Majestät haben in der Erwägung , daß das dermahl fest gesetzte Ausmaß
der Diäten auf die gegenwärtigen Zeitumstände nicht mehr anwendbar ist , anzuordnen ge¬

ruhet , daß ein neues Ausmaß der Diäten nach  d e n Di e n st e s - C h ar  a kt  e r e n
geschehen , und hiernach diese in zwölf Classen  gereiher werden sollen.

tz. »4401.

Was für Militär - Individuen in eine und dieselbe Classe zu stehen kommen , und was

für ein Diäten - Betrag für jede dieser Classen bewilliget wird , dieses ist auS der Tabelle

^ zu entnehmen.

§. 14402.

Wenngleich nach dieser Tabelle der Diäten - Betrag für die Militär - Individuen klassen¬
mäßig im Allgemeinen bestimmt ist , so wird doch immer bey der Erkeuntniß , ob den beor¬
derten Individuen die Diäten im ganzen Betrage oder zur Hälfte , oder nach Umständen

in einem höheren Ausmaße zu bewilligen befunden worden sind , über die Diäten - Gebühr

der betreffenden Individuen die hofkriegsräthliche Entscheidung erfordert.

h. 14408.

Wenn Unter - Officiere mit Depeschen in die türkische Gränze abgeschickt werden , so

wird denselben eine Reise -Entschädigung täglich mit 1 fl. 3 o kr. bewilliget . So oft für jemand
um Diäten eingeschritten wird , so müssen allemahl die Art und Weise , wie er den dießsallsigen

Aufträgen entsprochen hat , und die dabey eintretenden billigen Rücksichten in dem Begleitungs-
benchte genau erklärt werden.

tz. , 4404.

Die General - Auditor - Lieutenants und Srabs - Auditors haben bey Visitationen der

Regimenrs - Gerichte auf das höhere Ausmaß der Diäten per 8 fl. und 6 fl. täglich keinen
Anspruch , indem die Diäten nicht vom Aerarium , sondern von dem zweyten Srerbkreuzer -Fonde
bestritten werden ; daher es auch bey den in solchen Fällen dem General - Auditor - Lieu¬

tenant mit 4 fl- , und dem Stabs - Auditor mit 3 H . bewilligten Diäten noch ferner zu ver¬
bleiben hat.

h. i§4o5.
Dieses Diäten - Ausmaß hat sich nur auf die Dauer der Theuerung zu beschränken , so

daß , wenn diese einst sich vermindern sollte , auch jenes Ausmaß verhälcmßmäßig herab ge-

setzet werden wird , ohne an dem angenommenen Systeme etwas zu verrücken.
In Friedenszeiten ist kein landescommandirender General befugt , jemanden Diäten zu

bewilligen.
- ^ 1440b.

Sollte wegen der Zeitumstände ein höheres Diäten - Ausmaß eintreten , so wird der

Hofkriegsrath solche nach Ermessen von selbst bestimmen.

H >4407.

Reben den Diäten hat keine andere Aufrechnung auf Holz , Licht , Bedienung , oder

andere zur Verpflegung oder Gemächlichkeit des betreffenden Individuums gehörige Kosten
Sratt , sondern alle diese Ausgaben müssen , wenn Nicht zu deren abgesonderten Aufrechnung

eine schriftliche höhere Bewilligung erfolget , von den Diäten bestritten werden.
H. 14408.

Dagegen gebühret den Militär - Individuen , wenn sie auch die Diäten beziehen , inner

Landes das unentgeldliche Quartier vom Lande.
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§. 14409.
Wenn die Ausmessung höherer Diäten für Individuen / welche in Dienftgeschäften außer

der Monarchie in fremde Staaten abgeordnet werden / nöthiF werden sollte , so bleibt die

diefifallsige Bestimmung Seiner Majestät Vorbehalten , und es ist daher von Fall zu Fall das

morivirte Gutachten von den Behörden an den Hofkriegsrath zu erstatten , um dasselbe sohin
der allerhöchsten Genehmigung unterziehen zu können , und wenn das CommissionS -Geschäfd

außer Landes von der Art wäre , daß nebst der Wohnung deS betreffenden Individuums noch
ein besonderes Arbeits - oder Commissions - Zimmer unumgänglich nothwendig wäre , so muß
hiervon in dem besagten Gutachten die Erwähnung gemacht werden.

h. 144*0.
Bey welchen Dienstreisen die Diäten aufgerechnet werden können , muß vom Hofkriegs-

rathe in jedem Falle ausdrücklich bewilliget werden ; nur in folgenden Fällen kann die Auf¬
rechnung derselben ohne Rückfrage geschehen , und zwar:

s ) Bey Lransportirung der Geld - Rimessen.
Bey Courier - Reisen.

In nachstehenden Fällen werden die Diäten nach Zeit und Umständen bewilliget:

e ) Beym Verkaufe der Fuhrwesens - und Packpferde für solche Officiere , welche auf dem

Friedensfuße stehen , und sich, entfernt von ihren Anstellungs - Posten , in auSrvärtigen
Verkaufs - Stationen befinden.

ä ) Den Cavallene - Officieren , welche zur Uebernahme der von den Ländern gestellten
Pferde commandirt werden , können nur dann die charaktermäßigen Diäten erfolgt wer¬

den , wenn sie von dem Orte ihrer Anstellung in auswärtige Ortschaften zur Pferde¬
übernahme commandirt werden.

0) Auch gebühren den Officieren , welche zum Ankäufe von Beschälern und jungen Heng¬
sten nach Siebenbürgen beordert werden , Diäten von dem Tage , als sie die un¬
garische Gränze verlassen , bis zu dem Tage der Rückkehr nach Ungarn.

t ) Wenn sich der Fall ergibt , daß in der Gränze Officiere aus dem Pensions - oder Bür¬
gerstande außer ihrenr Wohnorte zu militärischen Diensten , als zum Beyspiel bey
Transporten , verwendet werden , so können ihnen auf die Zeit ihrer Abwesenheit die
charaktermäßigen Diäten erfolgt werden.

Z) Den bürgerlichen Officieren in Ungarn , welche wegen Mangels an Militär - Officieren
zu Courier - Ritten oder Militär - Transporten in auswärtige Stationen aus ihrem
Garnisons - Orte beordert werden müssen , und ihren Auftrag erfüllen , werden die für
das Militär bemessenen Dräten nach ihrer bekleidenden Officiers - Charge aus dem Mi¬
litär - Fonde bewilliget.

Ii ) Den Ingenieurs - Officieren können in außerordentlichen , das Fortifications - Bauwesen
eigentlich nicht betreffenden Beorderungen auf jedesmahliges besonderes Einschreiten die
charaktermäßigen Diäten zugestanden werden.

Die Kreis - Ingenieure , welche auf Dienstesreisen auS Mangel eines,Ingenieurs-

Officiers die Aufnahme besorgen , haben auf Diäten einen Anspruch . Hingegen werden
den Jngenieurs -Officieren bey solchen Dienstreisen , wo ihnen in der Regel keine Diäten

gebühren , auf die Zeit der Theuerung täglich Zehrungsbeyträge bewilliget . Unter den
vorfallenden außerordentlichen , das Fortifications -Bauwesen eigentlich nicht angehenden

Beschäftigungen werden verstanden : Bauführungen bey der Verpflegs - , Monturs -,
RemontirungS - und Artillerie - Brausche , in welchem Falle der aus seiner Quartiers-
Station in den entfernten Orr solcher Bauführungen commandirt werdende IngenieurS-
Officier die charaktermäßigen Diäten ansuchen kann , und darüber den einzureichenden
Ausweis sowohl in diesem , als auch in jenem Falle , wo ihm für Reisen im Fortifica¬

tions - Dienste nur der Zehrungsbeytrag , der jeweilig bestimmt wird , und dermahl
in , fl. besteht , gebühret , die Bestätigung der Local - Genie - Direction über die bey

Band xv. - 7S

Die V stimmung höherer
Diäten für die in Dienstze-
schäften außer der Monarchie
in fremde Staates beordert
werdenden Individuen bleibt
Sr . Majestät Vorbehalten.
Hkth . am 3 >. Oct . 607,

» » >3 . Feb . 6,4 . 11 676.

Bestimmung der Fälle , in
welchen die Diäten ohne Rück¬
frage aufgerechnet werden kön¬
nen.

Hkth . am 3 1. Oct . 607 . I bo ro.

» » 3. Sep . 6 >/j. ki J58 c>.
» " 23 . 2 ct . 8 lS . U 5 >, 6.

Den zur Uebernahme der ge¬
stellten P -e.-de außer ibrem An-
stellungSorte commandirt wer¬
denden Kavallerie - Officieren
gebühren auf viese Zeit die
Diäten.
Hkth . am 20 . Apr . 809 . v , 682

und >657.

Wann den Officieren benm
Ankäufe von Beschälern und
Hengsten Diäten gebühren.
Hkth . am 29 . Jan -3 >6 . kt 437.

Wann Officiere aus dem
Pensions - oder Bürgerstande
im Banate außer ihremWohn-
orte zu Militär - Diensten Ver¬
wender werden , so haben sol¬
che auf die Zeit ihrer Abwe¬
senheit die D >äten zu erhalten.
Hkth . am >8, Inn . 8(49. « >9,4.

Die nühmliche Begünstigung
gilt auch für die bürgerlichen

Officiere ^ n Ungarn.
Hkth . am 26. Juri . 809 . l 2429.

Den Ingenieurs - und Pio¬
niers - Officieren können in au¬
ßerordentliche »,dasAortificati-
ons - Bauwesen eigentlich nicht
betreffenden Beorderungen die
Diäten zugestanden werden.
Hkth. am >6. Dec . 9oä . k 6069.

Wann Kreis - Ingenieure
auf Diäten Anspruch haben.
Hkth . am ä- Jan . 8,8 . U »3c>.



Gebühr der Diäten für die
bey dem Gewehr - Depot zu
Agram commandirten Ober-
Officiere von derdortigenGar-
nisons - Artillerie.
Hkth . am 4.Nov . g, 3. 18972.

Gebühr der Diäten für die
ben der Naturalien - Wasser-
fahrt von Comorn nach Wien
a ngestellttn Pontoniers - Offi-
ciere.
Hkth. am So. Apr. 8,o . ^ ilSo.

Bey Militär -Verpflegsamts»
o er Monturs - Commiflions»
Angelegenheiten in auswärti¬
gen Stationen gebühren Diä¬
ten-
Hkth.am21 . Sept 6»8. 14786.

Eben so auch bey Abhoh¬
lungen der Zuchtpferde für
die Granzer.
Hkth- am 5. Aug . 8 , r. S 2876.

Den bei,m Verkaufe der
FubrwesenSslutcn verwendet
werdenden Eavallerie - Offi-
cieren gebühren für die bcyM
Verkaufe zugebrachten Tage
Diäten.
Hkth. am 10. Aug- 6 <0. v 4696.

Ausmaß und Gebühr der
Diäten bey Transportirung
der Kriegsgefangenen.
Hkth. am -7. Jan . 8iä - k- >üä.

» >> 6. Apr . 81S. I ,8ao.
Die Diäten haben die zur

Kriegszeit einen Transport
von einer Provinz in die an¬
dere ohne Ablösung führen¬
den Offieiere auch auf dem
Rückwege zu beziehen , wenn
sie auf dem Rückmärsche die
commandirte Mannschaft zu¬
rück führen.
Hkth .am >6. Sept . 8,4 . 14660.

Ausmaß der Diäten für
die subalternen Offieiere der
Reserve - Divisionen , welche
einen Mannschafts » Ergän¬
zungs - Transport zur Armee
führen.
Hkth. am >8. May 616. 12847.

Ausmaß der Diäten für
die Offieiere der italiänischen
Regimenter und Bataillone,
welche die dort Landes gestell»

5. IV . Hauptstück . X . Abschnitt.

solchen Geschäften auswärts zugebrachten Tage beyzulegen hat , worüber sodann die Ge-
neral -- Genie -- Direktion in jedem solchen Falle nach Befund die Passierung erthei-

len wird.

Auch die Pioniers - Offieiere haben in dem Falle , wo sie bloß des Unterrichtes we¬

gen aus ihren Friedens - Stationen zu dem ersten Probe - Oefenbaue beordert werden,
auf die Tage der Reise die charaktermäßigen Diäten zu beziehen.

i ) In dem Falle , wo Ober - Offieiere von der Garnisons - Artillerie zu Agram bey dem
Gewehr - Depot daselbst commandirt werden , haben dieselben zur Verbesserung ihrer

Subsistenz auf die Zeit dieser Commandirung die charaktermäßigen Diäten zu erhalten.
11. Den bey der Naturalien - Wasserfahrt von Comorn nach Wien angestelltenPontoniers-

Officieren werden zur Aufmunterung , und damit dieselben die ihnen übertragenen Ge¬
schäfte mit Schnelligkeit und Pünctlichkeit in Vollzug bringen , dann in Erwägung der

bestehenden Zehrungstheuerung auf die Lage der Fahrt nebst der ordinären Gage - Ge¬
bühr die charaktermäßigen Diäten , solange sie mit den Naturalien - Transporten hier¬
auf oder wieder zurück unter Weges sind , bewilliget.

l . Wenn Militär - Offieiere zu Untersuchungen in Militär - Verpffegsamts - oder in Mon-
turs - Commissionö - Angelegenheiten in auswärtige Stationen beordert werden , so ha¬

ben sie die charaktermäßigen Diären zu beziehen.
m . Wenn Offieiere zur Abhohlung der Zuchtpferde für die Gränzer der Gemeinden im Gra-

discaner Regiments beordert werden , so gebühren ihnen die Diäten auf Rechnung der

betreffenden Gemeinden.
n . Jenen Eavallerie - Officieren , welche in Ermangelung von Remontirungs - Officieren

bey einem Verkaufe der Fuhrwesensstuten verwendet werden müssen , können die Diä¬
ten für die bey diesem Verkaufe zugebrachten Tage nach dem gegenwärtigen höheren
Ausmaße erfolgr werden.

In Ansehung jener Tage hingegen , welche die Eavallerie - Offieiere mit dem Trans¬
porte solcher Fuhrwesensstuten bis zur Emtreffung auf dem Verkaufsorte zubringen,

hat es bey dem geringeren systemmäßigen Ausmaße zu verbleiben , und es sind diese
Diäten von den für die verkauften Pferde eingegangenen Geldern zu bestreiten.

o . Die Offieiere der Garnisons - Bataillone und Depots , welche bey Führung oder Ueber-
nahme der Kriegsgefangenen - Transporte verwendet werden , haben , wenn sie mehr
als »c> Tage auf dem Transporte zubringen , vom » ». Tage angefangen die Hälfte der
norinalmäßigen Diäten zu beziehen.

x . Jene Offieiere , welche zur Kriegszeit Transporte von einer Provinz in die andere ohne
Ablösung führen , wenn ihnen bey dem Bezüge der Friedensgebühr vom ivten Tage

des Marsches die Hälfte der Diäten auf dem Hin - und Rückmärsche bewilliget sind,
haben auch in dem Falle diese Gebühr zu beziehen , wenn sie auf dem Nückinarjche die
commandirte Mannschaft zurück führen müssen , und dadurch nicht sobald auf ihrem

Dienstposten eintreffen können , als wenn sie allein mit Vorspann zurück reisen , wo sie

täglich mehrere Marsch - Stationen zurück legen können.

h . Die subalternen Offieiere der Reserve - Divisionen , welche einen zur Armee bestimmten
Mannschafts - Ergänzungs - Transpv ' t von einem Lande in das andere ohne Ablösung

führen , und wieder zurück kehren , haben vom »oten Tage ihres Marsches auf dem

Hin - und Rückwege die Hälfte der charaktermäßigen Diäten zu beziehen.
Diese Begünstigung kommt auch jenen Officieren zu , welche aus Mähren nach

Galizien zur Abhohlung der dort gestellten Recruten beordert werden , und mit densel¬
ben nach Mähren zurück kehren müssen.

i-. Auch jenen Officieren der italiänischen Regimenter und Bataillone , welche die dort Lan¬
des gestellten Recruten mittelst Vorspann in die rückwärtigen Länder transportiren , und

sich wegen der Recruten - Uebernahme dort Landes nicht länger als 4 Wochen aufhal-
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spann in die rückwärtigen Län¬
der transportiren.
Hkth . am 2y . Nov . 9o5 . 16278.

» » >4. Aug . 8 >5.1 ä8iy.
» » ib . Nov . öiä . I 65yi,

ten , ist die Hälfte der Diäten vom Tage ihres Abganges vom Regiments oder Batüil - tcn Recruten mittelst Dor,
lone bis zum Tage ihres mit den Recruten daselbst wieder erfolgten Eintreffens , mit¬

hin auf die ganze Zeit ihrer dießfallsigen Commandirung zur Gebühr zu stellen.
Außerdem haben diese Officiere , wenn ihr Aufenthalt ' wegen Uebernahms der

Recruten bey den Depots in Italien länger dauern sollte , die Diäten zur Hälfte
nur vom uten Tage der Dahinreise bis zum Tage des Eintreffens bey den Depots in
Italien , und dann wieder vom Tage des Abmarsches von dort bis zum Tage des Ein¬

treffens mit den transportirten Recruten bey ihren Regimentern oder Bataillonen zu
erhalten.

s . Wenn dienstleistende Stabs - und Ober - Officiere , oder pensionirte und mit Beybe - Diäten für die Stabs - und
„ -, . ,. ,. ,, ^ ^ - Ober - Officiere, welche zur
Haltung des Militär - Charakters ausgetretene Stabs - und Ober - Offlciere zur Führung Führung fremder, durch die
fremder , durch die k. k. Erblande durchziehender Truppen - Colonnen commandirt wer - der T̂rupp̂ n "solonnen' E-

den , so haben solche auf die Zeit dieser außerordentlichen Commandirung dis charakter - M ? . am^ " Ävr. 6.5. 12355.
mäßigen Diäten zu beziehen . " " " ^

t . Sobald ein in der Gränze angestellter Stabs - Auditor oder General - Auditor - Lieute - Ausmaß der Diäten für die
nant ein in oder nahe an der Gränze liegendes Linien - Regiments - Gericht anstatt des Stabs -Audiroreunv Generar-Auditor-Lieutenants, wenn sie
zu weit entfernten Stabs - Auditors von Ofen zu visitiren hat , so gebühren demjelben em m oder nahe an der Grün,
nach bemalten Diäten - Ausmaße täglich 3 , und bezugsweise 4 st. aus dem Sterb - ze liegendes Lmien-Regiments-

Kreuzer - Fond - . f ' " * ' V « - . .° " Hkto. ain 2ej. Ja ». 806. n ejs.
u . Den StabS - Auditoren und General - Auditor - Lieutenants in der Gränze werden für Ausmaß der Diären für die

die Zeit , als sie die Militär - Gerichte visitiren , statt der bisher bezogenen zwey Drittel Stabs - Auditors und Gene-

Gage , die Diäten nach dem alten Ausmaße zu 3 und 4 fl. aus dem Proventen - Fonde ^cr Grän"/au ? vie"Ze,̂ v«
für die Zukunft bewilliget . Militär , Gerichts - Disitatio-

Iedoch ist von dem Appellations - Gerichte dem Visltirenden eine beyläufige Zeit-

friß , binnen welcher das Visitations - Geschäft beendet seyn soll , zu bestimmen , um Marios . u 2-5.
dadurch einer etwa willkührlich längeren Verzögerung vorzubeugen.

v . In Hinsicht der .den Auditoren und gerichtlichen Individuen gebührenden Diäten und Bestimmung der Fälle, wam,
Laren ist Folgendes fest gesetzt : den Auditoren und gerichm-

istens : Wenn zur Vollziehung einer Commission in einer gerichtlichen Sache eine Ab- Tlxel/gebüh/// . ^' ^
Wesenheit vom Dienstorte norhwendig ist , so haben die Auditoriats - Individuen Hkth. am .g. Ort. 8°8. 1

oder gerichtlichen Beamten die charaktermäßigen höheren Diäten anzusprechen . "" d ' i ».
2tens : Ist aber das Geschäft im Dienstorte selbst, und dabey von der Art , daß den Au-

ditonats - Individuen oder gerichtlichen Beamten dafür eine tägliche Gebühr in

Gemäßheir der Taxordnung zukommt , so har es bey der Taxordnung und deren
Ausmaße zu verbleiben.

3tens : Werden Auditors- Individuen oder gerichtliche Beamte zu Geschäften im Dienst¬
orte , wofür ihnen in der Taxordnung eine tägliche Gebühr nicht angewiesen ist,

von einer Vorgesetzten Behörde besonders befehliget , so finden keine Diäten Statt.
4tens : Wenn dem Auditor in einer UnrersuchungssacheDiäten gebühren, so müssen ihm

an dem Tage , wo gesprochen wird , und zwar ohne Unterschied , ob der Spruch

ein kriegsrechrliches Urtheil oder ein rechtliches Erkenntnis ; ist , neben der ordent¬
lichen täglichen Gebühr auch diejenigen 4 st. >0 kr« entrichtet werden , welche ihm

nach der Taxordnung für diesen Tag noch besonders bemessen sind.
So weit bey den Garnisons - Bataillonen in Ungarn und Galizien gerichtliche Verhand - Gebühr der Diäten für die
lungen vorfallen , wozu ein Regiments - Auditor beygezogen werden muß , und wofür Regiments - Auditors in ge-

ihm eine tägliche Gebühr in Gemäßheit der Tarordnung zukommt , in so weit kann eS
keinem Anstande unterliegen , daß den zu solchen Geschäften requirirten Regiments - in Ungarn und Galizien.

Auditoren nach her bestehenden Taxordnung an Diäten täglich 2 fl. , auch für den Tag , wo Hkth. am ' g. Aug. g.o. i 5077.

gesprochen wird , noch besonders 4 st. 10 kr. und die E .recutions - Kosten der Regimenter
für die bey ihnen abgeurtheilten Leute der Garnisons - Bataillone vergütet werden.

BgNd xv. 76 *
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Den Ober - und Unterärz¬
ten , welche von den Regimen¬
tern mit Kranken - Transpor¬
ten in die Feldspitäler com-
mandirt werden , gebühren auf
die Hinreise Diäten.
Hkth . am , 7. Oct . Lsg . I,c> 3o.

Bey Abfassung der Ver-
pflcgsgetdcr und der Montur
oder in sonstigen Regiments-
Angelegenheiten werden den
Lfficieren die Diäten aus den

Regiments - Unkosten bemes¬
sen.
Hkth . am rü . März 777.

» » io . Jul - 3u8.1 35o2.

Gebühr der Diäten für die

zur kriegscommissaciatischen
Revision der Rechnungen be¬
ordert werdenden Fouriece.

Hkth . am >6. May 812 . 1 258 g.

Gebühr der Diäten für die ^
Vauhauptlcute der slavoni-

schen Gränze in Dienstesan¬
gelegenheiten außer ihrem Be¬
zirke.
Hkth - aMr 7 .Nov . S>2.S 36 g7.

Ausmast und Gebühr der
Diäten für die ben Militär-

* Arbeiten in den Bergwerken
und Salinen commandirten
Officiere.
Hkth. am >5. Sep . 6,3 . n 3920.

L.1V . Hau p r stück . Abschnitt.

Wenn aber ein bey einem Regiments reguirirter Auditor eine Reise zum Garni-

sons - Bataillon zu machen hat , so gebühren ihm auf die nothwendige Zeit seinerEnt-

fernung vom Regiments die höheren charaktermäßigen Diäten.
Alle diese Auslagen können jedoch nur in so weit dem Aerarium ausgerechnet wer¬

den , als die für Beköstigung fremder Auditors einem Garnisons - Bataillon jährlich
bemessenen 38 fl. nicht hinrelchen.

x . Den Ober - und Unterärzten , welche von den Regimentern mit Kranken - Transporten
zur Besorgung derselben während der Reise in die Feldspitäler commandirt werden,
sind zu einiger Erleichterung ihrer Subsistenz auf der Hinreise die charaktermäßigen Diä¬
ten , mithin einem Oberarzte 2 fl . und einem Unterärzte r fl. täglich zu bewilligen be¬
funden worden , indem sie von der bloß den wirklichen , in Feldspitalern angestellten

Oberärzten bewilligten Zulage monathlicher »o fl. ausgeschlossen sind , deßhalb auch im
Gegentheile die Bewilligung der Diäten auf diese letzteren keinen Bezug hat.
Die Regimenter passieren den um eigene Verpflegsgelder und Moxitur , oder in sonsti¬

gen Regiments - Angelegenheiten commandirten Officieren aus ihren Regiments - Un¬

kosten ( unter der bemessenen Rubrik Liefergelder ) ein Diurnum  ohne Unter¬
schied , ob er ein Hauptmann , Rittmeister , Ober - Lieutenant oder Rechnungsführer ist,
nach gleichem Ausmaße täglich 2 fl . , und einem Unter - Lieutenant oder Fähnrich täg¬
lich 1 fl . 3o kr. auf die ganze Zeit seines nothwendigen Ausbleibens.

Auf gleiche Art iss nun auch der Marine - Officier bey den zü Lande für die Ma¬
rine besorgenden Geld - oder Monturs - Transporten zu behandeln , und ihm das nähmliche

Diurnum aus der Marine - Cassa zu erfolgen , und als ein Extraordinarium aufzurechnen.

2 . Den zur kriegscommissariatischen Revision der Rechnung beorderten Fourieren werden

auf diese Zeit 3o kr. täglich Diäten bewilligt ; jedoch muß darauf gesehen werden , da¬
mit die Beorderung solcher Fouriere zum respicirenden Feld - Kriegs - Commissariat nicht
eine unverhältnißmäßige Zeit , und nicht ohne Nothwendigkeit Statt haben möge.

sa . Wenn die Bau - Hauptleute der slavonischen Gränze in DiensteSangelegenheiten außer
ihrem Regiments - , und bey dem Tschaikisten - Bataillon außer ihrem Bataillons - Be¬
zirke verwendet werden , so wird der Hofkriegsrats ) keinen Anstand nehmen , denselben
eine angemessene Entschädigung zuzuwenden ; jedoch muß in jedem solchen Falle beson¬
ders beym Hofkriegsrathe eingeschritten werden.

Was aber die Reisen der Bau - Hauprleute in dem Regiments - und respective
Bataillons - Bezirke betrifft , so kann um so weniger eine Erfolgung der Diäten bewil¬
liget werden , als die Reisen vermöge des Bau - Regulativs in ihre wesentlichen Oblie¬
genheiten gehören , und ihre Gagen ohnehin schon mit Rücksicht auf ihre Dienstesver¬
hältnisse ausgemessen worden sind.

KK. Den bey Militär - Arbeitern in den Bergwerken und Salinen commandirten Officieren
und Militär - Feldärzten sind für jene Fälle , wenn sie sich zeitweise von ihren Aufent¬

haltsposten entfernen müssen,  um derArbeitsmannschaft überall nachzusehen , die Diä¬
ten aus dem montanistischen Fonde , und zwar für Einen Tag , einschlüffig der Nacht,

die ganzen Diäten , jedoch nach Abzug der halben Gage - Zulage , welche auf Tag und
Nacht , oder auf den Tag allein ausfällt , zu erfolgen , weil eine Gage - Zulage und
Diäten für dis eine und die nähmliche Zeit nicht zugleich passierlich sind.

Der Zweck davon ist , daß für die mehreren Unkosten , welche mit der Entfer¬

nung von dem Aufenthaltsorte verknüpft sind,seine Entschädigung geleistet , und den
Militär - Arbeitern auf allen Arbeits - Puncten öfter und besser nachgesehen , mithinder

Nutzen des montanistischen Aerariums allenthalben befördert werde . >

Das Ausmaß dieser Diäten ist nähmlich:

Für einen Hauptmann oder Capitän - Liemenanc . 6 fl.
» v Ober -Lieutenattt . . 4 ss»



Für einen Unter - Lieutenant oder Fähnrich. 3 fl.
» » Oberarzt . 2 fl.
» » Unterarzt . i fl.

Hiernach treffen zum Beyspiele einen Ober - Lieutenant , auf dessen Charge
an Diäten . 4 fl.

bemessen sind, für einen Tag sammt Nacht nach Abschlag der halben Zulage per — fl. 40 kr.
noch . " . . . - . . . . 3 fl . 20 kr.

an Diäten , und für einen Tag ohne Nacht , wofür die Diäten . . . 2 fl . — kt.

ausmachen würden , nach Abzug der halben Gage - Zulage , und zwar die
Hälfte dieser letzteren per . — fl. 20 kr.,

noch die übrigen . . . . . 1 fl. 4 « kr?
als Dläten , wornach sich in vorkommenden Fällen zu benehmen ist.

ee . Wenn pensionirte Officiere in Kriegszeiten zur Führung der Geld - Rimessen verwendet

werden , so wird ihnen für die ganze Zeit der Reise , nähmlich auf dem Hin - und Rück¬
wege , sowohl das 8uxenp »1u3 auf die Pension zur Infanterie - Friedens - Gage , als
auch , der Bezug der Diäten nach ihrer Charge bewilliget , wogegen dieselben gehalten

sind , auf dem Rückwege wenigstens 2 Stationen täglich zurück zu legen.
Diese Gebühr der pensionirten Officiere bey Führung der Geld - Rimessen findet

jedoch nur in Kriegszeiten Statt , wenn mit Officieren aus der aütiven Dienstleistung
nicht ausgelangt werden kann , und es muß deßwegen immer die hofkriegsräthliche Be¬

willigung erfolgen.

Wenn in Friedenszeiten wegen des starken Garnisons - Dienstes pensionirte Officiere
zur Führung der Geld - Rimessen beordert werden müssen , so haben solche nur , wie die

Officiere der activen Dienstleistung , vom Tage der Uebernahme bis zum Tage der Ab¬
gabe der Geld - Rimesse die charaktermäßigen Diäten zu beziehen , mithin weder auf das
Superplus noch auf die Diäten auf dem Rückwege einen Anspruch zu machen.

<16. Eben so dürfen pensionirte Officiere nur zur Kriegszeit und bey eintrerendcr , unver¬
meidlicher Norhwendigkeit zur Führung der Mannschafts - Transporte verwendet wer¬
den , um das Aerarium mit keinem unnöthigen Aufwands zu belästigen , daher denn

auch nur in dem Falle einem pensionirten Officiere die Hälfte der Diäten nachgetragen
werden könnte , wenn er einen Transport auf eine ungewöhnliche weite Strecke gefüh-

ret , und keine Diäten erhalten hätte ; jedoch könnte sich eine solche nachträgliche An¬
weisung auf keine weitere rückwärtige Zeit , als längstens auf b Monarhe vom Tage
dieser Anordnung , erstrecken.

Bey allen übrigen Fällen sind keine Diäten bemessen , und nur in besonderen Fäl¬

len , wenn für ein Individuum ein besonders rücksichtswürdiger Grund wegen Bewil¬

ligung der Diäten eintreten sollte , kann das motivirte Gesuch mit bestimmter Darstel¬
lung des Reisezweckes , der Reise - Route , der Meilenzahl und der Tage , an denen
der Bezug der Diäten angesucht wird , nebst dem vorschriftmäßig mstruirten Neise-

Particulare durch das General - Commando dem Hofkriegsraths zur Entscheidung un¬
terlegt werden.

Z. i 44 »i . ' '

In folgenden Fällen findet die Aufrechnung der Diäten nicht Statt:

». Für besondere Geschäfte im Dienstorte oder für solche Dienstreisen , zu welchen ein eige¬
nes jährliches Pauschale der einen oder anderen Charge erfolget wird , finden nie Diä¬
ten vom Aerarium Statt ; es können daher auch den Officieren des Gestütes zu Mezö-

hegyes und Babolna , welche eine beständige Zulage genießen , sie mögen ressen oder
nicht , die Diäten nur in besonderen , zu ihrer unmittelbaren Widmung nicht gc-

gehörigen Dienstreisen nach ihren Chargen bewilliget werden . In diesem Falle haben

Gebühr der Diäten für die

zur Führung der Geld - Ri¬
messen verwendet werdenden
pensionirten Officiere-

Hkth - amö . MärzS - ä . v 97 - .

Die pensionirten Officiere

dürfen nur in Kriegszeiten
zur Führung der Geld - Rimes¬
sen und Mannschafts - Trans,
Porte Verwender werden-

Hkth , am >r . Mm ) 8i/j >l -357.

Bestimmung der Fälle , in
welchen bey Rei sin keine Diä¬
ten gebühren.
Ölth . am 3 i . Oct . 6,-7. i 6oio.
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Den Officieren und Rech-
nunqsfübrern der Monturs¬
bon,Missionen gebühren dei)
Transferirunqen keineDläten.
Hkth. am 3>. Jan . 8<,8. L , 76.

» ,> 10. Nov. 6 >/j. l 6776.
Welche Officiere auf Diä¬

ten keinen Anspruch machen
können.
Hkth. am >7. Sept . 3,3.

Auch erhalten die Ossieiere,
die Werk - und Obermeister
vey den Monturs - Commis¬
sionen bey solchen Dienstesrei¬
sen keine Diäten , welche un¬
mittelbar zu ihrem Geschäfte
gehören.
Hkth . am >0. März 3o3. 72 688.

Die bey. den Cordons ange-
stellten Stabs - Officiere haben
dey ihren Disttanons - Reisen
auf Diäten keinen Anspruch.
Hkth . am 7. Sept . 80S. v roo >.

Eben so auch die Fuhrwe¬
sens - und Cavallerie - Offi¬
ciere , welche in ihrem Anstel-
lunqsorre bey dem Pferdver-
raufe intcrreniren.
Hkth. am 3. Sept . 8 >4. Ir 358n.

Die Officiere , welche Geld-
Rimesse» z» Meer begleiten,
haben keineDläten , und nur
die Seezulage anzusprechen.
Hkth. am 27. Oct . 8 >4 v 5>6c>.

Verpflegs -Magazins - Nech-
nungsführer und Regune -its-
Off,eiere haben bey Adhoh-
lung der Verlagsgelder auf
Diäten keinen Anspruch.
Hkth.am 2>. Jan . 6>3. ^ 2663.

Den zur Eintreibung der
Steuern auf Execution abge-
schictt werdenden Officieren
gebub-en keine Diäten.
Hktb. am 7. Dec . 8>ü. 1 4,22-

Die Brigadiers haben bey
Dienstreisen allster ihrem Be¬
zirke aus Diäten keinen An¬
spruch.
Hkth. am >5. Iun . 3,5 . l3 -ch2.

Eben so wenig bey Derci-
ssmqen der Beschäl - und Re,
montirungs » Departements-
Hkth. am 7- Sept . 8.S. I5°3y.

QIV.  Hauptstück . X. Abschnitt.

sie aber für die Zeit , als sie die charaktermäßigen Diäten beziehen , auf die beständige
Gestütszulage keinen Anspruch.

K. Den Offneren und den mit dem Officiers - Charakter bekleideten Rschnungsführern der
Monturs - Bransche gebühren bey Transferirungen keine Diäten.

c . Denjenigen Officieren und Parteyen , welche im Genüsse der Kriegs - Gage stehen , und
eine Gebühr an Pferd - Portionen haben , kommen bey Visttations - oder sonstigen
Dienstreisen in keinem Falle Diäten zu gute . Für Dienstreisen auf kleine Distanzen,
3 bis 4 Meilen von der Aufenthalts - Station , findet für dieselben auch keine Aufrech¬

nung von Reisekosten Statt , weil sie solche mit ihren eigenen Pferden zu verrichten

haben ; auf weitere Entfernungen aber haben sie sich der Vorspann , und nur im Falle
der Nothwendigkeit nach besonderer Bewilligung des Armee - oder Corps - Commando 'S
der Post zu bedienen . Wenn Officiere aus dem Stande der Feldspitäler in Angelegen¬

heiten derselben , z. B . wegen Fassung von Geldern , Montur rc. , auf größere Enrfer-
nungen außerhalb des Spitals - Bezirkes versendet werden , wird für dieselben die Auf¬

rechnung von Diäten in dem nähmlichen Betrage bewilliget , welcher bey Versendung
von Officieren in Regiments - Angelegenheiten aus dem Regiments - Unkosten - Fonds
bemessen ist. In einem solchen Falle hätte demnach der Rechnungsführer 2 fl. , ein Fou¬
rier aber 3o kr. als Diurnum zu beziehen ; doch muß der Bedacht genommen werden,

solche Auslagen durch zweckmäßige Dispositionen nach Thunlichkeit zu vermeiden.
ü . Die gegenwärtige Diäten - Vorschrift hat auf solche Dienstesreisen keinen Bezug , wie

jene der Beorderungen der Officiere , Werk - und Obermeister bey den Monturs -Com-

miffionen sind , und die unmittelbar zu ihrem eigenen Geschäfte gehören.
Für solche Fälle 'waren bisher zwey Drittel Gage oder höchstens die Zulage von

täglich , fl. für die Ober - Officiere , das nähmliche Diurnum für einen Werkmeister,
und für einen Ober - und Untermeister täglich 3o kr. bestimmt , bey welchem Ausmaße

es auch ferner verbleiben muß.
e . Die bey den Cordons angestellten Stabs - Officiere haben bey ihren Visitations -Reisen,

welche sie im Bezirke ihres Cordons zu machen haben , auf Diäten keinen Anspruch,
weil derley Reisen mit ihrer Anstellung in genauer Verbindung stehen.

s . Die Fuhrwesens -- und Cavallerie - Officiere , welche an dem Orte ihres Anftellungspo-
stens bey dem Pferdverkaufe interveniren , haben auf den Bezug der Diäten keinen
Anspruch.

Z. Die Officiere, welche Geld - Rimessen zu Meere begleiten, haben nur die Seezulage
anzusprechen , und dürfen keinesweges die bey Geld - Transporten zu Lande bewilligten
Diäten aufrechnen , weil die Transporte zur See mit weit weniger Beschwerlichkeiten
und Kosten verbunden sind.

k . Verpflegs - Magazins - Rechnungsführer haben bey Abhshlung der Verpflegsgelder auf
Diäten keinen Anspruch , wie auch selbst die Regiments - Officiere , welche Verlagsgel-

der ihres eigenen Regiments , abhohlen.

L. Von der Erfolglaffung der charaktermäßigen Diäten vom Provinciale an die zur Ein¬

treibung der Steuern auf Execution commandirt werdenden Officiere hat eö auf aller¬

höchsten Befehl abzukommen.

k . Die in der Dienstleistung stehenden Brigadiers können bey vorfallenden Dienstreisen

außer ihrem Bezirke auf Diäten keinen Anspruch machen;

l , was auch bey Bereisungen der Beschäl - und Remontirungs - Departements der
Fall ist.



Von den Diäten und Reisekosten der Militär - Individuen.

m . Nach der bestehenden Militär - Gränzverfassung hat der die Gränz - Regimenter visie¬
rende General - Auditor - Lieutenant niemahls Diäten bezogen , sondern es waren dem¬

selben nur zwey Drittel Gage als eine Entschädigung bewilliget , wobey es noch.ferner
sein Verbleiben hat.

§. 14412.

Die Diäten fangen von dem Tage der Abreise an , und dauern bis einschlüffig den Tag
der Zurückkunft in die Quartiers - oder Anstellungs - Station.

Wenn jemand in diese nicht mehr zurück kehret , und entweder in dem Orte , wohin
er gesendet wurde , zu verbleiben nach der Hand befehliget wurde , oder von da mittlerweile

in eine andere Station übersetzt worden ist , so hören die Diäten mit dem Tage des Empfan¬
ges des Befehles und bezugsweise nur dem Tage des Eintreffens in der neuen Station auf.

tz. i 44 *3 .

Bey Geld - Rimessen - Verführungen gebühren dem die Rimesse begleitenden Militär-
Individuum die charaktermäßigen Diäten nur von dem Tage der Uebernahme bis zum Tage
der Uebergabe der Geld - Rimesse.

tz. *Ü4 »4 .

In den Fällen , wenn Diäten bewilliget werden , werden bey ausfallenden halben Ta¬
gen am Platze der bisher nur Statt gefundenen halben die ganzen Diäten passieret , und

wo Commissionen , die in einer nur wenige Stunden von dem Wohnorte des betreffenden
Individuums entfernten Gegend vorgenommen werden , nur einen halben Tag dauern , ist der

andere halbe Tag zur Hin - und Rückreise zu verwenden , damit hierdurch wenigstens Ein Tag
an Diäten in Ersparung gebracht werde.

h. 144 *6.

Die Diäten sind immer in dem so genannten Reise - Particulare einzustellen ; es muß
sich dabey über die Richtigkeit der Tage , für welche die Diäten aufgerechnet werden , mit
den Marsch - Routen , oder Reisepässen , oder schriftlichen Befehlen , oder mit Zeugnissen
des Vorgesetzten Commandanten , über den Tag derAbreise oder Zurückkunft legal ausgewiesen,

und jeder solche Beweis , nebst der schrifrlichen Beorderung oder Bestätigung der gemachten
Reise , dem Reise - Particulare zugeleget werden.

h. 14416.

In Ansehung der zur Reise aufgerechneten Tage ist sich nach der ergangenen Vor¬
schrift zu achten , wornach bey Dienstreisen

mit eigenen Pferden täglich wenigstens 3 Meilen
mittelst Vorspann . . 4  »

mit gedungenen Fuhren . . 6 »
mittelst der Post . . . 8 »

zurück gelegt werden müssen.

Von dieser bestimmten Meilenanzahl darf nie und unter keinem Vorwände abgewichen
werden , es sey denn , daß Elementar - Hindernisse , zum Beyfpiel ausgetretene Flüsse , zu»
geschneyte Gebirge und so weiter , die Fortsetzung der Reise unmöglich machen , in welchen
Fällen sich immer mir legalen Zeugnissen ausgewiesen werden muß.

In Ansehung der im Geschäfte zugebrachten Tage müssen die Vorgesetzten Behörden,
welche die Individuen beordert , und das Reise - Particular einzubefördern haben , sich die ver¬
läßliche Ueberzeugung von der Zeit , die darin als im Geschäfte verwendet angegeben wird,
verschaffen , und haben weiter auch , wenn sich die Zurückkunfr des betreffenden Individuums
länger hinaus gezogen hat , ausdrücklich zu bestätigen , daß das Geschäft nicht absichtlich,
oder unnörhig verzögert oder aufgehalten worden sey.

Zo3

Äie General- Alidirse -Licu,

tcnants in der Gränze haben
bey DisttationS - Reifen der
Gränz - Regiments - Gerichte
auf Diäten keinen Anspruch.
Hkth . <un2H . 2än . 808 . U /j8.

Bestimmung der Zeit , für
welche die Diäten aufgerech¬
net werden dürfen '.

Hkth . am 3 i . Oct . 807 . 16010»

Bey Geld - Rimessen - Ver¬
führungen gebühren die Diä¬
ten nur vom Tage der Ueber-

nahme bis zum Tage der Ab¬
gabe der Geld - Rimesse.
Hkrh . am 4 -Apr . öc>3 . i >7,1.

Statt der bisher bey ausfallen¬

den halben Tagen aufzurech-
nen bewilligten halben Diäten
werden von nun an die gan¬
zen Diäten passiert;

die Diäten müssen immer
in dem vorschriftmäßig verfaß¬
ten und legal documentirten
Reise - Particulare eingestellet
werden;

die Vorgesetzten Behörden

haben sich von der Richtigkeit
der im Geschäfte zugebrach-
ten und ausgerechneten Tage
die genaue Ueberzeugung zu
verschaffen;
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Ausurnst der Vorspann - und
Pvstpserde für die im Dienste
rcisendenMilitär -Individuen;

Bestimmung , in welchen
Fällen die Anzahl der Pferde
erhöhet werden darf;

zur Aufrechnung der Post-
Spesen must eine besondere
Bewilligung beygebracht wer¬
den ;

wenn Militär - Individuen,
die nicht des Dienstes wegen
verbunden sind, eigene Pferde
zu halten , mit eigenen Pfer¬
den reisen , so ist ihnen alle¬
zeit die Aufrechnung der Vor¬
spann nach dem Normale ge¬
stattet ;

eben so auch , wenn sie die
Reise ohne Nachtheil des Ge¬
schäftes zu Fuß machen;

die Diäten und die Anzahl
der Pferd « dürfen nur nach
d in wuküchen Dienst - Cha¬
rakter ausgerechnet werden;

wie die in einer minderen
Charge stehenden Individuen,
wenn sie zu Commissions -Ge¬
schäften beordert werden,
die Diäten zu beziehen haben.
Pikth aiN. äi , Dct . 807 . l boio.

IaIV. Hauptstück . X. Abschnitt.

Ueberhaupt müssen Comnnssionen möglichst beschleuniget , und um kernen Tag über
die unumgängliche Nothwendigkeit verlängert werden . Es haben daher die Behörden , welche
die Individuen abordnen , in allen Fällen , wo es anders thunkich ist , von denselben wäh¬
rend eines solchen Geschäftes ein Journal der täglichen Verrichtungen  führen
zu lassen , welches sodann dem Reise - Particulare zugelegt werden muß.

§- »44 »? -

Die Zahl der Vorspanns - und Postpferde für die im Dienste reisenden Militär -Indi¬
viduen bleibet die nähmliche , wie sie für jede Charge derselben im 4 . Abschnitte des 64.
Hauptstückes ausgemessen worden ist.

§. »44 ' 8.
In welchen Fällen diese Anzahl auf das Duplum erhöhet , und wenn überhaupt die

Fuhrkosten dem Aerarium aufgerechnet werden können , ist auch in den Abschnitten IV . und

V . des 54 . Hauptstückes bestimmt , wobey es in Hinsicht der Militär - Individuen zu ver¬
bleiben hat.

H. »44r <)-

Zur Aufrechnung der Post - Spesen muß immer eine Bewilligung der Vorgesetzten Be¬
hörde beygebracht und dem Reise - Particulare zugelegt werden.

tz. 14420.

Wenn Militär - Individuen mit eigenen Pferden , zu deren Erhaltung sie nicht des

Dienstes wegen verbunden sind , oder worauf sie nicht schon vom Aerarium vielleicht einen
Unterhaltungsbeytrag , oder die Naturalien gratis , oder nur gegen reglementsmäßige Be¬
zahlung genießen , eine Dienstreise machen , so können sie die Vorspann so aufrechnen , wie
es nach dem Normale geschehen könnte , wenn sie keine eigenen Pferde gehabt hätten.

H. 1442».
Das Nähmliche versteht sich auch in dem Falle , wenn sie eine Reise odereinen Theil

derselben zu Fuße machen , und dieses ohne Nachtheil ihres Auftrages und Geschäftes , und
ohne zu großen Zeitverlust thun können.

h. 14422.

Die Diäten sowohl , als die gedachte Zahl der Pferde , sind nur nach dem wirklichen
Dienst - Charakter und nicht nach einer Titular - Categorie aufzurechnen , so daß zum Bey-

spiel ein Hauptmann , der den Majors - , oder ein Regiments - Auditor , der den Haupt-
mauns - Titel hat , nur das für seine wirkl lche Dienst - Classe bestehende Ausmaß , aufzurech¬
nen befugt seyn solle.

Desgleichen haben die zur Dienstleistung verwendeten pensionirten oder sonst mir Bey-

behaltung des Charakters ausgetretenen Officiere die bewilligten Diäten nicht nach der Charge,
welche sie arl Iioiioi ?68 erhielten , sondern nach jener , welche sie bey ihrem Austritte aus der
Dienstleistung begleitet haben , zu erhalten.

H. »4423.

Auf gleiche Weise haben Militär - Individuen einer minderen Categorie auch für Com¬

missionen und Aufträge , wozu sonst Individuen von höherem Range verwendet werden,
nur die für ihre Categorie ausgemessenen Diäten zu beziehen ; es wäre denn , daß die Com-

nnssion für deren Categorie einen auffallend höheren Aufwand erforderte , in welchem Falle
für dieselben auf eine bis zu dem Betrage der unmittelbar an die ihrige anstoßende Classe er¬
höhter Diäten der Antrag gemacht werden kann.

Diese Anträge müssen mit Anführung der Gründe an den Hofkriegsrath gelangen , um

sie der allerhöchsten Genehmigung zu unterlegen.



3o5Von den Diätenund Reisekosten der Militär - Individuen.

tz. » 4424.

Seine Majestät haben der Generalität bey solchen Dienstreisen , welche mittelst der Ausmaß der Wagen-sr-pa-

Post in eigenen Wagen unternommen werden , die Aufrechnung der Wagen - Reparatur zu ^ lst^ ^ Post
»5 kr. für die Meile allerhöchst zu bewilligen befunden . ralität.

Hkth-am >». 2 ct. 8,5. IS8r5.
tz. 14425.

Die gegenwärtige Vorschrift bestehet auch für Commissionen in Parteysachen , wenn Diese Vorschrift besteLet auch

bey denselben die Draten ausdrücklich bemessen werden . fachen.'
Den betreffenden Individuen ist nach gelegter Rechnung die Vergütung vom Aerarium Hkrh. am 3». Oct. 807. 160 ,«

zu leisten , und es haben die Behörden den genauen und ungesäumten Ersatz der ergangenen
Kosten von jenen Parteyen , denen er oblieget , einzurreiben.

h. 14426.
Uebrigens ist auf den vierzehntägigen Terminen , binnen welchen die Reise - Partieula - Bestimmung des Termins

re eingereicht werden müssen , auf deren Belegung ' mit den vorgeschriebenen Dokumenten , P ^ icularê "^
und besonders den Marsch - Routen , in welchen die Meilen - Distanzen genau angesetzrt seyn Htth. am 9. 2 »n. 7»-.
müssen , und auf die Adjustirung der Reise - Partikulare durch daS Kriegs - Commissariat

genau zu sehen . » „ 3». 0rt . S07. i 6„«
Jene , welche gegen das Aerarium in einer Geldverrechnung stehen , werden zwar dadurch

selbst zur baldigen Einsendung der Reise - Partikulare gedrungen ; wenn sie aber dessen un¬
geachtet solches versäumen , wird für sie und für jene Individuen , welche in keiner Geldver¬
rechnung ohnehin stehen , ein peremtorischer Termin dahin fest gesetzet , daß nach Verlauf
von b Monathen kein Reise - Partikular mehr angenommen werden darf , und folglich die

allenfallsigen Vorschüsse , die sie hierauf erhalten haben , denselben ganz zur Last geschrieben,
und durch Abzüge von ihrem Gehalte herein gebracht werden sollen , und nur in solchen Fäl¬
len , wo die Verspätung der Rechnungseinreichung offenbar ohne Schuld des betreffenden

Individuums geschieht , kann die Nachsicht beym Hofkriegsrathe angesucht werden.

« -„d -rv.



ObereClasse.

Der Professor mntli 6-
8608 und derStückgießerey:Armatur -Inspector

Oberfeuerwerker.
Direetor erhalten die Diä¬
ten nach dein bekleidenden
Militär - Charakter.

Der Amtsverwaltcr , der
Cassier,  die Zengverwah-
rer erhalten die Diäten nach!
dem bekleidenden Militär-
Charakter.

Amtschreibcr des

Oberst -Gchiffamtes

Der im Kriege bestehen¬
de General -Gewaltiger hat
seine Diäten nach dem be j
kleidenden Militär -Charak -!
ter zu beziehen.

Garnisons-

Auditor.

Stabs - AudnAuditor -Lieu

tenant.

Garnisvns - u
Lpilal « - Ca:

pellan.

Die Casern - Verwalter,
welche Offieiere sind , er -!
halten die Diäten nach denn
bekleidenden Militär -Cha¬
rakter.

Casern - Aufseher,
welche beym Militär

gcdienet haben.

Oberbäckermeister.

Freymann zu
'Agram.

T -Lv . Hau p t st ücc . Abschnitt.

Vom großen Geneval - Stabe.

Von der Infanterie , Cavallerie , Artillerie,
bann Ingenieurs -, Mineurs -, Sappeurs -,
Pontoniers - , Tschaikisten - Corps - vom
Oberst - Schiffamte . Beschäl - und Remon
tirungs - Departement , von der Pack -Ne
serve , Monturs - Oekonomie - Commission
und so fort ; vom General , Quarüermei-
ster - Stabe , PionierS - Corps , Cadetten-
Hause , Thierarzeney - Institute.

Besondere Chargen der Artillerie.

VII

VIII

Besondere Chargen bey dem Qberst - Schiff-

amte und Pontoniers - Bataillon.

Besondere Chargen der Oekonomie -Commiss

Stabs - Auditoriat.

Militär - Geistlichkeit.

I Classe.

Diäten z. 25 fi

Casern - Verwaltung.

Nerpflegsbäcker.

II . Classe.  III . Classe.

Feldmar¬
schall - Lieute

n an t

General -Ma¬
jor.

IX . ClasseVIII . Classe.

io fl.

General - Ad
jutant und

Oberst - Lieu
tenant.

Flügel - Adju¬
tant u.Oberst-
wachtmeister.

General - Ad
jutant und

Oberst. Die Regiments - und Ba¬

taillons - Adjutanten , dann

Corps - Adjutanten , welche

wirkliche Offieiere sind , er¬

halten die Diäten nach dem

bekleidenden Militär - Cha¬

rakter.

Adjutanten , welche
nicht wirkliche Offic.
sind , jedoch die Of
ficierö - Ehrenzeichen
tragen , Oberärzte,

Stabs - Quartier¬
meister beym Gene¬

ral - Quaetiermei-
ster - Stabe im

Kriege.

Hauptmann
oder i . Ritt
Meister, Eapr

tä -n - Lieute«
nant oder Se
cond -Rittmei

ster.

Unter -Lieute-
nant u . Fähn¬

rich , Regi-
ments -Capel-
lan , Rech-

nungsfüheer,
Arzt.

Ober - Lieute¬

nant , Regi¬

ments - Audi¬

tor.

Overstwacht-

meisier.

Oberst -Lieute

nant.
Oberst.

Pberzeug-

wart.

Unterzeug

wart.

Oberbrucken

Meister.

Werkmeister.

V ., rv
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Für die übrigen Militär - Chargen wird das Taggeld mit r fl. in jenen besonderen Fäl¬
len , wo es vom Aerarium bewilliget wird , ausgemejsen , nähmlich für den

K . K . ordinären Cadetten.

Fourier , mit Einbegriff derjenigen , welche den zeitlichen Titel eines Ober -Fouriers haben.

Unterarzt.
Oberschmid.

Regiments - und Stabs - Profoßen von allen Classen.
Munitioneur von der Artillerie.
Vice - Stabs -Quartiermeister, Ober- und Unter- Wagenmeister, Ober- und Unter-

Wegmeister beym General - Quartiermerster - Stabe im Kriege.
Stabs - Fourier.

Fortistcations - Fourier.
Ober - und Unterschanz - Corporal.

Geschirrschreiber und Roßarzt vom Militär - Fuhrwesen.
Bäckermeister der ersten und zweyten Classe.

Unterfeuerwerker.
Wachtmeister , Feldwebelund Corporal.
Die wirklich angestellten Contumaz - Reinigungsdiensr.
Die aä angestellten Contumaz - Reinigungsdiensr aber nur 3 c> kr. Conven¬

tions - Münze.

XI. Abschnitt.
Von der Verfassung der Reise - ParLiculare und deren Liquidirling.

§. 14427.

Legung der Reise-Particu- Jeder Officier  oder jede sonstige militärische P arte y,  welche eine
Dienstreise  zu machen , und vermöge derselben eine Relse - Spesen - Vergütung

Hkth.am 9. 2 un. 782. i 2753. . . . . . . , . . .
. » 4. Dec. 8»°. oder Dl a t en und dergleichen anzusprechen hat , lst bemusslget , zur Ausweisung der Aus-
» ,> 29 Aug 606. r 4644. lagen ein N e i s e - P a r t i c u l a r zu legen.

tz. >4428.
Verfassung derselben . Die Reise - Particulare sind innerhalb »4 Tage nach dein Eintreffen an ihrem BestilN-

Hkih. am 9. 3 »n. 76,. 1-7«^ mungsorte nach dem Formulare ^ auf einem ganzen Bogen zu verfassen , wo in denselben,

" X ^ S " pt. s^7. lü ' 4^ dem etwannigen Geldempfange , der ganze Aufwand an Reise - Spesen , Diäten und
allen sonstigen Auslagen vermöge der weiter unten bemerkten Documente ersichtlich zu ma¬

chen ist , und hierauf nebstbey die oberkriegscommiffariarische oder buchhalterische Liquidirung
zu geschehen hat.

Welche Docuirrerrte densel¬
ben beyjulcgen sind.

Hkth. am 8. Jun . 778.
>» » 6. Nov . 778.
» » 22. Jul . 78,1.
» 21. Feb. 784.
» „ >9. Sept . 767.
» » 26. Aug . 794. 19688.

» 27, 2ct - 8«2, L 6846«

tz. 14429.

Bey Verfassung der Reise - Particulare muß der Auftrag zur Reise im Origi¬
nale  zugelegt werden ; ist die Reise aber auf mündlichen Befehl geschehen , so muß derje¬
nige , der den Befehl ertheilet hat , nahmentlich  angezeigt , und der Gegenstand
des Auftrages  bemerkt werden ; eben so muß die Verordnung , ob die Reise mit Vor¬

spann , Post , oder gedungenen Pferden zu geschehen habe , angezogen oder beygeschlossen
werden ; auch ist das mehrere Erforderniß an Vorspanns - oder Psstpferden mit Bewllligun-

gen oder obrigkeitlichen Attestaten zu legitimiren ; ferner ist die kriegscommissariatisch ausgestell¬
te Marsch - Route beyzulegen , und sich über die in den Nacht - Quartieren in Italien für das

Zimmer ausgelegten Beträge mir Quittungen des Gastwirthes auszuweisen ; über die bezahlte
Vorspann aber ist es nicht nöthig , die vom Feld - Kriegs - Commissariate bey der Revision

durchschnittenen Quittungen einzulegen , bey Reisen mit gedungenen Fuhren aber , wenn
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gleich statt derselben der Vorspannsbetrag aufgerechnet wird , wüsten jederzeit die Quittungen
über die wirklich geleistete Zahlung dem Reise - Particulare zugelegr werden.

h. »4430.
Jedes ein Reise - Particulare legendes militärisches Individuum hat die Kriegs - oder

andere Cassa , aus welcher , und das Datum , an welchem es einen Geldverlag erhalten hat,
genau anzugeben , auch im Falle eines Hereinrestes unter Zulegung des Kriegs - Lassa - Ab¬

fuhrscheines anzuzeigen , in welche Lassa und zu welcher Zeit solcher abgeführt worden sey.

Wenn der Fall eintritt , daß kein Vorschuß geleistet wurde , sondern die Auslagen aus Ei¬
genem bestritten worden sind , so muß dieses ebenfalls ausdrücklich angeführt werden.

§. i3 r.

Als Dokumente sind  die nach den Formularen L und 6  verfaßten Reise -Jour¬

nale  beyzulegen ; auch ist in denselben das Datum der Reise und das Land  anzu¬
merken , um die richtige Censur nicht zu erschweren oder unmöglich zu machen.

§. ' 4432.

In den Co nsig Nation en,  welche ranzionirte Officiere den Reise - Partikularen
deyleaen , ist bestimmt auszudrücken , ob 4 oder 2 Qssiciere den vierspännigen Vorspannswa-

g 'U erhalten haben , und zu bemerken , daß , da die von dem Qssiciere zu bezahlende Vor¬
spann ohnehin in der Assignation um den bestimmten Preis zu erscheinen hat , wenn über

denselben eine Zahlung geleistet werden müßte , darüber besondere Beweise nöthig , und mit¬

hin hiernach die Liquidation vorzunehmen sey ; die von ihnen in den Reise » Partikularen aus¬
gerechneten , ledoch nicht bezahlten , sondern bloß quittirten Vorspannsbeträge sind bey der
vderkrlegscommissariatrschen Liquidirung ohne Weiters abzuziehen.

h. i4433.
Jeder Officier , der Geld - Rimessen geführt hat , wird bey seiner Zurückkunft das Rei¬

se - Partikular dem Regiments zu übergeben haben , welches dasselbe durch den Respikirenden
revidiren läßt , und hiernach dte Berichtigung pflegt.

§. 14434.

In Fällen , als Truppen - Inspekteurs außer den im h. 12080  des VI . Abschnittes be¬

sagten zwey Perioden vorfallenden Dienstreisen noch andere Dienstreisen zu verrichten haben,
so müssen dieselben von den commandirenden Generalen die Bewilligung zur Aufrechnung
der Post - Spesen den Reife - Partikularen beylegen , außer dem es sich von selbst verstehet,

dag ein Truppen - Inspekteur niemahls die Post , sondern nur die Vorspanns - Spesen aufrech¬

nen könne , wenn derselbe im Dienste außer der Poststraße reiset , Mithin sich der Vorspanns¬

pferde zu seinem Fortkommen unvermeidlich bedienen muß , indem die Postauslagen verhält¬
nismäßig den dreyfachen Vorspannsbetrag ausmachen.

H. i4435.
Die Diäten der Officiere und die Zulagen der Mannschaft sind für solche fremde Staa¬

ten , wo das österreichische Papiergeld nichr die eigentliche Circulations - Massa ausmacht , in
Conventions - Müpze ; dort aber , wo das Papiergeld einen gezwungenen und gleichen Curs

mit der Conventions - Münze erhalt , nur im Papiergelde mir den etwa hierauf bestehenden
Procenten - Zuschüssen zu verrechnen ; die Aufrechnung eines Münzverlustes aber kann nur in

dem Falle Platz greifen , wenn die Reise durch Lander ging , wo die erbländischen Geldsorten
in einem minderen Curse , als in den Erbländern , stehen.

§. Z4436»
Die Diäten sind immer in den Reise - Partikularen unter Zulegung einer gestä'mpelten

Quittung einzustellen . Es muß sich dabey über die Richtigkeit der Tage mit den Marsch-
Routen , Reisepässen , schriftlichen Befehlen oder Zeugnissen des Vorgesetzten Commandanten,

über den Tag der Abreise oder Zurückkunft legal ausgewiesen , und solche dem Reise -Patticu-
lare zugelegt werden.

Wie sch hinsichtlich- ee Gelb¬
vorschüsse zu benehmen ist.
Hkth. um H. A) ec. 6»o.

Verfassung der Relse-Iour-
nate.
Hkkh. am >S. Sep . 807. 15,4g.

Denetimen für die ranzis-
nirten Officiere.
Hkth. am »6. May 8v6. 1»555.

1» 1« 3o. Jul . 6sb. 14 og».

Wie sich die bey Geld ' R.i,
Messen T , onspvrtm verlvcnvc-
ten Offici-re zu benehmen ha»
ben.
Hkth. am »5. No». 777. v 33- 7.

Vorsichten bey Truppen-2 n-
speeteurs auf Visitations -Rei¬
sen.
Hfth.am »o. Nov . 811. 17543.

AufrechnungderDiäten nach
Verschiedenheitder Wahrung.
Hkth. am »5. Aug . 794. I 968S.

» »> »4- Fcb. 6-4. r yzS.

Sonstige Beobachtungen hin«
sichtlich der Diäten.
Hkth. am 3 -. Oct. 607. i Loio.

» >, 3c,. 3ul , 6u8. 1 4717.
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Einbringung der Mauth-
austagen.
Hkth. am >6. Sep . 807. i 5«yy,

» » 3. Feb. 819. i 690.
" » 2i. MayS«7.
» » >6. Sept -807«

Aufrechnung der Postxferde-
H?th . am 2. De : . 812 . i 656 >.

Aufrechnung 'der Wagen-
Reparatur , oes Schmier - und
Trinkgeldes.
Hkth . am >». Oct . 799.

» » >y . Märj 8a8 . S 184.
» » >2. 2än . 3 - 5 . i >98.

Mastregeln für die von den
Catsstral -Geschäften abgehen¬
den Militär - Individuen.

am >2. Iän . 8,9.

» > rö. Mävj 8,9 . 1 171 7̂.

§. »443 ?.
Jedes im Dienste reisende Militär - Individuum hat über die bezahlten Weg '-, Brücken-

und Schrankenmauchen eine Consignation  nach dem Formulare D zu verfassen , wel¬

ches sich auch von jenen Mauthauslagen versteht , die in eigenen Regiments - oder Corps-

Angelegenheiten Vorfällen . Die ausgewiesenen Beträge sind, wenn deren Aufrechnung an das
A-erarium vermöge der bestehenden Anordnungen bewilliget ist , in jenen Rechnungen mittelst

der vorschriftmäßigen Dokumente in die Ausgabe zu bringen , wo die Reise - oder Trans¬

ports - Auslagen verrechnet werden müssen.

Dagegen bey jenen Reisen , welche in Conto des Regiments geschehen , müssen die zu

zahlenden Wegmauthen auf die dießfallsigen Vollsten aus dem Regiments - Unkosten - Fonds,
und zwar von der Rubrik auf Reise - Spesen,  vergütet werden , indem das Aerarium,

wenn hierdurch diese Rubrik supererrogirt werden sollte , die Bonifikation errheilen wird . Da¬

mit die bezahlten Wegmauthen , welche bey Dienstreisen entrichtet werden müssen , alle halbe

Jahre von dem Wrg - Fonde aus die von der Hofkriegsbuchhaltung zu verfassenden Total-
Ausweise eingehohlt werden können , ist folgende Beobachtung nöthig:

istenö:  Daß alle im Dienste reisenden Individuen , welche nicht zu einem Regiments oder

Corps gehören , über die bezahlten Weg - und Schrankenmauchen eine Consig-

narion  verfassen , mit Bolleten belegen , sofort den ausfallenden Geldbetrag

mit Zulegung dieser documentirten Consignation in ihrem Reise - Partikulare in

Verwendung stellen , wo johann vom Kriegs - Commissariate mittelst her Liquidi-

rungs - Clausel den betreffenden Kriegs - Tassen die Weisung zu geben ist, daß die
auf Weg - undSchrankenmamh in Aufrechnung gebrachten Betrage von den übri¬

gen Reise - Spesen abgesondert verausgabet werden,
stens : Daß jene Officiere und Parteyen , welche über die ausgelegten Reise - Spesen

zwar eigene Reiss - Partikulare zu legen haben , jedoch bey einem Regiments
oder Corps im Stande geführt werden , den Ersatz der bezahlten Megmauth ge¬

gen Abgabe der Manch - Bolleten von ihren Regimentern oder Corps zu erhalten

haben.
tz.

Kein General , Srabs - oder Ober -Officier darf die seiner Charge ausgemessene Anzahl

von Pferden ausrechnen , ohne daß er dieses Ausmaß bedarf , und sich derselben wirklich bedie¬
net:. Auch wird die Aufrechnung auf Post - Kaleschen den im Dienste reisenden Generalen

Nicht bewilliget.
h. 14434.

Die mit eigenen Wagen die Regiments - Gerichte visitirenden Auditors können

die Wagen - Reparatur , so wie die mit Post - Kaleschen reisenden Offrkiere das Schmiergeld,

so oft sie es wirklich bezahlen , aufrechnen . Von den als Courieren abgesendet werdenden

Officieren wird zur geschwinderen . Beförderung derselben das doppelte Trinkgeld verrechnet.
§. 14440.

Die von den zur Catastral - Aufnahme beorderten Officieren gelegt werdenden Reise-

Particulare sind gleich den übrigen Rersebsrechnungen zu behandeln ; es ist jedoch in der
darüber verfaßt werdenden oderkriegscommissariatischen Liquidation ausdrücklich zu bemerken,

daß diese Reise in der Angelegenheit der Catastral - Aufnahme geschehen sey.
Um aber in Ansehung der Reisekosten jener Individuen , welche aus was immer für

Ursachen von der Catastral - Vermessung abgehen , eine bestimmte Norm zur Basis zu legen,
sind folgende Punkte wegen Aufrechnung derselben zu beobachten:

-H Wenn ein Vermessungs - Individuum wegen schwächlicher Constitution von den Cata-

stral - Geschäften abzugehen verlangt , oder aus dieser Ursache dazu nicht tauglich befun¬
den wird , so- hat dasselbe die Rückreise auf eigene Kosten zu .bestreiten , und es Hort

auchchie Zulage vom . T.M des Abganges auch
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b ) Wird das Individuum während des Catastral - Dienstes von einer solchen KrankhM
befallen , oder zieht es sich dabey eine solche Beschädigung zu , welche dasselbe für die¬
sen D -enst untauglich macht , so erhält es Reisekosten und Zulagen bis ~zu seinem Be-

sttmmungsorte aus dem Catastral - Fonds , die Reise ist jedoch dergestalt zu vollführen,

daß in der Regel täglich ö ; und nur wenn Gebrechen des Körpers durchaus es nicht
zerließen , was aber ärztlich bestätiget seyn muß , wenigstens H Meilen zurück gelegt
werden.

e ) Wird ein Militär - Vermessungs - Individuum von seiner kompetenten Behörde zu ei¬

ner anderen Bestimmung vom Geschäfts abgerufen / und kehrt in seinen Standort zu¬

rück , so trägt der Carastral - Fond die Reisekosten sammt Zulagen , und es tritt auch
hier die Regel ein , daß täglich 6 Meilen zurück zu legen sind ; kehrt das . Individuum

aber nicht an seinen Standort zurück, sondern wird es an einen anderen Bestimmuugs-
- ort commandirt , so treffen sämmtkche Reisekosten das Militär - Aerarium.

ä ) Wirb das Vermessungs - Individuum wegen Unfähigkeit oder übler Aufführung entlas¬
sen , oder sucht es seine Entlassung aus einer anderen , als der unter b bemerkten

Ursache selbst , o muß dasselbe die Reisekosten aus Eigenem bestreiten , und ist vom
Tage seines Abganges vom Catastral -Geschäfte aus der Gebühr zu bringen.

tz. r444i.

Nach Verlauf von 6 Monathen werden keine Reise - Particulare mehr -angenommen,

urrd den betreffenden Individuen der zur Reise empfangene Geldvorschuß in diesem Falle

ganz zur Last geschrieben , welcher sodann von denselben mittelst Gage - Abzuges herem zu
-ringen ist.

EMend -ungs - Tcrttiitie«
Hkth. amr - , Ser -6>o. n^ 53 y.

§. 14442.
Die respicirenden kriegscommissariatischen Beamten haben den betreffenden Regimen - Unvollständige und mangel-

tern und Parteyen alle Nicht nach Vorschrift verfaßten Reise - Particulare zur Abänderung

zurück zu stellen ; widrigen Falls dieselben bey unvollständigem und mangelhaftem Befunde Hkth.am .3. May 805̂ 537,.
-auf Kosten desjenigen zur Umänderung zurück gesendet werden , der selche revidirte oder un - " " ^ -Sept . 607. 15.49.
rerfertigte-

4- ' 4443.
Die Reise - Particulare der im Stande befindlichen Officiere und Parteyen müssen Emscudmig ker Neise-Par,

von den Regimentern und Corps dem Vorgesetzten General - Commando , wohin diese!- tkuiare zur L,qu5L,rung.

be ihre Rechnungen zu legen haben , zur oberkriegscommissariatischen Liquidirung eingercichet ^
werden.

§. 14444°
Ohne vorher gegangene oberkri gskommissariatische Liquidirung darf Lein Reise - Parti¬

kular bey der Kriegs - oder Feld - Operations - Cassa durchgsführt werden . Die Reise - Par¬

ticulare der bey Geld - Rimessen commandirten pensionirten Officiere können rücksichtlich der
Diäten und des Gage - Suplements nach richtigem Befunde oberkriegscommissariatisch liqui-

dirt werden.

Wann Generale eine Musterungsreise zu solchen Truppen , welche nicht zu ihrer Briga¬
de gehören , vornehmen müssen , so dürfen die Reiseauslagen nur dann liquidirt werden , wenn
vorher von dem commandirenden General die Bestätigung beygefügt wüd , daß der das Rei¬

se - Particular unterfertigende General mit den nicht zu seiner Brigade gehörigen Truppen die
Musterung vornehmen mußte.

Die Reise - Particulare jener Individuen , die in den Stand eines Regiments oder

Corps gehören , und welche Reise - Particulare die Liquidation des Ober - Kriegs - Commissa-

riars nöthig haben , sind bey den betreffenden Regimenrern oder Corps nach der oberkriegs-
commiffariatischen Liquidations - Clausel zu verausgaben.

Die Ober - Kriegs - Commiffanate haben über die ffnlangenden Reise - Particulare ein

Vormerkungs - Protokoll zu führen , und am Ende eines jeden Monathes über alle im Laufe

Liqu -Lirung und Durchfüh¬
rung der Ruse - Partikulare.
Hkch. amr4 . May788.

,» »» . 6. März 8 . S. l i ^or.
» » >-j. Doe . 8 . 6.
» » rS. 3än . s >7.
>» » - . -MayLiy . ! 3o.y.
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Bc »dachtungen Sey Liquidi-
«nng von rückstänvigen Pnr-
ticuiar - Rechnungen.
H?th . am r?. May S»L.

Die Anweisung zur Bezah¬
lung stehet sem General -Eom-
manvo zu.
Hkih. am - 9. Sept . 8o >.

» » 7. 2äri . öc>3.

Beobachtung bey Auszah¬
lung auf Bezug ftemver Münz-
Ssrten.
Hkth .am3o . Mäez8i5 . v 1894.

» >» »7. Jul . L>5. v4,69.

' Berichtigung der Forderun¬
gen bey den Regimentern und
Korps.
Hkth. am >4. Dec . Lik.
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desselben vorgekommenen Reise - Partikulare ein Verzeichniß  an die Hofkriegebuchhaltung

einzusenden.
tz. ,4445.

Von allen Regimentern und Branschen ist in jenen Consignationen und Berichten,

mittelst deren sie über eingesendete rückständige Reise - Particulare die Liquidation ansuchen,
immer bestimmt und umständlich anzuzeigen , wer die Rechnungöleger waren ; dann wann und
an wen die Reiss - Partikulare eingeschickt worden sind.

tz. 14446.
Die General - Commanden können nach geschehener oberkriegscommissariatischer Liquidr-

rung alle Reise - Partikulare für sich anweisen und auszahlen lassen.
§. 14447.

Um eine Gleichförmigkeit in der Verrechnung fremder Münzgattungen zu erzielen , wel¬

che in den österreichischen Provinzen keinen Curs haben , haben die Kriegs »Lassen sich in
derley Fällen , wenn in den Reise - Partikularen auswärtige Münzgattungen aufgeführt wer¬
den , deren Werthverhältniß zu den österreichischen Münzen durch keinen Tarifs oder durch kei¬
ne besondere Verordnung bestimmt ist , um den Wechsel - Lurs solcher Münzen jedes Mahl

an das Universal - Kriegszahlamt zu verwenden , welches derselben bekannt zu geben hat , in

welchem Werthe die in Frage stehende Münzgattung angenommen wird , damit auch hiernach
das Reise - Partikular liquidirt , und das Aerarium vor Nachtheil bewahrt , zugleich aber auch
dem Rechnungsleger nicht zu nahe getreten werde.

Da aber der Wechsel - Curs nach den Veränderungen , die in der Münzverfassung der

auswärtigen Staaten von Zeit zu Zeit Vorgehen , bey einer und derselben Münze sich nach
Verlauf irgend eines Zeitraumes verändern kann , so ist sich, wenn dieselbe Münzgattung

nach längerer Zeit wieder in Verrechnung erscheinen ssllte , immer von neuem zu überzeugen,
ob in dem Wechsel - Curse derselben sich inzwischen keine Veränderung ergeben habe.

Dem betreffenden Journals - Artikel , unter welchem die Berechnung durchgeführt wird,
ist die Erklärung des Kriegszahlamtes als legal des beobachteten Verfahrens mit beyzu-

schließen.
h. 14448.

Hat die eine Reiserechnung legende Partey nach der oberkriegseommissariatischen Liquir
dirung noch eine Forderung , so ist dieselbe aus den Regiments - Verlagsgeldern zu berichtigen;
sollte sich aber ein Hereinrest zeigen , so hat die Nechnungs - Kanzelley , wenn dieselbe mit
dem Regiments vereiniget ist, durch den Commandanten das zur Sicherstellung dieses Nestes
für das Aerarium Nörhige auf der Stelle einzuleiten ; im Falle aber die Rechnungs - Kan-

zelley vom Regiments getrennt ist, so hat das betreffende liquidirende Ober ^Kriegs - Commis-
sariat den Commandanten dieses Militär - Körpers zur Hereinbringung des Restes zu verhal¬

ten , und wenn auch dieser dem General - Commando , wo die Liquidirung geschieht , nicht un¬

terstünde , alsogleich die Einleitung zu treffen , damit dieser Rest ohne Verzug herein gebracht
werde . In diesem letzten Falle erhält hiervon die Rechnungs - Kanzelley durch die HofkriegS-

buchhaltung die Mitrheilung zur vorzunehmenden Empfangsabschreibung und zur Behebung
des durch die Einnahme in die eigene Regiments - Verrechnung entsprungenen Particuiar-
Actioums.
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N . N . Regiment.  Hauptmann oder Lieutenant N . R.

Formular

Reise - ParLicular
über die von mir Gefertigten bey Gelegenheit der vermöge hoher Verordnung von . . . . . gemachten

Reise von . . . . bis . . . .

A l

Jur Bestreitung der Reise - Spesen vom Negl-
mente empfangen . -

Laut Gegenscheines ääo . aus der Kriegs - Cassa zu
N . empfangen

Summa des Empfanges.

Verwendung.

Summa der Verwendung.
Rach Abschlag vom Empfange bleibt Nest.

§k-

L
d - :

GL

fl.

G «-. ^

K'

s

fl- N V

st-

o b-
N

fl.

Sage : . . . Gulden . . kr. , welche vorstehender Maßen richtig berechnet wurden.
8LZv. den . . ten . . . r8 . . . N . N . , Rechnungsleger.

Obiger Rest mit . . . Gulden . . kr. ist in die Regiments - Cassa richtig erlegt worden . 8iAn . wie oben.
Revidirt , mit den allegirten Marsch - Routen und Reise - Journalen combinirt , und die Verwendung vor¬

stehender Maßen mit . . . fl. . . kr. richtig befunden.

SiKn . den . . trn . . . r8 . .-. N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular L.
N . R. Regiment. Hauptmann oder Lieutenant N . R.

- R eise - Journal
zum ' Belage jener Reise - Particulare , in welchen die Vorspann berechnet wird.

Datum der Reise.
Land , in welches ge-

reiset worden ist.

K

§4-

Anzahl
der

O K

i s

in Ungarn und
Galizien

in Oesterreich,
Böhmen re

Ä » ^
b!

Zu - - kr : zu - - kr

»- L
-r

^ 3 Ä'

D
Quittung

Ä K

Nahmen und Cha¬

rakter des Quitti-

renden.

Stimma.

Sage : . . . Gulden . . kr. an bezahlter Vörspantt.

8i §n . den . . ten . . . 18 . . . N . N . / Rechnungsleger.

72Band xv.



I l4 Itiv . Hauptftück. XI. Absch. Von der Verfassung der Reise-Particulare und deren Liquidirung.

Formular 6.
- " Reise -Journal

zum Belag- jener Reis- - Partikulare , wo mittelst der Post gereiset wird.

L

K

L

Nahmen der bereiseten Orte

von bis S-

Tariffmäßiger Preis

S-

N

^ o ^ Z

G

V-

s-:

Bezahlter Betrag an

fl.

K-

fl-

L
Z

Summa

k- fl. kr.

Summa . . . .

Sage : . . . fl. . . kr-
kiAn. den . . ten . . . r8 . . . N . N . , Rechnungsleger.

Formular v.
Cons i gna Lion

über die auf der Reise von . . . bis . . . bar bezahlten Weg-- und Schrankenmauthen.

Nummer der Vollste.

Die Weg - und Schrankenmauth ist bezahlt
worden

N N

O
L

S-

s

Geldbetrag

speeificirt

fl. kr.

summariter

kr.

Sage : . . . fl. . . kr. , welche auf Weg - und Schrankenmauthen bar verwendet worden sind.
Sixn . den . . ten . . . -S . . . N - N . . R -chnunM -g-r.
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